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Wer investieren will, braucht ein Vermögen. Oder uns. 

Als Unternehmer in der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft sind Sie zukunftsorientiert und investieren 

in Ihre Wettbewerbsfähigkeit. Wir von der Rentenbank unterstützen Sie dabei mit passenden Förderprogrammen. 

Die Mittel für unsere Darlehen nehmen wir an den internationalen Finanzmärkten auf – mit anhaltendem Erfolg. 

Deshalb sagen wir: Der Bulle steht uns näher als der Bär.

www.rentenbank.de

Förderbank für die Agrarwirtschaft
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Liebe Leserinnen und Leser,

nur ein Jahr nach der letzten Agrarreform wartet die EU er-

neut mit einem dicken Überraschungspaket auf für alle, die 

die für ihren Betrieb absolut notwendigen Prämien beantra-

gen wollen. Die größte Herausforderung ist zweifellos die 

Umstellung auf GIS-Daten. Ihre Flächen beantragen Sie jetzt 

nicht mehr durch Eintragungen ins Flächenverzeichnis, son-

dern müssen sie selbst mit der Maus am Bildschirm einzeich-

nen. Zahlreiche Vorgaben im ELAN-Programm helfen Ihnen 

dabei. Am Ende bestimmen Sie aber selbst per Mausklick, wo 

Ihre Bewirtschaftungsgrenzen liegen. Und Ihr Nachbar tut 

das auch. Gleichzeitig müssen die Flächengrößen erstmals 

auf den Quadratmeter genau angegeben werden. Immerhin 

geht es ja pro Quadratmeter um stolze 3 Cent Prämie. Dass 

das nicht auf Anhieb glatt läuft, ist abzusehen. Einziger Trost 

ist, dass Unstimmigkeiten mit dem Nachbarn auch nach der 

Antragsfrist noch bis zum 14. Juni geklärt und ohne Straf-

punkte in den Antrag eingearbeitet werden können. 

Anspruchsvoller geworden sind die Bedingungen bei der De-

finition des aktiven Betriebsleiters. Die sollten Sie genau 

studieren, denn da geht es nicht um Cent, sondern ums Gan-

ze. Wer kein aktiver Betriebsleiter ist, bekommt nichts. 

Dass es erstmals keine CD mehr gibt und auch keine Papier-

anträge, fällt dagegen kaum ins Gewicht. Papieranträge 

wurden schon in den letzten Jahren kaum noch gestellt, weil 

der Antrag am Bildschirm deutlich komfortabler ist. Die 

zahlreichen Änderungen, die im Einzelfall durchaus große 

Bedeutung für Ihren Antrag haben können, haben die Exper-

ten der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in ge-

wohnter Weise für Sie zusammengestellt. 

Aufgrund der zahlreichen Änderungen, insbesondere der 

Einführung digitaler Flächendaten, rechnet die Landwirt-

schaftskammer erneut mit einem deutlichen Anstieg der 

Nachfrage nach Mithilfe bei der Antragstellung. Wenn Sie 

nicht ganz sicher sind, dass Sie das alleine schaffen, sollten 

Sie sich schnellstmöglich einen Termin bei Ihrer Kreisstelle 

sichern. Das Antragsverfahren ist eröffnet und die frisch 

geschulten Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer helfen 

Ihnen gern.

Bernhard Rüb
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In Nordrhein-Westfalen sind im Jahr 

2015 allein für die Prämien der Direkt-

zahlungen rund 470 Mio. € ausge-

zahlt worden. Diese Summe ist für 

die landwirtschaftlichen  Be-

triebsinhaber gedacht, die im 

Gegenzug bestimmte Anforde-

rungen einhalten müssen. Da 

kein Landwirt auf diese Gel-

der verzichten kann, ist bei 

der Antragstellung auf die 

notwendige Sorgfalt und auf 

die genaue Einhaltung der 

damit verbundenen Auflagen 

zu achten. 

▶ Vier verschiedene 
Maßnahmen 

Die  Basisprämie bildet 

die Grundlage der Direkt-

zahlungen, aber es kom-

men noch weitere Prä-

mien hinzu. Die Gree-

ningprämie wird immer 

mit der  Basisprämie 

beantragt, dieses gilt 

auch für Antragsteller, 

die aufgrund be-

stimmter Sonderre-

gelungen von den 

Greeningauflagen 

befreit sind. Wei-

terhin kommt die 

 Umverteilungs-

prämie für bis zu 

maximal 46 ha 

hinzu, auch wenn 

mehr als 46 ha 

b e i h i l fe f ä h i ge 

Fläche bewirt-

schaftet wird. Die 

Junglandwirteprä-

mie gewährt einen 

gesonderten Zuschlag 

für  Junglandwirte für 

maximal 90 ha Fläche. 

Die aufgeführten 

Bestandteile 

der Direkt-

zahlun-

gen gel-

ten zwar 

rechtlich als ei-

genständige Fördermaßnahmen, können 

jedoch nur gemeinsam beantragt wer-

den. So kann beispielsweise die Gree-

ningprämie nicht ohne die  Basisprämie 

und die  Basisprämie nicht ohne Gree-

ningprämie beantragt werden. Die je-

weiligen Prämien beziehen sich immer 

auf die mit Zahlungsansprüchen akti-

vierte Fläche. Es gilt, dass für 1 ha beihil-

fefähiger Fläche ein ganzer Zahlungsan-

spruch aktiviert wird. Die  Bagatellgrenze 

in Höhe von 1 ha beihilfefähiger, bewirt-

schafteter Fläche, mit der mindestens 

ein Zahlungsanspruch aktiviert wird, gilt 

auch generell weiterhin.

 ▶  Zahlungsansprüche wieder 
handeln 

Eine Zuweisung von Zahlungsansprü-

chen erfolgt in der Regel 2016 nicht 

mehr. Diese Möglichkeit steht unter 

bestimmten Voraussetzungen nur noch 

Junglandwirten und Neueinsteigern 

zur Verfügung. 

 Ab 2016 ist ein Handel mit 

Zahlungsansprüchen wieder 

möglich, der privatrechtlich 

abgeschlossen wird und 

zwingend im Anschluss an den Über-

gang der  Zahlungsansprüche in der 

Zentralen InVeKoS-Datenbank durch 

die Antragsteller registriert werden 

muss. Es ist möglich, dass  Zahlungsan-

sprüche auch ohne Flächenübergang 

ver- oder gepachtet werden können. 

Nur als aktive  Betriebsinhaber an-

erkannte Landwirte  können  Zahlungs-

ansprüche übertragen bekommen, un-

abhängig ob es sich dabei um eine 

Pacht, einen Kauf oder eine sonstige 

endgültige Übertragung handelt.

  Zahlungsansprüche müssen 

innerhalb einer Zwei-Jahres-

frist mindestens einmal ak-

tiviert werden, ansonsten 

werden diese nicht genutzten  Zah-

lungsansprüche zugunsten der Natio-

nalen Reserve ersatzlos eingezogen. 

Die Möglichkeit, eine selbst festgeleg-

te Rangfolge über die Nutzung der 

 Zahlungsansprüche zu erstellen, gibt 

es nicht mehr. Somit sind alle  Zah-

Neu

Neu

Was ist neu? 
Im letzten Jahr sind die Agrarreform und das daraus resultierende Antragsver-

fahren erstmalig in die Praxis umgesetzt worden. Der Gesetzgeber hat das erste 

Jahr der Agrarreform genutzt und einige Regelungen geändert und angepasst. 

Roger Michalczyk gibt einen Überblick über die wichtigsten Punkte. 
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lungsansprüche eines Antragstellers 

potenziell eher vom Einzug bedroht, 

als dies bis 2014 der Fall war.

 ▶ Exakte Prämienhöhe erst 
Ende 2016

Die einzelbetriebliche Prämienhöhe 

ergibt sich aus der Multiplikation des 

Zahlungsanspruchswertes und der An-

zahl der aktivierten  Zahlungsansprü-

che. Die Zahlungsanspruchswerte ha-

ben weiterhin einen nach Bundeslän-

dern unterschiedlichen, regionalen 

Einheitswert. Bis 2019 wird dieser Re-

gionalwert in einen bundeseinheitli-

chen Wert übergehen. Für Nordrhein-

Westfalen bedeutet dies, dass es in 

diesem Zeitraum zu einer moderaten 

Absenkung der Zahlungsanspruchs-

werte kommen wird. Die jeweilige Hö-

he der Prämien wird zur Vermeidung 

von Ausgaberesten, in Abhängigkeit 

der jährlich aktivierten  Zahlungsan-

sprüche und der finanziellen Ober-

grenze der Gesamtzahlung neu be-

rechnet. Die aktuellen Werte der  Zah-

lungsansprüche und dadurch bedingt 

die exakte Prämienhöhe stehen somit 

erst Ende November fest. 

Des Weiteren wird es auch in den 

nächsten Jahren seitens der EU zur 

Kürzung der finanziellen Mittel und 

gleichzeitiger Erstattung der Vorjah-

reskürzung im Rahmen der Haushalts-

disziplin kommen. Die Höhe der Kür-

zung oder Erstattung wird erst Anfang 

Dezember von der EU-Kommission 

festgelegt. Die derzeit veröffentlichten 

Prämienhöhen basieren daher nur auf 

Schätzungen. 

Gemäß den EU-Regelungen müssen al-

le Zahlungsempfänger im Internet ver-

öffentlicht werden. Die Zahlungsemp-

fänger werden namentlich unter Anga-

be der Höhe der Prämienauszahlung 

der Direktzahlungen und  Agrarumwelt-

maßnahmen veröffentlicht. Dieses gilt 

unabhängig von der Rechtsform des 

Unternehmens, allerdings werden 

 Kleinerzeuger nur in anonymisierter 

Form aufgeführt. 

 ▶ Keine neuen  Kleinerzeuger

In Deutschland bestand nur 2015 die 

Möglichkeit, sich an der Kleinerzeuger-

regelung zu beteiligen. Hierbei werden 

die Direktzahlungen, bei gleichzeitiger 

Befreiung von den Cross-Compliance- 

und Greeningauflagen, einzelbetrieblich 

auf insgesamt maximal 1 250 € be-

grenzt. Fachrechtliche Vorschriften sind 

selbstverständlich weiterhin einzuhal-

ten. Die Teilnahme an der Kleinlandwir-

teregelung war im letzten Jahr freiwillig.

 Ein Einstieg in diese Rege-

lung ist ab diesem Jahr nicht 

mehr möglich. Ab 2016 kann 

ein letztjähriger Teilnehmer 

jedoch seinen Ausstieg aus dieser Re-

gelung erklären. Sollte diese Ausstiegs-

erklärung abgegeben werden, ist ein 

erneuter Einstieg in die Kleinerzeuger-

regelung in den Folgejahren ausge-

schlossen. Sonderfälle des Einstiegs in 

diese Regelung bilden der Erbfall oder 

die vorweggenommene Erbfolge, bei 

dem ein letztjähriger  Kleinerzeuger 

diese Eigenschaft an den Nachfolger 

weitergeben kann. Im Antragsverfah-

ren muss ausdrücklich in einer geson-

derten Anlage die weitere Teilnahme, 

der Erbfall oder auch der Ausstieg aus 

dieser Regelung erklärt werden.

 ▶ Wer ist antragsberechtigt?

Antragsberechtigt sind alle aktiven  Be-

triebsinhaber, deren Hauptgeschäfts-

zweck die landwirtschaftliche Tätig-

keit darstellt. In Deutschland gibt es 

eine sogenannte Negativliste, die den 

Ausschluss von Betrieben hinsichtlich 

des Prämienbezuges regelt. In dieser 

Liste werden beispielsweise Betreiber 

von Flughäfen, Immobiliendienstleis-

ter, Bergbauunternehmen sowie Be-

treiber von Sport- und Freizeiteinrich-

tungen aufgeführt, die nicht antrags-

berechtigt sind. Dieses gilt aber nur so 

lange, wie keine landwirtschaftliche 

Mindesttätigkeit nachgewiesen wird. 

 Die Voraussetzungen zur An-

erkennung der Eigenschaf-

ten als aktiver  Betriebsinha-

ber gelten ab diesem Jahr 

auch für alle mit dem Antragsteller 

verbundenen Unternehmen. Somit er-

streckt sich diese Prüfung nicht mehr 

nur auf das Unternehmen, für das der 

Antrag gestellt wird, sondern es sind 

auch alle unternehmerischen Beteili-

gungen des Antragstellers unter dem 

Aspekt der Regelungen zum aktiven 

 Betriebsinhaber zu prüfen. Hierzu 

müssen Unterlagen aller verbundenen 

Unternehmen einzusehen sein.

 Auch die Antragsteller, die 

nicht auf der Negativliste 

stehen, müssen nun Nach-

weise erbringen, dass sie als 

Neu

Neu

Neu

NEU: Das breiteste Wirkungsspektrum 
jetzt mit noch attraktiverem Hektar-Preis!

Solutions for the Growing World

Nichts breiter als das
www.dowagro.de | Hotline: 01802-316320 (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Broadway, ® Trademark of  The Dow Chemical Company („Dow“) or an affi liated company of  Dow
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Auch wenn der An-

trag fertig zu sein 

scheint, vergessen 

Sie auf keinen 

Fall, dass der  Da-

tenbegleitschein 

bis zum 17. Mai 

bei Ihrer Kreis-

stelle eingegan-

gen sein muss.

Foto: Imago
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Hauptgeschäftszweck die landwirt-

schaftliche Tätigkeit ausüben. Anhand 

welcher Unterlagen sie dieses nach-

weisen können, ist im Antragsverfah-

ren bereits anzugeben. Die Unterlagen 

müssen nicht mit dem Antrag zusam-

men eingereicht werden. Sie müssen 

jedoch die Nachweise vorhalten, so-

dass diese jederzeit auf Verlangen 

kurzfristig vorgelegt werden können.

 ▶  Beihilfefähige Flächen

Flächen, auf denen eine landwirt-

schaftliche Tätigkeit stattfindet, gelten 

auch weiterhin als prämienberechtigt. 

Auch die aus der Produktion genom-

menen Flächen bleiben förderfähig, 

sofern sie in einem guten landwirt-

schaftlichen und ökologischen Zustand 

erhalten werden. Dieses setzt auch 

weiterhin eine Mindestpflege voraus. 

 Hinsichtlich der Einhaltung 

der Mindestpflege sowie der 

Einhaltung von Aussaatter-

minen bei der Begrünung 

von Bracheflächen sind zwischenzeit-

lich bestimmte Ausnahmen zugelassen 

worden. Es gibt eine Ausschlussliste, 

in der generell nicht förderfähige Flä-

chen definiert sind. Hierzu werden 

beispielsweise Start- und Landebah-

nen auf Flugplätzen, Freizeit- und 

Sportflächen, zu Verkehrsanlagen ge-

hörende Flächen, wie zum Beispiel 

Straßenbegleitgrün, Deponieflächen 

und Flächen, die zur Erzeugung von 

Solarstrom genutzt werden, gezählt. 

Die bisherige Definition von  Dauer-

grünland ist grundsätzlich beibehalten 

worden. Hierbei können auch in 

Deutschland beweidete  Heideflächen 

als förderfähig anerkannt werden. 

 Flächen für den Ackerfutter-

bau mit einer Reinsaat von 

Leguminosen, beispielswei-

se die Aussaat von Klee oder 

Luzerne ohne Grassamenbeimengung, 

gelten nicht mehr als  Dauergrünland 

und können auch nicht mehr in den 

Status  Dauergrünland hineinwachsen. 

Wichtig ist jedoch, dass bei einer 

Überjährigkeit dieser Leguminosen 

Grasdurchwuchs auftritt, der dann aus 

der ursprünglichen Reinsaat förder-

rechtlich ein Leguminosen-Gras-Ge-

misch werden lässt. Dieses Gemisch 

kann dann aber sehr wohl innerhalb 

der bekannten Fünf-Jahresfrist in den 

Dauergrünlandstatus hineinwachsen.

Eine Voraussetzung für den Erhalt von 

Prämien ist die Kontrollierbarkeit der 

zu fördernden Flächen. Können Flä-

chen beispielsweise mangels fehlen-

der Zustimmung durch den Eigentümer 

nicht jederzeit betreten werden, so 

gelten diese Flächen als nicht ermittel-

bar und somit als nicht beihilfefähig. 

Sollte diese Nicht-Kontrollierbarkeit 

erst im Rahmen einer Kontrolle auffal-

len und dadurch die Fläche als nicht 

vorgefunden gewertet werden, wird 

diese Fläche unter Anwendung von 

Sanktionen aus dem Antrag genom-

men. 

 ▶  Greening 

Das  Greening unterteilt sich in die Be-

reiche  Anbaudiversifizierung, Dauer-

grünlanderhaltung und Ökologische 

Vorrangfläche (ÖVF) und muss immer 

für das gesamte landwirtschaftliche 

Unternehmen, also für alle bewirt-

schafteten Flächen, erbracht werden. 

Grundlage ist dabei immer der gesam-

te Betrieb. Eine Betrachtung nur von 

Teilen des Betriebes ist nicht zulässig. 

Aber es gibt auch weiterhin bestimmte 

Ausnahmen und in Teilbereichen auch 

gestaffelte Regelungen.

Die Umsetzung und Einhaltung einer 

Fruchtfolge ist das Ziel der  Anbaudi-

versifizierung. Die Anforderungen hin-

sichtlich der Anzahl und der zulässi-

gen Anteile einzelner Kulturen am ge-

samten Ackerland des Betriebes sind 

zu beachten. Das Anbauverhältnis 

muss vom 1. Juni bis 15. Juli erbracht 

werden und kontrollierbar sein. 

Ein weiterer Baustein im  Greening ist 

der Erhalt des Dauergrünlandes. In 

den umweltsensiblen Gebieten, dieses 

umfasst die FFH-Gebiete, gilt ein ein-

zelbetriebliches, generelles Umwand-

lungsverbot. Für das  Dauergrünland 

außerhalb der FFH-Gebiete gilt, dass 

der Umbruch von  Dauergrünland einer 

Genehmigungspflicht und der Ver-

pflichtung einer vergleichbaren Neu-

ansaat unterliegt. 

Der dritte Baustein der Regelungen 

beim  Greening ist die Verpflichtung 

zur Erbringung von ÖVF. Hierbei müs-

sen einzelbetrieblich mindestens 5 % 

der gesamten Ackerfläche als ÖVF er-

bracht werden. Wichtig ist, dass der 

Antragsteller nachweislich die Verfü-

gungsgewalt über diese Flächen hat. 

Als ÖVF gelten neben den Cross-Com-

pliance-relevanten Landschaftsele-

menten auch Bracheflächen, Streifen 

stillgelegter Ackerflächen und der An-

bau bestimmter Kulturen als Hauptkul-

tur oder als Zwischenfrucht. Hierbei 

sind bestimmte Auflagen zu beachten, 

beispielsweise hinsichtlich der zuläs-

sigen Pflanzen oder dem Verbot von 

Pflanzenschutzmitteln. Um die ökolo-

gische Wertigkeit der einzelnen Ele-

mente zu berücksichtigen, wurden Ge-

wichtungsfaktoren für die einzelnen 

Vorrangflächen eingeführt.

 ▶ Zwischenfrucht – 
Flächenwechsel möglich

 Für den Zwischenfruchtan-

bau im Rahmen der Erbrin-

gung der ÖVF ist es notwen-

dig, dass im Antrag bereits 

die betreffenden Flächen benannt wer-

den. Es ist jedoch unter bestimmten 

Voraussetzungen 2016 möglich, die 

ursprünglich angegebene, nicht dauer-

hafte, ökologische Vorrangfläche auf 

einer von den Antragsangaben abwei-

chenden Fläche in Form von Zwischen-

früchten zu erbringen. Somit können 

auch die Anbauflächen für die  Zwi-

schenfrüchte im Rahmen dieser  Gree-

ning-Regelung ausgetauscht werden. 

Hierzu muss jedoch bis zum 1. Oktober 

ein betreffender Antrag gestellt wor-

den sein.

Neu

Neu

Neu

Vereinbaren Sie 

frühzeitig einen 

Termin mit Ihrer 

Kreisstelle, wenn 

Sie Hilfe in An-

spruch nehmen 

möchten. In die-

sem Jahr könnten 

die  Termine noch 

knapper werden 

als in den Vorjah-

ren.

Foto: Landpixel
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 ArianeTM C ist das einzige Frühjahrsherbizid mit:

> Sicherer und schneller Wirkung gegen Problemunkräuter jeder Größe

> Langem Einsatzzeitraum

> Guter Mischbarkeit

www.dowagro.de | Hotline: 01802-316320 (0,06 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

® TM  Trademark of  The Dow Chemical Company („Dow“) or an affi liated company of  Dow

Solutions for the Growing World
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 ▶ Nur noch online

 Für das Antragsverfahren 

2016 werden keine  ELAN-

CD‘s mehr verschickt. Die 

elektronische Antragstellung 

wird ausschließlich online durchge-

führt. Die Oberfläche des  ELAN-Pro-

gramms hat sich durch die geänderte 

Technik geringfügig geändert, die ver-

trauten Funktionen sind aber weitestge-

hend weiter nutzbar, so beispielsweise 

das Programm zur eigenen Überprüfung 

der Erbringung der  Greening-Verpflich-

tungen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, 

um einen Prämienverlust zu vermeiden. 

 Eine Antragstellung auf Pa-

pier wird es ab 2016 nicht 

mehr geben. Im Internetan-

gebot der Landwirtschafts-

kammer Nordrhein-Westfalen werden 

in der Rubrik Förderung, Formulare, 

noch bestimmte Leerformulare ange-

boten. Diese sollen aber nur noch dazu 

dienen, dass der Antragsteller gegebe-

nenfalls die elektronische Antragstel-

lung vorbereiten kann. Sollten Sie 

nicht in der Lage sein, den Antrag elek-

tronisch einzureichen, so können Sie 

sich von Ihrer zuständigen Kreisstelle 

nach Terminabsprache helfen lassen.

 Die größte Änderung bei der 

Antragstellung in diesem 

Jahr dürfte durch die soge-

nannte GIS-gestützte An-

tragstellung hervorgerufen werden. 

Hierbei werden die beantragten Flä-

chengrößen nicht mehr durch die Ein-

gabe des Antragstellers in das  Flä-

chenverzeichnis erfasst, vielmehr ist 

es zwingend notwendig, dass die be-

antragten Flächen exakt durch den 

Landwirt in die im  ELAN-Programm 

zur Verfügung stehenden  Luftbilder 

und Feldblockabgrenzungen einge-

zeichnet werden. Dieses gilt auch für 

die ÖVF und die  Landschaftselemente. 

Bestimmte Funktionen in  ELAN wer-

den die Landwirte bei dieser noch un-

gewohnten Art der Flächenbeantra-

gung hilfreich unterstützen. 

 Alle Flächengrößen sind ab 

2016 auf den Quadratmeter 

genau anzugeben. Für die 

beantragten Flächen muss 

die zutreffende Nutzartcodierung mit-

geteilt werden, die sich aus der Haupt-

nutzungskultur vom 1. Juni bis 15. Juli 

ergibt.

 Die eingereichten Anträge 

werden einer Vorabprüfung 

unterzogen. Hierbei wird 

nach der Antragstellung au-

tomatisch geprüft, ob eine Überbean-

tragung von Flächen vorliegt. Diese 

Prüfung umfasst die Kontrollen der 

graphisch eingezeichneten Flächen 

mit den Feldblockgrenzen, den einge-

zeichneten Schlägen der Feldnachbarn 

und der förderfähigen Kulissenzugehö-

rigkeit der Flächen. Über eventuell 

auftretende Unstimmigkeiten wird der 

Antragsteller in einer Frist bis zum 

14.  Juni, gegebenenfalls auch mehr-

fach, informiert und hat dann in einer 

fest vorgegebenen Frist die Möglich-

keit, seinen Antrag ohne Anwendung 

von Sanktionen zu korrigieren.

 Da die sonst übliche Antrag-

frist in diesem Jahr auf 

Pfingsten fällt, hat der An-

tragsteller gemäß den gesetzlichen Re-

gelungen die Möglichkeit, den Antrag 

noch bis zum 17. Mai einzureichen. 

Dieser Fristverlängerung entspre-

chend, kann der Antrag auch noch bis 

zum 13. Juni unter Anwendung einer 

prozentualen Säumniskürzung nachge-

reicht werden. Vergessen Sie nach der 

elektronischen Übermittlung der An-

tragsdaten nicht, den  Datenbegleit-

schein fristgerecht und unterschrieben 

einzureichen.

 ▶ Hilfe erwünscht?

Die Kreisstellen stehen auch in diesem 

Jahr wieder für die Mithilfe bei der An-

tragstellung zur Verfügung, haben aber 

voraussichtlich, aufgrund der geänder-

ten Antragstellung bezüglich der Anga-

be von Flächengrößen, auch mit einer 

stark erhöhten Nachfrage zu rechnen. 

Vereinbaren Sie daher frühzeitig einen 

Termin mit Ihrer Kreisstelle. Erfah-

rungsgemäß sind in den ersten vier 

Wochen der Antragstellung noch eher 

 Termine zu bekommen, als zum Ende 

der Antragsfrist am 17. Mai. Dann sind 

nur noch wenige  Termine frei und die 

Gefahr besteht, dass Sie die GIS-ge-

stützte Antragstellung ohne die Hilfe 

der Kammermitarbeiter durchführen 

müssen. Durch die Neuerung der Vor-

abprüfung lassen sich auch noch nach-

träglich in einem bestimmten Rahmen 

Fehler bei der Beantragung sanktions-

frei korrigieren. Es ist also kein Nach-

teil, den Antrag möglichst frühzeitig zu 

stellen, es kann vielmehr ein Nachteil 

sein, auf eine gewünschte Mithilfe auf-

grund von nicht mehr verfügbaren Ter-

minen verzichten zu müssen. ◀

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu

Neu
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Das Kernstück der Direktzahlungen bil-

det die  Basisprämie. Sie wird produkti-

onsunabhängig, also entkoppelt, ge-

währt. Antragsberechtigt sind die Land-

wirte, die als aktiver  Betriebsinhaber 

gelten, siehe Seite 9. Die  Basisprämie 

beruht auf dem System der  Zahlungsan-

sprüche. Diese sind Ende 2015 dem Flä-

chenbewirtschafter auf Antrag für seine 

beihilfefähigen Flächen zugewiesen 

worden. 2016 besteht nur noch in eini-

gen bestimmten Fällen die Möglichkeit, 

auf Antrag  Zahlungsansprüche gewährt 

zu bekommen. Flächenlose Betriebe 

haben bereits 2015 – und können auch 

künftig – keine  Zahlungsansprüche er-

halten, siehe Seite 12.

Im Rahmen der  Basisprämie erfolgt 

die Aktivierung von Zahlungsansprü-

chen anhand der Beantragung von bei-

hilfefähigen Flächen, gegebenenfalls 

werden hierbei auch die dazugehöri-

gen  Landschaftselemente berücksich-

tigt. Diese Aktivierung ist wichtig, da 

nicht genutzte  Zahlungsansprüche in-

nerhalb einer Zwei-Jahresfrist ersatz-

los eingezogen werden. 

Es gilt, dass 1 ha beihilfefähige Fläche 

einen ganzen Zahlungsanspruch akti-

viert. Hierbei ist zu beachten, dass 

 Zahlungsansprüche nur durch Flächen 

der Region genutzt werden können, für 

die sie zugeteilt wurden. So ist es 

nicht möglich,  Zahlungsansprüche, die 

für NRW ausgegeben wurden, mit Flä-

chen aus Rheinland-Pfalz oder Nieder-

sachsen zu aktivieren. 

Weichen die Anzahl der  Zahlungsan-

sprüche und die Anzahl der beihilfefä-

higen Hektar, über die ein  Betriebsin-

haber verfügt, vonei nan der ab, wird 

bei der Berechnung die kleinere An-

zahl berücksichtigt. Wie in den Vorjah-

ren gilt, dass die Prämien nur gewährt 

werden, wenn der Antragsteller über 

mindestens 1 ha beihilfefähige Fläche 

und über mindestens einen Zahlungs-

anspruch verfügt. Die einzelbetriebli-

che Prämienhöhe ergibt sich aus der 

Multiplikation des Zahlungsanspruchs-

wertes und der Anzahl der aktivierten 

 Zahlungsansprüche. 

 ▶ Endgültige Prämienhöhe 
im Herbst

Damit die von der EU festgelegte fi-

nanzielle Obergrenze je Mitgliedsstaat 

in voller Höhe der Landwirtschaft zu-

gute kommt, werden jährlich anhand 

der in einem Jahr gestellten Anträge 

die endgültigen und genauen Werte 

der  Zahlungsansprüche und die Höhe 

der einzelnen Direktzahlungen festge-

legt, siehe Tabelle. Dieses erfolgt in 

der Regel bis zum Spätherbst des 

 Jahres.

Ab 2019 wird es einen bundeseinheit-

lichen Wert der  Zahlungsansprüche 

geben.

Zur Beantragung der  Basisprämie ge-

hört zwingend auch die Beantragung 

der Greeningprämie, siehe Seite 26. 

Beide Prämien werden im Sammelan-

trag 2016 mit Anlage A beantragt und 

sind im Mantelbogen bereits anzuge-

ben.

 ▶  Umverteilungsprämie 
für alle

Die  Umverteilungsprämie stellt eine 

eigenständige Direktzahlung dar, die 

im Rahmen des Sammelantrages zu-

sätzlich zur  Basisprämie für maximal 

46 ha beantragt werden kann. Als Zah-

lungsbasis gelten die mit entsprechen-

der Fläche im Rahmen der  Basisprä-

mie aktivierten  Zahlungsansprüche. 

Die Betriebe, die mehr als 46  Zah-

lungsansprüche mit beihilfefähiger 

Fläche aktivieren, können die  Umver-

teilungsprämie beantragen, sie wird 

jedoch nur bis einschließlich 46 ha 

 Zahlungsansprüche bewilligt. Für Be-

triebe, die weniger als 46 ha bewirt-

schaften, wird die Förderung in Höhe 

der tatsächlich aktivierten  Zahlungs-

ansprüche gewährt. 

Die  Umverteilungsprämie ist eng mit 

der  Basisprämie verknüpft und kann 

nur im Zusammenhang mit der  Ba-

sisprämie bewilligt werden. Dabei gel-

ten die allgemeinen Regelungen be-

züglich Antragsfristen,  Bagatellgrenze, 

Kürzungen und Sanktionen. Sollte die 

 Basisprämie abgelehnt werden, so 

kann in der Regel auch die  Umvertei-

lungsprämie nicht bewilligt werden. 

Für die ersten 30 ha mit Zahlungsan-

sprüchen wird ein erhöhter, bundes-

|  BASISPRÄMIE8

 Basisprämie & Co.
Seit 2015 sind die Direktzahlungen auf verschiedene Fördermaßnahmen aufge-

teilt. Die Prämienzahlungen bestehen nun in der Regel aus Basis-,  Greening- 

und  Umverteilungsprämie. Damit die Antragstellung auch in diesem Jahr wieder 

gelingt, gibt Roger Michalczyk einen Überblick.

 ▶ Schätzwerte der  Basisprämie in € je ha Zahlungsanspruch 
für NRW und  angrenzende Bundesländer

Region 2016 2017 2018 2019

Nordrhein-Westfalen 187 183 179 176

Niedersachsen 190 185 180 176

Rheinland-Pfalz 154 161 168 176

Hessen 156 162 169 176

1 ha beihilfefähige 

Fläche aktiviert 

einen ganzen Zah-

lungsanspruch. 

 Zahlungsansprü-

che können nur in 

der Region ge-

nutzt werden, für 

die sie zugeteilt 

wurden.

Foto: Landpixel
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einheitlicher Prämiensatz von rund 

50 € je ha Zahlungsanspruch gewährt, 

für die folgenden 16 ha  Zahlungsan-

sprüche beläuft sich der Prämiensatz 

auf rund 30 € je ha mit Zahlungsan-

spruch. Auch hier gilt, dass die exakte 

und endgültige Prämienhöhe erst im 

Herbst des Jahres ermittelt wird. 

Nicht zulässig ist die Gewährung der 

 Umverteilungsprämie, wenn eine Be-

triebsaufspaltung nach dem 18. Okto-

ber 2011 nur zum Zweck des Erhaltes 

der  Umverteilungsprämie oder zur 

Prämienoptimierung erfolgt ist. Ist 

dies der Fall, so wird keinem der aus 

der Spaltung hervorgegangenen Unter-

nehmen die  Umverteilungsprämie ge-

währt. Beantragt wird diese Prämie 

mit der Anlage C des Sammelantrages. 

 ▶ Haushaltsdisziplin kann 
Prämien kürzen 

Im Rahmen der Regelungen zur Haus-

haltsdisziplin sind alle in einem Kalen-

derjahr zu gewährenden Direktzahlun-

gen einzelbetrieblich um einen festen 

Prozentsatz zu kürzen, sofern insge-

samt die Freibetragsgrenze von 

2 000 € überschritten wird. Der je-

weils anzuwendende Kürzungssatz 

wird von der EU-Kommission bis spä-

testens 1. Dezember des jeweiligen 

Jahres bekanntgegeben. Werden diese 

so zurückgehaltenen Finanzmittel sei-

tens der EU, zum Beispiel für die Be-

wältigung von größeren Krisen im 

landwirtschaftlichen Sektor, nicht be-

nötigt, werden diese Mittel im Folge-

jahr an die Antragsteller, deren Direkt-

zahlungen insgesamt 2 000 € über-

schreiten, wieder ausgezahlt. 

 ▶ Keine CD, kein Papier mehr

Die Antragstellung in Nordrhein-West-

falen beginnt in diesem Jahr wieder 

Mitte März. Da das Antragsverfahren in 

diesem Jahr ausschließlich online er-

folgt, entfällt der Versand einer CD. Pa-

pieranträge sind ab diesem Jahr nicht 

mehr möglich. Leerformulare für die 

persönliche Vorbereitung der Antrag-

stellung können unter www.landwirt-

schaftskammer.de in der Ru brik Förde-

rung heruntergeladen werden. Die An-

tragstellung muss aber in jedem Fall 

mit  ELAN erfolgen.  

Ist der Antragsteller des Jahres 2015 

nicht mehr der  Betriebsinhaber am 15. 

Mai 2016, so ist der Antrag durch den 

neuen  Betriebsinhaber zu stellen. Vor 

der Antragstellung ist unbedingt Kon-

takt mit der zuständigen Kreisstelle 

 Zahlungsan-

sprüche, die für 

NRW ausgegeben 

wurden, werden 

auch nur für 

 Flächen in NRW 

ausgezahlt.

der Landwirtschafts-

kammer aufzunehmen. 

In der Regel werden 

dann kurzfristig die An-

tragsdaten für den neu-

en  Betriebsinhaber 

elektronisch zur Verfü-

gung gestellt. 

Die notwendigen Daten-

begleitscheine müssen 

bis zum 17. Mai 2016 unterschrieben 

bei der zuständigen Kreisstelle einge-

reicht werden. Grund für die Abwei-

chung vom sonst üblichen 15. Mai sind 

die Pfingstfeiertage. Bei später einge-

henden Anträgen werden die Auszah-

lungsbeträge um 1 % je Arbeitstag ge-

kürzt. Sollten Anträge 

nach dem 13. Juni ein-

gehen, werden sie ab-

gelehnt.

Sofern keine abwei-

chenden Aufbewah-

rungsfristen bestehen, 

sind alle beim Antrag-

steller verbleibenden 

Antrags- und Bewilli-

gungsunterlagen sowie alle für die Prä-

miengewährung erheblichen Aufzeich-

nungen, Belege, Schriftstücke, elektro-

nische Daten, Kartenmaterial und 

sonstige Unterlagen für die Dauer von 

mindestens sechs Jahren ab der An-

tragsbewilligung aufzubewahren.   ◀

Auch 2016 erhalten nur aktive  Betriebsinhaber Direktzahlun-

gen. Dies resultiert aus den 2015 eingeführten Stützungsrege-

lungen. Was das bedeutet und was neu ist, weiß Carola Jansen. 

Die im vergangenen Jahr eingeführten 

Regelungen sollen die Stützung von 

Antragstellern vermeiden, die einen 

Geschäftszweck haben, der nicht oder 

nur unwesentlich aus einer landwirt-

schaftlichen Tätigkeit besteht. Kleine 

Nebenerwerbslandwirte sollen weiter-

hin Direktzahlungen erhalten, weil sie 

unmittelbar zur Vitalität der ländli-

chen Gebiete beitragen.

 ▶ Bestätigung reicht nicht

 In diesem Jahr reicht die 

Bestätigung allein nicht 

aus. Jeder Antragsteller 

muss auch weitere Angaben 

zum Betrieb machen und entspre-

chende Nachweise bereithalten. 2015 

waren nur die Antragsteller betroffen, 

die sich auf der Negativliste befan-

den. 

 Eine weitere Neuerung ist 

die Berücksichtigung der 

verbundenen Unternehmen. 

Letztere werden gemäß § 9 

Artikel 9 der InVeKoSV wie folgt defi-

niert:

Ein verbundenes Unternehmen ist ein 

anderes Unternehmen, 

 ● über das der  Betriebsinhaber die 

alleinige Kontrolle hat, 

 ● das über den  Betriebsinhaber die 

alleinige Kontrolle hat oder 

Neu

Neu

Wer auf seinen 

Flächen einen 

Flugplatz betreibt, 

steht auf der 

 Negativliste und 

kann dafür keine 

Prämie erhalten. 

Foto: Bernhard Rüb

Neue Regeln zum 
aktiven  Betriebsinhaber
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 ● über das ein Unternehmen die al-

leinige Kontrolle hat, das auch über 

den  Betriebsinhaber die alleinige 

Kontrolle hat.

 ▶ Negativliste K.-o.-Kriterium

Die Grundbedingung für alle Antrag-

steller sieht vor, dass der Antragsteller 

und alle mit ihm verbundenen Unter-

nehmen neben der landwirtschaftli-

chen Tätigkeit weder eine der in der 

Negativliste beschriebenen Einrich-

tungen betreiben, noch eine der dort 

genannten Leistungen erbringen. Er-

füllt der Antragsteller nicht diese 

Grundbedingung, hat er anzugeben, ob 

er oder ein mit ihm verbundenes Un-

ternehmen zu dem nicht förderfähigen 

Personenkreis gehört, der mindestens 

eine der folgenden Aktivitäten betreibt 

oder erbringt. Dies sind Betreiber

 ● eines Flughafens

 ● eines Wasserwerkes

 ● einer dauerhaften Sport- und Frei-

zeitfläche

 − für den Gebrauch mit Pferden, 

Ponys, Esel, Mulis, Maultieren,

zum Beispiel Reitplatz, Reithal-

le, Pferderennbahn

 − für andere Sport- und Freizeit-

aktivitäten, wie Schwimmbad, 

Parkanlage, Golfplatz, Fußball-

platz, Rennstrecke

 ● von Bergbau nach der Definition im 

Bundesberggesetz

sowie Erbringer von 

 ● Eisenbahnverkehrsleistungen

 ● Immobiliendienstleistungen

Zu den Immobiliendienstleistungen 

zählt dabei nicht die Vermietung oder 

Verpachtung von Ferienwohnungen 

und Gebäudeteilen, die zum privaten 

Eigentum des Antragstellers gehören, 

zum Beispiel Urlaub auf dem Bauern-

hof. 

 Jeder Antragsteller, der eine 

der Aktivitäten betreibt oder 

eine der Leistungen erbringt, 

die in der Negativliste aufge-

zählt sind, gilt zunächst nicht als akti-

ver  Betriebsinhaber. Dies gilt ab die-

sem Jahr auch, wenn nicht der Antrag-

steller selbst, sondern ein mit ihm ver-

bundenes Unternehmen eine der Akti-

vitäten betreibt oder eine der Leistun-

gen erbringt, die in der Negativliste 

aufgezählt sind. Deshalb muss der An-

tragsteller bei der Prüfung, ob sein Un-

ternehmen unter die Negativliste fällt, 

alle mit ihm verbundenen Unterneh-

men berücksichtigen und die erforder-

lichen Angaben in das Antragsformular 

eintragen. Betreibt ein mit ihm verbun-

denes Unternehmen eine dieser Aktivi-

täten oder erbringt eine der dortigen 

Leistungen, ist der Antragsteller ver-

pflichtet, zusätzlich zu den ihn betref-

fenden Angaben Namen oder Firma 

und Anschrift und, sofern vorhanden, 

die Betriebsnummer des verbundenen 

Unternehmens anzugeben. 

Kommt es aufgrund der mit ihm ver-

bundenen Unternehmen zu einem Ein-

trag in der Negativliste, gilt der An-

tragsteller zunächst nicht als aktiver 

 Betriebsinhaber. Sollte dieses eintre-

ten, so besteht die Möglichkeit auf-

grund von Alternativbedingungen, 

trotzdem diese Grundvoraussetzung 

für die Direktzahlungen nachzuweisen. 

 ▶ Nachweise von allen 
Landwirten

 Jeder Antragsteller muss an-

geben, ob er und alle mit 

ihm verbundenen Unterneh-

men 2015 mehr als 5 000 € 

Direktzahlungen, also Basis-,  Gree-

ning- und gegebenenfalls  Umvertei-

lungsprämie und Junglandwirteprä-

mie, erhalten hat. Außerdem muss an-

gegeben werden, ob er mehr oder we-

niger als 38 ha beihilfefähige landwirt-

schaftliche Fläche bewirtschaftet. Die-

se Angaben werden anhand der aktuel-

len Antragsunterlagen und der Unter-

lagen des Vorjahres überprüft.

 Die weitere Erbringung ei-

nes Nachweises braucht nur 

zu erfolgen, wenn der An-

tragsteller samt der mit ihm 

verbundenen Unternehmen 2015 mehr 

als 5 000 € Direktzahlungen erhalten 

hat und dabei weniger als 38 ha beihil-

fefähige landwirtschaftliche Fläche be-

wirtschaftet werden. Wenn der Antrag-

steller oder ein mit ihm verbundenes 

Unternehmen unter die Negativliste 

fällt, müssen diese Nachweise auch er-

bracht werden.

Mindestens einen Nachweis muss der 

Antragsteller erbringen, damit das Vor-

liegen der Eigenschaft des aktiven Be-

triebsinhabers anerkannt wird. Das 

gilt auch für den Fall, dass der Antrag-

steller unter die Negativliste fällt. Die 

Nachweise dienen zur vorgeschriebe-

nen Kontrolle, dass die Ausübung der 

landwirtschaftlichen Tätigkeit des An-

tragstellers und für alle mit ihm ver-

bundenen Unternehmen den Hauptun-

ternehmenszweck darstellt. Mögliche 

Nachweise können beispielsweise ein 

aktueller Auszug aus dem Handelsre-

gister, der Bescheid über die Zahlun-

gen in die Landwirtschaftliche Alters-

kasse sowie eine Kopie des Gesell-

schaftsvertrages sein. Des Weiteren 

kann als Nachweis dienen, dass sich 

die Direktzahlungen vor Abzug von 

Kürzungen und Sanktionen zusammen 

auf mindestens 5 % der Gesamtein-

nahmen aus einer nicht landwirt-

schaftlichen Tätigkeit beliefen. Hierfür 

sind für das jüngste Steuerjahr Nach-

weise, wie Buchführungsunterlagen, 

Steuerbescheid oder Gewinn- und Ver-

lustrechnung, notwendig. In diese Be-

trachtung der Gesamteinnahmen sind 

auch die eventuell mit dem Antragstel-

ler verbundenen Unternehmen mit ein-

zubeziehen.

 ▶ Reitplätze sind 
Sportanlagen

Wenn der Antragsteller weniger als 

38 ha beihilfefähige Fläche bewirt-

schaftet und gleichzeitig Halter von 

Pferden, Mulis, Esel, Maultieren oder 

Ponys ist, und in diesem Zusammen-

hang eine dauerhafte Sportanlage für 

den Gebrauch mit diesen Tieren be-

treibt, beispielsweise einen Reitplatz 

oder eine Reithalle, so fällt er unter 

die Negativliste. In diesem Fall kann 

der Antragsteller nachweisen, dass der 

GVE-Besatz bei ihm oder den mit ihm 

verbundenen Unternehmen insgesamt 

höchstens 3,0 GVE/ha beträgt. Liegt 

dieser Nachweis vor, so gilt er als akti-

ver  Betriebsinhaber. Für die Berech-

nung des GVE-Besatzes können auch 

die beihilfefähigen landwirtschaftli-

chen Flächen der beteiligten verbun-

denen Unternehmen einbezogen wer-

den. Hierbei sind in Bezug auf die Flä-

Neu

Neu

Neu

Mindestens ein 

Nachweis ist 

 erforderlich, mit 

dem die Eigen-

schaft als aktiver 

 Betriebsinhaber 

dokumentiert 

werden muss, zum 

Beispiel ein 

Gesellschafter-

vertrag.

Foto: Imago
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chen der verbundenen Unternehmen 

wieder deren Namen, Lage, Größe und 

Nutzung der von den Unternehmen be-

wirtschafteten beihilfefähigen land-

wirtschaftlichen Flächen anzugeben. 

 ▶ Allgemeines

Die im Antrag genannten Nachweise 

können jederzeit angefordert werden. 

Im Rahmen einer beim Antragsteller 

durchzuführenden Vor-Ort-Kontrolle 

sind alle angegebenen Nachweise vor-

zulegen. Sollten sie nicht erbracht 

werden können, drohen Sanktionen. 

Fehlen dem Antragsteller im Rahmen 

des Nachweises der Eigenschaft als 

aktiver  Betriebsinhaber bestimmte 

Unterlagen, muss er dem Antragsfor-

mular eine ausführliche Begründung 

beifügen. 

Die für die Überprüfung notwendigen 

Angaben sind jedes Jahr im Sammelan-

trag in der Anlage AB –  Aktiver  Be-

triebsinhaber zu machen. Eine Über-

nahme der letztjährigen Prüfungser-

gebnisse in das neue Antragsverfahren 

ist nicht zulässig. 

Weitere Infos gibt es in  ELAN und un-

ter www.landwirtschaftskammer.de in 

der Rubrik Förderung. ◀

  Termine 2016
1. Januar Beginn des Stilllegungszeitraumes von Bracheflächen und 

Streifen, die als Ökologische Vorrangfläche anerkannt wer-

den sollen.

1. April Beginn des Mulch- und Mähverbotes auf freiwillig stillge-

legten Flächen (Brachen),

Ende der Frist zur aktiven Begrünung von Bracheflächen 

(einzelne begründete Ausnahmen zulässig)

15. Mai Ende des Aussaatzeitraumes für Leguminosen, die als Öko-

logische Vorrangfläche anerkannt werden sollen.

17. Mai                    Fristende für die Einreichung des Sammelantrags:

 ◾   Basisprämie und Zahlung für den Klima- und Umwelt-

schutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 

( Greening)

 ◾   Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete

 ◾   Ausgleichszahlung für Gebiete mit umweltspezifischen 

Einschränkungen

 ◾   Umverteilungsprämie

 ◾  Junglandwirteregelung

 ◾  Ausstiegserklärung aus Kleinerzeugerregelung

 ◾  Antrag auf Zuteilung von Zahlungsansprüchen (nur für 

Neueinsteiger und  Junglandwirte)

Bis zu diesem Termin müssen dem Antragsteller die beihil-

fefähigen Flächen im Rahmen der  Basisprämie zur Verfü-

gung stehen, damit diese beantragt werden können. 

Die Beihilfefähigkeit der Fläche muss jedoch das gesamte 

Jahr über gegeben sein. Die Angabe der Nutzung richtet 

sich nach der Hauptnutzung im Zeitraum 1. Juni bis 15. Juli, 

unabhängig davon ist die Beibehaltung der Nutzung über 

einen längeren Zeitraum maßnahmenspezifisch geregelt. 

Abgabe der Auszahlungsanträge für:

 ◾  AUM – Extensive Grünlandnutzung 

 ◾  AUM – Anbau von Zwischenfrüchten 

 ◾  AUM – Anlage von Blüh- und Schonstreifen, beziehungs-

weise -flächen 

 ◾   Ökologischer Landbau 

 ◾  AUM – Vielfältige Kulturen 

 ◾  Zucht und Erhaltung vom Aussterben bedrohter Haus-

tierrassen 

 ◾  AUM – Anlage von Uferrand- und Erosionsschutzstreifen

 ◾   Vertragsnaturschutz 

und Altbewilligungen

 ◾  20-jährige/Langjährige  Stilllegung

 ◾  Uferrandstreifenprogramm

 ◾  Seltene Haustierrassen

 ◾  MSL –  Weidehaltung von Milchvieh (fünfjährige Altver-

pflichtungen)

 ◾  MSL –  Vielfältige Fruchtfolge

 ◾  MSL – Extensive Dauergrünlandnutzung

 ◾  MSL – Ökologische Produktionsverfahren 

 ◾  MSL – Anlage von  Blühstreifen 

 ◾  MSL – Anbau von Zwischenfrüchten 

 ◾ MSL – Erosionsschutzmaßnahmen im Ackerbau

Abgabe des Antrages auf Förderung der Sommerweidehal-

tung im Rahmen von Tierschutzmaßnahmen (Ausschluss-

frist)

15. Mai bis 

15. August

Zeitraum, in dem sich die grobkörnigen Leguminosen 

(Ackerbohnen, Sojabohnen, Erbsen, Lupinen, Linsen), so-

fern diese als Ökologische Vorrangfläche dienen sollen, auf 

der Fläche befinden müssen. Sollte die Ernte vor dem 

15. August notwendig sein, ist dies mindestens drei Tage 

vorher der Kreisstelle schriftlich mitzuteilen. 

15. Mai bis 

31. August

Zeitraum, in dem sich die feinkörnigen Leguminosen, zum 

Beispiel Klee, sofern diese als Ökologische Vorrangfläche 

dienen sollen, auf der Fläche befinden müssen. In diesem 

Zeitraum ist keine mechanische Bodenbearbeitung oder 

eine Herbizidbehandlung, die zu einer Zerstörung des Auf-

wuchses führen könnte, zulässig. In diesem Zeitraum ist 

eine Schnittnutzung oder eine Samengewinnung erlaubt.

31. Mai Letzter Termin zur kürzungsfreien Änderung des Sammel-

antrages. 

Juni bis 15. Juli Zeitraum, in dem die Vorschriften der  Anbaudiversifizie-

rung im Rahmen des Greenings erfüllt sein müssen.

13. Juni Letzter Termin zur Einreichung der Antragsunterlagen, ge-

gebenenfalls unter Anwendung von Kürzungen. 

19. Juni Frist, innerhalb derer die Rückmeldung der Antragsteller 

im Rahmen der Vorab-Checks erfolgt sein muss.

30. Juni  ◾  Fristende für die Einreichung von Grundanträgen im Be-

reich der Agrarumweltförderung 

 ◾  Einjähriger Antrag auf Förderung von Haltungsverfahren 

auf  Stroh für das Jahr 2017

16. Juli bis 

1. Oktober

Zeitraum für die Aussaat von Zwischenfrüchten, die als 

Ökologische Vorrangfläche im Rahmen des Greenings ge-

meldet werden.

Voraussichtlich 

Mitte Oktober 

bis Ende 

Dezember

Auszahlung für bestimmte ELER-Flächenmaßnahmen 

 (Altverträge und Neuverträge für bestimmte Flächenmaß-

nahmen, zum Beispiel  Vertragsnaturschutz, Extensive 

 Dauergrünlandnutzung, Ufer- und Erosionsschutzstreifen, 

 Ökologische Produktionsverfahren für den Verpflichtungs-

zeitraum 2. Halbjahr 2015) 

Voraussichtlich 

Ende Dezember

Auszahlung der Direktzahlungen und Zuweisung von Zah-

lungsansprüchen für Neueinsteiger und  Junglandwirte

Auszahlung für die ELER-Flächenmaßnahmen,  Ausgleichs-

zulage benachteiligte Gebiete,  Ausgleichszahlung um-

weltspezifische Einschränkungen

Voraussichtlich 

Februar 2017

Auszahlung für bestimmte ELER-Maßnahmen (nur Neuver-

träge) für den Bewilligungszeitraum 1. Januar bis 31. De-

zember 2016

15. Februar des 

Folgejahres

Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die  Zwischenfrüchte, die 

als Ökologische Vorrangfläche dienen sollen, auf der Flä-

che verbleiben.

Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Winterfrüchte/Winter-

zwischenfrüchte, die nach den stickstoffbindenden Pflan-

zen im Rahmen der Ökologischen Vorrangflächen eingesät 

werden müssen, auf der Fläche verbleiben.
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Alle NRW- Zahlungsansprüche (ZA) ha-

ben zurzeit noch denselben Wert. Bis 

2018 werden die regionsspezifischen 

Werte auf den bundeseinheitlichen 

Zielwert angepasst. Ab 2019 wird es 

einheitliche  Zahlungsansprüche für 

ganz Deutschland geben. Bis zu die-

sem Zeitpunkt erfolgt die Ermittlung 

des im jeweiligen Antragsjahr gelten-

den ZA-Wertes pro Bundesland/Region 

erst im Herbst oder Winter desselben 

Jahres und wird dann durch das Bun-

deslandwirtschaftsministerium be-

kanntgegeben. Zum Zeitpunkt der Be-

antragung von Prämien kann daher nur 

ein Schätzwert angegeben werden, 

siehe Seite 8.

 ▶ Antrag auf Neuzuweisung 

Der Zuweisungsantrag für das laufen-

de Jahr wird gemeinsam mit dem Sam-

melantrag, der auch den Antrag auf die 

Direktzahlungsprämien und das  Flä-

chenverzeichnis enthält, über  ELAN 

eingereicht. Zuständig für die Zuwei-

sung von ZA in Nordrhein-Westfalen 

ist der Direktor der Landwirtschafts-

kammer NRW als Landesbeauftragter. 

Der gesamte Antrag muss bis zum 

17. Mai gestellt werden.

 ▶ Welche Voraussetzungen 
sind zu erfüllen?

Antragsberechtigt sind nach wie vor 

nur aktive  Betriebsinhaber, siehe Sei-

te 9. Ein  Betriebsinhaber erhält zudem 

nur  Zahlungsansprüche, wenn seine 

beihilfefähigen Flächen insgesamt 

nicht kleiner als 1 ha und die jeweili-

gen Einzelflächen nicht kleiner als 

0,1 ha sind.

 Die Zuweisung 2015 erfolgte 

zum größten Teil einmalig 

aus der regionalen Ober-

grenze für die  Basisprämie. 

Ab 2016 ist nur noch eine Erstzuwei-

sung aus der nationalen Reserve mög-

lich. Daher ist eine Erstzuweisung ab 

sofort nur noch in folgenden drei Fäl-

len möglich und auch nur, sofern der 

Antragsteller nicht bereits 2015 eine 

Zuweisung aus der Nationalen Reserve 

erhalten hat.

 ◾ Erstzuweisung an  Junglandwirte

 Junglandwirte sind alle natürlichen 

Personen, die im Jahr der Antragstel-

lung nicht älter als 40 Jahre sind oder 

werden und sich innerhalb der letzten 

fünf Jahre erstmals in einem landwirt-

schaftlichen Betrieb als Betriebsleiter 

niedergelassen haben. Bei juristischen 

Personen muss der Junglandwirt wirk-

sam und langfristig die Entscheidun-

gen zur Betriebsführung, den Gewinn 

und finanzielle Risiken bei Antragstel-

lung kon trollieren. 

 ◾ Erstzuweisung an Neueinsteiger

Neueinsteiger, also  Betriebsinhaber, 

die eine landwirtschaftliche Tätigkeit 

aufnehmen, sind diejenigen  Betriebs-

inhaber, die ihre landwirtschaftliche 

Tätigkeit nach dem 31. Dezember 2013 

aufgenommen haben und die spätes-

tens zwei Jahre nach Ablauf des Kalen-

derjahres, in dem sie ihre landwirt-

schaftliche Tätigkeit aufgenommen ha-

ben, einen Antrag auf  Basisprämie 

stellen. Als Neueinsteiger gelten alle 

natürlichen oder juristischen Perso-

nen, die in den fünf Jahren vor Aufnah-

me der Tätigkeit weder in eigenem Na-

men und auf eigene Rechnung land-

wirtschaftlich tätig waren noch die 

Kontrolle einer juristischen Person in-

ne hatten, die eine landwirtschaftliche 

Tätigkeit ausübte.

 ◾ Zuweisung bei Höherer Gewalt 

Falls einem Antragsteller als Folge Hö-

herer Gewalt oder außergewöhnlichen 

Umständen, zum Beispiel länger an-

dauernde Krankheit des Betriebsinha-

bers oder öffentliche Infrastruktur-

maßnahmen auf einzelnen Flächen, 

2015 oder in den Vorjahren keine ZA 

zugewiesen werden konnten, kann er 

die Zuweisung beantragen, wenn der 

Fall Höhere Gewalt oder außerge-

wöhnliche Umstände zum Zeitpunkt 

der Antragstellung nicht mehr vorliegt. 

Ein solcher Umstand muss zum 17. Mai 

entfallen sein, um nachträglich ZA zu-

gewiesen zu bekommen.

Es können jedoch nur Ansprüche im 

Umfang der bewirtschafteten, beihilfe-

fähigen Flächen 2016 zugewiesen wer-

den. Hierbei werden gegebenenfalls 

bereits vorhandene ZA, entscheidend 

ist der 17. Mai, angerechnet und nur 

die Differenz zwischen bewirtschafte-

ter Fläche und vorhandenen ZA wird 

zugewiesen.

 ▶ ZA selbst aktivieren

 2015 wurden die  Zahlungs-

ansprüche automatisch je 

Hektar beihilfefähiger Flä-

che aktiviert. Ab 2016 müs-

sen sie wieder vom Antragsteller akti-

viert werden. Auch da gilt weiterhin: 

1 ha entspricht einem Zahlungsan-

Neu

Neu

 Zahlungsansprüche – 
was ist zu beachten?
Im vergangenen Jahr ist die einmalige Zuweisung von Zahlungsansprüchen für 

die Förderperiode 2015 bis 2021 erfolgt. Ab 2016 ist daher eine Neuzuweisung 

von Zahlungsansprüchen nur noch in bestimmten Fällen möglich. Die weiterhin 

bestehenden Zuweisungsmöglichkeiten und einige Neuerungen erläutert Lisa 

Sunna Fechtelkord.

Neue  Zahlungsan-

sprüche gibt es 

nur noch in weni-

gen Ausnahme-

fällen.

Foto: 

Alina Wallenfang
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spruch. Ebenfalls erhalten bleibt die Regel, dass man mit 

dem Bruchteil eines Hektars einen ganzen Zahlungsan-

spruch aktivieren kann. Die Aktivierung von Zahlungsan-

sprüchen mit GVE (Tiere) ist nicht mehr möglich.

 ▶ Einzug wegen zweijähriger Nichtnutzung

Weiterhin gilt, dass  Zahlungsansprüche, die in den zwei vor-

hergehenden Jahren nicht genutzt wurden, in die Nationale 

Reserve eingezogen werden. Dabei wird auf die Menge der 

nicht genutzten ZA abgestellt. Wenn ein Landwirt im Besitz 

von zehn Zahlungsansprüchen ist und davon 2016 nur neun 

und 2017 nur acht ZA aktiviert hat, wird nur ein ZA eingezo-

gen, da nur ein ZA zweimal hinterei nan der nicht genutzt 

wurde.  Zahlungsansprüche gelten als nicht genutzt oder ak-

tiviert, wenn kein oder kein gültiger Antrag auf Direktzah-

lungen gestellt wurde oder die Antragsvoraussetzungen 

künstlich geschaffen wurden. Weitere Gründe für eine Nicht-

nutzung der ZA liegen vor, wenn der Gesamtbetrag der Di-

rektzahlungen unter 100 € liegt oder der Antragsteller kein 

aktiver  Betriebsinhaber ist.

 ▶ Handel mit Zahlungsansprüchen

 Eine Übertragung kann grundsätzlich erst nach 

deren Zuweisung erfolgen. Neu ist, dass eine 

Übertragung nur an aktive  Betriebsinhaber mög-

lich ist. Beim Handel ist zu beachten, dass die ZA 

eine regionale Bindung aufweisen, das heißt,  Zahlungsan-

sprüche können nur mit Flächen in dem Bundesland akti-

viert werden, für das die Zuweisung erfolgte. Ein Wechsel 

der regionalen Zugehörigkeit, außer im Erbfall, geht nicht.

 ▶ Handel schriftlich regeln

Der Handel stellt eine rein privatrechtliche Vereinbarung 

zwischen dem Abgeber und dem Übernehmer dar und sollte 

schriftlich in einem Vertrag geregelt sein. Der Übernehmer 

muss Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes sein. Der 

Handel kann grundsätzlich im Wege der endgültigen Über-

tragung, zum Beispiel im Rahmen eines Kaufes oder zeitlich 

befristet, also im Rahmen einer Pachtung, erfolgen. 

Wichtig ist die Registrierung der Übertragung in der ZID, die 

beide Handelspartner unter www.zi-daten.de selber vorneh-

men oder durch einen Dienstleister vornehmen lassen kön-

nen. Als Dienstleister stehen den Landwirten beispielsweise 

die Kreisstellen gegen Gebühr zur Verfügung. Ein Vordruck 

für die  Übertragung von Zahlungsansprüchen in der ZID 

kann in der Rubrik Förderung, Formulare im Internetange-

bot der Landwirtschaftskammer abgerufen werden. In der 

ZID kann auch jederzeit der aktuelle Stand des ZA-Kontos 

abgefragt werden.

 Ab sofort ist die Verpachtung von ZA auch ohne 

Fläche möglich. Weiterhin möglich ist die endgül-

tige Übertragung in das Eigentum des Überneh-

mers. Das liegt daran, dass die Werte noch bis 

2019 bundeseinheitlich angeglichen werden müssen. Ob ei-

ne Verpachtung/Zupachtung oder ein Verkauf/Kauf für den 

jeweiligen Betrieb günstiger ist, hängt von vielen Faktoren 

ab und muss letztendlich einzelbetrieblich entschieden wer-

den. Da beim Handel aber auch steuerliche Aspekte zu be-

rücksichtigen sind, sollten diese im Vorfeld mit dem Steuer-

berater erörtert werden. 

 ▶ Registrierung ist Pflicht

Für die Registrierung der Übertragung in der ZID ist eine 

Anmeldung mit der 15-stelligen HIT/ZID-Registrierungsnum-

mer und dem dazugehörigen  PIN notwendig. Diese Eintra-

gungen sind erforderlich, damit der jeweilige Nutzer der ZID 

eindeutig identifiziert werden kann. Diese Nummern sind 

aus  ELAN oder der HIT-Datenbank bekannt. Eine fehlende 

 PIN kann in der HIT/ZID-Datenbank im Online-Verfahren an-

gefordert werden.

Nicht nur der Abgeber hat die Übertragung in der ZID zu bu-

chen, sondern auch der Übernehmer, denn er muss die Bu-

chung bestätigen und so die ZA aus dem Zwischenkonto auf 

sein eigenes Konto übertragen. Diese Buchungsvorgänge 

sind getrennt durchzuführen. Bei der Einbuchung des Han-

dels in der ZID durch den Abgeber wird im System eine 

fünfstellige Transaktionsnummer (TAN) erzeugt, die neben 

allen anderen relevanten Daten auf dem Bildschirm ange-

zeigt wird. Dieses ist in ausgedruckter Form dem Überneh-

mer auszuhändigen, der die dort aufgelisteten Daten für die 

weitere Buchung der Übernahme benötigt. Dieses Dokument 

kann auch als Anlage zum Kauf- oder Pachtvertrag genutzt 

werden. Sind bestimmte  Zahlungsansprüche durch den Ab-

geber eingebucht, können sie vom abgebenden Betrieb 

nicht erneut übertragen werden.

Neu

Neu
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Sollten bei der Buchung der Übertra-

gung Fehler unterlaufen sein, kann die 

gesamte Buchung storniert werden. 

Nach einem Storno muss der Übertra-

gungsvorgang erneut durchgeführt 

werden. Aus Sicherheitsgründen kann 

die Übertragung durch den Abgeber 

innerhalb von zwei Wochen nicht stor-

niert werden; der Vorgang wird also 

erst nach Ablauf einer zweiwöchigen 

Sperrfrist wieder für die Bearbeitung 

freigegeben. Die Kreisstelle kann sie 

im Bedarfsfall und bei Nachweis einer 

Fehlbuchung auch sofort stornieren.

 ▶ Fristen beachten

Die tatsächliche Übertragung ist in der 

Regel binnen vier Wochen nach dem 

tatsächlichen Nutzungsübergang in 

der ZID zu registrieren. Eine Übertra-

gung ist ganzjährig möglich, aber soll-

ten die ZA vom Übernehmer 2016 akti-

viert werden können, muss der Handel 

in der Regel bis zum 17. Mai abge-

schlossen und die Buchung der auf 

dem Konto des Übernehmers spätes-

tens bis zum 13. Juni erfolgt sein. Nicht 

termingerecht registrierte Übertragun-

gen können beim Übernehmer im lau-

fenden Jahr nicht mehr aktiviert wer-

den und sind erst im nächsten Jahr 

durch den Übernehmer nutzbar.

 ▶ Regelmäßig genutzt?

Beim Handel ist weiterhin zu beach-

ten, dass die  Zahlungsansprüche durch 

den Abgeber regelmäßig genutzt wor-

den sind. Wurden ZA über eine Dauer 

von zwei Jahren nicht genutzt und den-

noch gehandelt, sind sie auch später 

ersatzlos beim Übernehmer in die Na-

tionale Reserve einzuziehen. Daher ist 

beim Handel besonders auf die Nut-

zung der ZA in den vorangegangenen 

Jahren zu achten, denn auch die Über-

tragung schützt nicht vor einem Ein-

zug.  ◀

Fehler im  Flächen-
verzeichnis vermeiden
Das  Flächenverzeichnis ist für alle Direktzahlungen und 

 Agrarumweltmaß nahmen die unverzichtbare Grundlage und 

wurde in diesem Jahr um einige neue Fruchtarten erweitert. 

Wie Fehler vermieden werden, erklären Roger  Michalczyk und 

Arndt Schaper. 

Im  Flächenverzeichnis sind die am 

17. Mai 2015 bewirtschafteten Flächen 

des Betriebes vollständig anzugeben, 

anderenfalls kann es zu Kürzungen 

kommen. Zu den erforderlichen Daten 

gehören die Feldblockkennung und die 

Schlagnummer, die Größe der Flächen 

sowie die Hauptkultur. Unter Haupt-

kultur wird die Kultur verstanden, die 

sich vom 1. Juni bis 15. Juli am längsten 

auf dem  Schlag befindet. 

 Durch die Einführung des 

geobasierten Beihilfeantra-

ges ergibt die vom Landwirt 

im  ELAN-Programm erfass-

te, geometrisch festgelegte Schlagum-

randung, die sogenannte  Antragsgeo-

metrie, automatisch anhand der 

Schlagzeichnung die entsprechende 

beantragte Flächengröße im  Flächen-

verzeichnis. Nähere Informationen zur 

Erfassung der Flächen und  Landschafts-

elemente entnehmen Sie dem Artikel 

auf Seite 40.

 ▶ Förderfähigkeit beachten

Der  Betriebsinhaber muss entschei-

den, ob die  Zahlungsansprüche der  Ba-

sisprämie mit seinen angegebenen 

Flächen aktiviert werden sollen oder 

nicht. Dabei ist zu beachten, dass ge-

gebenenfalls nicht mit allen Flächen 

die  Zahlungsansprüche aktiviert wer-

den können, zum Beispiel bei Nichter-

reichen der Mindestschlaggröße oder 

aufgrund einer nicht beihilfefähigen 

Nutzung. Die  Mindestgröße eines für 

die Direktzahlungen beantragten 

Schlages beträgt 0,1 ha. 

Die  Mindestgröße wird immer für den 

gesamten  Schlag geprüft. Eine weitere 

Unterteilung der Schläge in  Teilschlä-

ge bleibt hiervon unberührt. Werden 

 Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) als 

 Pufferstreifen, Streifen am Waldrand 

oder Feldrandstreifen erbracht, so 

muss diese  Mindestgröße zusammen 

mit dem Bezugsschlag erfüllt werden.

Damit beihilfefähige Flächen im Rah-

men der Direktzahlungen gefördert 

werden können, müssen diese Flächen 

dem Antragsteller am 17. Mai 2016 zur 

Verfügung stehen. Es ist jedoch zu be-

achten, dass nur die Flächen beihilfe-

fähig sind, die über das gesamte Ka-

lenderjahr für die landwirtschaftliche 

Produktion zur Verfügung stehen, sie-

he Seite 36. Werden auf angegebenen 

Flächen im Laufe des Jahres nichtland-

wirtschaftliche Tätigkeiten durchge-

führt, so sind diese Tätigkeiten geson-

dert zu melden. Je nach Sachverhalt 

kann dabei die Beihilfefähigkeit für 

dieses Jahr aberkannt werden. Dies ist 

zum Beispiel der Fall, wenn auf einer 

mit  Kulturpflanzen bestellten Ackerflä-

che für mehr als 14 Tage oder für mehr 

als 21  Tage im gesamten Jahr eine 

nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit er-

folgt. 

Die im Rahmen der Direktzahlungen 

nicht beihilfefähigen Nutzungen sind 

im Fruchtartenverzeichnis (siehe Ver-

zeichnis der anzugebenden Kulturar-

ten/Fruchtarten 2016) markiert. In der 

Regel sind Waldflächen und nicht zu 

landwirtschaftlichen Zwecken genutz-

te Flächen ebenfalls nicht beihilfefä-

hig. Aber auch bestimmte Flächen, wie 

Sport- und Freizeitflächen, Parkanla-

gen, Flächen zur Gewinnung von Solar-

energie, Flächen zur Lagerung von 

Festmist oder Silage, Deponien vor Ab-

lauf der Stilllegungsphase, zum Bei-

spiel Straßenbegleitgrün, oder Ziergär-

ten gehören unabhängig von einer 

landwirtschaftlichen Nutzung nicht zu 

den förderfähigen Flächen, da sie 

hauptsächlich für nichtlandwirtschaft-

liche Zwecke genutzt werden. Die 

letztgenannten Flächen sind nicht im 

 Flächenverzeichnis anzugeben. 

 ▶  Greening beachten

Die Beantragung von Schlägen als ÖVF 

erfolgt in der Regel im  Flächenver-

zeichnis. Nur für  Landschaftselemente 

Neu

Die Aktivierung 

von Zahlungsan-

sprüchen mit 

Großvieheinhei-

ten ist ab diesem 

Jahr nicht mehr 

möglich.

Foto: 

Roman F. Hümbs
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an Ackerschlägen und Ufervegetatio-

nen im Zusammenhang mit  Puffer-

streifen an Gewässern erfolgt die Be-

antragung als ÖVF im LE-Verzeichnis, 

siehe Seite 45.

Zum Nachweis der ÖVF sind diese 

nach Lage, Typ und Größe getrennt 

auszuweisen. Für einige Typen ist wei-

terhin die korrekte Angabe zum Be-

zugsschlag, damit diese Flächen auch 

den entsprechenden Schlägen sauber 

zugeordnet werden können, erforder-

lich.  Betriebsinhaber, die nicht von der 

Erfüllung der 5-%-Regelung der ÖVF 

befreit sind, sollten möglichst alle ÖVF 

im Antrag auch als solche beantragen, 

auch wenn der vorgeschriebene Min-

destumfang von 5 % der Ackerfläche 

dann überschritten wird. Können bei 

späteren Kontrollen nicht alle im An-

trag aufgeführten Vorrangflächen an-

erkannt werden, ist es nicht möglich, 

nachträglich solche Flächen he-

ranzuziehen, die nicht im ursprüngli-

chen Antrag entsprechend aufgeführt 

waren. Darüber hi naus sollte auf eine 

sorgfältige Angabe des Typs geachtet 

werden. 

Teilnehmer an der Kleinerzeugerrege-

lung und Öko-Betriebe, die nicht am 

 Greening teilnehmen, können keine 

ÖVF erbringen, da sie von den  Gree-

ning-Auflagen befreit sind. Werden 

von Betrieben, die aufgrund ihres Um-

fangs von höchstens 15 ha Ackerfläche 

oder einer Ausnahmeregelung befreit 

sind, trotzdem ÖVF im  Flächenver-

zeichnis oder im LE-Verzeichnis ange-

geben, so entfällt die Befreiung und 

von diesen Betrieben ist folglich die 

5-%-Regelung zu erfüllen.

 ▶  Landschaftselemente 
berücksichtigen

Die förderfähigen  Landschaftselemen-

te gehören als Teil der Schlagfläche 

zur beihilfefähigen Fläche. Grenzen 

diese  Landschaftselemente an eine 

vom  Betriebsinhaber bewirtschaftete 

 Dauergrünland- oder Dauerkulturflä-

che und an eine Ackerfläche, so muss 

dieser sich entscheiden, zu welcher 

Fläche er das Landschaftselement zu-

ordnet. Diese Zuordnung kann in den 

Folgejahren nicht geändert werden, 

soweit die Gegebenheiten sich nicht 

geändert haben. Die beihilfefähigen 

 Landschaftselemente gelten als Acker-

land, wenn sie Bestandteil eines 

Ackerschlages sind. Die Summe der 

Flächengröße der Ackerparzelle und 

des Landschaftselementes ergeben die 

sogenannte Bruttogröße. Dieses hat 

Auswirkungen auf die  Greening-Ver-

pflichtungen. Verfügt der Landwirt bei-

spielsweise über 14,9000 ha Acker 

und in Summe über 0,2000 ha  Land-

schaftselemente, so beläuft sich sein 

rechnerisches Ackerland auf 

15,1000 ha. Der Schwellenwert von 

15 ha wäre somit überschritten und er 

wäre verpflichtet, 5 % seines Acker-

landes als ÖVF bereitzustellen, im Bei-

spiel wären dies 0,7550 ha. 

Ein anderes Beispiel: Der Landwirt hat 

100 ha Acker und insgesamt 4 ha 

 Landschaftselemente. Erbringt er ÖVF 

nur in Höhe von 5 ha, so fehlen ihm 

0,2 ha, 5 % von 100 ha Acker plus 

4 ha  Landschaftselemente. Die Folge 

wäre eine Kürzung der Greeningprä-

mie.

 ▶ Fruchtarten codieren 

 Die Liste der zulässigen 

Fruchtarten ist im letzten 

Jahr durch die  Greening-Be-

stimmungen erheblich über-

arbeitet und somit umfangreicher ge-

worden. Auch in diesem Jahr sind eini-

ge Fruchtarten im Zierpflanzenbereich 

hinzugekommen. Neben der Angabe 

des Codes und der Bezeichnung der 

Fruchtart sind auch Angaben zur Flä-

chenkategorie, zum Beispiel AL für 

Acker, DK für Dauerkultur oder DGL für 

 Dauergrünland, und zur Systematik 

der  Anbaudiversifizierung enthalten. 

Diese Systematik gibt an, welche ange-

bauten Fruchtarten im Rahmen der  An-

baudiversifizierung als eine Kultur an-

gesehen werden. So werden beispiels-

weise die Fruchtarten „112-Winterhart-

weizen“ und „115-Winterweichweizen“ 

als Winterweizen oder die Nutzungs-

angaben Ackergras, Luzerne, Kleegras 

und Klee zu der Kultur Gras oder ande-

re Grünfutterpflanzen zusammenge-

fasst. Anhand dieser Systematik wird 

deutlich, dass Streifen als ÖVF, Stillle-

gungen, aus der Produktion genomme-

ne Ackerflächen,  Uferrandstreifen, 

Blühflächen und -streifen sowie Bra-

cheflächen im  Vertragsnaturschutz als 

brachliegendes Land zusammenge-

fasst werden. 

Sollen Kulturarten angebaut werden, 

die nicht in der Liste enthalten sind, so 

kann ausschließlich für diese Sonder-

fälle der Code „999-Gattung/Art nicht 

in der Liste“ genutzt werden. Hierbei 

ist aber bereits bei Antragstellung an-

zugeben, um welche Pflanzen es sich 

genau handelt, siehe Fruchtartenver-

zeichnis ab Seite 17.

 ▶  ELAN hilft

Im  ELAN-Programm wird im Ordner 

Sammelantrag unter dem Menüpunkt 

 Flächenverzeichnis das Antragsformu-

lar  Flächenverzeichnis aufgerufen und 

ausgefüllt. Dort sind die Daten des Flä-

chenverzeichnisses des Vorjahres be-

reits aufgeführt und müssen entspre-

chend ergänzt oder gegebenenfalls ge-

löscht werden. Bei den Vorjahresdaten 

ist zu beachten, dass die Nutzartcodes 

aus dem Vorjahr stammen und deswe-

gen für das Antragsjahr genau kontrol-

liert werden müssen. Mit dem Button 

Übernahme von Vorjahresdaten in der 

Maske  Flächenverzeichnis können ent-

weder für alle Flächen oder nur für die 

 Dauergrünland- und Forstflächen die 

Neu

 ▶  Ökologische Vorrangflächen richtig codieren 

Code

(Eintrag in 

Spalte 19)

Typ der 

 Ökologische Vorrangflächen

für  Teilschläge, die als Ökologische Vorrangfläche beantragt 

werden, sind nur die nachfolgend definierten Kulturarten/

Fruchtarten (Codes) möglich

1 Zwischenfrucht/Gründecke • alle AL-Fruchtarten, außer 54, 56, 58, 563, 573, 574, 575, 
576, 590, 591, 593, 859 

• kein  Dauergrünland (DGL), keine  Dauerkulturen (DK), 
 keine sonstigen Flächen (S)

2 Untersaat • alle AL-Fruchtarten, außer 54, 56, 58, 210–212, 220, 221, 
230, 240, 292, 330, 413, 414, 421–433, 510–520, 563, 
573, 574–576, 590–593, 602–604, 633–686, 701–710, 
721–799, 803, 859, 910, 911, 912, 913, 914, 996 

• kein  Dauergrünland (DGL), keine  Dauerkulturen (DK), 
 keine sonstigen Flächen (S)

3 Streifen am Waldrand 
(ohne Produktion) 

• nur 54, 563, 573, 574, 576 

4  Pufferstreifen auf Ackerfläche • nur 56, 563, 573, 574, 576 

5  Pufferstreifen auf Grünland • nur 57, 572 

6 Feldrandstreifen • nur 58, 563, 573, 574, 576 

7  Kurzumtriebsplantagen • nur 841 

8 Leguminosen • nur 210, 211,212, 220, 221, 222, 230, 240, 292, 330, 
421, 423, 425, 427,429, 430, 431, 432, 635, 913 

10 Brachen ohne Erzeugung • nur 563, 573, 575, 576, 590, 591, 593, 859 
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Fruchtart sowie die Flächenbindung 

aus dem Vorjahr für die aktuelle An-

tragstellung übernommen werden. 

Diese Funktion kann zum Beispiel für 

Betriebe nützlich sein, wenn deren Be-

wirtschaftungsverhältnisse sich gegen-

über dem Vorjahr nicht geändert ha-

ben. Die beantragte Schlaggröße muss 

gegebenenfalls durch Einzeichnung 

des Schlages ergänzt werden.

In diesem Fall kann mit einem Klick 

ein Großteil des Flächenverzeichnis-

ses erstellt werden. Weitere Informa-

tionen zu der Übernahme von Vorjah-

resdaten, aber auch weitere nützliche 

Tipps, wie zum Beispiel zur Sortie-

rung des Flächenverzeichnisses oder 

dem Ausblenden von Spalten, können 

dem Handbuch, das in  ELAN zur Ver-

fügung gestellt wird, entnommen wer-

den. 

 ▶ Bindung der Flächen 

Zur Arbeitserleichterung können auch 

die Flächenbindungen vom Vorjahr 

übernommen werden. Bei einigen För-

dermaßnahmen werden sie automa-

tisch eingetragen. Am Beispiel der  Ba-

sisprämie (Anlage A des Sammelantra-

ges) soll diese Systematik erläutert 

werden. Wird für einen Teilschlag eine 

im Rahmen der  Basisprämie beihilfefä-

hige Nutzung für das Jahr 2016 einge-

geben, wird die Flächenbindung für 

die Anlage A ( Basisprämie-Auszah-

lungsantrag) in der Spalte Codes der 

Flächenbindungen im  Flächenver-

zeichnis vorgeblendet und mit der 

Speicherung als Antragsangabe über-

nommen. Sollte mit einem Teilschlag 

keine Aktivierung von Zahlungsan-

sprüchen erfolgen, da zum Beispiel die 

Bedingungen der Mindestschlaggröße 

oder der ganzjährigen landwirtschaft-

lichen Nutzung nicht erfüllt werden, so 

ist die Flächenbindung für die Anlage 

A in der Spalte Codes der Flächenbin-

dungen wieder zu löschen. 

Nach dem Ausfüllen des aktuellen Flä-

chenverzeichnisses wird in der Ände-

rungsübersicht, die über den gleichna-

migen Button aktiviert wird, für jede 

Zeile im  Flächenverzeichnis darge-

stellt, ob sich die Angaben gegenüber 

dem Vorjahr geändert haben. Diese 

Übersicht lässt sich auch ausdrucken. 

Mit dem Button Summenübersicht 

wird eine Übersicht aufgerufen, in der 

in verschiedenen Ansichten die bean-

tragten Hektarzahlen des Flächenver-

zeichnisses, auch maßnahmenspezi-

fisch, zusammengefasst dargestellt 

werden. Anhand dieser Funktion lässt 

sich leicht überprüfen, ob auch tat-

sächlich alle bewirtschafteten Flächen 

angegeben sind und deren Zuordnung 

zu einzelnen Förderprogrammen kor-

rekt ist.

Eine Vielzahl an Prüfungen findet 

schon während der Eingabe der An-

tragsdaten und vor Versand des ferti-

gen Antrages statt und unterstützt so 

die Antragstellung. Wird zum Beispiel 

für einen Teilschlag die Angabe zur 

Fruchtart oder das Ansaatjahr verges-

sen, wird da rauf hingewiesen. Dies ist 

auch an der roten oder blauen Markie-

rung in den Eingabefeldern zu erken-

nen. Zu jedem Zeitpunkt können wäh-

rend des Ausfüllens des Antrages und 

nach dem Einreichen des Antrages die 

verschiedenen Formulare und auch 

Merkblätter gedruckt werden. 

 ▶ Den  Schlag exakt 
einzeichnen

 Die von Ihnen festgelegte 

oder erfasste  Antragsgeome-

trie des Schlages ergibt au-

tomatisch die entsprechend 

beantragte Größe im  Flächenverzeich-

nis. Die Geometrien können im Unter-

verzeichnis  Flächenverzeichnis in der 

Maske GIS aufgerufen werden. Dort 

können auf den Luftbildern die Gren-

zen für die  Teilschläge und  Landschaft-

selemente eingezeichnet und bearbei-

tet werden. Antragstellern, die im letz-

ten Jahr die elektronische Antragstel-

lung genutzt haben, erhalten aus der 

Antragstellung 2015 oder der örtlichen 

Kontrolle für die diesjährige Antrag-

stellung einen Vorschlag der Zeich-

nung. Diese Vorschläge sollten, falls sie 

zutreffen, bestätigt werden, da es sich 

um überlappungsfreie Flächen handelt. 

Ob sich Änderungen ergeben haben, 

ist in jedem Fall zu kontrollieren, eine 

ungeprüfte Übernahme kann zu Feh-

lern im Rahmen der Antragstellung 

führen. Zum anderen sollten hier Hin-

weispunkte gesetzt werden, wenn der 

 Feldblock nicht mehr stimmt, zum Bei-

spiel wenn er sich durch eine Bebau-

ung verkleinert hat. 

 ▶ Flächendaten aus dem 
Vorjahr

Allen Betriebsleitern, die im Vorjahr 

einen Sammelantrag eingereicht ha-

ben, wird in einem gesonderten An-

schreiben rechtzeitig ein Zugang zu 

 ELAN-NRW mitgeteilt. Mit diesem An-

schreiben werden auch ein Merkblatt 

zum Antragsverfahren, ein Mitteilungs-

blatt der zuständigen Kreisstelle sowie 

eine Kurzanleitung für das Programm 

versandt. Neben den Antragsformula-

ren zu den einzelnen Fördermaßnah-

men enthält dieses Programm das  Flä-

chenverzeichnis mit den vorbelegten 

Flächendaten aus dem letzten Jahr, 

Stand Mitte Februar 2016. Diese vor-

geblendeten Angaben sind unbedingt 

zu überprüfen, gegebenenfalls sind 

notwendige Korrekturen und Ergän-

zungen vorzunehmen. Vorgeblendete 

Angaben zu Flächen, die im Jahr 2016 

nicht mehr bewirtschaftet werden, 

sind zu löschen, neu hinzugekommene 

Flächen aufzunehmen und Schlagän-

derungen zu berücksichtigen. Ein un-

geprüftes Übernehmen dieser vorgege-

benen Flächendaten kann zu Fehlern 

im Antrag und später, bei einer Ver-

waltungsprüfung oder einer Vor-Ort-

Kontrolle, zu Beanstandungen und zu 

empfindlichen Sanktionen führen. 

Neu

Einzelne Flächen 

werden den unter-

schiedlichen 

 Antragsverfahren 

und gesonderten 

Antragsangaben 

über die Eingabe 

der Flächenbin-

dung zugeordnet.
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 ▶ Verzeichnis der anzugebenden Kulturarten/Fruchtarten 2016

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für die   Anbaudiversifizierung

Spezielle   Greening-Fruchtarten

50 Mischkulturen Saatgutmi-

schung

AL 4. Mischkultur

51 Mischkulturen in Rei-

henanbau

AL abhängig von den beteiligten Kulturen

54 Streifen am Waldrand ÖVF AL 3. Brachliegendes Land

56   Pufferstreifen ÖVF AL AL 3. Brachliegendes Land

57   Pufferstreifen ÖVF DGL DGL G   Dauergrünland

58 Feldrand ÖVF AL 3. Brachliegendes Land

Getreide (Die bisher bekannte Sammelcodierung 190 – alle Getreidearten 

(außer Mais) ist nicht mehr zulässig)

112 Winterhartweizen/Durum AL 1.28.2.1 Winterweizen

113 Sommerhartweizen/Durum AL 1.28.2.2 Sommerweizen

114 Winter-Dinkel AL 1.28.2.1 Winterweizen

115 Winterweichweizen AL 1.28.2.1 Winterweizen

116 Sommerweichweizen AL 1.28.2.2 Sommerweizen

118 Winter-Emmer/-Einkorn AL 1.28.2.1 Winterweizen

119 Sommer-Emmer/-Einkorn AL 1.28.2.2 Sommerweizen

120 Sommer-Dinkel AL 1.28.2.2 Gattung: Triticum (Weizen) 

(Sommer)

121 Winterroggen AL 1.28.3.1 Winterroggen

122 Sommerroggen AL 1.28.3.2 Sommerroggen

125 Wintermenggetreide AL 4. Mischkultur

131 Wintergerste AL 1.28.4.1 Wintergerste

132 Sommergerste AL 1.28.4.2 Sommergerste

142 Winterhafer AL 1.28.5.1 Winterhafer

143 Sommerhafer AL 1.28.5.2 Sommerhafer

144 Sommermenggetreide AL 4. Mischkultur

156 Wintertriticale AL 1.28.6.1 Wintertriticale

157 Sommertriticale AL 1.28.6.2 Sommertriticale

171 Mais (ohne Zucker-/Silo-

mais)

AL 1.28.7 Gattung: Zea (Mais)

172 Zuckermais AL 1.28.7 Gattung: Zea (Mais)

181 Rispenhirse (Panicum) AL 1.28.9 Gattung: Panicum (Rispenhirsen)

182 Buchweizen AL 1.30.1 Gattung: Fagopyrum

183 Sorghumhirse 

(Körnersorghum)

AL 1.28.8 Gattung: Sorghum 

(Sorghumhirsen)

186 Amarant (Amarant/Fuchs-

schwanz)

AL 1.1.1. Gattung: Amarant

187 Quinoa AL 1.1.6. Gattung: Chenopodium (Gänsefüße)

Eiweißpflanzen

210 Erbsen zur Körnergewin-

nung 

AL 1.14.7 Gattung: Pisum (Erbse)

211 Gemüseerbse AL 1.14.7 Gattung: Pisum (Erbse)

212 Platterbse AI 1.14.10 Gattung: Lathryus (Platterbsen)

220 Acker-/Puff-/Pferdebohne AL 1.14.8 Gattung: Vicia (Wicken)

221 Wicken (Pannoni./Zottel/

Saat)

AL 5. Gras oder andere Grünfutterpflanzen

222 Dicke Bohne AL 1.14.8 Gattung: Vicia (Wicken)

230 Lupinen AL 1.14.5 Gattung: Lupinen (Lupinus)

240 Gemenge Erbsen/Bohnen AL 4. Mischkultur

250 Gemenge Leguminosen/

Getreide

AL 4. Mischkultur

292 Linsen (Speise-Linse) AL 1.14.4 Gattung: Lens (Linsen)

Ölsaaten

311 Winterraps AL 2.1.2.1.1 Winterraps

312 Sommerraps AL 2.1.2.1.2 Sommerraps

315 Winterrübsen 

(auch Rübsamen)

AL 2.1.2.2.1 Winterrübsen

316 Sommerrübsen 

(auch Rübsamen)

AL 2.1.2.2.2 Sommerrübsen

320 Sonnenblumen AL 1.6.13 Gattung: Helianthus (Sonnenblu-

men)

330 Sojabohnen AL 1.14.3 Gattung: Glycine

341 Lein (Flachs, Leinsamen) AL 1.20.1 Gattung: Linum (Lein)

392 Krambe/Echter Meerkohl AL 2.1.4.1 Art: Eruca vesicaria (Senfrauke), 

früher auch Eruca sativa

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für die   Anbaudiversifizierung

393 Leindotter AL 2.1.3.1 Art: Leindotter (Camelina sativa)

Ackerfutter

411 Silomais (als Hauptfutter) AL 1.28.7 Gattung: Zea (Mais)

413 Futterrübe/Runkelrübe AL 1.1.3. Gattung: Beta (Rüben)

414 Kohl-/Steckrüben AL 2.1.2.1.2 Sommerraps

421 Rot-/Weiß-/Alexandriner-/

Inkarnat-/Erd-/Schweden-/

Persischer Klee

AL 1.14.17. Gattung: Trifolium (Klee)

422 Kleegras AL 5. Gras oder andere Grünfutterpflanzen

423 Luzerne AL 5. Gras oder andere Grünfutterpflanzen

424 Ackergras AL 5. Gras oder andere Grünfutterpflanzen

425 Klee-Luzerne-Gemisch AL 5. Gras oder andere Grünfutterpflanzen

426 Bockshornklee, 

Schabzieger Klee

AL 1.14.16 Gattung: Trigonella

427 Hornklee, Hornschotenklee AL 1.14.11 Gattung: Lotus

429 Esparsette AL 1.14.14 Gattung: Onobrychis (Esparsette)

430 Serradella AL 1.14.15 Gattung: Ornithopus (Vogelfüße)

431 Steinklee AL 1.14.13 Gattung: Melilotus (Steinklee)

432 Kleemischung (ohne Bocks-

hornklee)

AL 4. Mischkultur

433 Luzerne-Gras-Gemisch AL 5. Gras oder andere Grünfutterpflanzen

  Dauergrünland

459 Grünland (  Dauergrünland) DGL G   Dauergrünland

480 Streuobst mit DGL-Nutzung DGL G   Dauergrünland

492  Dauergrünland unter etab-

lierte lokale Praktiken 

(Heide)

DGL G   Dauergrünland

  Stilllegung und Aufforstung im Sinne Ländlicher Raum

563 Langjährige oder 20 jähri-

ge   Stilllegung AL

AL 3. Brachliegendes Land

564 Aufforstung Ländl. Raum S  

567 Langjährige oder 20 jähri-

ge   Stilllegung DGL

DGL G   Dauergrünland

572 Uferrandstreifenprogramm 

(DGL)

DGL G   Dauergrünland

573 Uferrandstreifenprogramm 

(AL)

AL 3. Brachliegendes Land

574   Blühstreifen 

(MSL-Maßnahme)

AL 3. Brachliegendes Land

575 Blühfläche 

(MSL-Maßnahme)

AL 3. Brachliegendes Land

576 Schutzstreifen Erosion AL 3. Brachliegendes Land

583 Naturschutz 

(1307/2013-32-2bi)

S  

593 Brachefläche 

  Vertragsnaturschutz

AL 3. Brachliegendes Land

Aus der Produktion genommen

590 Brache mit jährlicher Ein-

saat von Blühmischungen

AL 3. Brachliegendes Land

591 AL aus Erzeugung genom-

men

AL 3. Brachliegendes Land

592 DGL aus Erzeugung 

 genommen

DGL G   Dauergrünland

594  Dauerkulturen aus der 

 Erzeugung genommen

DK

Hackfrüchte

602 Kartoffeln AL 2.2.2.1 Art: Solanum tuberosum 

(Kartoffel)

603 Zuckerrüben AL 1.1.3. Gattung: Beta (Rüben)

604 Topinambur AL 1.6.13 Gattung: Helianthus 

(Sonnenblumen)

Gemüse

613 Gemüsekohl 

(auch Zierkohl)

AL 2.1.2.3 Art: Gemüsekohl (Brassica 

oleracea)

614 Brauner Senf 

(Sareptasenf)

AL 2.1.2.4 Art: Brauner Senf (Brassica 

juncea)

Weitere Fruchtarten siehe Seite 19
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Im  Flächenverzeichnis ist zwingend 

die gesamte, sich in der Bundesrepu-

blik Deutschland befindende landwirt-

schaftlich bewirtschaftete Eigentums- 

und Pachtfläche des Betriebes aufzu-

führen, hierbei sind nur die selbstge-

nutzten Flächen und nicht die ver-

pachteten Flächen zu berücksichtigen. 

Flächen in anderen Mitgliedstaaten 

der EU sind nicht in den hiesigen Flä-

chenverzeichnissen anzugeben. Diese 

Flächen können nur in dem jeweiligen 

Mitgliedsstaat beantragt werden. Die-

se Regelung betrifft nicht die bewirt-

schafteten Flächen in anderen Bundes-

ländern, diese werden weiterhin in 

Nordrhein-Westfalen beantragt.

Alle bewirtschafteten Flächen müssen 

schlagweise unter Bezug des Feldblo-

ckes im  Flächenverzeichnis aufgeführt 

werden. Die bewirtschafteten Schläge 

und  Teilschläge sind im  ELAN-Pro-

gramm unter Sammelantrag – GIS ein-

zuzeichnen. Das Feldblocksystem wird 

in Nordrhein-Westfalen zur Identifizie-

rung und Referenzierung von beantrag-

ten Flächen eingesetzt. Die Feldblock-

größe stellt die verbindliche Bezugs-

größe für das  Flächenverzeichnis dar 

und gibt die maximale Obergrenze der 

beantragbaren landwirtschaftlichen 

Nutzungsgröße ohne  Landschafts-

elemente wieder. Hierbei können keine 

Toleranzen angewandt werden. 

 ▶ Bewirtschaftungsauflagen 
beachten

Auch in diesem Jahr werden im  Flä-

chenverzeichnis für die im Vorjahr be-

antragten Feldblöcke angegeben, ob 

diese in einem erosionsgefährdeten 

Gebiet liegen und daher besondere 

Auflagen zu beachten sind. Hierbei 

sind die Feldblöcke mit den aktuellen 

Daten der Erosionsgefährdung vergli-

chen worden. Die Spalte 4 enthält die 

Angabe zur Wassererosionsgefähr-

dungsklasse 1 oder 2, eine 1 in Spalte 5 

bedeutet, dass für den  Feldblock eine 

Gefährdung durch Winderosion festge-

legt wurde. Unter bestimmten Umstän-

den ist es möglich, einzelne Schläge, 

die in einem Erosionsgefährdungsge-

biet liegen, von den Auflagen des Ero-

sionsschutzes befreien zu lassen. Zum 

Thema  Erosionsschutz sind den An-

tragsunterlagen entsprechende Merk-

blätter beigefügt worden. Ist in diesen 

Spalten der Eintrag leer, so unterliegt 

der  Feldblock keiner Einstufung in ei-

ne Erosionsgefährdungsklasse. Im  Flä-

chenverzeichnis wird in Spalte 9 ange-

geben, ob es sich bei den im Vorjahr 

beantragten Teilschlägen im förder-

rechtlichen Sinn um  Dauergrünland 

handelt. Auch hier sind die Flächen 

und deren Einstufung als  Dauergrün-

land aktualisiert worden. Hierfür wer-

den als Kennzeichen die Buchstaben V 

= Teilschlag ist vollständig  Dauergrün-

land, T = Teilschlag ist teilweise  Dauer-

grünland, U = umweltsensibles  Dauer-

grünland oder leer = kein  Dauergrün-

land genutzt. Weitere Informationen 

entnehmen Sie bitte dem Merkblatt 

Erhaltung von  Dauergrünland. 

 ▶ Wo welche Daten 
eintragen?

In die ersten Spalten des Flächenver-

zeichnisses gehören die Angaben der 

Feldblöcke, in denen Flächen und 

Schläge bewirtschaftet werden. Unver-

zichtbare Basis der Flächenbean-

tragung bildet ausschließlich der 

Flächen identifikator ( FLIK). Für die 

Flächen, die außerhalb von NRW lie-

gen, sind die jeweils länderspezifi-

schen Flächenbezeichnungen (FLIKs) 

erforderlich. Diese Angaben müssen, 

sofern nicht bekannt, bei den zustän-

digen Ämtern der betreffenden Bun-

desländer erfragt werden. Aus Grün-

den der Übersichtlichkeit und der wei-

teren Datenverarbeitung sind die Feld-

blöcke mit einer laufenden Nummer 

(Spalte 1 des Flächenverzeichnisses) 

versehen worden, die bei neu hinzu-

kommenden Feldblöcken entspre-

chend im  Flächenverzeichnis fortge-

führt werden muss. Hierbei wird die 

auf die letzte Nummer folgende Num-

mer vergeben. Diese laufende Nummer 

wird in  ELAN automatisch vergeben. 

Wird ein vorgeblendeter  Feldblock 

nicht mehr bewirtschaftet, so ist die-

ser zu löschen und die laufende Num-

mer entfällt. Die Feldblockidentifikati-

on ( FLIK) steht in Spalte 2 des Formu-

lares. Aufgrund der Luftbildaktualisie-

rungen kann sich die Feldblockbe-

zeichnung gegenüber dem im letzten 

Jahr gestellten Antrag im Laufe der Be-

arbeitung in 2015 geändert haben. In 

Spalte 3 steht die Gesamtgröße des 

Feldblockes in Hektar mit vier Nach-

kommastellen, also auf den Quadrat-

meter genau. Die Gesamtgröße des 

Feldblockes ohne die betreffenden 

 Landschaftselemente wird wiederge-

geben. Im Rahmen der Überprüfung 

der Feldblockgrenzen aufgrund neuer 

 Luftbilder oder im Rahmen von Vor-

Ort-Kon trollen können sich die Grö-

ßenangaben gegenüber dem Vorjahr 

geändert haben. 

In den Spalten 4 und 5 wird für die 

vorgeblendeten Feldblöcke angezeigt, 

ob diese im erosionsgefährdeten Ge-

biet liegen. Diese Angaben dienen der 

reinen Information des Antragstellers 

und können in  ELAN nicht geändert 

werden.

 ▶ Neue Flächen aufnehmen

Die Antragsteller, die in diesem Jahr 

für neue Flächen einen Flächennach-

weis erbringen müssen, haben vor der 

eigentlichen Antragstellung die für sie 

zutreffenden Feldblöcke zu ermitteln. 

Sind die benötigten Angaben der Flä-

chenidentifikation nicht bekannt, so 

können diese bei der zuständigen 

Kreisstelle erfragt werden. Die zutref-

fenden Feldblöcke und deren Bezeich-

nung können aber auch von Ihnen 

selbst im Internet mit Hilfe des Pro-

gramms  Feldblock-Finder gesucht wer-

den, siehe Seite 42. 

Sobald die Bezeichnung des neuen 

Feldblockes bekannt ist, kann der  FLIK 

in den Spalten 2.1 und 2.2 im  Flächen-

verzeichnis in  ELAN erfasst und das 

entsprechende Luftbild anschließend 

unter GIS nachgeladen werden. Sollte 

nur die Lage des neuen Feldblockes 

bekannt sein, da er zum Beispiel ne-

ben einem beantragten  Feldblock 

liegt, so kann das Nachladen des neu-

en Feldblockes auch ohne Bezeich-

nung per Mausklick erfolgen. Weitere 

Details stehen im  ELAN-Handbuch. 

Für den aktuellen 

Antrag kann die 

 ELAN-Schlag-

geometrie aus 

dem Vorjahr über-

nommen werden, 

wenn diese auch 

im aktuellen Jahr 

zutrifft. Die ge-

messene Größe 

lässt sich eben-

falls per Maus-

klick anzeigen. 

Auf die notwendi-

ge Genauigkeit 

der Zeichnung ist 

zu achten. 
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 ▶ Verzeichnis der anzugebenden Kulturarten/Fruchtarten 2016 – Fortsetzung

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für die   Anbaudiversifizierung

615 Echte Brunnenkresse AL 2.1.11.1 Art: Echte Brunnenkresse 

(Nasturtium officinale)

616 Senfrauke 

(Garten-S., Rucola)

AL 2.1.5 Gattung: Eruca (Senfrauken)

617 Gartenkresse AL 2.1.8.1 Art: Gartenkresse (Lepidum 

sativum)

618 Gartenrettiche AL 2.1.12.1 Art: Gartenrettich (Raphanus 

sativus)

619 Weißer Senf AL 2.1.13.1 Art: Weißer Senf (sinapis alba)

620 Gemüserübe AL 2.1.2.1.2 Sommerraps

622 Tomaten AL 2.2.2.2 Art: Solanum lycopersicum 

(Tomate)

623 Auberginen AL 2.2.2.3 Art: Solanum melongena 

(Aubergine)

624 Paprika, Chilli, Peperoni AL 2.2.3.1 Art: Spanischer Pfeffer 

(Capsicum annuum)

625 Schwarze Tollkirsche AL 2.2.1.1 Art: Atropa belladonna 

(Schwarze Tollkirsche)

627 Salatgurke 

(auch Einlegegurke)

AL 2.3.1.1 Art: Cucumis sativus 

(Salatgurke)

628 Zuckermelone (cucumis 

melo)

AL 2.3.1.2 Art: Cucumis melo 

(Zuckermelone)

629 Riesenkürbis 

(auch Hokkaido)

AL 2.3.2.1 Art: Cucubita maxima 

(Riesen-Kürbis)

630 Gartenkürbis (Zucchini, 

Zier.)

AL 2.3.2.2 Art: Cucurbita pepo 

(Garten-Kürbis)

631 Melone (Citrullus) 

(Wasserm.)

AL 2.3.2.3 Art: Citrullus (Melone)

633 Zwiebeln/Lauch AL 1.2.1 Gattung: Allium (Lauch)

634 Möhre (auch Futtermöhre) AL 1.3.11 Gattung: Daucus (Möhren)

635 Gartenbohne AL 1.14.6 Gattung: Phaseolus (Gartenbohne)

636 Feldsalate (auch Rapunzel) AL 1.10.3 Gattung: Valerianella (Feldsalate)

637 Salat (Garten, Lollo Rosso.) AL 1.6.15 Gattung: Lactuca (Lattiche)

638 Spinat AL 1.1.5 Gattung: Spinacia (Spinat)

639 Mangold, Rote Beete/Rote 

Rübe

AL 1.1.3. Gattung: Beta (Rüben)

640 Melde (Garten-Melde) AL 1.1.2. Gattung: Atriplex (Melden)

641 Sellerie (Knoll/Bleich/

Stang)

AL 1.3.5 Gattung: Apium (Sellerie)

642 Ampfer (Wiesen-Sauer-

ampfer)

AL 1.30.2 Gattung: Rumex (Ampfer)

643 Pastinaken AL 1.3.14 Gattung: Pastinaca (Pastinaken)

644 Zichorien/Wegwarten AL 1.6.9 Gattung: Cichorium (Zichorien/

Wegwarten)

645 Kichererbsen AL 1.14.1 Gattung: Cicer (Kichererbse)

646 Meerrettich AL 2.1.1.1 Art: Meerrettich (Amoracia 

 rusticana)

647 Schwarzwurzeln AL 1.6.21 Gattung: Scorzonera (Schwarz-

wurzeln)

648 Fenchel (Gemüse/Körner) AL 1.3.12 Gattung: Foeniculum

649 Gemüserübsen AL 2.1.2.2 Art: Rübsen (Brassica rapa)

Küchenkräuter, Heil-und Gewürzpflanzen

651 Anethum (Dill, Gurken-

kraut)

AL 1.3.2 Gattung: Anethum

652 Kerbel (auch Wiesenkerbel) AL 1.3.4 Gattung: Anthriscus (Kerbel)

653 Bibernellen (Anis) AL 1.3.16 Gattung: Pimpinella (Bibernellen)

654 Kümmel (Echter Kümmel) AL 1.3.7 Gattung: Carum (Kümmel)

655 Kreuzkümmel AL 1.3.10 Gattung: Cuminum (Kreuzkümmel)

656 Schwarzkümmel AL 1.31.3 Gattung: Nigella (Schwarzkümmel)

657 Koriander AL 1.3.9 Gattung: Coriandrum (Korinander)

658 Liebstöckel/Maggikraut AL 1.3.13 Gattung: Levisticum

659 Petroselinum (Petersilie) AL 1.3.15 Gattung: Petroselinum

660 Basilikum AL 1.18.5 Gattung: Ocimum (Basilikum)

661 Rosmarin AL 1.18.7 Gattung: Rosmarinus

662 Salbei (auch Buntschopf) AL 1.18.8 Gattung: Salvia (Salbei)

663 Borretsch AL 1.7.1 Gattung: Borago (Borretsch)

664 Oregano (Majoran, Dost) AL 1.18.6 Gattung: Origanum (Oregano)

665 Bohnenkräuter AL 1.18.9 Gattung: Satureja (Bohnenkräuter)

666 Hyssopus (Ysop/Eisenkraut) AL 1.18.1 Gattung: Hyssopus

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für die   Anbaudiversifizierung

667 Verbenen (Echtes Eisenkr.) AL 1.38.1 Gattung: Verbena (Verbenen)

668 Lavendel AL 1.18.2 Gattung: Lavandula (Lavendel)

669 Thymian (auch Garten-

thymian)

AL 1.18.11 Gattung: Thymus (Thymiane)

670 Melissen (Zitronenmelisse) AL 1.18.3 Gattung: Melissa (Melissen)

671 Enziane AL 1.15.1 Gattung: Gentiana (Enziane)

672 Minzen (Pfefferm., 

Grüne M.)

AL 1.18.4 Gattung: Mentha (Minzen)

673 Artemisia (Wer., Estr., Beif.) AL 1.6.3 Gattung: Artemisia

674 Ringelblumen (Garten-R.) AL 1.6.4 Gattung: Calendula (Ringelblu-

men)

675 Sonnenhut (Schmalbl., 

Purpur)

AL 1.6.12 Gattung: Echinacea (Sonnenhüte)

676 Wegeriche (Spitzwegerich) AL 1.26.2 Gattung: Plantago (Wegeriche)

677 Kamillen (Echte Kamille) AL 1.6.19 Gattung: Matricaria (Kamillen)

678 Schafgarben (Gelbe Schaf-

garbe)

AL 1.6.1 Gattung Achillea (Schafgarben)

679 Baldriane (Echter Baldrian) AL 1.10.2 Gattung: Valeriana (Baldriane)

680 Johanniskräuter (Echtes J.) AL 1.16.1 Gattung: Hypericum (Johannis-

kräuter)

681 Frauenmantel AL 1.33.2 Gattung: Alchemilla 

 (Frauenmantel)

682 Mariendisteln AL 1.6.23 Gattung: Silybum (Mariendisteln)

683 Galega (Geißraute) AL 1.14.2 Gattung: Galega

684 Löwenzahn AL 1.6.26 Gattung: Taraxacum (Löwenzahn)

685 Engelwurzen AL 1.3.3 Gattung: Angelica (Engelwurzen)

686 Malven (Wilde Malve) AL 1.21.3 Gattung: Malva (Malven)

Andere Handelsgewächse

701 Hanf AL 1.9.1 Gattung: Cannabis (Hanf)

702 Rollrasen AL 4. Mischkultur

703 Färber-Waid AL 2.1.7.1 Art: Färber-Waid (Isatis tinctoris)

704 Glanzgräser AL 1.28.10 Gattung: Phalaris (Glanzgräser)

705 Virginischer Tabak AL 2.2.4.1 Art: Virginischer Tabak

(Nicotiana tabacum)

706 Mohn (Schlaf-, Backmohn) AL 1.25.1 Gattung: Papaver (Mohn)

707 Erdbeeren AL 1.33.1 Gattung: Fragaria (Erdbeeren)

708 Färberdisteln AL 1.6.6 Gattung: Carthamus (Färberdisteln)

709 Brennnesseln (Große 

Brennn.)

AL 1.37.1 Gattung: Urtica (Brennnesseln)

710 Färberkrapp 

(Rubia t inctorum) 

AL 1.41.1 Gattung: Rubia (Färberröten)

Zierpflanzen

510 Goldrute (Solidago) AL 1.6.31 Gattung: Solidago (Goldruten)

511 Streptocarpus/Drehfrucht AL 1.47.1 Gattung: Streptocarpus 

(Drehfrucht)

512 Iberischer Drachenkopf AL 1.18.12 Gattung: Lallemantia

513 Braunellen AL 1.18.13 Gattung: Prunella (Braunellen)

514 Hauswurz (Sempervivum) AL 1.12.3 Gattung: Sempervivum 

(Hauswurzen)

515 Mühlenbeckia/Drahtsträu-

cher

AL 1.30.4 Gattung: Muehlenbeckia 

(Drahtsträucher)

516 Knöterich (Persicaria) AL 1.30.5 Gattung: Persicaria (Knöteriche)

517 Garten-Petunie AL 2.2.5.1 Art: Garten-Petunie (Petunia x 

hybrida)

518 Polygonum AL 1.30.3 Gattung: Polygonum (Vogel-

knöteriche)

519 Köcherblümchen (Cuphea) AL 1.44.1 Gattung: Cuphea (Köcherblüm-

chen)

520 Silberbrandschopf AL 1.1.7 Gattung: Celosia (Brandschopf)

721 Goldlack AL 2.1.6.1 Art: Erysimum cheiri (Goldlack)

722 Einjähriges Silberblatt AL 2.1.9.1 Art: Einjähriges Silberblatt 

 (Lunaria annua)

723 Garten-/Sommerlevkoje AL 2.1.10.1 Art: Garten-/Sommerlevkoje 

(Matthiola incana)

724 Kugelamarant (Echter K.) AL 1.1.4. Gattung: Gomphrena 

 (Kugelamarant)

725 Taglilien (Essbare Taglilie) AL 1.2.2 Gattung: Hemerocallis (Taglilien)

726 Lilien (Türkenbund) AL 1.2.3 Gattung: Lilium (Lilien)

Weitere Fruchtarten siehe Seite 21
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 ▶ Getrennte Angabe der 
Schläge 

Alle Schläge eines Betriebes sind im 

 Flächenverzeichnis anzugeben. Ein 

 Schlag ist definiert als eine zusam-

menhängende landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche eines Betriebsinhabers, 

die mit einer Kulturart bestellt oder 

aus der Produktion genommen ist. So-

mit kann ein  Schlag immer nur einma-

lig im  Flächenverzeichnis eine Frucht-

artangabe aufweisen und nur in einem 

 Feldblock vorkommen. Nur für Schläge 

in Baden-Württemberg oder Rhein-

land-Pfalz ist aufgrund der Besonder-

heiten des dortigen Referenzsystems 

die Angabe von mehreren  FLIK zuläs-

sig, wenn der  Schlag sich über mehre-

re Flurstücke erstreckt. Anhand der 

Feldblöcke sind die bewirtschafteten 

Schläge zu lokalisieren. Für jeden 

 Schlag müssen die Nutzung, die bean-

tragte Fläche sowie eine eindeutige 

und einmalige Nummer in Spalte 6 des 

Flächenverzeichnisses angegeben wer-

den. Jeder  Schlag ist in  ELAN unter 

Sammelantrag – GIS einzuzeichnen. Es 

kann freiwillig zu jeder Schlagnummer 

in Spalte 7 eine eigene zusätzliche Be-

zeichnung für den betreffenden  Schlag 

angegeben werden. Diese Eintragung 

soll zur eigenen besseren Orientierung 

dienen. Auf eine korrekte und zutref-

fende Schlageinteilung der in 2016 be-

wirtschafteten Flächen ist besonders 

zu achten. 

Für jeden  Schlag ist eine eigene Zeile 

im  Flächenverzeichnis zu verwenden. 

Für Schläge, die 2016 neu bewirt-

schaftet werden, muss geprüft werden, 

ob die Zuteilung eines neuen Feldblo-

ckes notwendig ist, oder der hinzuge-

kommene  Schlag bereits Bestandteil 

eines zugeordneten Feldblockes ist. 

 ▶  Teilschläge nicht vergessen

Für die Förderung im Bereich der 

 Agrar umweltmaßnahmen, der  Aus-

gleichszulage für benachteiligte Ge-

biete und der  Ausgleichszahlung für 

Gebiete mit umweltspezifischen Ein-

schränkungen kann es erforderlich 

sein, Schläge in  Teilschläge in der 

Spalte 8 zu unterteilen, um bestimmte 

Gebietskulissen oder verschiedene 

Fördertatbestände, die sich auf eini-

gen Flächen überlappen können, dar-

zustellen. So kann zum Beispiel für die 

 Ausgleichszulage im benachteiligten 

Gebiet ein  Schlag, bei dem eine Ge-

markungsgrenze, die ausschlaggebend 

für die Höhe der  Ausgleichszulage ist, 

durchläuft, dennoch unter Berücksich-

tigung von verschiedenen Fördersät-

zen abgebildet werden. Soll ein Teil-

schlag im Rahmen der  Ausgleichszula-

ge 2016 gefördert werden, so muss die 

Art der Benachteiligung und die LVZ in 

den Spalten 11 und 12 je Teilschlag an-

gegeben werden. Welche Gemarkung 

welche Benachteiligungsart und wel-

che LVZ-Zahl hat, kann unter www.

landwirtschaftskammer.de in der Rub-

rik Förderung/Ländlicher 

Raum/ Ausgleichszulage nachgesehen 

werden. Die im Rahmen der  Aus-

gleichszulage für benachteiligte Ge-

biete förderfähigen letztjährig gebilde-

ten  Teilschläge sind in den vorgeblen-

deten Angaben anhand der Angabe A 

innerhalb der Spalte 10 zu erkennen, 

siehe Seite 69.

Soweit eine Unterteilung der Schläge 

in mehreren Teilschlägen bereits in 

den Vorjahren erfolgt ist, sollte die 

Schlageinteilung in die betreffenden 

 Teilschläge nach Möglichkeit beibehal-

ten werden. Eine Teilschlagbildung 

kann auch aufgrund der Einteilung von 

ÖVF im  Flächenverzeichnis erforder-

lich sein. Dies ist zum Beispiel der Fall, 

wenn ein Getreideschlag nach der Ern-

te nur teilweise mit Zwischenfrüchten 

bestellt und als ÖVF beantragt werden 

soll. Ist keine Beantragung als ÖVF ge-

plant, muss auch keine Unterteilung 

des Schlages in  Teilschläge erfolgen. 

Weiterhin ist eine Teilschlagbildung 

erforderlich, wenn ein Teil des Schla-

ges die Bedingungen der ganzjährigen 

Beihilfefähigkeit nicht erfüllt.

Wird ein  Schlag in mehrere  Teilschläge 

aufgeteilt, so ist für jeden Teilschlag 

eine weitere Zeile auszufüllen.  Teil-

schläge werden mit kleinen Buchsta-

ben pro  Schlag benannt, sodass der 

erste Teilschlag jedes Schlages immer 

das Kennzeichen „a“ hat. Ist es auf-

grund besonderer Umstände erforder-

lich, weitere  Teilschläge zu bilden, so 

sind die  Teilschläge nachei nan der auf-

zuführen und fortlaufend mit a, b, c 

und so weiter zu kennzeichnen. In der 

Spalte 9 wird für die vorgeblendeten 

 Teilschläge angezeigt, ob es sich bei 

diesen um  Dauergrünland handelt. 

Diese Angabe dient nur der Informati-

on der Antragsteller und kann nicht 

selbstständig bei der Antragstellung 

geändert werden.

 ▶ Fruchtarten eintragen

In den Spalten 13 und 14 werden die 

Nutzungsangaben (Fruchtart mit  Co-

dierung und Größe) aus 2015 ange-

zeigt. Die Nutzung zur Ernte 2016 wird 

anhand einer Codierungsangabe, siehe 

Fruchtartenverzeichnis, in der Spalte 

16 und einer Bezeichnung und in Spal-

te 17 aufgeführt. Diese Angabe erfolgt 

teilschlagweise, wobei ein  Schlag nur 

eine Nutzung haben kann und bei den 

dazugehörigen Teilschlägen sich dann 

die Nutzungsangabe wiederholt. Bitte 

überprüfen Sie genau die Richtigkeit 

der gemachten und vorgeblendeten 

Angaben.

Unter Nutzung zur Ernte 2016 ist die 

Hauptkultur einzutragen, wobei da-

runter die Kultur verstanden wird, die 

sich vom 1. Juni bis 15. Juli am längsten 

auf dem  Schlag befindet. Von der Ernte 

oder dem Umbruch einer Kultur bis zur 

Aussaat der nachfolgenden Kultur ist 

grundsätzlich weiterhin die geerntete 

oder umgebrochene Kultur maßgeb-

lich. Beispiel: Wird am 25. Juni die 

Wintergerste geerntet und am 10. Juli 

eine Gemüsekultur auf die Fläche ge-

pflanzt, so gilt bis zum 9. Juli die Gers-

te als Hauptkultur auf dieser Fläche. 

Diese Sichtweise ist für die Erfüllung 

der Auflagen im Rahmen der  Anbaudi-

versifizierung von Bedeutung. 

In jedem Fall sind 

durch den Antrag-

steller die vorge-

gebenen Angaben 

aus dem Vorjahr 

zu den Feldblö-

cken und den 

Schlägen und Teil-

schlägen zu über-

prüfen und gege-

benenfalls zu än-

dern. Erkennbar 

sind die Einstu-

fungen der Fläche 

als  Dauergrünland 

in Spalte 9.

Die aktuelle Nut-

zung der Fläche 

wird in die Spal-

ten 16 bis 18 des 

Flächenverzeich-

nisses eingetra-

gen. Die Angaben 

zu den Ökologi-

schen Vorrang-

flächen gehören in 

die Spalten 20 bis 

22. 
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 ▶ Verzeichnis der anzugebenden Kulturarten/Fruchtarten 2016 – Fortsetzung

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für die   Anbaudiversifizierung

727 Narzissen/Osterglocken AL 1.2.4 Gattung: Narcissus (Narzissen/ 

Osterglocken)

728 Knorpelmöhren (Bischofs-

kraut)

AL 1.3.1 Gattung: Ammi (Knorpelmöhren)

729 Hasenohren (rundblättri-

ges H.)

AL 1.3.6 Gattung: Bupleurum (Hasenohren)

730 Seidenpflanzen 

(Indianer-S.)

AL 1.4.1 Gattung: Asclepias 

(Seidenpflanzen)

731 Hyazinthe (Garten-Hyazin-

the)

AL 1.5.1 Gattung: Hyacinthus (Hyazinthen)

732 Milchstern (Kap-Milchstern) AL 1.5.2 Gattung: Ornithogalum (Milchsterne)

733 Astern (Sommeraster) AL 1.6.5 Gattung: Callistephus (Astern)

734 Chrysantheme, 

Winteraster

AL 1.6.8 Gattung: Chrysanthemum 

(Chrysanthemen)

735 Strohblumen (Garten) AL 1.6.14 Gattung: Helichrysum 

(Strohblumen)

736 Edelweiß (Alpen-Edel-

weiß)

AL 1.6.16 Gattung: Leontopodium 

(Edelweiß)

737 Margeriten AL 1.6.17 Gattung: Leucanthemum 

(Margeriten)

738 Rudbeckien (Sonnenhut) AL 1.6.20 Gattung: Rudbeckia (Rudbeckien)

739 Tagetes AL 1.6.24 Gattung: Tagetes (Tagetes)

740 Wucherblumen (Mutter-

kraut)

AL 1.6.25 Gattung: Tanacetum 

(Wucherblumen)

741 Strandflieder 

(Geflügelter S.)

AL 1.27.1 Gattung: Limonium 

(Strandflieder)

742 Spreublumen (Einj. Pa-

pierbl.)

AL 1.6.27 Gattung: Xeranthemum 

(Spreublumen)

743 Zinnien AL 1.6.28 Gattung: Zinnia (Zinnien)

744 Taubnesseln (Weiße Taub-

nessel)

AL 1.37.2 Gattung: Lamium (Taubnesseln)

745 Gladiolen (Gartengladiole) AL 1.17.3 Gattung Gladiolus (Gladiolien)

746 Tulpen (Garten-Tulpe) AL 1.19.1 Gattung: Tulipa (Tulpen)

747 Christophskräuter AL 1.31.1 Gattung: Actaea/Cimicifuga 

(Christophskräuter)

748 Feldrittersporne AL 1.31.2 Gattung: Consolida/Delphinum 

(Feldrittersporne)

749 Scabiosen (Samt, Kugel) AL 1.10.1 Gattung: Scabiosa (Scabiosen)

750 Dahlien (Garten-Dahlie) AL 1.6.11 Gattung: Dahlia (Dahlien)

751 Rhodiola (Rosenwurz) AL 1.12.1 Gattung: Rhodiola (Rhodiola)

752 Krokusse (Safran, 

 Garten-K.)

AL 1.17.2 Gattung: Crocus (Krokusse)

753 Hibiskus AL 1.21.1 Gattung: Hibiscus (Hibiskus)

754 Strauch-/Bechermalven AL 1.21.2 Gattung: Lavatera 

(Strauch-/Bechermalven)

755 Wolfsmilch (Weißrand) AL 1.13.1 Gattung: Euphorbia (Wolfsmilch)

756 Löwenmäulchen AL 1.26.1 Gattung: Antirrhinum 

 (Löwenmäulchen)

757 Garten-Montbretie AL 1.17.1 Gattung: Crocosmia (Montbretien)

758 Halskräuter  

(Blaues Halskraut)

AL 1.8.1 Gattung: Trachelium (Halskräuter)

759 Gipskräuter (Schleierkraut) AL 1.11.2 Gattung: Gypsophila (Gipskräuter)

760 Amerikanisches 

Pampasgras

AL 1.28.1 Gattung: Cortaderia 

(Pampasgräser)

761 Kosmeen 

(Schmuckkörbchen)

AL 1.6.10 Gattung: Cosmos (Kosmeen)

762 Nachtkerzen (Diptam) AL 1.34.1 Gattung: Diptam (Nachtkerzen)

763 Nachtkerzen 

(Gewöhnliche N.)

AL 1.23.1 Gattung: Oenothera 

(Nachtkerzen)

764 Königskerzen 

(Großblütige K.)

AL 1.35.1 Gattung: Verbascum 

(Königskerzen)

765 Kapuzinerkressen AL 1.36.1 Gattung: Tropaeolum 

(Kapuzinerkressen)

766 Pfingstrosen 

(auch Strauch)

AL 1.24.1 Gattung: Paeonia (Pfingstrosen/

Päonien)

767 Schwertlilien (Deutsche S.) AL 1.17.4 Gattung: Iris (Schwertlilien)

768 Wiesenknopf 

(Kl. W., Pimpine.)

AL 1.33.3 Gattung: Sanguisorba 

(Wiesenknopf)

769 Zieste (Deutscher, Knollen) AL 1.18.10 Gattung: Stachys (Zieste)

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für die   Anbaudiversifizierung

770 Vergissmeinnicht 

(Wald-Verg.)

AL 1.7.2 Gattung: Mysotis 

(Vergissmeinnicht)

771 Portulak AL 1.29.1 Gattung: Portulaca (Portulak)

772 Nelken (Bartn., Land/Edel) AL 1.11.1 Gattung: Dianthus (Nelken)

773 Ageratum 

(Gew. Leberbalsam)

AL 1.6.2 Gattung: Ageratum

774 Lonas 

(Gelber Leberbalsam)

AL 1.6.18 Gattung: Lonas

775 Kornblumen AL 1.6.7 Gattung: Centaurea (Kornblumen)

776 Veilchen und 

Stiefmütterchen

AL 1.39.1 Gattung: Viola (Veilchen)

777 Phacelia (nur als Haupt-

kultur z.B. Saatgutvermeh-

rung)

AL 1.7.3 Gattung: Phacelia

778 Alpendistel AL 1.6.32 Gattung: Carduus (Ringdisteln)

779 Amacrinum AL 1.2.6 Gattung: Amaryllis

780 Begonien AL 1.42.1 Gattung: Begonia (Begonien)

781 Calla/Drachenwurz AL 1.43.1 Gattung: Calla (Drachenwurz)

782 Glockenblumen (Campanu-

la)

AL 1.8.2 Gattung: Campanula (Glocken-

blumen)

783 Schildblume (Chelone) AL 1.26.3 Gattung: Chelone (Schildblumen)

784 Christrose-/Schnee-/Weih-

nachtsrose, Korischer 

Nieswurz

AL 1.31.4 Gattung: Helleborus (Nieswurz)

785 Eukalyptus AL 1.22.1 Gattung: Eucalyptus (Eukalypten)

786 Fingerhut AL 1.26.4 Gattung: Digitalis (Fingerhüte)

787 Fuchsien AL 1.23.2 Gattung: Fuchsia (Fuchsien)

788 Geranien AL 1.45.1 Gattung: Geranium (Storch-
schnäbel)

789 Veronica/Hebe/Ehrenpreis AL 1.26.5 Gattung: Veronica/Hebe 

 (Ehrenpreis)

790 Anemonen (Herbstanemo-

ne, Japanische Anemone)

AL 1.31.5 Gattung: Anemone (Windröschen)

791 Knollenbegonien AL 1.42.1 Gattung: Begonia (Begonien)

792 Kornrade AL 1.11.3 Gattung: Agrostemma (Kornra-

den)

793 Leimkraut/Taubenkropf-

Leimkraut

AL 1.11.4 Gattung: Silene (Leimkräuter)

794 Orchideen AL 1.46 Familie: Orchidaceae (Orchideen)

795 Pelargonien AL 1.45.2 Gattung Pelargonium (Pelargonien)

796 Fetthenne, Mauerpfeffer 

(Sedum)

AL 1.12.2 Gattung: Sedum (Fetthennen)

797 Rhizinus AL 1.13.2 Gattung: Ricinus

798 Ramtillkraut AL 1.6.29 Gattung: Guizotia 

799 Husarenknopf (Sanvitalia) AL 1.6.30 Gattung: Sanvitalia (Husaren-

knöpfe)

Energiepflanzen

802 Silphium 

(Durchwachs., Becher)

DK  

803 Sudangras, Zuckerhirse AL 1.28.8 Gattung: Sorghum 

(Sorghumhirsen)

804 Sida (Virginiamalve) AL 1.21.4 Gattung: Sida

805 Igniscum DK  

  Dauerkulturen

822 Streuobst (ohne Wiesen-

nutzung)

DK  

825 Kernobst z. B. Äpfel, 

Birnen

DK  

826 Steinobst DK  

827 Beerenobst DK  

829 Sonstige Obstanlagen DK  

833 Haselnüsse DK  

834 Walnüsse DK  

838 Baumschulen (ohne Bee-

renobst)

DK  

839 Beerenobst zur 

Vermehrung

DK  

840 Korbweiden DK  

Weitere Fruchtarten siehe Seite 22
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 Unbefestigte Mieten-,  Stroh-, 

Futter- und Dunglagerplätze 

(Fruchtarten 994 und 996) 

sind ab 2016 nicht mehr 

beihilfefähig, müssen aber angegeben 

werden. Wenn sich unbefestigte Lager-

plätze länger als ein Jahr auf derselben 

Stelle befinden, so werden diese La-

gerplätze als dauerhaft angesehen und 

sind nicht im  Flächenverzeichnis auf-

zuführen, vergleichbar mit befestigten 

Lagerplätzen, zum Beispiel Futtersilos 

auf einer Betonplatte. 

Flächen, die aus der Erzeugung ge-

nommen wurden (Fruchtarten 590, 

591, 592 und 594), sind in einem gu-

ten landwirtschaftlichen und ökologi-

schen Zustand zu halten. Mindestens 

einmal jährlich muss der Aufwuchs 

entfernt werden, entweder durch 

Häckseln oder Mulchen und eine ganz-

flächige Verteilung oder durch Mähen 

und Abfahren des Mähgutes. Hierbei 

ist die Sperrfrist vom 1. April bis zum 

30. Juni zu beachten. Sollte das Mäh-

gut genutzt werden, zum Beispiel 

durch Beweidung oder Verfütterung, 

so ist dies der Kreisstelle mindestens 

drei Tage vor der Nutzung schriftlich 

mitzuteilen, damit die Nutzungsanga-

be im  Flächenverzeichnis geändert 

werden kann. Die aus der Produktion 

genommenen Ackerflächen (Fruchtart 

591) können auch als Bracheflächen 

im Rahmen der Erbringung von ÖVF 

beantragt werden. Weitergehende In-

formationen zu „aus der Produktion 

genommenen Flächen“ können der CC-

Broschüre 2016 und dem Merkblatt 

zum Sammelantrag entnommen wer-

den. 

 ▶ Angaben zum Ansaatjahr 
und  Greening

 Verpflichtend anzugeben ist 

in Spalte 15 das Ansaatjahr 

für das sogenannte echte 

 Dauergrünland, hierzu gehö-

ren beispielsweise die Fruchtartcodes 

459, 480, 492, 592 oder auch 57, und 

das sogenannte potenzielle  Dauer-

grünland. In die Gruppe des potenziel-

len Dauergrünlandes gehören die 

Ackerfutterflächen, zum Beispiel die 

Fruchtartcodes 422, 424 oder auch 

591. Befindet sich auf einer Fläche 

fünf Jahre lang potenzielles  Dauer-

grünland erhält die Fläche den Dauer-

grünlandstatus. Sollte diese Fläche 

bereits den Status haben, da sie auf-

grund eines genehmigten Dauergrün-

landumbruchs als Ersatzfläche zur An-

lage von  Dauergrünland diente, so ist 

für den Teilschlag dieses mit E zu 

kennzeichnen. Liegt das tatsächliche 

Ansaatjahr vor dem Jahr 2009, so ist 

die Jahreszahl 2009 anzugeben. Die 

Angabe des Ansaatjahres meint das 

erste Jahr, in dem Gras oder eine Grün-

futterpflanze auf der Fläche ausgesät 

wurde. Nicht gemeint ist damit die 

Nachsaat der Grünland- oder Ackerfut-

terfläche. Nähere Einzelheiten hierzu 

sind verschiedenen Merkblättern in 

den Antragsunterlagen und dem Arti-

kel Dauergrünlanderhalt zu entneh-

men. Die Spalte 19 ist neu in das  Flä-

chenverzeichnis aufgenommen wor-

den. In dieser Spalte ist die Vorjahres-

angabe zu den ÖVF hinterlegt. 

Die Spalte 20 bis 22 sind für die not-

wendigen Eintragungen im Zusammen-

hang mit dem  Greening zu verwenden. 

In der Spalte 20 ist anzugeben, ob und 

in welcher Weise der Teilschlag als im 

Umweltinteresse genutzte Fläche, 

ÖVF, beantragt wird. In dieser Spalte 

sind nur Angaben zu machen, wenn 

die Erbringung der 5 % Vorrangflächen 

zu erfüllen sind und keine Befreiungs-

tatbestände vorliegen. Der Typ der 

ÖVF wird mit einer Codeziffer angege-

ben. Detaillierte Informationen sind in 

den Antragsunterlagen und ab Seite 26 

aufgeführt. 

In die Spalten 21 und 22 ist für die 

 Pufferstreifen an Gewässern, den Feld-

randstreifen und den Streifen an Wald-

rändern, die als ÖVF beantragt sind, 

der jeweilige Bezugsschlag anzugeben. 

Dieser Bezugsschlag soll verdeutli-

chen, an welchen Ackerschlag der je-

weilige Streifen angrenzt, damit die 

Neu

Neu

 ▶ Verzeichnis der anzugebenden Kulturarten/Fruchtarten 2016 – Fortsetzung

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für die   Anbaudiversifizierung

841 Niederwald mit 

Kurzumtrieb

DK  

842 Rebland DK  

850 Sonstige   Dauerkulturen DK  

851 Rhabarber DK  

852 Chinaschilf/Miscanthus DK  

853 Riesenweizengras/ 

Szarvasi-Gras

DK  

854 Rohrglanzgras DK  

856 Hopfen DK  

857 Aromahopfen DK  

858 Bitterhopfen DK  

859 Hopfen vorüberg. 

 stillgelegt

AL  

860 Spargel DK  

861 Artischocke DK  

862 Heidekraut DK

863 Rosen (Baumschulen), 

Schnittrosen

DK

864 Rhododendron DK

865 Trüffel DK

Sonstige Flächen

907 Höhere Gewalt 

 (Zuweisung)

S  

910 Wildacker auf lw. Fläche AL 4. Mischkultur

911 Rübensamenvermehrung AL 1.1.3. Gattung: Beta (Rüben)

Code Fruchtart/Kulturart Kate-
gorie

Systematik für die   Anbaudiversifizierung

912 Grassamenvermehrung AL 5. Gras oder andere Grünfutterpflanzen

913 Klee-/Luzernesamen-

vermehrung

AL 5. Gras oder andere Grünfutterpflanzen

914 Versuchsflächen  

(nur BP-fähig)

AL 4. Mischkultur

924  Vertragsnaturschutz ohne 

landwirtschaftliche Nut-

zung

S  

956 Aufforstung nach der Ein-

kommensverlustprämie ab 

2015

S

972 NFF: Dauergrünland-

nutzung

DGL G   Dauergrünland

973 NFF: Ackernutzung AL  

983 Weihnachtsbäume S  

994 Unbefestigte Mieten DGL DGL G

995 Forstflächen S  

996 Unbefestigte Mieten AL AL  

999 Gattung/Art (nicht in Liste) S  

Anmerkung zur Fruchtart 999: Diese Fruchtart darf nur verwendet werden, wenn für 

die angebaute Pflanzen keine passende Kulturart/Fruchtart in dem vorliegenden 

Verzeichnis gefunden wurde. Weiterhin ist bereits bei Antragstellung anzugeben, 

um welche Pflanzen es sich tatsächlich handelt.

Hinweis: die Fruchtarten mit einer blauen Markierung sind in der   Basisprämie nicht 

beihilfefähig.
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Streifen eindeutig lokalisiert werden können. Zu beachten 

ist, dass die ÖVF in Streifenform als gesonderte  Teilschläge 

anzugeben sind. 

 Für jeden Teilschlag sind die Grenzen in  ELAN in 

der Maske GIS einzuzeichnen. Wenn sich die Flä-

che des Teilschlages mit anderen Teilschlag-Geo-

metrien überschneidet, wird sie im Kontrollbe-

richt beanstandet und muss vor Antragstellung exakter ein-

gezeichnet werden. Schließlich handelt es sich um die bean-

tragte Größe. Hierbei ist auf die Genauigkeit der Zeichnung 

hinsichtlich Lage und Größe zu achten. Nähere Informatio-

nen siehe Seite 40.

 Da ab diesem Jahr die Antragstellung von Flächen 

gemäß den gesetzlichen Regelungen nur noch mit 

der elektronischen Einzeichnung der beantragten 

Schläge und  Landschaftselemente erfolgen kann, 

ist die Antragstellung auf Papier nicht mehr möglich. Sollte 

Ihnen eine computergestützte Antragstellung nicht möglich 

sein, wenden Sie sich bitte so früh wie möglich an Ihre zu-

ständige Kreisstelle, damit Ihnen dort geholfen wird. 

 ▶ Wichtig:  Datenbegleit schein einreichen

Die Anträge und somit auch das  Flächenverzeichnis müssen 

bis zum 17. Mai bei der zuständigen Kreisstelle eingereicht 

werden. Später eingehende Anträge sind prozentual zu kür-

zen oder ab dem 14. Juni ganz abzulehnen. Damit ein elekt-

ronisch ausgefüllter Antrag fristgerecht eingeht, ist der aus-

gefüllte Antrag per Internet zu versenden, anschließend der 

 Datenbegleitschein auszudrucken, zu unterschreiben und 

gegebenenfalls ergänzt um weitere Anlagen oder Nachweise 

bis zum 17. Mai beziehungsweise bis zum Ende der Nachfrist 

am 13. Juni bei der zuständigen Kreisstelle einzureichen. 

Nur wenn nach dem Absenden des  ELAN-Antrages per Inter-

net auch der  Datenbegleitschein rechtzeitig eingereicht 

wird, sind die Fördermaßnahmen fristgerecht beantragt 

Bei Betrieben, die durch Gesellschaften bewirtschaftet wer-

den, zum Beispiel Personengesellschaften, aber auch Ge-

sellschaften, bei denen der Ehegatte als Gesellschafter auf-

tritt, müssen alle Beteiligten den  Datenbegleitschein unter-

schreiben. Hiervon können Gesellschaften nur befreit wer-

den, wenn einem Gesellschafter oder einer anderen Person 

eine schriftliche Vollmachtserklärung erteilt wird. Entspre-

chende Formblätter halten die zuständigen Kreisstellen be-

reit oder können im Internetangebot der Landwirtschafts-

kammer heruntergeladen werden. Zur Erteilung einer Voll-

macht befindet sich auch in  ELAN eine entsprechende Mas-

ke, mit deren Hilfe Vollmachten vergeben oder auch wider-

rufen werden können. Vollmachtserklärungen müssen auch 

bei der Verwendung von  ELAN zur Antragstellung immer in 

schriftlicher Form mit den dazugehörigen Unterschriften 

bei der Kreisstelle eingereicht werden. Unbedingt zu beach-

ten sind die Hinweise im Anschreiben, zu den Flächen- und 

LE-Verzeichnissen, in den Merkblättern und in den Formu-

laren und Hinweisblättern der verschiedenen Fördermaß-

nahmen. Informationen zu den Feldblöcken gibt es auch 

unter www.landwirtschaftskammer.de in der Ru brik Förde-

rung/Feldblöcke.

 ▶ Der letzte Blick

Auch bei einer elektronischen Antragstellung sollte jeder 

Antragsteller vor Antragseinreichung die von ihm gemach-

ten Angaben noch einmal prüfen. Sind zum Beispiel im Man-

telbogen alle relevanten Fördermaßnahmen angekreuzt und 

ist in den Formularen oder Masken des  ELAN-Programms 

der jeweiligen Fördermaßnahme das Feld „Ich beantrage…“ 

ausgefüllt worden? Werden auch für die jeweilige Maßnah-

me alle relevanten Flächen angezeigt oder sind vielleicht 

Flächen noch gar nicht im  Flächenverzeichnis oder gegebe-

nenfalls nicht korrekt eingetragen? Dieses gilt nicht nur für 

die Fördermaßnahmen des Sammelantrages, sondern er-

streckt sich auch über die Maßnahmen im Bereich der  Agra-

rumweltmaßnahmen und der Forstförderung. Nachweise 

oder gesonderte Anlagen in Papierform sollten zusammen 

mit dem  Datenbegleitschein bei der Kreisstelle eingereicht 

werden. 

Weiterhin sollte im  Flächenverzeichnis geprüft werden, ob 

für jeden Teilschlag alle gewünschten Flächenbindungen zu-

sammen mit den korrekten und gegebenenfalls notwendigen 

Zusatzangaben, wie beispielsweise die Flächenbindungen, 

eingetragen wurden. Bei diesen Prüfungen helfen die vielfäl-

tigen Übersichten sowie der Kontrollbericht, die Bestandtei-

le des  ELAN-Programms sind. Bei dem Kon trollbericht ist 

unbedingt auf rote Einträge zu achten, die auf Fehler hin-

weisen, die vor der Antragstellung noch zu korrigieren sind. 

Beachten Sie diese Fehler- und Hinweismeldungen, sie kön-

nen Ihnen dabei helfen, einen fehlerfreien Antrag zu stellen. 

Sollten sich nach der Antragstellung noch Änderungen ge-

genüber den im  Flächenverzeichnis ursprünglich gemachten 

Angaben ergeben, so sind diese unverzüglich schriftlich bei 

der Kreisstelle einzureichen.  ◀  

Neu

Neu
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Voraussetzungen für die Gewährung 

der Junglandwirteprämie sind ein An-

trag auf Zahlung der  Basisprämie so-

wie die Aktivierung von Zahlungsan-

sprüchen mit beihilfefähiger Fläche. 

Antragsteller können sowohl natürli-

che Personen als auch juristische Per-

sonen und Personengesellschaften 

sein. Darüber hi naus müssen mit Ein-

reichung des Antrages auf Zahlung der 

Junglandwirteprämie mit der Anlage D 

des Sammelantrages die maßnahmen-

spezifischen Voraussetzungen in Be-

zug auf Alter, Niederlassungszeitpunkt 

und Betriebskontrolle in der Person 

jedes einzelnen potenziellen Jungland-

wirts während des gesamten Kalender-

jahres vorliegen. Da es je nach Wahl 

der Rechtsform Unterschiede hinsicht-

lich der einzelnen Voraussetzungen 

gibt, sind in  ELAN nur die für den je-

weiligen Betrieb entsprechenden Fel-

der veränderbar. Die jeweiligen An-

tragsangaben sind mit Nachweisen zu 

belegen. Werden unrichtige, unvoll-

ständige oder gar gefälschte Belege in 

Bezug auf die Einhaltung der Ver-

pflichtungen eingereicht, wird eine 

Sanktionszahlung in Höhe von 20 % 

des Betrages, auf den der Antragsteller 

Anspruch hat oder gehabt hätte, ver-

hängt.

 ▶ Natürliche Personen

Stellt ein einzelner Landwirt einen An-

trag auf Gewährung der Junglandwirte-

prämie, so müssen bei ihm die maß-

nahmenspezifischen Voraussetzungen 

vorliegen. Der Antragsteller darf im Ka-

lenderjahr des erstmalig gestellten Ba-

sisprämienantrages das 40. Lebensjahr 

nicht überschreiten. Wer 2015 erstmals 

einen Basisprämienantrag gestellt hat 

und 2016 das 41. Lebensjahr vollendet, 

erfüllt das Alterskriterium.

Des Weiteren müssen sich Einzelper-

sonen entweder in diesem Jahr oder 

während der fünf Jahre vor der erstma-

ligen Beantragung der  Basisprämie 

erstmals als Betriebsleiter in einem 

landwirtschaftlichen Betrieb niederge-

lassen haben. In diesem Zusammen-

hang stellt die Aufnahme eines land-

wirtschaftlichen Gewerbebetriebes, 

zum Beispiel eines landwirtschaftli-

chen Mastbetriebes, eine Niederlas-

sung in einem landwirtschaftlichen 

Betrieb dar.

 Für die Berechnung des 

Fünf-Jahreszeitraumes war 

ursprünglich der Schlusster-

min der erstmaligen Antrag-

stellung auf  Basisprämie entschei-

dend. Nun darf sich der Junglandwirt 

maximal fünf Jahre vor dem 1. Januar 

des Jahres der erstmaligen Antragstel-

lung auf Zahlung von  Basisprämie nie-

dergelassen haben.

 Darüber hi naus muss der 

Landwirt seit dem Zeitpunkt 

der erstmaligen Niederlas-

sung ununterbrochen die 

Betriebskontrolle im aktuellen Betrieb 

und, sofern es einen Betriebsübergang 

gab, im direkten Vorgängerbetrieb, aus 

dem der aktuelle Betrieb hervorgegan-

gen ist, gehabt haben. Im Falle von 

Mehrfachniederlassungen kann jeden-

falls für den weiteren Betrieb keine 

Junglandwirteprämie gewährt werden.

 ▶ Juristische Personen und 
Personengesellschaften

Erfolgt die Antragstellung auf Zahlung 

der Junglandwirteprämie dagegen 

durch eine Gesellschaft, so müssen bei 

mindestens einem ihrer Betriebsleiter 

die genannten Voraussetzungen hin-

sichtlich Alter und Niederlassungszeit-

punkt erfüllt sein. Anders als bei Ein-

zelunternehmern ist damit immer noch 

das weitere Merkmal der Betriebskon-

trolle durch den oder die  Junglandwirte 

anhand von Unterlagen, wie zum Bei-

spiel des Gesellschaftsvertrages und 

der Handelsregisterauszüge bei einge-

tragenen Gesellschaften, die mit dem 

Antrag einzureichen sind, nachzuwei-

sen. Die Vorlage falscher Belege in Be-

zug auf die Einhaltung der Verpflich-

tungen führt wie bei Einzelunterneh-

men zu einer Sanktion in Höhe von 

20 %.

 ▶ Wie jung ist die 
Gesellschaft?

 Bei Personengesellschaften 

und juristischen Personen 

darf im Kalenderjahr des 

erstmalig gestellten Antra-

ges auf Zahlung von Junglandwirte-

prämie diejenige Person, die für die 

Beurteilung der  Junglandwirte-Eigen-

schaften maßgeblich ist, das 40. Le-

bensjahr nicht überschreiten. Kom-

men mehrere natürliche Personen in 

Frage, die dieses Alterskriterium er-

füllen, so ist auf diejenige Person ab-

zustellen, die zum frühesten Zeit-

punkt die Kontrolle des Betriebes 

übernommen hat. Alle weiteren Vo-

Neu

Neu

Neu

Prämie für  Junglandwirte
Im Rahmen der im Jahr 2015 neu eingeführten Junglandwirteprämie gibt es 

Einiges zu beachten. Was sich geändert hat, erläutert André Gramsch.

Einzelpersonen 

müssen sich ent-

weder in diesem 

Jahr oder während 

der fünf Jahre vor 

der erstmaligen 

Beantragung der 

 Basisprämie zum 

ersten Mal als 

 Betriebsleiter in 

einem landwirt-

schaftlichen 

 Betrieb nieder-

gelassen haben.

Foto: Imago
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raussetzungen müssen dann auch in 

dieser Person vorliegen.

 ▶ Was heißt ununterbrochene 
Betriebskontrolle?

Ein Junglandwirt ist Betriebsleiter, 

wenn er die Vereinigung von natürli-

chen Personen oder die juristische 

Person wirksam und langfristig in Be-

zug auf die Entscheidungen über Be-

triebsführung, Gewinne und finanziel-

le Risiken in jedem Jahr, für das die ju-

ristische Person oder Personengesell-

schaft einen Antrag auf Gewährung 

von Junglandwirteprämie stellt, kont-

rolliert. Maßgeblich ist, dass keine 

Entscheidung in Bezug auf die Be-

triebsführung und das Kapital gegen 

den Junglandwirt getroffen werden 

kann. Die Betriebskontrolle kann der 

Junglandwirt allein oder gemeinschaft-

lich mit anderen Landwirten ausüben. 

Eine alleinige Entscheidungsbefugnis 

liegt vor, wenn der Junglandwirt ohne 

Zustimmung der anderen Gesellschaf-

ter Entscheidungen durchsetzen kann, 

weil er zum Beispiel über eine Mehr-

heit der Anteile und Stimmrechte ver-

fügt und der Gesellschaftsvertrag für 

wesentliche Entscheidungen kein Ein-

stimmigkeitserfordernis vorsieht oder 

weil er durch alleiniges Vetorecht we-

sentliche Entscheidungen verhindern 

kann.

Die gemeinschaftliche Kontrolle mit ei-

nem oder mehreren anderen Landwir-

ten, die keine  Junglandwirte sind, übt 

der Junglandwirt aus, wenn der poten-

zielle Junglandwirt die Entscheidun-

gen über Betriebsführung und Kapital 

einvernehmlich mit den anderen Land-

wirten treffen muss. Soweit wechseln-

de Mehrheiten möglich sind, liegt kei-

ne gemeinschaftliche Kontrolle vor.

Für den Fall, dass mehrere  Jungland-

wirte zusammen mit einem oder meh-

reren anderen Nicht-Junglandwirten 

an der Betriebskontrolle beteiligt sind, 

ist ausreichend, wenn alle  Jungland-

wirte einvernehmlich die Kontrolle 

ausüben können; ein tatsächliches ein-

vernehmliches Handeln ist nicht erfor-

derlich. Wird eine Personengesell-

schaft oder juristische Person allein 

oder gemeinschaftlich von einer ande-

ren Personengesellschaft oder juristi-

schen Person kontrolliert, gelten die 

genannten Bedingungen für jede na-

türliche Person, die die Kontrolle über 

diese andere Personengesellschaft 

oder juristische Person ausübt.

Die Betriebsführung umfasst sowohl 

die Geschäftsführungsbefugnis als 

auch die Außenvertretungsbefugnis. 

Der Junglandwirt muss daher Gesell-

schafter und entweder alleiniger Ge-

schäftsführer oder Mitgeschäftsführer 

oder Mitglied des geschäftsführenden 

Organs sein. Ist ein Junglandwirt zwar 

Geschäftsführer einer Personengesell-

schaft oder juristischen Person, jedoch 

nicht an ihr beteiligt, so liegen die Vor-

aussetzungen für die Gewährung 

Junglandwirteprämie nicht vor.

 Der Junglandwirt muss seit 

dem Zeitpunkt der erstmali-

gen Niederlassung ununter-

brochen die Betriebskon-

trolle im aktuellen Betrieb und, sofern 

es einen Betriebsübergang gab, im di-

rekten Vorgängerbetrieb, aus dem der 

aktuelle Betrieb hervorgegangen ist, 

gehabt haben. Im Falle von Mehrfach-

niederlassungen kann für den weiteren 

Betrieb keine Junglandwirteprämie ge-

währt werden.

 ▶ Betriebsaufnahme

 Junglandwirte haben sich in juristi-

schen Personen und Personenvereini-

gungen zu dem Zeitpunkt niedergelas-

sen, in dem sie die Kontrolle über die 

den Antrag stellende Personengesell-

schaft und juristische Person erstmals 

wirksam und langfristig ausgeübt ha-

ben.

Haben mehrere  Junglandwirte zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten die Kon-

trolle über die Personengesellschaft 

oder die juristische Person übernom-

men, so gilt die erste Kontrollübernah-

me als Zeitpunkt der Betriebsaufnah-

me.

Voraussetzung für die Zahlung der 

Junglandwirteprämie an juristische 

Personen und Personengesellschaften 

ist, dass der potenzielle Junglandwirt 

die Betriebskontrolle entweder erst-

mals im Jahr der Antragstellung auf 

Zahlung für  Junglandwirte oder wäh-

rend der fünf Jahre vor der erstmaligen 

Beantragung der Zahlung für  Jungland-

wirte übernommen hat und die weite-

ren Voraussetzungen vorliegen.

 Für die Berechnung des 

Fünf-Jahreszeitraumes war 

ursprünglich der Schlusster-

min der erstmaligen Antrag-

stellung auf Zahlung der Junglandwir-

teprämie entscheidend. Nun darf sich 

der Junglandwirt maximal fünf Jahre 

vor dem 1. Januar des Jahres der erst-

maligen Antragstellung niedergelassen 

haben.

 ▶ Zahlungszeitraum

Die Zahlung für  Junglandwirte wird je 

antragstellendem  Betriebsinhaber für 

maximal 90 aktivierte  Zahlungsan-

sprüche längstens für einen Zeitraum 

von fünf Jahren gewährt. Der Betrag 

für die jährliche Zahlung wird bundes-

einheitlich berechnet und im Bundes-

anzeiger bekanntgegeben. Der Zeit-

raum von fünf Jahren verkürzt sich um 

die Anzahl der Jahre, die zwischen der 

erstmaligen Niederlassung oder Be-

triebsaufnahme durch den Jungland-

wirt und der ersten Antragstellung auf 

Zahlung für  Junglandwirte vergangen 

sind.  ◀

Neu

Neu

Die gemeinschaft-

liche Kontrolle mit 

einem oder meh-

reren anderen 

Landwirten, die 

keine  Jungland-

wirte sind, übt der 

Junglandwirt aus, 

wenn er die Ent-

scheidungen über 

Betriebsführung 

und Kapital ein-

vernehmlich mit 

den anderen Land-

wirten treffen 

muss.

Foto: 

Twan  Wiermans
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Alle  Betriebsinhaber, die  Basisprämie 

beantragen, müssen auf allen beihilfe-

fähigen Flächen die Anforderungen der 

 Greening-Maßnahme erfüllen. Dies gilt 

für alle bewirtschafteten Flächen eines 

Betriebes, unabhängig davon, ob mit 

diesen Flächen  Zahlungsansprüche ak-

tiviert werden oder nicht. Hierunter 

fallen auch beispielsweise die Flä-

chen, die die Mindestparzellengröße 

nicht erreichen. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass die bewirtschafteten 

Parzellen mit den angrenzenden oder 

auf der Fläche befindlichen Land-

schaftselementen zu einer sogenann-

ten Bruttofläche addiert werden und 

diese Bruttofläche für die Überprüfung 

der Erfüllung der  Greening-Verpflich-

tungen he rangezogen werden. 

 ▶ Einheitliche Prämien

Die Greeningprämie wird grundsätz-

lich für alle beihilfefähigen Flächen 

des Betriebes gewährt, für die der  Be-

triebsinhaber im jeweiligen Antrags-

jahr einen Anspruch auf die  Basisprä-

mie hat. Dies bedeutet, dass auch Be-

triebe, die aus unterschiedlichen 

Gründen vom  Greening befreit sind, 

die Greeningprämie erhalten. Die 

Greeningprämie wird im gesamten 

Bundesgebiet als einheitliche Prämie 

gewährt und wird 2016 nach vorläufi-

gen Schätzungen rund 87 € je ha be-

tragen. Die endgültige Prämienhöhe 

steht immer erst etwa vier Wochen vor 

der Auszahlung fest.

 ▶  Greening ist Pflicht

Die Greeningprämie ist an die  Ba-

sisprämie gekoppelt.  Greening ist ver-

pflichtend für alle Landwirte, entspre-

chend erfolgt durch den Basisprämien-

Antrag auch die Beantragung der Gree-

ningprämie. Ein Verzicht auf die Gree-

ningprämie, um von den  Greening-An-

forderungen entbunden zu sein, ist 

nicht möglich. Landwirte erhalten die 

Greeningprämie nur dann in voller Hö-

he, wenn die entsprechenden  Gree-

ning-Auflagen eingehalten werden. 

Nicht erfüllte Greeningauflagen kön-

nen zum einen zu Kürzungen der Gree-

ningprämie selbst und ab 2017 auch 

zu Sanktionen führen.

 ▶ Drei Maßnahmen

Das  Greening umfasst drei Maßnah-

men:

1.  Anbaudiversifizierung

2. Erhalt des Dauergrünlandes und

3. Ausweisung einer Flächennutzung 

im Umweltinteresse, die sogenann-

ten Ökologischen Vorrangflächen 

(ÖVF)

Die  Greening-Maßnahmen  Anbaudi-

versifizierung und ÖVF müssen auf 

den Ackerflächen und das Gebot zum 

Erhalt des Dauergrünlandes auf den 

Dauergrünlandflächen des Betriebs er-

bracht werden. Für Dauerkulturflächen 

gibt es keine  Greening-Verpflichtun-

gen. Bezugsgrundlage für alle  Gree-

ning-Anforderungen sind die Flächen, 

die dem  Betriebsinhaber zum Schluss-

termin der Antragstellung, also spätes-

tens am 17. Mai, zur Verfügung stehen. 

Die Anforderungen müssen jeweils, 

sofern keine anderen Zeiträume ange-

geben werden, während des gesamten 

Jahres eingehalten werden, auch dann, 

wenn die betreffende Fläche zwi-

schenzeitlich an einen anderen  Be-

triebsinhaber übertragen wird.

Auf Flächen, die zur Erfüllung der 

 Greening-Verpflichtungen durch den 

 Betriebsinhaber bestimmt sind, kön-

nen gleichzeitig auch freiwillige Agrar-

umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 

(AUKM) durchgeführt werden. Zur Ver-

meidung einer Doppelförderung wer-

den maßnahmenspezifisch Abzüge bei 

den Prämiensätzen für die AUKM-Maß-

nahmen vorgenommen, siehe Seite 63.

 ▶ Wer ist befreit?

Ausgenommen von den  Greening-Ver-

pflichtungen sind Betriebe, die unter 

die Kleinerzeugerregelung fallen, also 

die Betriebe, die aufgrund ihrer Teil-

nahmeerklärung maximal 1 250 € Prä-

mie erhalten. Weiter sind anerkannte 

Betriebe des Öko-Landbaus, die für 

das gesamte Antragsjahr über eine Be-

scheinigung gemäß Artikel 29 Absatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 834/2007 

verfügen, von den  Greening-Verpflich-

tungen befreit und haben automatisch 

Anrecht auf die Gewährung der Gree-

ningprämie. Sollte aufgrund der erst 

kürzlich stattgefundenen Umstellung 

auf Öko-Landbau noch keine der gefor-

derten Bescheinigungen vorliegen, so 

kann der Nachweis für dieses erste 

Umstellungsjahr auch anhand anderer 

geeigneter Unterlagen erfolgen. Die 

Befreiung von den  Greening-Verpflich-

tungen gilt nur für diejenigen Teile des 

Betriebes, die dem ökologischen An-

bau dienen und für die eine Anerken-

nung der zuständigen Kontrollstelle 

vorliegt. Soweit nach konventionellen 

Landbaumethoden bewirtschaftete 

Betriebsteile vorhanden sind, müssen 

für diese die  Greening-Verpflichtungen 

|  GREENING26

So greenen Sie richtig
Mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik sollte die Landwirtschaft in 

Europa ökologischer und nachhaltiger werden sowie die Akzeptanz beim Ver-

braucher erhöht werden. Dafür wurden den Klima- und Umweltschutz fördernde 

Landbewirtschaftungsmethoden – besser bekannt als  Greening – eingeführt. 

Was dahintersteckt und wie diese Pflicht erfüllt werden kann, erläutern Lisa 

Büscher-Pfohl, Dominik Schmitz, Arndt Schaper und Roger Michalczyk.

Die Liste der Arten 

für die Anlage 

 einer Kurzum-

triebsplantage als 

Ökologische 

 Vorrangfläche 

wurde weiter 

 eingeschränkt.

Foto: 

Dr. Martin Schmid
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eingehalten werden. Die  Greening-Befreiung muss in der 

Anlage A gegebenenfalls in Verbindung mit der Zusatzerklä-

rung ökologische Produktionseinheiten beantragt werden. 

Auf Antrag kann ein  Betriebsinhaber aber auch für die Be-

triebsteile, die dem ökologischen Landbau dienen, auf die 

Befreiung von den  Greening-Verpflichtungen verzichten; 

dies gilt auch, wenn der Gesamtbetrieb dem ökologischen 

Landbau dient. Auch dies ist in der Anlage A zu beantragen. 

In diesem Fall müssen die  Greening-Verpflichtungen für die 

betreffenden Flächen eingehalten werden.

 ▶ Was heißt  Anbaudiversifizierung?

Ziel der  Anbaudiversifizierung im Rahmen der  Greening-An-

forderungen ist die Umsetzung und Einhaltung einer Frucht-

folge eines landwirtschaftlichen Betriebes. Sie stellt Min-

destanforderungen an Anzahl und zulässige Anteile einzel-

ner landwirtschaftlicher Kulturen am gesamten Ackerland 

des Betriebes. Die Verpflichtung zur  Anbaudiversifizierung 

bezieht sich grundsätzlich nur auf das Ackerland eines Be-

triebes.  Dauerkulturen und  Dauergrünland zählen nicht zu 

den Kulturen, die im Rahmen der  Anbaudiversifizierung zu 

berücksichtigen sind. Die Vorgaben hinsichtlich der Anteile 

der verschiedenen Kulturen für die  Anbaudiversifizierung 

müssen in Deutschland vom 1. Juni bis zum 15. Juli des An-

tragsjahres erfüllt sein. Für die Berechnung der  Anbaudiver-

sifizierung gelten die Kulturen, die sich im genannten Zeit-

raum am längsten auf der Fläche befinden. Eine Sonderrege-

lung gilt für die Vor-Ort-Kontrollen, denn da gilt nur die fest-

gestellte Fruchtart, unabhängig davon, wie lange diese auf 

der Fläche steht. Beispiel: Bis zum 10. Juli steht Wintergers-

te auf der Fläche und am 13. Juli wird Salat gepflanzt. Bei 

einer Vor-Ort-Kontrolle am 14. Juli würde der Salat für die 

Berechnung der  Anbaudiversifizierung zählen.

 ▶ Regeln und Ausnahmen

Betriebe mit bis zu 30 ha Ackerland müssen mindestens 

zwei verschiedene Kulturen anbauen, wobei die Hauptfrucht 

maximal 75 % der Anbaufläche betragen darf. Betriebe mit 

über 30 ha Ackerland müssen mindestens drei verschiedene 

Kulturen anbauen, wobei die Hauptfrucht maximal 75 % und 

die zwei Kulturen mit der größten Fläche, zusammen maxi-

mal 95 %, einnehmen dürfen. Erfüllen diese Betriebe zwar 

die Anforderung „mindestens drei verschiedene Kulturen“, 

aber die restlichen Anforderungen ganz oder teilweise nicht, 

so sind die Anforderungen in den zwei folgenden Fällen 

trotzdem erfüllt:

Die erste Ausnahme betrifft die Betriebe mit mehr als 75 % 

Gras oder andere Grünfutterpflanzen als Hauptkultur. In die-

sem Fall muss die Fläche der Hauptkultur des restlichen 

Ackerlandes unter 75 % liegen, es sei denn, es handelt sich 

hierbei um Ackerbrache. Die zweite Ausnahme betrifft die 

Betriebe mit mehr als 75 % Ackerbrache als Hauptkultur. 

Dann muss die Fläche der Hauptkultur des restlichen Acker-

landes unter 75 % Anteil liegen, es sei denn, es handelt sich 

hierbei um Gras oder andere Grünfutterpflanzen.

 ▶ Befreiung von der  Anbaudiversifizierung

Von der Anforderung zur Erfüllung der  Anbaudiversifizie-

rung befreit sind, neben den Betrieben, die generell befreit 

sind, auch die Betriebe mit weniger als 10 ha Ackerland. 

Weiterhin befreit sind Betriebe mit einem hohen Anteil von 

Gras oder anderen Grünfutterpflanzen und/oder Brache am 

Ackerland. Dies betrifft Betriebe, die mehr als 75 % ihrer 

Ackerfläche für Gras oder andere Grünfutterpflanzen oder 

brachliegendes Land nutzen oder diese Nutzungsmöglich-

keiten kombinieren und das verbleibende, mit anderen Kul-

turen bebaute Ackerland eine Fläche von 30 ha nicht über-

schreitet. 

 ▶ Zulässige Arten für KUP als ÖVF

Botanische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung

Salix triandra1) Mandelweide1)

Salix viminalis1) Korbweide1)

Populus alba1) Silberpappel1)

Populus canescens1) Graupappel1)

Populus nigra1) Schwarzpappel1)

Populus tremula1) Zitterpappel1)

Betula pendula Gemeine Birke, Hängebirke

Alnus glutinosa Schwarzerle

Alnus incana Grauerle

Fraxinus excelsior Gemeine Esche

Quercus robur Stieleiche

Quercus petraea Traubeneiche

1) einschließlich der Kreuzungen auch mit anderen Arten dieser Gattung
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Ebenso sind Betriebe mit einem hohen 

Dauergrünlandanteil befreit. Das ist 

der Fall, wenn mehr als 75 % der bei-

hilfefähigen Fläche als  Dauergrünland 

oder für die Erzeugung von Gras oder 

anderen Grünfutterpflanzen genutzt 

wird. Auch hier gilt, eine Kombination 

der beiden Nutzungsmöglichkeiten ist 

zulässig. Das verbleibende Ackerland 

darf auch hier eine Fläche von 30 ha 

nicht überschreiten. Dabei wird immer 

die Bruttofläche zugrunde gelegt, die 

 Landschaftselemente werden berück-

sichtigt.

 ▶ Betriebe mit Flächentausch

Diese Regelung können nur Betriebe in 

Anspruch nehmen, bei denen mehr als 

50 % der diesjährig als Ackerland be-

antragten Flächen vom  Betriebsinha-

ber in seinem Beihilfeantrag des Vor-

jahres nicht beantragt wurden und bei 

denen auf dem gesamten Ackerland 

des Betriebes eine andere landwirt-

schaftliche Kulturpflanze als im Vor-

jahr angebaut wird.  Betriebsinhaber, 

die von dieser Regelung Gebrauch ma-

chen wollen, müssen im Sammelan-

trag für jeden Tauschpartner eine ei-

genständige Anlage Flächentausch 

einreichen und sollten sich in Zwei-

felsfällen an die Kreisstellen wenden. 

 ▶ Was ist eine Kultur?

Die Anerkennung der landwirtschaftli-

chen  Kulturpflanzen für die  Anbaudi-

versifizierung beim Ackerland richtet 

sich grundsätzlich nach der Gattung. 

Jede Gattung kann in verschiedene Ar-

ten untergliedert werden. Innerhalb 

einer Art können wiederum einzelne 

Sorten unterschieden werden. Für den 

Zweck der  Anbaudiversifizierung zählt 

jede Gattung landwirtschaftlicher  Kul-

turpflanzen als eine Kultur. Als unter-

schiedliche Kulturen gelten Winterun-

gen und Sommerungen, auch wenn sie 

zur selben Gattung gehören. Außer-

dem gilt brachliegendes Land als eine 

landwirtschaftliche Kultur. Dazu gehö-

ren Stilllegungsflächen und die unter-

schiedlichen Arten von Brachen. Wei-

terhin gelten alle Ackerflächen, auf de-

nen Gräser oder andere Grünfutter-

pflanzen oder Mischungen derselben 

angebaut werden, als eine Kultur so-

wie Mischkulturen. 

 ▶ Auf die Mischung 
kommt’s an 

Auf Flächen mit Mischkulturen in Rei-

hen, auf denen zwei oder mehr  Kultur-

pflanzen gleichzeitig in getrennten 

Reihen angebaut werden, wird jede 

Kulturpflanze als gesonderte Kultur ge-

rechnet, wenn sie mindestens 25 % 

der Fläche abdeckt. Sofern eine der 

angebauten Kulturen mehr als 25 % 

der Fläche ausmacht, ist diese im 

Sammelantrag in der Zusatzerklärung 

Mischkulturen in Reihen (Anlage 

Fruchtart 051) anzugeben. Zur Berech-

 ▶  Ökologische Vorrangflächen –  Landschaftselemente

LE Code Typ Erläuterungen

Faktor 

(1 m² =…m² 

ÖVF) CC-relevant

1 Hecken oder Knicks
max. Durchschnittsbreite 
15 m, min. 10 m Länge

lineare Strukturelemente, die überwiegend mit Gehölzen bewachsen sind; (Waldsäu-
me bzw. verbuschte Waldränder sind keine Hecken). Kleine Unterbrechungen durch 
anderen Bewuchs sind unschädlich.

2 ja

2 Baumreihen
min. fünf Bäume, 
min. 50 Metern Länge

Anpflanzungen von nicht landwirtschaftlich genutzten Bäumen in linearer Anordnung; 
in der Regel einreihig 2 ja

3 Feldgehölze
min 50 m², max. 2.000 m²

überwiegend mit gehölzartigen Pflanzen bewachsene Flächen, die nicht der landwirt-
schaftlichen Erzeugung dienen (Flächen, für die eine Beihilfe zur Aufforstung oder ei-
ne Aufforstungsprämie gewährt worden ist, gelten nicht als Feldgehölze. Feldgehölze 
mit mehr als 2  000 m² gelten als Wald und sind nicht antragsberechtigt. Brombeerge-
büsche sind keine Feldgehölze)

1,5 ja

4 Feuchtgebiete
max. 2.000 m²

 Biotope, die nach landesrechtlichen Vorschriften im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes geschützt und über die Biotopkartierung erfasst sind

1 ja

5 Einzelbäume freistehende Bäume, geschützt als Naturdenkmal im Sinne des § 28 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, je Baum sind unabhängig von der tatsächlichen Größe 20 m² bean-
tragbar

1,5 ja

10 Tümpel, Sölle, Moore, 
 Dolinen und andere ver-
gleichbare Feuchtgebiete
max. 2.000 m²

Kleinstgewässer und vernässte Stellen incl. naturnaher Vegetation sowie trichterför-
mige Einstürze und Mulden; dürfen regelmäßig oder gelegentlich austrocknen; (Seen, 
Teiche, Bäche, Flussläufe etc. sind nicht antragsberechtigt.)

1 ja

11 Trocken- und Naturstein-
mauern, Lesesteinwälle
min. 5 m Länge

Trockenmauern, wie sie als freistehende Weidemauern oder Stützmauern in einigen 
Regionen typisch sind und nicht Bestandteil einer Terasse sind 1 ja

12 Fels- und Steinriegel sowie 
naturversteinte Flächen
max. 2.000 m²

natürlich entstandene überwiegend aus Fels und Steinen bestehende Flächen, die auf 
landwirtschaftlichen Flächen enthalten sind oder unmittelbar an diese angrenzen 1 ja

13 Feldraine
Gesamtbreite min. 2 m, 
max. 10 m

mit gras- und krautartigen Pflanzen bewachsene, schmale, lang gestreckte Flächen 
zwischen landwirtschaftlichen Nutzflächen; keine landwirtschaftliche Erzeugung; 
 Gehölzbewuchs ist zulässig, jedoch ist die Abgrenzung zu Hecken und Baumreihen zu 
beachten.

1,5 ja

16 Terrassen von Menschen unter Verwendung von Hilfsmaterialien angelegte linear-vertikale 
Strukturen zur Verringerung der Hangneigung. Unabhängig von der tatsächlichen 
 Größe ist die Terrassenlänge in m² beantragbar (Länge in m x 1 m)

1 ja

Bestimmte  Landschaftselemente gehören zur beihilfefähigen Fläche und können als ökologische Vorrangfläche berücksichtigt werden. Zwingende Voraussetzung für eine Bean-

tragung ist, dass sie Teil der Gesamtfläche der landwirtschaftlichen Parzelle sind, zu der die  Landschaftselemente im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang stehen, und dass 

sie nur einen untergeordneten Teil des Schlages ausmachen.

Die Beseitigung von CC-relevanten Landschaftselementen gilt als Verstoß gegen die Auflagen der Agrarzahlungen-Verpflichtungsverordnung. Die Beseitigung solcher 

 Landschafts elemente kann daher zu Kürzungen der jeweils beantragten Flächenprämien führen. Das Beseitigungsverbot für die  Landschaftselemente beinhaltet keine Pflegever-

pflichtung.
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nung der mit den einzelnen Kulturen 

bebauten Fläche wird die Fläche, auf 

der die Mischkultur angebaut wird, 

durch die Zahl der Kulturen geteilt, die 

mindestens 25 % dieser Fläche abde-

cken, ungeachtet des tatsächlichen An-

teils einer Kultur an der Mischkultur. 

Macht keine Kultur mindestens 25 % 

der Fläche aus, kann die Anlage 051 

des Sammelantrages entfallen. 

Flächen, auf denen eine Saatgutmi-

schung ausgesät wird, gelten als Flä-

chen mit einer einzigen Kultur, wobei 

diese einzige Kultur als Mischkultur 

bezeichnet wird. Als Mischkulturen 

werden nur praxisübliche Saatgutmi-

schungen verschiedener  Kulturpflan-

zen anerkannt. Bei Untersaat einer 

zweiten Kultur in die angebaute 

Hauptkultur werden die Flächen als 

nur mit der Hauptkultur bebaut ange-

sehen. Mischungen aus Gras und ande-

ren Grünfutterpflanzen, zum Beispiel 

Kleegras, zählen nicht als Mischkultur, 

sondern werden der Kultur Gras oder 

andere Grünfutterpflanzen zugeord-

net.

 ▶ Erhaltung von 
 Dauergrünland

Die Dauergrünlanderhaltung soll den 

regionalen Anteil des Dauergrünlandes 

an der gesamten landwirtschaftlichen 

Fläche sicherstellen. Nach der  Gree-

ning-Definition sind unter dem Betriff 

 Dauergrünland Flächen zu verstehen, 

die durch Einsaat oder Selbstaussaat 

zum Anbau von Gras oder anderen 

Grünfutterpflanzen genutzt werden 

und seit mindestens fünf Jahren nicht 

Bestandteil der Fruchtfolge des land-

wirtschaftlichen Betriebes sind. Auch 

 Dauergrünland können auch andere 

Pflanzenarten wachsen, wie Sträucher 

und/oder Bäume, die abgeweidet wer-

den können, sofern Gras und andere 

Grünfutterpflanzen weiterhin vorherr-

schen. Als  Dauergrünland gelten auch 

zum Beispiel beweidbare Heidegebie-

te. Im  Greening wird zwischen um-

weltsensiblem und normalem  Dauer-

grünland unterschieden.

 ▶  Umweltsensibles 
 Dauergrünland …

Im Rahmen des Greenings unterliegt 

umweltsensibles  Dauergrünland einem 

besonderen Schutz. Das umweltsensib-

le  Dauergrünland umfasst das  Dauer-

grünland, das am 1. Januar 2015 als 

 Dauergrünland in Flora-Fauna-Habitat-

Gebieten (FFH-Gebieten) bestand. Für 

das umweltsensible  Dauergrünland gilt 

ein vollständiges Umwandlungs- und 

Umbruchverbot, dies gilt auch für den 

sogenannten Pflege umbruch. Hierzu 

gehören alle Maßnahmen, die zu einer 

mechanischen Zerstörung der Grasnar-

be führen. Wird umgebrochen, muss 

die Fläche wieder  Dauergrünland wer-

den. Dem Landwirt wird nach Bekannt-

werden des Umbruchs schriftlich mit-

geteilt, dass eine Rückumwandlung in-

nerhalb von vier Wochen erfolgen 

muss. Für sensible Dauergrünlandflä-

chen, die Bestandteil von bestimmten 

 Agrarumweltmaßnahmen waren, gel-

ten im Rahmen des Vertrauensschutzes 

gesonderte Regelungen. 

 ▶ … und normales 
 Dauergrünland

Um einer weiteren Abnahme von nor-

malem  Dauergrünland vorzubeugen, 

darf die Dauergrünlandfläche nur noch 

mit einer Genehmigung umgebrochen 

und in eine andere Nutzung umgewan-

delt werden. Die Genehmigung ist bei 

der Landwirtschaftskammer zu bean-

tragen, siehe Seite 49. Normales  Dau-

ergrünland, das nicht zu dem umwelt-

sensiblen  Dauergrünland gehört, darf 

innerhalb einer Region nicht mehr als 

5 % vom ursprünglichen Referenzver-

hältnis abnehmen. Hierbei wird als Re-

ferenz das  Dauergrünland im Verhält-

nis zur insgesamt landwirtschaftlich 

genutzten Fläche definiert und muss 

jährlich überprüft werden. Wird die 

Marke von 5 % überschritten, so er-

folgt ein Rückumwandlungsgebot für 

alle Landwirte, die einen Dauergrün-

landumbruch durchgeführt haben. Die-

ses Rückumwandlungsgebot erstreckt 

sich dann auf alle Umbruchflächen. 

 ▶  Ökologische 
Vorrangflächen 

Beträgt das Ackerland eines Betriebes 

mehr als 15 ha, so muss jeder  Be-

triebsinhaber, der die  Basisprämie be-

antragt, mindestens 5 % des Ackerlan-

des als ÖVF ausweisen. Bei dem ÖVF-

relevanten Ackerland handelt es sich 

um die Bruttofläche. Auch die Flächen, 

die die Mindestparzellengröße von 

0,1 ha unterschreiten, werden einge-

rechnet. Weiter zählen Flächen mit 

Niederwald mit Kurzumtrieb, Auffors-

tungsfläche und  Pufferstreifen auf 

Grünland, auf denen jeweils ÖVF aus-

gewiesen werden könnten, zu ÖVF-re-

levantem Ackerland. Überschreitet das 

Ackerland eines Betriebes die 15-ha-

Grenze, ist zu prüfen, ob er nicht unter 

eine der beiden folgenden Ausnahme-

regelungen fällt:

1. Ausnahmeregelung: Das Ackerland 

des Betriebes wird summiert, das für 

die Erzeugung von Gras und anderen 

Grünfutterpflanzen genutzt wird, 

brachliegendes Land ist oder dem An-

bau von Leguminosen oder einer Kom-

bination dieser genannten Nutzungs-

möglichkeiten dient. Wenn die Summe 

dieser Nutzungsmöglichkeiten mehr 

als 75 % des Ackerlandes beträgt und 

das verbleibende, nicht diesen Nut-

zungsmöglichkeiten dienende Acker-

land eine Fläche von 30 ha nicht über-

schreitet, ist der Betrieb von der ÖVF-

Verpflichtung befreit.

2. Ausnahmeregelung: Die landwirt-

schaftliche Fläche des Betriebes wird 

summiert, die  Dauergrünland ist, für 

die Erzeugung von Gras und anderen 

Grünfutterpflanzen genutzt wird oder 

einer Kombination dieser genannten 

Nutzungsmöglichkeiten dient. Wenn 

die Summe dieser Nutzungsmöglichkei-

ten mehr als 75 % der beihilfefähigen 

Fläche beträgt und das verbleibende, 

nicht diesen Nutzungsmöglichkeiten 

dienende Ackerland eine Fläche von 

30 ha nicht überschreitet, ist der Be-

trieb von der ÖVF-Verpflichtung befreit.

Sofern der  Betriebsinhaber mehr als 

15 ha Ackerland bewirtschaftet, nicht 

generell vom  Greening befreit ist und 

Pflanzenschutz-

mittel dürfen nur 

einschränkt und 

unter bestimmten 

Voraussetzungen 

eingesetzt wer-

den.

Foto: 

Twan  Wiermans
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 ▶  Ökologische Vorrangflächen, Stand: März 2016

 Stilllegung (Acker)  Pufferstreifen

Hektarstreifen 

an Waldrändern  Feldränder (Streifen)

Faktor [1 m² = ...m² ÖVF] 1,0 1,5 1,5 1,5

Lage alle Ackerflächen

an Gewässern und auf Acker 
oder Grünland an Acker 

angrenzend, mit und ohne 
Ufervegetationsstreifen

am Wald und auf Acker
am Feldrand oder zwischen 

zwei Schlägen und auf Acker

Maße keine
mind. 1 m, max. 20 m in 

Summe (ggf. inkl. 
Ufervegetationsstreifen)

mind. 1 m, max. 10 m mind. 1 m, max. 20 m

 Mindestgröße 0,1 ha keine keine keine

zulässige Pflanzenarten 

bei Einsaat

keine  Kulturpflanzen zu 
Erntezwecken 

(z.B. Getreide, etc.)

keine  Kulturpflanzen zu 
Erntezwecken 

(z.B. Getreide, etc.)

keine  Kulturpflanzen zu 
Erntezwecken 

(z.B. Getreide, etc.)

keine  Kulturpflanzen zu 
Erntezwecken 

(z.B. Getreide, etc.)

Gräsermischungen, 
Wildblumen, krautartige 

Futterpflanzen (kein Mais)

Gräsermischungen, 
Wildblumen, krautartige 

Futterpflanzen (kein Mais)

Gräsermischungen, 
Wildblumen, krautartige 

Futterpflanzen (kein Mais)

Gräsermischungen, 
Wildblumen, krautartige 

Futterpflanzen (kein Mais)

Einsaattermin bis 1.4. bis 1.4. bis 1.4. bis 1.4.

Selbstbegrünung ja ja ja ja

gezielte Begrünung ja ja ja ja

Stilllegungszeitraum 1.1. bis 31.12. 1.1. bis 31.12. 1.1. bis 31.12. 1.1. bis 31.12.

Sonstige Auflagen

(ohne Berücksichtigung 

des Fachrechts)

Bodenbearbeitung zur Einsaat 
plus Einsaat der Folgekultur 

ab 1.8. möglich

Bodenbearbeitung zur Einsaat 
plus Einsaat der Folgekultur 

ab 1.8. möglich

Bodenbearbeitung zur Einsaat 
plus Einsaat der Folgekultur 

ab 1.8. möglich

Bodenbearbeitung zur Einsaat 
plus Einsaat der Folgekultur 

ab 1.8. möglich

(dann Pflanzenschutz und 
Dünger im Herbst erlaubt)

(dann Pflanzenschutz und 
Dünger im Herbst erlaubt)

(dann Pflanzenschutz und 
Dünger im Herbst erlaubt)

(dann Pflanzenschutz und 
Dünger im Herbst erlaubt)

kein Pflanzenschutz, kein 
mineralischer Dünger, kein 

Klärschlamm

kein Pflanzenschutz, kein 
mineralischer Dünger, kein 

Klärschlamm

kein Pflanzenschutz, kein 
mineralischer Dünger, kein 

Klärschlamm

kein Pflanzenschutz, kein 
mineralischer Dünger, kein 

Klärschlamm

kein Wirtschaftsdünger

gelegentliches Befahren 
zulässig, darf nicht zur 

Schädigung des Aufwuchses 
führen

gelegentliches Befahren 
zulässig, darf nicht zur 

Schädigung des Aufwuchses 
führen

gelegentliches Befahren 
zulässig, darf nicht zur 

Schädigung des Aufwuchses 
führen

gelegentliches Befahren 
zulässig, darf nicht zur 

Schädigung des Aufwuchses 
führen

Pflegeauflagen

min. 1 x pro Jahr mähen oder 
schlegen/häckseln

min. 1 x pro Jahr mähen oder 
schlegen/häckseln

min. 1 x pro Jahr mähen oder 
schlegen/häckseln

min. 1 x pro Jahr mähen oder 
schlegen/häckseln

von 1.4. bis 30.6. 
kein Schlegeln/Häckseln, 

kein Mähen

von 1.4. bis 30.6. 
kein Schlegeln/Häckseln, 

kein Mähen

von 1.4. bis 30.6. 
kein Schlegeln/Häckseln, 

kein Mähen

von 1.4. bis 30.6. 
kein Schlegeln/Häckseln, 

kein Mähen

Beweidung
ja, ab 1.8. mit Schafen und 

Ziegen möglich

ja, ab 1.7., wenn 
Unterscheidung zur 

Ackerfläche gegeben

ja, ab 1.8. mit Schafen und 
Ziegen möglich

Schnittnutzung/Biogas

Ernte
nein

ab 1.7. Nutzung des 
Aufwuchses möglich 

(Mähen und Abfahren), wenn 
Unterscheidung zur 

Ackerfläche gegeben

ab 1.7. Nutzung des 
Aufwuchses möglich 

(Mähen und Abfahren), wenn 
Unterscheidung zur 

Ackerfläche gegeben

nein

Bei den  Pufferstreifen, den Hektarstreifen am Waldrand und Feldstreifen ist bei der  Mindestgröße zu beachten, dass zusammen mit dem Bezugsschlag 
(und gegebenenfalls LE’s) 0,1 ha erreicht werden muss. Zusätzlich werden noch  Landschaftselemente als  Ökologische Vorrangflächen anerkannt!
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Zwischenfrucht Grasuntersaat Leguminosen  Kurzumtriebsplantagen Aufforstungsflächen

0,3 0,3 0,7 0,3 1

keine keine keine keine keine

0,1 ha 0,1 ha 0,1 ha 0,1 ha 0,1 ha

siehe Liste, mind. 2 Arten, 
max. 60 % Anteil einer Art 

(Bezugsbasis Anzahl 
Samenkörner), max. 60 % 

Grasanteil

nur Grasarten (keine 
Gemische wie Kleegras o. Ä.)

siehe Liste, keine Gemische 
(z. B. Kleegras)

siehe gesonderte Liste der 
zulässigen Baumarten zur 

Anerkennung als ökologische 
Vorrangfläche

Baumarten nur gemäß der 
EU-Verordnungen, die zur 
Förderung der Aufforstung 

zugrunde lagen

16.7. bis 1.10. kein Einsaattermin bis 15.5. kein Einsaattermin kein Einsaattermin

nein nein nein nein nein

ja ja ja gezielte Bepflanzung gezielte Bepflanzung

kein kein kein

Bodenbearbeitung plus 
Einsaat der Folgekultur ab 

16.2. möglich

Bodenbearbeitung plus 
Einsaat der Folgekultur ab 

16.2. möglich

bei grobkörnigen 
Leguminosen 

(z. B. Ackerbohnen) muss 
Aufwuchs bis 15.8. stehen 

bleiben (Ausnahme bei 
früherer Ernte);

bei kleinkörnigen 
Leguminosen (z. B. Klee) 

müssen die Pflanzen bis zum 
31.8. verbleiben, aber 

Schnittnutzung zulässig 

nur bestimmte Baumarten 
zulässig

nur nach bestimmten EU-
Verordnungen geförderte 

Aufforstungen

darüberliegende Kultur kann 
ganz normal bewirtschaftet 

werden (Pflanzenschutzmittel, 
Düngung etc.), kein 

Erntetermin

nach Ernte der Hauptkultur: nach Ernte der Hauptkultur:

Folgekultur muss Winterung 
ohne Winterzwischenfrucht 

sein (keine Anerkennung der 
Zwischenfrucht als ÖVF)

kein Pflanzenschutz

kein Pflanzenschutz, kein 
mineralischer, 

stickstoffhaltiger Dünger, 
kein Klärschlamm

kein Pflanzenschutz, kein 
mineralischer, 

stickstoffhaltiger Dünger, 
kein Klärschlamm

keine mineralische Düngung

organisch Dünger möglich organisch Dünger möglich Einhaltung Fachrecht

Schlegeln/Häckseln 
zulässig

Schlegeln/Häckseln 
zulässig

keine Auflagen

Beweidung im Antragsjahr 
bis 31.12. nur mit Schafen 

und Ziegen, danach 
Beweidung mit allen 

Tierarten möglich

Beweidung im Antragsjahr bis 
31.12. nur mit Schafen und 
Ziegen, danach Beweidung 
mit allen Tierarten möglich

keine Auflagen

einmalige Biogas- bzw. 
Futternutzung ab 16.02. 
des Folgejahres zulässig, 

keine Überführung in 
Hauptfrucht zulässig

Biogas- bzw. Futternutzung ab 
16.2. des Folgejahres zulässig

Schnittnutzung bei Klee etc. 
erlaubt

Ernte zulässig, aber keine 
Rodung (Wurzelstock oder 
Baumstumpf verbleibt im 

Boden, so dass sie im 
folgenden Jahr wieder 

austreiben können)

Holzernte/Abholzungen nur 
gemäß der EU-

Verordnungen, die zur 
Förderung der Aufforstung 

zugrunde lagen
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keine der beiden dargestellten Aus-

nahmeregelungen greift, so hat er die 

Vorgaben der ÖVF zu erfüllen. Diese 

ÖVF-Vorgaben können durch unter-

schiedliche Typen erfüllt werden, für 

die jeweils besondere Bedingungen für 

die Anerkennung als ÖVF festgelegt 

sind. Für die einzelnen Typen der ÖVF 

gelten unterschiedlich hohe Gewich-

tungsfaktoren. Die Fläche der ausge-

wiesenen ÖVF wird im Rahmen der 

Antragsbearbeitung mit dem Gewich-

tungsfaktor berücksichtigt. Für den 

Antragsteller ist der Gewichtungsfak-

tor bei der Antwort auf die Frage, ob 

die ausgewiesene Fläche der ÖVF für 

die Erfüllung der Verpflichtung aus-

reicht, wichtig. 

Für die Angabe der Größe einer Fläche 

oder eines Landschaftselementes bei 

der Antragstellung ist der Gewich-

tungsfaktor nicht von Bedeutung. Der 

Antragsteller zeichnet für Flächen die 

tatsächliche Größe in das  Flächenver-

zeichnis ein. Auch für  Landschaftsele-

mente ist die tatsächliche Größe ein-

zuzeichnen. 

Soll eine Fläche als ÖVF ausgewiesen 

werden, so ist dies im  Flächenver-

zeichnis mit dem jeweiligen Kennzei-

chen anzugeben.  Landschaftselemen-

te, die als ÖVF ausgewiesen werden 

sollen, sind in das Landschaftsele-

ment-Verzeichnis einzutragen. Eine 

Fläche oder ein Landschaftselement 

darf in einem Antragsjahr nur einmal 

als ÖVF angemeldet werden. Wird auf 

einer Fläche zum Beispiel eine stick-

stoffbindende Pflanze angebaut und 

diese als ÖVF ausgewiesen, kann auf 

dieser Fläche nach der Ernte der 

Hauptkultur nicht noch eine Zwischen-

frucht als weitere ÖVF ausgewiesen 

werden.

 ▶ Brachliegende Flächen

Nur auf Ackerland befindliche brach-

liegende Flächen können als ÖVF in 

Betracht kommen und werden mit ei-

nem Gewichtungsfaktor von 1,0 ange-

rechnet. Im  Flächenverzeichnis sind 

brachliegende Flächen, die als ÖVF 

ausgewiesen werden sollen, mit einem 

Kennzeichen anzugeben. 

Die Flächen müssen entweder der 

Selbstbegrünung überlassen werden 

oder sie sind durch eine gezielte An-

saat bis zum 1. April des Förderjahres 

zu begrünen. Unter bestimmten Bedin-

gungen kann eine Verschiebung des 

Aussaattermines beantragt werden. 

Auf brachliegenden Flächen darf keine 

landwirtschaftliche Erzeugung statt-

finden, sodass kein Düngebedarf ent-

steht. Düngung und Beweidung sind 

auf diesen Flächen verboten. Der Auf-

wuchs der brachliegenden Flächen 

muss einmal während des Jahres ent-

weder zerkleinert und ganzflächig ver-

teilt oder gemäht und das Mähgut ab-

gefahren werden. Das Mähgut darf da-

bei aber nicht für eine landwirtschaft-

liche Erzeugung verwendet, also we-

der verfüttert noch in einer Biogasan-

lage genutzt werden. Vom 1. April bis 

zum 30.  Juni eines Jahres ist das Mä-

hen oder Zerkleinern des Aufwuchses 

auf den brachliegenden Flächen sowie 

der Umbruch laut CC-Vorschrift verbo-

ten. Weiter dürfen auf diesen Flächen 

grundsätzlich keine Pflanzenschutz-

mittel eingesetzt werden. 

Soll auf brachliegenden Flächen je-

doch eine Aussaat oder eine Pflanzung 

vorbereitet oder durchgeführt werden, 

die erst im folgenden Jahr zu einer Ern-

te führt, zum Beispiel die Aussaat von 

Wintergetreide, darf dies ab dem 

1.  August des Antragsjahres erfolgen. 

Im Rahmen dieser Aussaat oder Pflan-

zung ist der Einsatz von Pflanzen-

schutz- und Düngemitteln nach den 

fachrechtlichen Vorgaben wieder zu-

lässig.

Brachliegende Flächen bleiben, solan-

ge sie als ÖVF ausgewiesen werden, 

Ackerland, auch wenn sie in diesem 

Zeitraum begrünt werden und mehr als 

fünf Jahre nachei nan der Gras oder an-

dere Grünfutterpflanzen auf diesen 

Flächen stehen. 

 ▶  Feldränder

 Feldränder mit einer Breite von 1 bis 

20 m können als ÖVF mit dem Gewich-

tungsfaktor 1,5 berücksichtigt werden. 

An keiner Stelle darf die Höchstbreite 

von 20 m über- und die Mindestbreite 

von 1 m unterschritten werden. Neben 

dem Kennzeichen der ÖVF muss für je-

den Streifen ein Bezugsschlag angege-

ben werden.  Feldränder können zum 

einen am Rande einer Parzelle ange-

legt werden. Sie können aber auch in-

nerhalb einer Ackerparzelle eines An-

tragstellers angelegt werden und tei-

len diese dann in mehrere Schläge ein. 

 Feldränder können nur dann neben ei-

ner vom selben Antragsteller als ÖVF 

angemeldeten Brachfläche angelegt 

werden, wenn sie hinsichtlich des Be-

wuchses von dieser eindeutig unter-

scheidbar sind.  Feldränder können da-

gegen nie an einem  Pufferstreifen oder 

einem Streifen von beihilfefähigen 

ÖVF an Waldrändern liegen.

 Feldränder sind der Selbstbegrünung 

zu überlassen oder durch eine gezielte 

Ansaat zu begrünen. Auf Feldrändern 

darf keine landwirtschaftliche Produk-

tion stattfinden, eine Stickstoffdün-

gung auf diesen Flächen ist nicht zu-

lässig, auch Pflanzenschutzmittel dür-

fen nicht eingesetzt werden. 

Soll auf Feldrändern jedoch eine Aus-

saat oder eine Pflanzung vorbereitet 

oder durchgeführt werden, die erst im 

folgenden Jahr zu einer Ernte führt, 

zum Beispiel die Aussaat von Winter-

getreide, so darf dies ab dem 1. August 

des Antragsjahres durchgeführt wer-

den. Im Rahmen dieser Aussaat oder 

Pflanzung ist der Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln und Dünger nach den 

fachrechtlichen Vorgaben wieder zu-

lässig.

Zur Erfüllung der Kriterien der Min-

destbewirtschaftung, sofern keine An-

saat oder Pflanzung vorgenommen 

wird, muss der Aufwuchs des Feldran-

des einmal während des Jahres zerklei-

nert und ganzflächig verteilt oder ge-

mäht und das Mähgut abgefahren wer-

den. Das Mähgut darf nicht für eine 

landwirtschaftliche Erzeugung ver-

wendet werden. Vom 1. April bis zum 

30. Juni eines Jahres ist das Mähen 

oder Zerkleinern des Aufwuchses so-

wie der Umbruch verboten.

 ▶  Pufferstreifen

Als  Pufferstreifen im Sinne der ÖVF 

kann ein Antragsteller sowohl unter 

 Cross Compliance geschützte  Puffer-

Betriebe mit über 

30 ha Ackerland 

müssen mindes-

tens drei verschie-

dene Kulturen an-

bauen.

Foto: Nele Siebel
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streifen entlang von Wasserläufen als 

auch andere  Pufferstreifen entlang von 

Wasserläufen oder anderen Gewässern 

ausweisen. Diese werden dann für die 

Berechnung der ÖVF mit dem Gewich-

tungsfaktor 1,5 berücksichtigt. Neben 

dem Kennzeichen der ÖVF muss für je-

den Streifen ein Bezugsschlag angege-

ben werden. Gewässer, an deren Rand 

andere  Pufferstreifen verlaufen kön-

nen, sind alle ständig oder zeitweilig 

in Betten fließende Wasserläufe, ste-

hende oder aus Quellen wild abflie-

ßende Oberflächengewässer, ein-

schließlich periodisch wasserführen-

der Oberflächengewässer. Ausgenom-

men von dieser Definition davon sind 

jedoch nur gelegentlich wasserführen-

de Oberflächengewässer.

Ein  Pufferstreifen als ÖVF muss min-

destens 1 m, höchstens 20 m breit 

sein. Die Breite wird ab der Bö-

schungsoberkante des Gewässers ge-

messen. Dabei muss der  Pufferstreifen 

mit der Längsseite parallel zum Ge-

wässer verlaufen, wobei er nicht an al-

len Stellen gleich breit sein muss, so-

lange er die Mindest- und Höchstbreite 

einhält. Die Teile des Pufferstreifens, 

die die Mindest- und Höchstbreiten 

nicht einhalten, können nicht als ÖVF 

ausgewiesen werden. Somit kann aber 

der Verlauf eines Gewässers durch den 

 Pufferstreifen zum Ackerschlag hin be-

gradigt werden. Liegt zwischen einem 

 Pufferstreifen und dem Gewässer eine 

Hecke oder eine Baumreihe, kann die-

se Fläche nicht als  Pufferstreifen bean-

tragt werden.

 Pufferstreifen müssen immer an eine 

Ackerfläche angrenzen. Diese Acker-

fläche darf jedoch nur dann eine als 

ÖVF angemeldete Brachfläche sein, 

wenn der  Pufferstreifen von der Brach-

fläche hinsichtlich des Bewuchses ein-

deutig unterscheidbar ist. Der  Puffer-

streifen selbst kann sich auf einer 

Ackerfläche befinden, er kann aber 

auch ganz oder teilweise aus  Dauer-

grünland bestehen. Besteht der  Puffer-

streifen selbst ganz oder teilweise aus 

 Dauergrünland, ist dies zulässig, wenn 

das  Dauergrünland auf der einen Seite 

unmittelbar an das Gewässer oder ei-

nen Ufervegetationsstreifen und auf 

der anderen Seite an die Ackerfläche 

angrenzt. 

 Pufferstreifen entlang von Wasserläu-

fen können auch Ufervegetationsstrei-

fen mit einer Breite von bis zu 10 m 

umfassen. Ufervegetationsstreifen 

zählen nicht zur beihilfefähigen Flä-

che, sodass mit dieser Fläche keine 

 Zahlungsansprüche in der  Basisprämie 

aktiviert werden können und für diese 

Fläche auch keine Greeningprämie ge-

währt werden kann. Mit Ufervegetati-

onsstreifen kann aber ein Teil der ÖVF 

erbracht werden, wenn sich der Ufer-

vegetationsstreifen in der Verfügungs-

gewalt des Antragstellers befindet. 

Überschreitet ein Ufervegetationstrei-

fen die Breite von 10 m, so ist die ge-

samte Ufervegetation nicht als ÖVF zu 

berücksichtigen.  Pufferstreifen und 

Ufervegetationsstreifen zusammen 

dürfen die Höchstgrenze von 20 m 

nicht überschreiten. 

Ein  Pufferstreifen kann nie nur aus ei-

ner Ufervegetation bestehen, sondern 

es muss immer ein tatsächlicher Strei-

fen vorhanden sein. Die Ufervegetati-

on ist im LE-Verzeichnis anzugeben. 

Mit der Eintragung im  Landschaftsele-

mente-Verzeichnis ist eine Verbindung 

zwischen Ufervegetation und  Puffer-

streifen herzustellen. Weiterhin ist 

einzutragen, wenn die Ufervegetation 

als ÖVF ausgewiesen werden soll. Die 

Ufervegetation muss sich in der Verfü-

gungsgewalt des Antragstellers befin-

den. 

 Pufferstreifen sind der Selbstbegrü-

nung zu überlassen oder durch eine 

gezielte Ansaat zu begrünen und es 

darf keine landwirtschaftliche Produk-

tion stattfinden. Wenn der  Pufferstrei-

fen vom angrenzenden Ackerland un-

terscheidbar bleibt, ist jedoch eine 

Beweidung oder eine Schnittnutzung 

des Aufwuchses zulässig. Da somit, 

auch bei Beweidung und Schnittnut-

zung, kein Düngebedarf entsteht, ist 

eine Stickstoffdüngung auf diesen Flä-

chen nicht zulässig. Grundsätzlich dür-

fen keine Pflanzenschutzmittel einge-

setzt werden. 

Soll auf  Pufferstreifen eine Aussaat 

oder eine Pflanzung vorbereitet oder 

durchgeführt werden, die erst im fol-

genden Jahr zu einer Ernte führt, zum 

Beispiel die Aussaat von Wintergetrei-

de, so darf dies ab dem 1. August des 

Antragsjahres stattfinden. Im Rahmen 

dieser Aussaat oder Pflanzung ist der 

Einsatz von Pflanzenschutz- und Dün-

gemittel nach den fachrechtlichen Vor-

gaben wieder zulässig.

Zur Erfüllung der Kriterien der Min-

destbewirtschaftung, sofern keine 

Schnittnutzung, Beweidung, Ansaat 

oder Pflanzung vorgenommen wird, 

muss der Aufwuchs des Pufferstreifens 

einmal während des Jahres zerkleinert 

und ganzflächig verteilt werden. Vom 

1. April bis zum 30. Juni eines Jahres 

ist das Mähen oder Zerkleinern des 

Aufwuchses sowie der Umbruch verbo-

ten.

 ▶ Streifen von beihilfe fähi gen 
Flächen an Waldrändern

Streifen beihilfefähiger Fläche ohne 

eine landwirtschaftliche Produktion 

entlang von Waldrändern können als 

ÖVF ausgewiesen und mit einem Ge-

wichtungsfaktor von 1,5 berücksichtigt 

werden. Die Streifen müssen direkt an 

den Wald angrenzen, es darf kein Feld-

rain, Waldsaum oder Weg dazwischen 

liegen. Dabei dürfen diese Streifen nur 

dann an einer als ÖVF angemeldeten 

Brachfläche angelegt werden, wenn 

der Streifen am Waldrand hinsichtlich 

des Bewuchses von der Brachfläche 

eindeutig unterscheidbar ist. Die Strei-

fen müssen mindestens 1 m, dürfen 

aber nicht mehr als 10 m breit sein. 

Neben einem Kennzeichen als ÖVF 

muss für jeden Streifen ein Bezugs-

schlag im  Flächenverzeichnis angege-

ben werden. 

Grundsätzlich gilt ein ganzjähriges 

Verbot der landwirtschaftlichen Er-

zeugung. Die Streifen sind der Selbst-

begrünung zu überlassen oder durch 

eine gezielte Ansaat zu begrünen. 

Bleibt der Streifen jedoch vom an-

grenzenden Ackerland unterscheid-

bar, ist auch eine Beweidung oder ei-

 ▶  Ökologische Vorrangflächen 
 Kurzumtriebsplantagen Aufforstungsflächen

Faktor [1 m² = ...m² ÖVF] 0,3 1

 Mindestgröße 0,1 ha 0,1 ha

zulässige Pflanzenarten 
bei Einsaat

siehe gesonderte Liste der zulässi-
gen Baumarten zur Anerkennung 
als ökologische Vorrangfläche

Baumarten nur gemäß der EU-Verordnun-
gen, die zur Förderung der Aufforstung 
 zugrunde lagen

Einssattermin kein Einsaattermin kein Einsaattermin

Sonstige Auflagen
(ohne Berücksichtigung 
des Fachrechts)

keine mineralische Düngung
nur nach bestimmten EU-Verordnungen 
 geförderte Aufforstungen

kein Pflanzenschutz

Ernte
Ernte zulässig, aber keine Rodung 
(Wurzelstock oder Baumstumpf 
verbleibt im Boden

Holzernte/Abholzungen nur gemäß der 
EU-Verordnungen, die zur Förderung der 
Aufforstung zugrunde lagen
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ne Schnittnutzung des Aufwuchses 

zulässig. Generell, auch bei einer Be-

weidung oder Schnittnutzung, ist eine 

Stickstoffdüngung nicht zulässig, 

ebenso wie der Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln.

Auch bei Streifen beihilfefähiger Flä-

chen entlang von Waldrändern darf ab 

dem 1. August eine Aussaat oder eine 

Pflanzung vorbereitet und durchge-

führt werden, wenn diese erst im fol-

genden Jahr zu einer Ernte führt. Im 

Rahmen dieser Aussaat oder Pflan-

zung sind Pflanzenschutz und Dün-

gung wieder zulässig.

Zur Erfüllung der Kriterien der Min-

destbewirtschaftung, sofern keine 

Schnittnutzung, Beweidung, Ansaat 

oder Pflanzung vorgenommen wird, 

muss der Aufwuchs des Streifens ein-

mal während des Jahres zerkleinert 

und ganzflächig verteilt werden. Vom 

1. April bis zum 30. Juni eines Jahres 

ist das Mähen oder Zerkleinern des 

Aufwuchses sowie der Umbruch verbo-

ten.

 ▶ Flächen mit Niederwald 
im Kurzumtrieb

Eine Fläche, auf der Niederwald in 

 Kurzumtriebsplantagen (KUP) ange-

baut wird, ist mit der Fruchtart 841 im 

 Flächenverzeichnis anzugeben. Die Zu-

satzerklärung zur  Basisprämie im Zu-

sammenhang mit dem Anbau von Nie-

derwald mit KUP ist mit Anlage KUP 

einzureichen. 

 Ab 2016 sind das Jahr der 

Anlage und das Jahr der letz-

ten Ernte der KUP anzuge-

ben. Zu beachten ist, dass 

 Kurzumtriebsplantagen zur Erhaltung 

der Beihilfefähigkeit eine maximale 

Laufzeit von 20 Jahren aufweisen dür-

fen. In der  Basisprämie sind Flächen 

mit Niederwald im Kurzumtrieb nur 

förderfähig, wenn eine der zulässigen 

Arten angebaut wird. Diese Liste der in 

der  Basisprämie zulässigen Arten ist 

für die mögliche Ausweisung einer 

KUP-Fläche als ÖVF nochmals einge-

schränkt.

Wird eine für die ÖVF zulässige Art an-

gebaut und soll diese Fläche entspre-

chend ausgewiesen werden, so ist die-

ses im  Flächenverzeichnis anzugeben. 

Für die Berechnung der ÖVF werden 

Flächen mit Niederwald im Kurzum-

trieb mit dem Gewichtungsfaktor 0,3 

berücksichtigt. Auf diesen als ÖVF aus-

gewiesenen Flächen dürfen ganzjährig 

keine mineralischen Düngemittel und 

keine Pflanzenschutzmittel verwendet 

werden.

 ▶ Flächen mit Zwischen-
früchten oder Gründecke

Unter Flächen mit Zwischenfrüchten 

oder Gründecke fallen sowohl Flächen, 

auf denen eine Kulturpflanzenmi-

schung als Zwischenfrucht oder Grün-

decke eingesät wird, als auch Flächen, 

auf denen eine Untersaat von Gras in 

eine Hauptkultur ausgesät wird. Diese 

Flächen werden bei der Berechnung 

der ÖVF mit dem Gewichtungsfaktor 

0,3 berücksichtigt. Soll eine Kultur-

pflanzenmischung als Zwischenfrucht 

oder Gründecke eingesät werden, so 

muss diese aus mindestens zwei zuläs-

sigen Arten bestehen. Die Liste der zu-

lässigen Arten ist in  ELAN enthalten. 

Einzusehen ist die Liste unter www.

landwirtschaftskammer.de in der Ru-

brik Förderung. Sie kann auch bei den 

Kreisstellen erfragt werden.

 ▶  Zwischenfrüchte

In der Kulturpflanzenmischung von 

Zwischenfrüchten darf keine Art einen 

höheren Anteil als 60 % der Samen in 

der Mischung haben. Der Anteil von 

Gräsern insgesamt an den Samen der 

Mischung darf nicht höher als 60 % 

sein. Die Aussaat der Kulturpflanzen-

mischung darf nicht vor dem 16. Juli 

und nicht nach dem 1. Oktober des je-

weiligen Antragsjahres erfolgen. So-

wohl die von Saatgutunternehmen an-

gebotenen Saatgutmischungen als 

auch eigene zulässige Mischungen von 

 Kulturpflanzen können verwendet wer-

den. In jedem Fall sind entsprechende 

Belege und Nachweise, wie zum Bei-

spiel Saatgutetiketten oder Rechnun-

gen, aufzubewahren. Die Saatguteti-

ketten und Rechnungen müssen sechs 

Jahre lang nach der Bewilligung und 

die Rückstellproben eigener Saatgut-

mischungen bis zum 31. Dezember 

2017 aufgehoben werden.

Im Antragsjahr dürfen nach der Ernte 

der Hauptkultur keine chemisch-syn-

thetischen Pflanzenschutzmittel, mi-

neralischen Stickstoffdüngemittel und 

kein Klärschlamm eingesetzt werden. 

Die Ausbringung von organischem 

Wirtschaftsdünger ist dagegen mög-

lich. Bis zum Ende des Antragsjahres 

dürfen die Flächen als ÖVF nur durch 

eine Beweidung mit Schafen und Zie-

gen genutzt werden.

Der Bewuchs muss bis zum 15. Februar 

des folgenden Kalenderjahres auf der 

Fläche verbleiben. Häckseln oder 

Schlegeln des Aufwuchses ist auch vor 

dem 15. Februar erlaubt. Nicht zuläs-

sig ist bis dahin eine mechanische Bo-

denbearbeitung. Grubbern oder pflü-

gen ist untersagt. Nach dem 15. Febru-

ar kann die Zwischenfrucht einmalig, 

zum Beispiel für eine Biogas- oder 

Futternutzung, verwendet werden. Ein 

Überführen der Kulturpflanzenmi-

schung in eine neue Hauptkultur und 

eine entsprechende Weiternutzung ist 

nicht zulässig.

Im  Flächenverzeichnis sind Flächen 

mit Zwischenfrucht/Gründecke, die als 

ÖVF ausgewiesen werden sollen, ent-

sprechend anzugeben. Angaben über 

die verwendeten Kulturpflanzenmi-

schungen sind nicht erforderlich. Im 

 Flächenverzeichnis ist die Fruchtart 

der jeweiligen Hauptkultur vom 1. Juni 

bis 15. Juli 2016 einzutragen.

 ▶ Grasuntersaaten

Wird eine Grasuntersaat in einer 

Hauptkultur durchgeführt, dürfen da-

bei nur Grassamen verwendet werden. 

Die Untersaat einer Kleegrasmischung 

ist nicht als ÖVF zulässig. Vergleichba-

re Fristen, wie bei Zwischenfrüchten, 

sind dagegen bezüglich der Aussaat 

der Untersaat nicht vorhanden. Im An-

tragsjahr dürfen nach der Ernte der 

Hauptkultur, wie bei den Zwischen-

früchten, weder chemisch-syntheti-

sche Pflanzenschutzmittel noch mine-

ralische Stickstoffdüngemittel und 

kein Klärschlamm eingesetzt werden. 

Die Ausbringung von organischem 

Wirtschaftsdünger ist zulässig. Nur 

Schafe und Ziegen dürfen die ÖVF-Flä-

chen bis zum Ende des Antragsjahres 

beweiden.

Der Bewuchs muss bis zum 15. Februar 

des folgenden Kalenderjahres auf der 

Fläche verbleiben. Häckseln oder 

Schlegeln des Aufwuchses ist ebenso 

wie eine Beweidung vor dem 15. Fe-

bruar zulässig. Nicht möglich ist bis 

dahin eine mechanische Bodenbear-

beitung, zum Beispiel grubbern oder 

pflügen. 

Im Gegensatz zu Zwischenfrüchten 

können Untersaaten in eine neue 

Hauptkultur überführt werden und 

entsprechend in dem Folgejahr ge-

nutzt werden. Diese Fläche darf dann 

im Folgejahr nicht erneut als Zwi-

schenfrucht oder Grasuntersaat für die 

ÖVF ausgewiesen werden. Im  Flächen-

verzeichnis ist die Fruchtart der jewei-

ligen Hauptkultur vom 1. Juni bis 

15. Juli 2016 einzutragen. Flächen mit 

Neu

Ab diesem Jahr 

muss nicht nur an-

gegeben werden, 

wann eine Kurz-

umtriebs plantage 

angelegt wurde, 

sondern auch, 

wann sie das letz-

te Mal beerntet 

wurde.

Foto: Landpixel
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Untersaat, die als ÖVF ausgewiesen 

werden sollen, sind anhand eines ÖVF-

Kennzeichens anzugeben. 

 ▶ Flächen mit stickstoff-
bindenden Pflanzen

Werden auf Flächen stickstoffbinden-

de Pflanzen angebaut, können diese 

nur dann auch als ÖVF ausgewiesen 

werden, wenn es sich um eine zulässi-

ge Art handelt. Die Liste der zulässigen 

Arten finden Sie in  ELAN sowie in der 

Rubrik Förderung unter www.landwirt-

schaftskammer.de. Sie kann auch bei 

den Kreisstellen erfragt werden. Diese 

Flächen werden bei der Berechnung 

der ÖVF mit dem Gewichtungsfaktor 

0,7 berücksichtigt. Sollen diese stick-

stoffbindenden Pflanzen als ÖVF aus-

gewiesen werden, muss dies im  Flä-

chenverzeichnis vermerkt werden. Des 

Weiteren ist die Fruchtart der jeweili-

gen stickstoffbindenden Pflanze einzu-

tragen. Zusätzlich ist die Anlage Legu-

minosen einzureichen.

Die jeweilige als ÖVF zulässige Art 

muss entweder als Reinkultur einer 

oder als Mischung mehrerer der in der 

Liste angegebenen Arten angebaut 

werden. Sofern eine zulässige, mehr-

jährige, stickstoffbindende Pflanze, 

zum Beispiel Luzerne, angebaut wird, 

kann diese auch in mehreren Jahren 

als ÖVF ausgewiesen werden. Hierbei 

ist zu beachten, dass der aufkommen-

de Grasdurchwuchs zur Aberkennung 

der Leguminosen als ÖVF führen kann. 

Werden auf einer Fläche folgende 

grobkörnige, stickstoffbindende Pflan-

zen angebaut, so müssen sich diese im 

Antragsjahr mindestens vom 15. Mai 

bis zum 15. August auf der Fläche be-

finden. Dies betrifft: Sojabohnen, Lin-

sen, Lupinen, Acker- und Gartenboh-

nen sowie Erbsen. Diese stickstoffbin-

denden Pflanzen müssen am 15. Mai 

ausgesät sein und dürfen erst nach 

Ablauf des Zeitraumes geerntet, ge-

mäht, geschlegelt, beweidet oder 

durch mechanische Bodenbearbeitung 

oder ein Herbizid zerstört werden. 

Tritt die Erntereife der Früchte oder 

Körner vor dem 15. August ein, darf die 

Ernte auch früher erfolgen, wenn dies 

spätestens drei Tage vorher bei der 

Kreisstelle angemeldet wurde.

Alle anderen als ÖVF zulässigen Arten 

stickstoffbindender Pflanzen müssen 

ebenfalls ab dem 15. Mai ausgesät 

sein. Diese müssen aber bis zum 31. 

August auf der Fläche verbleiben und 

dürfen erst danach durch eine mecha-

nische Bodenbearbeitung oder ein 

Herbizid zerstört werden. Somit ist bei 

diesen stickstoffbindenden Pflanzen 

auch während des Zeitraumes eine 

Schnittnutzung zulässig.

Nach Beendigung des Anbaues der 

stickstoffbindenden Pflanze muss auf 

dieser Fläche in dem jeweiligen An-

tragsjahr eine Winterkultur oder eine 

Winterzwischenfrucht angebaut wer-

den. Diese Winterkultur oder Winter-

zwischenfrucht muss mindestens bis 

zum 15. Februar des Folgejahres auf 

der Fläche verbleiben. Ein Häckseln 

oder Schlegeln des Aufwuchses ist vor 

dem 15. Februar zulässig. Nicht zuläs-

sig ist bis dahin eine mechanische Bo-

denbearbeitung.

 ▶  Landschaftselemente

 Landschaftselemente können nur dann 

als ÖVF anerkannt werden, wenn sie 

auf Ackerland liegen oder an Acker-

land angrenzen sowie dem Ackerland 

zugeordnet wurden und sich in der 

Verfügungsgewalt des Antragstellers 

befinden. Die  Landschaftselemente 

sind nach den Cross-Compliance-Rege-

lungen geschützt und dürfen nicht be-

seitigt werden. Diese  Landschaftsele-

mente werden für die Berechnung der 

ÖVF mit ihrem jeweiligen Gewich-

tungsfaktor berücksichtigt. Soll ein 

Landschaftselement als ÖVF ausge-

wiesen werden, so ist das Landschafts-

element im LE-Verzeichnis zu erfas-

sen. Zusätzlich ist in der Spalte Im 

Umweltinteresse genutzte Fläche des 

LE-Verzeichnisses bei dem jeweiligen 

Landschaftselement ein Ja einzutra-

gen. Auf  Dauergrünland liegende oder 

an  Dauergrünland angrenzende sowie 

dem  Dauergrünland zugeordnete 

 Landschaftselemente können nicht als 

ÖVF ausgewiesen werden.

  ▶ Austausch von ÖVF

Die mit dem Sammelantrag 

gemachten Angaben zur Flä-

chennutzung eines Betriebes, ein-

schließlich der Angaben zu den ÖVF, 

sind grundsätzlich für das jeweilige An-

tragsjahr einzuhalten. Bei Vorliegen 

rechtfertigender Umstände ist es mög-

lich, diese Angaben nachträglich zu än-

dern, ohne dass es zu einer Sanktion 

kommt. Davon sind stabile ÖVF, wie 

beispielsweise  Landschaftselemente 

oder KUP, ausgeschlossen. Bei dieser 

Regelung dürfen bestimmte als ÖVF be-

antragte Flächen durch den Zwischen-

fruchtanbau kompensiert werden, falls 

der Anbau auf ursprünglicher Fläche 

nicht möglich oder nicht sinnvoll ist.

Beispiel: Beantragt wurde  Schlag 1 mit 

Winterweizen und Zwischenfrucht so-

wie  Schlag 2 mit Kartoffeln ohne Zwi-

schenfrucht. Tatsächlich kann aber 

beispielsweise aufgrund ungünstiger 

Witterung auf  Schlag 1 keine Zwi-

schenfrucht eingebracht werden und 

stattdessen wird auf  Schlag 2 die Zwi-

schenfrucht ausgebracht. In diesem 

Fall kann der Zwischenfruchtanbau auf 

 Schlag 2 die nicht vorhandene Zwi-

schenfrucht von  Schlag 1 ersetzen. Vo-

raussetzung hierfür ist, dass die Flä-

che im Sammelantrag beantragt und 

beihilfefähig sein muss. Des Weiteren 

muss dieses der zuständigen Kreisstel-

le bis zum 1. Oktober (spätestmögli-

cher Termin für die Aussaat von Zwi-

schenfrüchten) gemeldet worden sein, 

die dieser Meldung binnen zehn Tagen 

widersprechen kann. Sollte innerhalb 

dieser Frist dem Wechsel der ÖVF 

durch die Kreisstelle nicht widerspro-

chen worden sein, so gilt der mitgeteil-

te Austausch der Flächen als geneh-

migt. Es kann jedoch immer nur die 

gleiche gewichtete Fläche ersetzt wer-

den. In keinem Fall darf es zu einer Er-

höhung des prozentualen Anteils der 

ÖVF kommen.

 ▶ Freiwillig mehr 

Ein Landwirt kann auch freiwillig mehr 

als 5 % ÖVF erbringen. Landwirte, die 

aufgrund einer Ausnahmeregelung, 

zum Beispiel nicht mehr als 15 ha 

Ackerland bewirtschaften, können 

ebenfalls freiwillig ÖVF beantragen, 

müssen aber da rauf achten, dass dann 

mindestens die 5-%-Grenze eingehal-

ten wird. Ein Beispiel: Für 14 ha Acker 

müssten mindestens 0,7 ha ÖVF er-

bracht werden, eine Fläche von 0,3 ha 

wäre demnach nicht ausreichend. Die 

Erbringung einer niedrigeren Quote ist 

nicht anzuerkennen und wird zu einer 

Prämienkürzung sowie ab 2017 zu 

Sanktionen führen. 

Werden mehr als 10 % ÖVF in Form 

von Bracheflächen erbracht, ist zu prü-

fen, ob dieses so gewählt wurde, damit 

die betreffenden Bracheflächen nicht 

in den sich abzeichnenden Dauergrün-

landstatus wachsen. Sollte sich im 

Rahmen der Prüfung he rausstellen, 

dass die erhöhte Erbringung von ÖVF 

dieses zum Ziel hatte, wird vom Umge-

hungstatbestand ausgegangen. 

Bei den Teilnehmern an der freiwilli-

gen Kleinerzeugerregelung und bei 

Öko-Betrieben wird die Erbringung 

von ÖVF jedoch nicht anerkannt, da 

diese Landwirte vom  Greening befreit 

sind.  ◀

 
Neu Grobkörnige, 

stickstoffbinden-

de Pflanzen, wie 

zum Beispiel 

Ackerbohnen, 

 Lupinen oder 

 Erbsen, müssen 

mindestens vom 

15. Mai bis 

15.  August auf 

dem Feld stehen.

Fotos: agrar-press
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Eine Fläche steht dem Antragsteller 

am 17. Mai 2016 dann zur Verfügung, 

wenn er sie zu diesem Zeitpunkt be-

sitzt oder gepachtet hat und bewirt-

schaftet. Bei unklaren Bewirtschaf-

tungsverhältnissen ist derjenige Be-

wirtschafter im Sinne des Prämien-

rechts, der das mit der Flächennutzung 

verbundene wirtschaftliche Risiko 

trägt. Um unklare Bewirtschaftungs-

verhältnisse und damit Streitigkeiten 

um betriebswichtige Beihilfen zu ver-

meiden, sollten sich Antragsteller im 

Zweifel früh genug an ihre Kreisstelle 

wenden. In der Regel handelt es sich 

um Einzelfallentscheidungen, die von 

der EU-Zahlstelle der Landwirtschafts-

kammer NRW getroffen werden.

 ▶ Ganzjährig 
landwirtschaftlich genutzt?

Eine Fläche ist dann ganzjährig beihil-

fefähig, wenn sie zwischen dem 1. Ja-

nuar und dem 31. Dezember 2016 

hauptsächlich landwirtschaftlich nutz-

bar ist. Hauptsächlich landwirtschaft-

lich genutzt werden kann eine Fläche, 

wenn ihre Nutzung durch die Intensi-

tät, Art und Dauer oder den Zeitpunkt 

einer nichtlandwirtschaftlichen Tätig-

keit nicht eingeschränkt wird. Eine Flä-

che wird der landwirtschaftlichen Nut-

zung zum Beispiel dann dauerhaft ent-

zogen, wenn auf ihr ein Haus oder eine 

Straße gebaut wird; auch wenn diese 

Bauvorhaben erst nach der Ernte 

durchgeführt werden. 

Für den Fall, dass die betroffene Flä-

che zur Aktivierung von Zahlungsan-

sprüchen im  Flächenverzeichnis 2016 

angegeben wurde, weil zum Zeitpunkt 

der Antragstellung beispielsweise 

nicht sicher abzusehen war, ob eine 

Baugenehmigung vor Jahresende vor-

liegt, kann die Aktivierung durch den 

Antragsteller nachträglich zurückgezo-

gen werden. Eine solche nichtlandwirt-

schaftliche Nutzung ist der Kreisstelle 

sofort mitzuteilen. Sollten Antragstel-

ler nichtlandwirtschaftliche Nutzun-

gen nicht melden und dieser Sachver-

halt kommt erst durch Vor-Ort-Kontrol-

len oder  Luftbilder zu Tage, werden 

Sanktionen und Rückforderungen auch 

im Nachhinein verhängt. 

 ▶ Ausnahmen sind möglich

Eine kurzfristige nichtlandwirtschaftli-

che Tätigkeit hingegen verhindert 

nicht automatisch die ganzjährige Bei-

hilfefähigkeit. Die Beihilfefähigkeit ist 

an die Bedingung geknüpft, dass die 

landwirtschaftliche Tätigkeit auf der 

Fläche überwiegt und nicht stark ein-

geschränkt wird. Darunter ist zu ver-

stehen, dass es weder zu einer wesent-

lichen Beeinträchtigung des Be-

wuchses noch zu einer wesentlichen 

Minderung des Ertrages kommen darf. 

Nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten, 

die eine gleichzeitige landwirtschaftli-

che Tätigkeit in diesem Zeitraum er-

heblich beeinträchtigt oder aus-

schließt, dürfen innerhalb der Vegeta-

tionsperiode bei  Dauergrünland oder 

im Zeitraum zwischen der Bestellung 

und der Ernte bei Ackerland je  Schlag 

nicht länger als 14 aufei nan-

derfolgende Tage dauern und nicht 

mehr als 21 Tage im Kalenderjahr 

durchgeführt werden. Dazu gehören 

zum Beispiel Schützenfestwiesen. 

Außerhalb der Vegetationsperiode dür-

fen landwirtschaftliche Flächen für 

Wintersport genutzt werden und auf 

 Dauer grünland kann Holz gelagert wer-

den, dauerhafte Holzlager sind aber 

nicht erlaubt. Auf aus der Erzeugung 

genommenen Flächen (Fruchtart 591 

und 592) darf zwischen dem  1.  April 

und dem 30. Juni und auf allen ÖVF 

grundsätzlich keine nichtlandwirt-

schaftliche Tätigkeit erfolgen. Alle 

nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten, 

die sich negativ auf den guten landwirt-

schaftlichen und ökologischen Zustand 

auswirken, sind förderschädlich.

 ▶ Spätestens drei Tage 
vorher melden

Eine nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit 

nach der Antragstellung ist der Kreis-

stelle spätestens drei Tage vor Beginn 

zu melden. Anzugeben sind die Art der 

nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeit so-

wie der Beginn und das Ende. Ein Mel-

deformular gibt es unter www.land-

wirtschaftskammer.de sowie bei den 

Kreisstellen. Findet eine nichtland-

wirtschaftliche Tätigkeit bereits vom 

1.  Januar bis zur Antragstellung statt, 

ist diese bei der Antragstellung in den 

Angaben zu nichtlandwirtschaftlichen 

Tätigkeiten auf Flächen (Anlage NLT) 

anzugeben. In dieser Anlage können 

auch nichtlandwirtschaftliche Tätig-

keiten, die zum Zeitpunkt der Antrag-

stellung schon bekannt sind, und erst 

später im Jahr stattfinden, angegeben 

werden. Die Nutzung für den Winter-

sport außerhalb der Vegetationsperio-

de, zum Beispiel als Skipiste oder Ro-

delbahn, oder die Lagerung von Holz 

auf einer Dauergrünlandfläche außer-

halb der Vegetationsperiode ist nicht 

meldepflichtig. Weiterhin ist zu beach-

ten, dass spezielle Auflagen dazu füh-

ren können, dass eine in der  Basisprä-

mie unschädliche Veranstaltung die 

Auflagen, zum Beispiel der  Agrar-

umweltmaßnahmen, verletzen können. 

Fälle Höherer Gewalt oder außerge-

wöhnlicher Umstände, die dazu füh-

ren, dass die im Sammelantrag 2016 

eingegangenen Verpflichtungen nicht 

eingehalten werden können, sind der 

Was heißt ganzjährig 
beihilfefähig?
Die ganzjährige Beihilfefähigkeit ist, neben der Verfügungsgewalt von Flächen, 

am Stichtag 17. Mai, Voraussetzung für die  Basisprämie. Hierfür müssen die 

 Flächen das ganze Jahr über in erster Linie landwirtschaftlich genutzt werden. 

Die Details erläutert Lisa Büscher-Pfohl.

Holz darf auf  Dau-

ergrünland außer-

halb der Vegetati-

onsperiode gela-

gert werden, eine 

dauerhafte Lage-

rung ist allerdings 

nicht erlaubt. 

Foto: 

Carolin Hohmann



Durchblick 
ist einfach.

Wenn man für Investitionen
einen Partner hat, der die
Anforderungen der Branche 
kennt.

sparkasse.de



Ratgeber Förderung 2016

Acker- oder  Dauergrünland, das infol-

ge von Landschaftspflege- und Um-

weltprogrammen, die auf Extensivie-

rung und Renaturierung setzen, nicht 

mehr den Kriterien landwirtschaftli-

cher Flächen entspricht, bleibt dann in 

der  Basisprämie förderfähig, wenn die 

folgenden Voraussetzungen erfüllt 

werden:

1. Die Flächen müssen 2008 als 

Acker- oder  Dauergrünland genutzt 

und die  Betriebsprämie 2008 be-

willigt worden sein.

2. Die Untere Landschaftsbehörde 

(ULB) oder die Untere Wasserbe-

hörde (UWB) muss bestätigen, dass 

die Flächen sich durch die Teilnah-

me an Naturschutzprogrammen, 

die unter die FFH-, Vogelschutz- 

oder Wasserrahmenrichtlinien fal-

len, in den aktuellen naturbelasse-

nen Zustand entwickelt haben. 

Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, 

können die Flächen mit der Fruchtart 

583 „Naturschutz (1307/2013-32-2bi)“ 

in das  Flächenverzeichnis aufgenom-

men und die  Basisprämie für diese Flä-

chen beantragt werden. Dazu muss der 

Landwirt die entsprechenden Bestäti-

gungen bei der zuständigen ULB/UWB 

einholen und bei der Kreisstelle einrei-

chen. Wenn die Bestätigung bereits in 

den Vorjahren eingereicht wurde und 

sich die Größe der Fläche nicht geän-

dert hat, muss keine neue Bestätigung 

eingereicht werden. Hat sich nur die 

Bezeichnung ( FLIK/ Schlag) geändert, 

muss die Kreisstelle informiert wer-

den.

Je nachdem, ob es sich um ein Pro-

gramm der Wasserrahmenrichtlinie 

oder ein Programm der FFH- oder Vo-

gelschutz-Richtlinie handelt, sind zwei 

verschiedene Formulare zu verwen-

den. Die Formulare gibt es bei den 

Kreisstellen und unter www.landwirt-

schaftskammer.de. Aus den Formula-

ren muss hervorgehen, dass jeweils 

konkrete Auflagen zur Pflege oder Ent-

wicklung der Flächen angeordnet, fest-

gesetzt oder vereinbart wurden. Diese 

Angaben muss die ULB/UWB in der 

Bescheinigung aufführen. 

 ▶ Wie viel Busch darf sein?

Sträucher und Bäume als Bestandteil 

der genutzten Fläche werden als Ver-

buschung bezeichnet. Verbuschungen 

sind grundsätzlich nicht förderfähig 

und müssen von der beihilfefähigen 

Fläche abgezogen werden. Geprüft 

werden muss, ob es sich bei einzelnen 

Büschen oder sonstigen Gehölzen auf 

einer Fläche nicht um  Landschaftsele-

mente, wie Hecken oder Feldgehölze, 

handelt. Unschädlich für die Beihilfe-

fähigkeit sind:

 ● Nicht dominierender Gehölzjung-

wuchs mit geringer Deckung, der 

die Wuchshöhe der Gras- und Kraut-

schicht nicht maßgeblich übersteigt 

und durch Beweidung oder Nach-

mahd beseitigt werden kann.

 ● Bis zu 100 Bäume pro ha mit nutz-

barer Grasnarbe bis an den Stamm. 

 ● Unverbuschte Streuobstwiesen.

Sollte sich die Verbuschung nur auf ei-

ne Teilfläche im  Schlag beziehen, so 

besteht die Möglichkeit, diese Teilflä-

che aus dem  Schlag abzugrenzen und 

he rauszurechnen. Für folgende Frucht-

arten ist eine Überschreitung der zu-

lässigen Verbuschung prämien un-

schädlich: 563 – Langjährige oder 

20-jährige  Stilllegung AL, 564 – Auf-

forstung Ländlicher Raum, 567 – Lang-

jährige oder 20-jährige  Stilllegung 

DGL, 583 – Naturschutz.

Bei den Fruchtarten 563 und 567 sind 

jedoch die maßnahmenspezifischen 

Auflagen der Unteren Landschaftsbe-

hörden zu beachten. Bei  Vertragsna-

turschutz und Flächen der Maßnahme 

Extensive Grünlandnutzung ist bei 

sehr stark verbuschten Flächen ein 

Auflagenverstoß zu prüfen.

 ▶ Etablierte lokale Praktiken 
–  Heideflächen

 Heideflächen können seit 2015 als 

 Dauergrünland gelten und sind somit 

in der  Basisprämie förderfähig. Sie 

können sowohl auf feuchten bis nas-

sen Standorten (Moorheide) als auch 

auf trockenen, sandigen Standorten 

(Sandheide) vorkommen. Kennarten 

weidegeprägter  Heideflächen sind 

Zwergsträucher, wie Heidekraut (Cal-

luna, Erica) und deren Begleitarten, 

wie zum Beispiel Heidelbeeren (Vacci-

nium species). Die  Heideflächen sind 

im  Flächenverzeichnis codiert mit der 

Kreisstelle innerhalb von 15 Arbeitsta-

gen mitzuteilen. In diesen Fällen wird 

geprüft, ob die Fläche in der  Basisprä-

mie weiterhin förderfähig bleibt.

Wird die  Ausgleichszulage für benach-

teiligte Gebiete oder die  Ausgleichs-

zahlung für Gebiete mit umweltspezifi-

schen Einschränkungen beantragt, 

müssen die entsprechenden Flächen 

auch hier ganzjährig beihilfefähig 

sein. Bei AUM müssen die Flächen bis 

zur Ernte oder bis zum Ablauf des je-

weiligen Verpflichtungsjahres der 

Maßnahme beihilfefähig sein. 

Beantragen Landwirte die  Basisprämie 

für Flächen, die sich auf einem Flugplatz, 

einem Militärgelände oder einem Golf-

platz befinden, müssen ihnen diese 

ganzjährig, jederzeit und uneinge-

schränkt für die landwirtschaftliche Nut-

zung zur Verfügung stehen. Für die Flä-

chen muss ein uneingeschränktes, jeder-

zeitiges Betretungsrecht vorliegen, denn 

die Kontrollierbarkeit der Fläche ist Vor-

aussetzung für ihre Beihilfefähigkeit. Die 

Bewirtschaftung ist jährlich nachzuwei-

sen. Landwirte sollten sich daher vor An-

tragstellung bei der Kreisstelle über die 

aktuellen Anforderungen erkundigen.  ◀
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Förderfähigkeit besonderer 
Flächen 
Die  Basisprämie wird im Grundsatz nur für Flächen gezahlt, die landwirtschaft-

lich genutzt werden können und bei deren Bewirtschaftung diese Nutzung im 

Vordergrund steht. Entscheidend ist dabei der Erhalt der Flächen in einem 

guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand. Welche Flächen förder-

fähig sind und welche Ausnahmen es gibt, erläutert Lisa Büscher-Pfohl.
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Auf Ackerflächen, 

die aus der Pro-

duktion genom-

men wurden, ist 

der Einsatz von 

Pflanzenschutz-

mitteln generell 

verboten. 

Foto: Landpixel

Fruchtart 492 –  Dauergrünland unter 

etablierten lokalen Praktiken (zum 

Beispiel Heide) nur beihilfefähig, 

wenn ein überwiegend geschlossener 

Futterpflanzenbestand vorliegt. Wich-

tig ist, dass es sich auch tatsächlich 

um Büsche handelt, die beweidet und 

auch gefressen werden können. Min-

destens 50 % der landwirtschaftlichen 

Parzelle muss mit Heidepflanzen be-

wachsen sein. Auf diesen Flächen 

muss, wie auf allen landwirtschaftli-

chen Flächen, die Mindestbewirtschaf-

tung zur Gewährleistung der Beihilfe-

fähigkeit durchgeführt werden.

 ▶ Aus der Produktion 
genommen

Aus der Produktion genommene Acker- 

oder Grünlandflächen (Fruchtart 591 

oder 592) sind der Selbstbegrünung zu 

überlassen oder durch Ansaat bis zum 

1. April des Förderjahres zu begrünen. 

 Für eine verspätete Aussaat 

vom 1. April bis zum 15. Mai 

kann aufgrund von Natur-

schutzvereinbarungen, die 

eine frühere Einsaat nicht gestatten, 

und witterungsbedingten Gegebenhei-

ten eine Ausnahme beantragt werden. 

Ebenso kann zum Zwecke des Vogel-

schutzes eine Schwarzbrache aus-

nahmsweise auf Antrag genehmigt 

werden. Die Formulare stehen im In-

ternetangebot der Kammer zur Verfü-

gung.

Um die Flächen weiter in einem guten 

landwirtschaftlichen Zustand zu hal-

ten, muss der  Betriebsinhaber dort 

mindestens einmal jährlich den Auf-

wuchs mähen und das Mähgut abfah-

ren oder den Aufwuchs zerkleinern 

und ganzflächig verteilen. Das Mähgut 

darf aber nicht für eine landwirtschaft-

liche Erzeugung verwendet, also zum 

Beispiel weder verfüttert noch in einer 

Biogasanlage verwendet werden. So-

bald das Mähgut einer aus der Produk-

tion genommenen Acker- oder Grün-

landfläche genutzt wird, zum Beispiel 

als Viehfutter, oder die Fläche bewei-

det wird, muss dies der Kreisstelle ge-

meldet werden. Sie verliert zwar nicht 

ihre Beihilfefähigkeit, aber eine Ände-

rung der Nutzungsangabe im  Flächen-

verzeichnis ist erforderlich.

Zwischen dem 1. April und dem 30. Ju-

ni herrscht aus Naturschutzgründen 

ein Mäh- und Mulchverbot. Dies gilt 

auch für Wiesen und Weiden, die im 

Wald liegen und nicht regelmäßig be-

wirtschaftet werden. Soll von dem 

Mäh- und Mulchverbot für aus der Pro-

duktion genommene Flächen zwischen 

dem 1. April und dem 30. Juni eine 

Ausnahme gemacht werden oder soll 

die jährliche Pflege ausgesetzt wer-

den, muss der Flächenbewirtschafter 

grundsätzlich eine schriftliche Geneh-

migung der zuständigen Unteren Land-

schaftsbehörde einholen. Das Ausset-

zen der jährlichen Pflege kann in Nord-

rhein-Westfalen auch von den folgen-

den Vereinigungen ausgestellt werden:

 ● Kreisjägerschaften des Deutschen 

Jagdschutzverbandes, vertreten 

durch den jeweiligen Jagdpächter

 ● Landesgemeinschaft Naturschutz 

und Umwelt

 ● Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

 ● Naturschutzbund Deutschland 

 ● Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland 

Aus der Bestätigung muss hervorge-

hen, dass der Flächenbewirtschafter 

ein Abkommen aus Naturschutzgrün-

den, zum Beispiel Vogelschutz, getrof-

fen hat, dem das jährliche Mähen oder 

Mulchen entgegensteht. Die Bestäti-

gung sollte vom Flächenbewirtschafter 

zur Vorlage bei CC-Kontrollen aufbe-

wahrt werden. Voraussetzung für ein 

solches Aussetzen der jährlichen Pfle-

geverpflichtung ist, dass mindestens 

in jedem zweiten Jahr eine Tätigkeit 

auf der betreffenden Fläche durchge-

führt wird. Eine Genehmigung, wäh-

rend der Sperrfrist zwischen dem 

1.  April und dem 30. Juni zu mähen 

oder zu mulchen, kann nur von der zu-

ständigen Unteren Landschaftsbehör-

de erteilt werden.

 Pflanzenschutzmittel dürfen 

generell nicht auf Ackerflä-

chen ausgebracht werden, 

die aus der Produktion ge-

nommen sind. Neu ist, dass, falls eine 

Gefahr für Mensch und Tier durch Pro-

blemunkräuter, wie Herkulesstaude 

oder Jakobskreuzkraut, besteht, eine 

Ausnahmegenehmigung für den Ein-

satz von Pflanzenschutzmitteln bean-

tragt werden kann. Auch diese Formu-

lare gibt es unter www.landwirt-

schaftskammer.de.

Weiter ist auf diesen Flächen ein Um-

bruch generell nur außerhalb des Zeit-

raumes vom 1. April bis 30. Juni eines 

Jahres und nur zu Pflegezwecken oder 

zur Erfüllung von Verpflichtungen im 

Rahmen von Agrarumwelt- und Klima-

schutzmaßnahmen zulässig, soweit ei-

ne unverzügliche Neuansaat folgt. In-

nerhalb dieses Zeitraumes ist ein Um-

bruch auf Antrag erlaubt, wenn der 

 Betriebsinhaber einer Verpflichtung 

zur Anlage von Blühflächen im Rah-

men von Agrarumwelt- und Klimamaß-

nahmen unterliegt und dieser Ver-

pflichtung durch Neuansaat nachkom-

men muss. 

 Außerdem kann jetzt eine 

Ausnahme vom Umbruch-

verbot aufgrund von Natur-

schutzvereinbarungen au-

ßerhalb der EU-Förderung beantragt 

werden, sofern der Antragsteller im 

Rahmen dieser Vereinbarung einer 

Verpflichtung zur Neuansaat unter-

liegt. Formulare: www.landwirt-

schaftskammer.de, Rubrik Förderung.

Das Verbot des Pflanzenschutzmittel-

einsatzes und des Umbruches endet 

auf aus der Produktion genommenen 

Ackerflächen zu dem Zeitpunkt, ab 

dem eine Aussaat oder Pflanzung vor-

bereitet oder durchgeführt wird, die 

nicht vor Ablauf dieses Antragsjahres 

zur Ernte führt, die nach dem 31. Juli 

durchgeführt wird. Wird keine entspre-

chende Aussaat oder Pflanzung vorbe-

reitet oder durchgeführt, bestehen die 

Verbote weiterhin.

 ▶ Jagdschneisen 

Wird zur Wildschweinjagd in einen be-

stehenden Maisschlag eine Schuss-

schneise geschlegelt oder die Schneise 

aktiv begrünt, ist diese Bestandteil des 

sie umgebenden oder angrenzenden 

Maisschlages und muss nicht gesondert 

im  Flächenverzeichnis angegeben wer-

den. Werden die Schneisen schon beim 

Maislegen gezielt der Selbstbegrünung 

überlassen, können sie in verschiede-

nen Varianten im  Flächenverzeichnis 

angegeben werden, zum Beispiel mit 

der Fruchtart 591 (aus der Erzeugung 

genommenes Ackerland). Solche Schlä-

ge können als Brache im Rahmen der 

ÖVF ausgewiesen werden und sind ab 

einer Größe von 0,1 ha in der  Basisprä-

mie, jedoch nicht in  Agrar-

umweltmaßnahmen förderfähig. Statt-

dessen können die Flächen mit der 

Neu

Neu

Neu
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Fruchtart 58 (Feldrand ÖVF) angegeben 

werden.  Feldränder zählen ebenfalls zu 

den ÖVF und sind förderfähig, wenn der 

Feldrand und der zugehörige Bezugs-

schlag mindestens 0,1 ha groß sind.

Werden  Bejagungsschneisen als AUM, 

Anlage von  Blühstreifen/-flächen ange-

legt, müssen sie mit den Codes 574 

oder 575  Blühstreifen/Blühflächen be-

nannt werden. Dabei können  Blüh-

streifen sowohl als  Pufferstreifen, Fel-

drand oder Streifen am Waldrand als 

ÖVF ausgewiesen werden. Blühflächen 

können allerdings nur als Brache für 

ÖVF ausgewiesen werden.

Betriebe, die an der Maßnahme  Viel-

fältige Fruchtfolge teilnehmen, müs-

sen, sofern die  Bejagungsschneisen 

durch Einsaat einer anderen Kultur an-

gelegt wurden, zum Beispiel Ackergras 

oder Getreide, die tatsächliche Nut-

zung im  Flächenverzeichnis angeben. 

Auch hier ist also die Bildung eines 

Schlages notwendig. 

 ▶ Solar- und Deponieflächen

Befinden sich Solarpanele auf land-

wirtschaftlichen Flächen, kann der Auf-

wuchs zwischen den einzelnen Modu-

len teilweise noch landwirtschaftlich 

genutzt werden, zum Beispiel durch 

die Beweidung mit Schafen. Diese Flä-

chen sind dennoch in der  Basisprämie 

nicht förderfähig, da der Hauptzweck 

keine landwirtschaftliche Nutzung, 

sondern die Stromerzeugung ist. 

Flächen auf aktiven sowie ehemaligen 

Deponien vor Ablauf der Stilllegungs-

phase sind ebenfalls in der  Basisprämie 

nicht förderfähig, auch wenn diese tat-

sächlich landwirtschaftlich genutzt 

werden. Wann die Stilllegungsphase ei-

ner Deponie endet, erfährt der Antrag-

steller bei der zuständigen Behörde. 

Die Solar- und Deponieflächen vor Ab-

lauf der Stilllegungsphase sind, wie bei-

spielsweise auch Start- und Landebah-

nen auf Flugplätzen, Parkanlagen, Stra-

ßenbegleitgrün, Hafenanlagen oder 

Bahndämmen, aufgrund der gesetzli-

chen Regelungen aus der Beihilfefähig-

keit ausgeschlossen. ◀
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Aus Gründen des 

Naturschutzes gilt 

vom 1. April bis 

30. Juni – auch für 

Wiesen und Wei-

den, die im Wald 

liegen – ein Mäh- 

und Mulchverbot.

Foto: 

Alina Wallenfang

Flächen einzeichnen – 
so klicken Sie richtig
 Die Einführung des geobasierten Beihilfeantrages stellt 

die größte Änderung 2016 dar. Schläge und  Land-

schaftselemente sind in die GIS-Komponente in  ELAN 

genau einzuzeichnen. Die in den Vorjahren übliche reine Skiz-

zierung der Fläche reicht nicht mehr aus. Aus der eingezeich-

neten Fläche wird automatisch die beantragte Flächengröße 

ermittelt und in die entsprechenden Formulare übernommen. 

Weitere Erläuterungen dazu erhalten Sie von Katharina 

Haubeck und Julian Müller-Terbille. 

In der GIS-Anwendung in  ELAN wer-

den grundsätzlich Feldblöcke und 

 Landschaftselemente (LE), die 2015 

beantragt wurden, vorgeblendet. Diese 

Flächenzeichnung ist als Vorschlag zu 

verstehen und leitet sich aus der Flä-

chenskizze des Vorjahres ab. Etwaige 

Überlappungen mit Nachbarschlägen 

und Feldblockgrenzen wurden bereits 

korrigiert. Gegebenenfalls berücksich-

tigt wurden auch die Ergebnisse einer 

im letzten Jahr durchgeführten Vor-

Ort-Kontrolle. 

In der  ELAN-GIS-Anwendung werden 

stets alle LE’s mit dem dazugehörigen 

 Feldblock angezeigt, auch wenn diese 

von Ihnen vorher nicht beantragt wor-

den sind. Weiterhin sind diejenigen 

LE’s im LE-Verzeichnis 2016 anzuge-

ben, die tatsächlich in Ihrer Verfü-

gungsgewalt stehen. Im Vorjahr bean-

tragte Flächen und Feldblöcke aus an-

deren Bundesländern werden Ihnen 

ebenfalls in der  ELAN-GIS-Anwendung 

angezeigt.

 ▶ Kulissendarstellung

In der GIS-Anwendung in  ELAN stehen 

eine Vielzahl unterschiedlicher Daten 

zur Verfügung, die entsprechend ihrer 

Wichtigkeit in der Legende flexibel an- 

und abgeschaltet werden können, um 

die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Die-

se Daten beschreiben bestimmte Sach-

verhalte anhand von georeferenzierten 

Abgrenzungen oder zeigen sonstige 

Informationen, die in den  Luftbildkar-

ten dargestellt werden. Die Legende 

enthält unter anderem auch die für be-

stimmte Fördermaßnahmen relevan-

ten Kulissen, zum Beispiel für die Be-

antragung der  Ausgleichszulage in den 

benachteiligten Gebieten, die  Aus-

gleichszahlung für Gebiete mit um-

weltspezifischen Einschränkungen so-

wie für die Zwischenfruchtförderung 

(Neu- und Altverträge). Daneben exis-

tieren Darstellungen für Flächen im 

Dauergrünlandstatus, für umweltsen-

sibles  Dauergrünland und für die CC-

relevanten Erosionskulissen Wind und 

Wasser.

 ▶ Zeichnung ergibt 
beantragte Flächengröße

 Die im Flächen- und  Land-

schaftselemente-Verzeich-

nis anzugebende Flächen-

größe wird ab diesem Jahr 

direkt aus der Größe der in der GIS-

Neu

Neu

Zur Orientierung sehen Sie 

im GIS auch alle aktuellen 

Grenzen, die Ihre Nachbar-

betriebe eingegeben haben.

Foto: Alina Wallenfang



Ratgeber Förderung 2016

41FLÄCHEN EINZEICHNEN |

Anwendung eingezeichneten Fläche 

ermittelt. Die Befüllung der Spalte „be-

antragte Fläche“ erfolgt dabei automa-

tisch, die manuelle Eingabe entfällt. 

Dabei bestehen folgende Möglichkei-

ten, wenn Sie die vorgeblendete Zeich-

nung aus dem Vorjahr übernehmen 

oder die Fläche neu einzeichnen: Jede 

Änderung an der Flächenzeichnung ak-

tualisiert auch die Größenangabe in 

den Antragsunterlagen. Sofern eine 

Fläche beantragt werden soll, die noch 

nicht im  Flächenverzeichnis enthalten 

ist, kann über die  Feldblock-Suchfunk-

tion und Eingabe des FLIKs der ge-

wünschte  Feldblock aufgerufen wer-

den. Im  Feldblock kann dann der bean-

tragte  Schlag oder das betreffende LE 

eingezeichnet werden. Wenn sich zum 

Vorjahr keine Änderung an der bean-

tragten Fläche ergeben hat, empfiehlt 

es sich, die vorgeblendete Flächen-

zeichnung für das aktuelle Jahr zu 

übernehmen. Wurden Schläge im Rah-

men einer Vor-Ort-Kontrolle 2015 ge-

prüft und gegebenenfalls geändert, 

werden diese Kontrollergebnisse jetzt 

als Fläche vorgeblendet.

 ▶ Feldblockgrenzen und 
Nachbarschläge beachten

 ELAN bietet einige Hilfestellungen, da-

mit der Beihilfeantrag korrekt erfasst 

wird. Dazu gehört auch, dass eine Mel-

dung erscheint, wenn die eingezeich-

neten Schlaggrenzen die Außengrenze 

des hinterlegten Feldblockes bezie-

hungsweise des LE’s überschreitet. 

Sollte die Abgrenzung des Feldblockes 

oder des LE’s nicht zutreffend sein, 

kann der Teil außerhalb des Feldblo-

ckes nur dann beantragt werden, wenn 

im GIS ein Hinweispunkt an die betref-

fende Stelle gesetzt wird. Dieser Hin-

weispunkt ist entsprechend zu kom-

mentieren, warum die Grenze ange-

passt werden muss, siehe Seite 44.

Mit Hilfe eines  Feldblock-Updates bei 

jedem Start der Anwendung wird ge-

währleistet, dass Sie stets auf dem ak-

tuellsten Stand der Feldblöcke und LE’s 

arbeiten. Zur Orientierung sind in GIS 

alle aktuell gespeicherten Antragsgeo-

metrien von Nachbarbetrieben zu se-

hen. Die Anzeige erfolgt anonymisiert. 

Ähnlich wie bei Überschreitungen der 

Grenzen von Feldblöcken und LE’s er-

scheint auch bei einer Überlappung 

der eingezeichneten Fläche mit der 

Nachbarfläche ein Hinweis. Dann kann 

entschieden werden, ob die beantragte 

Fläche an der Grenze zur Nachbarflä-

che abgeschnitten werden soll. Von 

vornherein ausgeschlossen wird, dass 

es zu Überlappungen zwischen den be-

antragten Flächen innerhalb der eige-

nen Betriebsflächen kommt.

 Neu in diesem Jahr ist das 

GIS-Werkzeug „Streifen ein-

zeichnen“, mit dem ein be-

liebig breiter Streifen an 

den Rand eines Feldblockes gezeich-

net werden kann. Diese Funktion ist 

beispielsweise nützlich, um ÖVF in 

Form von  Pufferstreifen einzuzeich-

nen, zum Beispiel als  Pufferstreifen 

ÖVF. Mehr Infos zu dieser und allen 

anderen Funktionen gibt es im Hand-

buch und in der Kurzanleitung in 

 ELAN.

 ▶  Landschaftselemente 

Die Beantragung von LE’s beziehungs-

weise von Teilen davon, ist mit der Er-

fassung einer gesonderten Einzeich-

nung der Fläche verknüpft. Analog zu 

der Einzeichnung der Schläge ergibt 

sich in diesem Jahr daraus automa-

tisch die beantragte Größe des LE’s. 

Um LE’s beantragen zu können, müs-

sen, wie bei den Teilschlägen, die vor-

geblendeten Vorschläge übernommen 

oder die LE’s eingezeichnet werden. Es 

besteht auch die Möglichkeit, die LE-

Referenz als beantragtes Landschafts-

element zu übernehmen. Sollte ein 

noch nicht im GIS-System hinterlegtes 

LE beantragt werden, steht hierfür ein 

gesondertes GIS-Werkzeug „LE-Refe-

renzvorschlag erfassen“ zur Verfü-

gung. Diese Referenzvorschläge wer-

den nach der Antragstellung noch 

fachlich überprüft. 

Einige Bundesländer bieten für LE’s 

keine gesonderten Referenzen an. Hier 

sind die LE’s der Feldblockreferenz zu-

geordnet. In diesen Fällen ist das LE 

an der Stelle in den  Feldblock einzu-

zeichnen, an dem es sich befindet. 

Hierbei muss dann kein Vorschlag für 

eine LE-Referenz erfasst werden. 

Weiterhin gilt, dass nur LE’s als ÖVF 

anrechenbar sind, die sich auf oder 

längsseitig an Feldblöcken mit der 

Hauptbodennutzung Acker befinden. 

Die Bindung muss dementsprechend 

zu einem  Schlag bestehen, der der 

Hauptnutzung Acker zuzuordnen ist.  ◀

Neu

Die  ELAN-GIS- 

Anwendung 2016 

mit  einem Vor-

schlag für einen 

Teilschlag.

Die Erfassung von 

Teilschlägen in 

der  ELAN-GIS- 

Anwendung. Die 

Größe der ge-

zeichneten Fläche 

wird als Antrags-

wert ins  Flächen-

verzeichnis über-

nommen.
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Für die Anwendung  Feldblock-Finder 

NRW benötigen Sie neben einem Inter-

netzugang einen gängigen Internet-

Browser mit aktueller Version. Über 

www.landwirtschaftskammer.de/FBF/

gelangen Sie zur Startseite des  Feld-

block-Finders. Der Zugriff ist über die 

Eingabe Ihrer ZID/HIT-Unternehmens-

nummer geregelt. 

Der  Feldblock-Finder ermöglicht:

 ● Feldblöcke und  Landschaftsele-

mente oder neu bewirtschaftete 

Flächen zu ermitteln, 

 ● Informationen zu einem  Feldblock 

oder einem Landschaftselement 

abzufragen, 

 ● Details im Luftbild anzusehen,

 ● Strecken und Flächen auszumes-

sen, 

 ● die räumliche Lage und die Gren-

zen der einzelnen Förderkulissen, 

der CC-Kulissen und des Dauer-

grünlandes he rauszufinden, 

 ● das genaue Aufnahmedatum des je-

weils unterlegten Luftbildes zu er-

fahren,

 ● einen Luftbildausdruck mit Feldblö-

cken und Landschaftselementen zu 

erstellen.

 ▶ Suche und Anzeige

Feldblöcke können über den  FLIK und 

 Landschaftselemente über einen  FLEK 

gesucht werden. Ferner können Flur-

stücksbezeichnungen zum Auffinden 

von Flächen genutzt werden. Nach er-

folgreicher Suche wird der gewünschte 

Raumausschnitt mit den aktuellsten 

Luftbildern und der Deutschen Grund-

karte unterlegt angezeigt. Im Falle der 

Bilddaten kann es sich um ein von 

Geobasis NRW bereitgestelltes Luft-

bild (20 cm) handeln oder um ein 

Luft-/Satellitenbild der jährlichen 

 Fernerkundungskampagnen (50 cm). 

Wenn beides vorliegt, besteht die 

Möglichkeit, unten in der Legende zwi-

schen beiden hin und her zu schalten.

Feldblöcke sind mit dem 16-stelligen 

 FLIK und der Flächengröße beschrif-

tet. Die  Landschaftselemente sind an-

dersfarbig dargestellt und ebenfalls 

mit dem 16-stelligen  FLEK gekenn-

zeichnet. Nach der Suche öffnet sich 

im linken Teil der Bildschirmanzeige 

automatisch das Legendenfenster, in 

dem die verfügbaren Kartenebenen 

aufgelistet sind. Die Kartenebenen 

können wahlweise ein- und ausgeblen-

det werden. 

Hintergrundinformationen zu den Ku-

lissen Erosionsgefährdung durch Was-

ser oder Wind finden Sie in den Ebe-

nen Wassererosion und Winderosion. 

Durch das Setzen des entsprechenden 

Häkchens erhalten Sie Informationen 

zu folgenden Inhalten:

Wassererosion

 ● S-Faktor: Hangneigungsfaktor

 ● K-Faktor: Bodenerodierbarkeitsfak-

tor

 ● KS-Wert: Produkt aus S-Faktor und 

K-Faktor

Winderosion

 ● ENAT_5: Erosionsgefährdung durch 

Wind unter Berücksichtigung von 

Windhindernissen

 ● DOM2L: Digitales Oberflächenmo-

dell

Zusätzlich sind rechtlich festgesetzte 

Schutzgebiete verfügbar, die zudem 

die Basis für die Förderkulisse  Aus-

gleichszahlung Umwelt bilden:

 ● Flora-Fauna-Habitat-Gebiete

 ● Vogelschutzgebiete

 ●  Naturschutzgebiete

 ● Landschaftsschutzgebiete

 ● Geschützte  Biotope

 ▶ Abfrage von Informationen

Zur Beschreibung der angebotenen 

Geodaten gelangen Sie, indem Sie auf 

den jeweiligen Layer in der Legende 

klicken. Zu jeder Fläche im Kartenfens-

ter können Sie nach Aktivierung des 

Symbols „Flächenattribute anzeigen“ 

in der Schaltflächenleiste und Hinein-

klicken in die Fläche weitere Auskünf-

te zum  Feldblock, zum Landschaftsele-

ment, zur Art der Förderkulisse oder 

zum Aufnahmedatum des Luftbildes 

abfragen. Sie werden in tabellarischer 

Form angezeigt. Sofern ein Schutzge-

biet vorhanden ist, gelangen Sie über 

einen Link zu weiteren Informationen 

über das jeweilige Gebiet. Trotz stän-

diger Aktualisierung besteht keine Ge-

währ auf Vollständigkeit und Korrekt-

heit der Informationen.

 ▶ Kartenausschnitte ändern

Ein Kartenausschnitt kann über die Lu-

penschaltflächen in der Schaltflächen-

leiste vergrößert und verkleinert sowie 

über das Vergrößerungsfenster in ei-

nem bestimmten Bereich gezielt ver-

größert werden. Ein Verschieben des 

Kartenfensters ist möglich über die um 

das Kartenfenster platzierten Pfeile, 

über die Funktion Auf Punkt zentrieren 

und über das Werkzeug Kartenaus-

schnitt verschieben. So können Sie 

sich Details genau ansehen und die 

Grundlage schaffen, um genaue Infor-

mationen abzufragen.

 ▶ Flächen und Strecken 
messen

In der Schaltflächenleiste befinden 

sich Werkzeuge, mit denen es möglich 

ist, Flächen und Strecken zu messen. 

Das Messergebnis wird im Kartenfens-

ter angezeigt. 

Mit dem  Feld-

block-Finder 

 können Feldblöcke 

und  Landschafts-

elemente gesucht 

und angezeigt 

werden. 

Feldblöcke online suchen
Mit dem  Feldblock-Finder können Sie sich online Feldblöcke,  Landschafts-

elemente und Förderkulissen mit Luftbildern unterlegt anzeigen lassen. Wie Sie 

diesen Service nutzen können und welche Funktionen Ihnen zur  Verfügung ste-

hen, beschreiben Julian Müller-Terbille und Stefan Geistert. 
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Wechsel rechtzeitig 
melden
Alle  Betriebsinhaber sind verpflichtet, alle Veränderungen, die 

aufgrund der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse nicht 

mehr mit den Angaben oder Erklärungen im Antrag überein-

stimmen, unverzüglich der zuständigen Kreisstelle zu melden. 

Hierzu zählt nicht nur die Hofübergabe auf die nachfolgende 

Generation, sondern auch die Gründung oder Auflösung einer 

Gesellschaft. Was dabei zu beachten ist, erläutern Marcel 

Brückner und Yvonne Pawlak.

Um den vorgesehenen oder bereits 

durchgeführten Wechsel des Betriebs-

inhabers mitzuteilen, gibt es ein ver-

bindliches Formular unter www.land-

wirtschaftskammer.de, Rubrik Förde-

rung, Formulare oder bei der zuständi-

gen Kreisstelle. Mit diesem Formular 

melden Übergeber und Übernehmer 

gemeinsam den Betriebswechsel im 

aktuellen Antragsjahr. Findet ein Be-

triebsinhaberwechsel bei Betrieben 

mit Tierhaltung statt, ist diese Be-

triebsübergabe zeitgleich auch der 

Tierseuchenkasse zu melden. Die in 

der HIT-Datenbank genutzte Regist-

rier- und Betriebsnummer ist in der 

Regel identisch mit der ZID-Registrier-

nummer.

 ▶ Natürlich oder juristisch?

Nachdem die Meldung des Inhaber-

wechsels erfolgt ist, prüft die Kreis-

stelle, ob der übernehmende  Betriebs-

inhaber die erforderliche Betriebsin-

habereigenschaft erfüllt hat.  Betriebs-

inhaber kann eine natürliche oder ju-

ristische Person oder eine Vereinigung 

natürlicher oder juristischer Personen 

sein, die eine landwirtschaftliche Tä-

tigkeit ausübt. Die Kreisstelle veran-

lasst je nach Art des Betriebswechsels 

auch die Übertragung der entspre-

chenden  Zahlungsansprüche zum ge-

meldeten Zeitpunkt, denn ohne die auf 

den Übernehmer übertragenen  Zah-

lungsansprüche gibt es keine oder nur 

eine Minderauszahlung. Es besteht 

auch die Möglichkeit, dass Überneh-

mer und Übergeber die Übertragung in 

der ZID selbst durchführen, siehe Sei-

te 12.

Hauptsächlich entstehen Betriebs-

wechsel bei Betriebsübernahme durch 

 ● Vererbung, Erbfolge oder vorweg-

genommene Erbfolge 

 ● Langfristige Verpachtung in Form 

einer vorweggenommenen Erbfolge 

 ● Einbringen des Betriebes oder von 

Betriebsteilen in eine Gesellschaft 

oder Gründung einer Gesellschaft

 ● Kaufvertrag

 ● Pachtvertrag

 ● Sonstige Übertragung, wie zum Bei-

spiel Betriebsteilung.

 ▶ Nur eine Nummer pro 
Unternehmer

Bei der Prüfung der Betriebsinhaberei-

genschaft wird kon trolliert, ob ein  Be-

triebsinhaber nur über eine Unterneh-

mernummer verfügt. Die Unterneh-

mernummer ist eine personenbezoge-

ne Nummer, die den jeweiligen  Be-

triebsinhaber identifiziert, nicht aber 

den Betrieb oder eine Betriebsstätte. 

Analog dazu definiert das EU-Recht ei-

nen Betrieb als die Gesamtheit der 

vom  Betriebsinhaber verwalteten Pro-

duktionseinheiten im EU-Bereich. Be-

wirtschaftet ein  Betriebsinhaber meh-

rere Betriebe oder Betriebsstätten, die 

zum Beispiel steuerlich getrennt ver-

anlagt sind, darf nur eine personenbe-

zogene Unternehmernummer zugeteilt 

werden. Nur diese Unternehmernum-

mer berechtigt den  Betriebsinhaber 

zur Antragstellung, denn Gegenstand 

der Förderung ist der  Betriebsinhaber 

als Unternehmer und nicht der land-

wirtschaftliche Betrieb als Produkti-

onsstätte.

 ▶ Zeitaufwendiges Verfahren

Die Bearbeitung des Betriebswechsels 

und die damit verbundene  Übertra-

gung von Zahlungsansprüchen ist ein 

zeitaufwendiges Verfahren. Daher soll-

ten alle für das aktuelle Prämienjahr 

vorgesehenen Betriebsübergaben 

rechtzeitig gemeldet werden. Dies ist 

auch bei der elektronischen Antrag-

stellung für den Übernehmer von Be-

deutung, denn sie ermöglicht es ihm, 

dass er als neuer  Betriebsinhaber Zu-

griff auf die Vorjahresdaten des Be-

triebsabgebers hat und seinen Antrag 

stellen kann.

Bei Betriebswechseln für das laufende 

Antragsjahr, die nach Ablauf der An-

tragsfrist gemeldet werden, besteht 

die Gefahr, dass sich Bewilligung und 

Auszahlung der beantragten Prämien 

verzögern oder gefährdet sind. ◀

 ▶ Luftbildausdruck

Für die im Kartenfenster dargestellten 

Feldblöcke und  Landschaftselemente 

wird über das Drucksymbol in der 

Schaltflächenleiste ein PDF erstellt, 

das Sie ausdrucken können.

Weitere Informationen zur Bedienung 

und zu Funktionen des  Feldblock-Fin-

ders gibt es in der Online-Hilfe. Die 

zentrale E-Mail-Adresse fbf_support@

LWK.NRW.de rundet den Service des 

 Feldblock-Finders zur weiteren Hilfe-

stellung ab. ◀

Die  Übertragung 

von Zahlungsan-

sprüchen beim 

Betriebsleiter-

wechsel dauert 

länger und sollte 

frühzeitig ge-

meldet werden.

Foto: Peter Hensch
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In Nordrhein-Westfalen ist der  Feld-

block die Flächeneinheit, die die maxi-

mal förderfähige Flächengröße auf-

weist. Er ist definiert als eine zusam-

menhängende landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche eines oder mehrerer  Be-

triebsinhaber mit einheitlicher Haupt-

bodennutzung und festen Außengren-

zen. Ein Landschaftselement gehört zur 

bewirtschafteten Fläche, wenn ein di-

rekter räumlicher Zusammenhang zum 

beantragten  Schlag besteht und die De-

finition der zu Grunde gelegten  Codie-

rung erfüllt ist. Dabei sind insbesondere 

die Mindest- und Höchstwerte bezüglich 

Größe, Länge und Breiten zu beachten. 

Nähere Angaben zu den Landschaftsele-

menten finden Sie auf Seite 45. 

 ▶ Änderungen durch 
neue  Luftbilder

Jährlich werden für etwa ein Drittel 

Nordrhein-Westfalens neue  Luftbilder 

bereitgestellt und da raufhin jeder  Feld-

block und jedes Landschaftselement ei-

ner Sichtprüfung unterzogen. Im Rah-

men dieser Luftbildinterpretation er-

folgt eine Anpassung beispielsweise 

durch Reduzierung um nicht förderfähi-

ge Flächen oder durch eine Änderung 

des Zuschnitts aufgrund einer geänder-

ten Hauptbodennutzung. Die Grenzen 

werden nach Möglichkeit im laufenden 

Jahr angepasst, dadurch können sich 

Feldblöcke und  Landschaftselemente 

gegenüber dem letztjährigen Antrags-

verfahren in Form und Flächengröße 

verändern. Ebenso besteht die Möglich-

keit, dass Flächen durch eine Teilung 

oder Vereinigung eine andere Identifi-

kationsnummer ( FLIK/ FLEK) aufweisen.

 ▶ Änderungsmitteilung 
im Antrag

Bei jedem beantragten  Feldblock und 

jedem mitbewirtschafteten Land-

schaftselement ist im  ELAN-GIS die 

Korrektheit der äußeren und gegebe-

nenfalls inneren Grenzen hin zu über-

prüfen. Sind alle Feldblockanteile 

noch in der landwirtschaftlichen Nut-

zung oder wurde beispielsweise auf 

einer Teilfläche ein neues Gebäude er-

richtet? Sind einzelne Flächen kleiner 

geworden, weil eine Hecke als Aus-

gleichsmaßnahme angepflanzt wurde? 

Oder sind eventuell Flächen neu in die 

Bewirtschaftung genommen worden 

und der  Feldblock muss an der Stelle 

erweitert werden? 

Das im Antragsverfahren bereitgestellte 

Luftbild kann aufgrund des Drei-Jahres-

Turnus und der Verzögerung zwischen 

Aufnahmezeitpunkt und Bereitstellung 

in Einzelfällen vier Jahre alt sein. Daher 

ist der Antragsteller vor allem bei Sach-

verhalten, die im aktuell vorliegenden 

Luftbild nicht erkennbar sind, verpflich-

tet, dauerhafte Nutzungseinschränkun-

gen unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt 

auch für solche Fälle, die sich erst im 

Laufe des aktuellen Antragsjahres erge-

ben, also in denen die ganzjährige Nut-

zung nicht gegeben sein wird. Jegliche, 

zum Zeitpunkt der Antragstellung be-

kannten Änderungen, die die Feldblock-

abgrenzungen beeinflussen, sind im 

 ELAN-GIS durch einen Hinweispunkt zu 

kennzeichnen. Der Hinweispunkt sollte 

genau an die Stelle der nötigen Anpas-

sung positioniert werden und eine kur-

ze, aber aussagekräftige Bemerkung 

enthalten. Entsprechend der Anpas-

sungsmitteilung ist die plausible Ein-

zeichnung der Fläche vorzunehmen. Bei 

Erweiterung der Fläche über eine be-

stehende Referenzgrenze muss auf je-

den Fall in  ELAN ein erklärender Hin-

weispunkt gesetzt werden, siehe Sei-

te 40. Beachten Sie, dass es zu Rückfor-

derungen und Sanktionen kommen 

kann, sollte sich eine beantragte Fläche 

nach Prüfung neuer  Luftbilder nach-

träglich als nicht förderfähig he-

rausstellen.

 ▶ Beispiele für 
Grenzanpassungen

Gründe für die nötige Anpassung der 

 Feldblock-/Landschaftselementrefe-

renz können sein: 

 ● Dauerhafte Verkleinerung oder Ver-

größerung der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche.

 ● Veränderungen der angrenzenden 

Vegetation durch natürlichen Auf-

wuchs, Anpflanzung, Aufforstung, 

Beseitigung oder Absterben.

Stimmen die Feldblöcke noch?
 ELAN-GIS und der  Feldblock-Finder NRW geben stets den  aktuellsten Stand der 

Feldblöcke und  Landschaftselemente wider. Der Antragsteller ist verpflichtet, 

seine Flächen auf mögliche dauerhafte Grenzänderungen zu prüfen und diese 

entsprechend zu melden. Julian Müller-Terbille und Frank  Seifert erklären, wie 

Änderungen zu kennzeichnen sind.

Beispiel für eine 

im Luftbild noch 

nicht sichtbare 

Bautätigkeit, die 

sich auf den Zu-

schnitt des Feld-

blockes auswirkt. 

Mit einem  ELAN-

Hinweispunkt er-

folgt die entspre-

chende Meldung 

durch den Antrag-

steller. 

Alle Bautätigkeiten, die eine Versiege-

lung der Fläche nach sich ziehen, erfor-

dern eine Grenzanpassung.

Foto: Bernhard Rüb
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 ● Verbuschung und Verwilderung von 

(Teil-)Flächen, die dadurch nicht 

mehr dem Dauergrünlandstatus 

entsprechen.

 ● Maßnahmen zur Errichtung von Ge-

bäuden, Straßen, befestigten Silos, 

Windrädern sowie alle Bautätigkei-

ten, die eine Versiegelung der Flä-

che nach sich ziehen. Kurzfristige 

Nutzungseinschränkungen, bei-

spielsweise eine zeitlich begrenzte 

Zwischenlagerung von Bodenaus-

hub, müssen in Bezug auf die Feld-

blockabgrenzung nicht berücksich-

tigt werden. 

 ● Veränderung der Hauptbodennut-

zung innerhalb des Feldblockes, 

zum Beispiel durch teilweisen Um-

bruch eines Grünland-Feldblockes 

oder Wechsel von einer Acker- zu 

einer Dauerkultur.

 ● Dauerhafte Nicht-Einhaltung des 

50-%-Mindestanteils an Grünfutter, 

zum Beispiel Pferdekoppel, Reit-

platz, vernässte Stellen, bei Grün-

landflächen.

 ● Wege, die zum übergeordneten Ver-

kehrsnetz gehören oder nicht Teil 

der auf dem  Schlag durchgeführten 

landwirtschaftlichen Tätigkeit sind.

 ● Unbefestigte Mieten, die sich län-

ger als sechs Monate an einem Ort 

befinden.

 ● Jegliche Wasserflächen, Gräben, 

Fluss- und Bachläufe inklusive de-

ren Böschungen.   ◀

 Landschaftselemente – 
das muss man wissen
 Landschaftselemente sind Teil der beihilfefähigen Fläche und 

müssen im Sammelantrag angegeben werden. Bei den Ökologi-

schen Vorrangflächen und den Cross-Compliance-Regelungen 

kommt den Landschaftselementen eine besondere Rolle zu. Roger 

Michalczyk und Arndt Schaper erläutern, was zu beachten ist.

Jeder Antragsteller muss alle  Land-

schaftselemente (LE’s), die sich auf 

oder an seinen Schlägen befinden und 

für die er das Nutzungsrecht besitzt, im 

Sammelantrag angeben. Hierbei geht es 

nicht um Eigentumsrechte, sondern um 

die Frage, wer bewirtschaftet die Flä-

che und trägt somit die Verantwortung 

für die entsprechenden LE’s. Nicht ge-

meldete führen zu einem Bußgeld, ge-

ben Sie aus diesem Grund alle im An-

trag an. Alle müssen mit dem zutreffen-

den Typen und der tatsächlichen Größe 

angegeben werden. Eine Beantragung 

mit 0 m2 ist aufgrund der  Greening-Vor-

schriften nicht zulässig. Ein LE kann nur 

beantragt werden, wenn es Teil der Ge-

samtparzelle ist, im unmittelbaren 

räumlichen Zusammenhang mit dem 

 Schlag steht und nur einen untergeord-

neten Teil des Teilschlages ausmacht. 

 ▶  Landschaftselemente im 
 Greening

LE’s sind besonders im  Greening zu be-

rücksichtigen, sie können als Ökologi-

sche Vorrangfläche (ÖVF) beantragt 

werden, sofern diese Teil einer beihil-

fefähigen Ackerfläche sind. Das ÖVF-

Kennzeichen muss in das LE-Verzeich-

nis entsprechend eingetragen werden. 

Gleichwohl werden die LE’s auch bei 

der  Anbaudiversifizierung berücksich-

tigt und erhöhen rechnerisch die je-

weils angebaute Kulturfläche zur soge-

nannten Bruttofläche, siehe Seite 26. 

Auch wenn im  Greening diese Berück-

sichtigung nur für Ackerland gilt, müs-

sen sie auch weiterhin beantragt wer-

den, wenn sie an Grünland oder  Dauer-

kulturen grenzen. 

 ▶ Beseitigung verboten

Die LE’s unterliegen einem Beseiti-

gungsverbot. Hierbei gilt die völlige 

oder teilweise Beseitigung von CC-rele-

vanten LE’s als Verstoß. In Ausnahme-

fällen kann eine Beseitigung durch die 

Untere Landschaftsbehörde, bei Vorlie-

gen einer entsprechenden Begründung, 

genehmigt werden. Diese Genehmi-

gung muss vom Antragsteller eingeholt 

werden. Weiterhin besteht keine Ver-

pflichtung zur Pflege der LE’s, eine ord-

nungsgemäße Pflege ist nicht als Be-

seitigung anzusehen. Die Pflegemaß-

nahme darf aber keine vollständige Be-

seitigung sein. Zum Schutz der Brut- 

und Nistzeiten von Vögeln ist ein 

Schnittverbot bei Hecken, Bäumen in 

Baumreihen, Einzelbäumen und Feld-

gehölzen vom 1. März bis zum 30. Sep-

tember einzuhalten. Das Schnittverbot 

umfasst nicht nur den Schnitt. LE’s dür-

fen auch nicht auf den Stock gesetzt 

werden. Das LE muss auch weiterhin 

zur Betriebsfläche des Antragstellers 

gehören. Ein Verstoß gegen diese Be-

stimmung zieht nicht nur eine Sanktio-

nierung im CC-Bereich nach sich, son-

dern wirkt sich gegebenenfalls auch 

auf die Greeningprämie aus. Eine Sank-

tionierung wird dann für alle beantrag-

ten Flächenmaßnahmen angewendet.

 ▶ CC für alle  Landschafts-
elemente

Alle beihilfefähigen LE’s sind als CC-re-

levant eingestuft und unbedingt anzu-

geben. Eine Beantragung von nicht CC-

relevanten LE’s geht nicht. Es gilt eine 

Verpflichtung zum Erhalt von CC-rele-

vanten LE’s für alle Landwirte, unab-

hängig davon, ob die LE’s auch als ÖVF 

beantragt werden. Der Bewirtschafter 

der Flächen, an die ein LE grenzt, trägt 

die Verantwortung und muss die CC-

Verpflichtungen einhalten.

 ▶ Größen von Hecken, 
Feldgehölzen und Co.

Bei den LE’s sind bestimmte Größen zu 

beachten, damit diese im förderrecht-

lichen Sinne auch zulässig sind. Wer-

den diese Bedingungen nicht eingehal-

ten, weil zum Beispiel ein Feldgehölz 

größer oder kleiner als vorgegeben ist, 

so ist es kein LE mehr. Eine Hecke darf 

nur eine Durchschnittsbreite von bis 

zu 15 m aufweisen und stellt erst ab 

einer Länge von 10 m ein LE dar. Klei-

nere unbefestigte Unterbrechungen 

Auch für  Land-

schaftselemente 

gibt es Prämie, 

wenn sie richtig 

eingetragen 

 werden.

Foto: Peter Hensch



Ratgeber Förderung 2016

46 |  LANDSCHAFTSELEMENTE

sind hierbei unschädlich. Verbuschte 

Waldränder zählen ebenfalls nicht zu 

den förderfähigen LE’s. Baumreihen 

müssen mindestens fünf linear ange-

ordnete, nichtlandwirtschaftlich ge-

nutzte Bäume umfassen. Diese Baum-

reihen, hierzu zählen keine landwirt-

schaftlich genutzten Obst- oder Nuss-

bäume, fallen unterhalb einer Länge 

von 50 m aus der Förderung. 

Doch nicht nur die bestimmten Abmes-

sungen eines LE’s sind zu beachten, 

sondern auch die Gesamtgröße. Feld-

gehölze sind ab einer Größe von 50 m² 

förderfähig, unterhalb dieser Größe 

gelten sie nicht als LE. Reine Brom-

beergebüsche oder Aufforstungsflä-

chen gelten nicht als Feldgehölze. Wei-

terhin gilt die Obergrenze von 

2 000  m², oberhalb dieser Größe gilt 

die Fläche als Wald. 

Einzelbäume gelten dann als förderfä-

higes LE, wenn sie freistehend und als 

Naturdenkmal im Sinne von § 28 des 

Bundesnaturschutzgesetzes geschützt 

sind. Jeder Baum ist, unabhängig von 

den tatsächlichen Ausmaßen, als Grö-

ße standardisiert mit 20 m2 im LE-Ver-

zeichnis anzugeben. Feldraine dürfen 

nicht schmaler als 2 m und nicht brei-

ter als 10 m sein, damit die Beihilfefä-

higkeit des LE’s gegeben ist. Feldraine 

sind überwiegend mit gras- und kraut-

artigen Pflanzen bewachsen. Es han-

delt sich um schmale, langgestreckte 

Streifen zwischen landwirtschaftli-

chen Nutzflächen. Ein Gehölzbewuchs 

ist zulässig, sofern es sich nicht um ei-

ne Hecke oder ein Feldgehölz handelt. 

Feldraine unterhalb einer Breite von 

2 m gelten als Teil des genutzten 

Schlages. 

Bei den Feldgehölzen, Feuchtgebieten 

inklusive Tümpeln sowie den Fels- und 

Steinriegeln gilt die Obergrenze von 

2 000 m² für jedes einzelne Element. 

Somit können auf einem  Schlag mehre-

re Elemente vorkommen, die für sich 

jeweils die Obergrenze einzuhalten ha-

ben. Welche LE’s förderfähig sind und 

welche Bedingungen diese zu erfüllen 

haben, ist genau geregelt. Auch Terras-

sen zählen zu den CC-relevanten LE’s 

und können ebenfalls als ÖVF aner-

kannt werden. Terrassen sind künstlich 

und unter Verwendung von Hilfsmate-

rialen angelegt. Sie sollen die Hangnei-

gung von landwirtschaftlichen Nutzflä-

chen verringern. Bei der Beantragung 

von Terrassen wird eine standardisier-

te Breite von 2 m angerechnet und die-

se mit der Länge multipliziert. 

 ▶ Auch auf Grünland

Auch auf den Grünlandflächen müssen 

die LE’s im Antrag angegeben werden. 

Baumbestandene Wiesen und Weiden, 

bei denen es sich nicht um Obstgärten 

oder Streuobstwiesen handelt, dürfen 

eine Baumdichte von höchstens 100 

Bäumen je ha aufweisen. Die Baum-

dichte wird auf der Teilfläche betrach-

tet, auf der die Bäume tatsächlich ste-

hen und nicht auf  Schlag- oder Feld-

blockebene. Gegebenenfalls ist der 

dichter mit Bäumen bestandene Teil 

 ▶  Landschaftselemente 2016

Typ und  Codierung für die Angabe im LE-Verzeichnis, Code 1 – 17: CC-relevant, Beseitigungsverbot beachten

Code Typ Erläuterung Gewichtungsfaktor 

( Greening)

1 Hecken oder Knicks 
ab einer Länge von 10 m und im Durch-
schnitt höchstens 15 m breit

lineare Strukturelemente, überwiegend mit Gehölzen bewachsen (Waldsäume und 
verbuschte Waldränder sind keine Hecken), kleine Unterbrechungen durch anderen 
Bewuchs sind unschädlich

2

2 Baumreihen bestehend aus mindestens 
fünf Bäumen und eine Länge von mindes-
tens 50 m aufweisend

Anpflanzungen von nichtlandwirtschaftlich genutzten Bäumen in linearer Anord-
nung; in der Regel einreihig; 

2

3 Feldgehölze mit einer Größe von mindes-
tens 50 m² bis höchstens 2 000 m²

überwiegend mit gehölzartigen Pflanzen bewachsene Flächen, die nicht der land-
wirtschaftlichen Erzeugung dienen. Flächen, für die eine Beihilfe zur Aufforstung 
oder eine Aufforstungsprämie gewährt worden ist, gelten nicht als Feldgehölze. 
Feldgehölze mit mehr als 2 000 m² gelten als Wald und sind nicht antragsberech-
tigt. Brombeergebüsche sind keine Feldgehölze.

1,5

4 Feuchtgebiete mit einer Größe von 
höchstens 2 000 m²

 Biotope, die nach landesrechtlichen Vorschriften im Sinne des § 30 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
des Bundesnaturschutzgesetzes geschützt und über die Biotopkartierung erfasst sind

1

5 Einzelbäume freistehende Bäume, geschützt als Naturdenkmal im Sinne des § 28 des Bundesna-
turschutzgesetzes; je Baum sind unabhängig von der tatsächlichen Größe 20 m² 
beantragbar

1,5

10 Tümpel, Sölle, Moore, Dolinen und andere 
vergleichbare Feucht-gebiete bis zu einer 
Größe von höchstens 2 000 m²

Kleinstgewässer und vernässte Stellen einschließlich naturnaher Vegetation sowie 
trichterförmige Einstürze und Mulden dürfen regelmäßig oder gelegentlich aus-
trocknen. Seen, Teiche, Bäche und Flussläufe sind nicht antragsberechtigt. 

1

11 Trocken- und Natursteinmauern, Lesestein-
wälle mit einer Länge von mindestens 5 m

Trockenmauern, wie sie als freistehende Weidemauern oder Stützmauern in eini-
gen Regionen typisch sind und nicht Bestandteil einer Terrasse (Code 16) sind.

1

12 Fels- und Steinriegel sowie naturversteinte 
Flächen bis zu einer Größe von höchstens 
2 000 m²

Natürlich entstandene, überwiegend aus Fels und Steinen bestehende Flächen, die 
auf landwirtschaftlichen Flächen enthalten sind oder unmittelbar an diese angren-
zen.

1

13 Feldraine mit einer Gesamtbreite von 
mindestens 2 m und höchstens 10 m

Überwiegend mit gras- und krautartigen Pflanzen bewachsene, schmale, langge-
streckte Flächen, die innerhalb von oder zwischen landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen liegen oder an diese angrenzen und auf denen keine landwirtschaftliche Er-
zeugung stattfindet.

1,5

16 Terrassen Von Menschen unter Verwendung von Hilfsmaterialien angelegte, linear-vertikale 
Struktur, die die Hangneigung von Nutzflächen verringern soll. Unabhängig von der 
tatsächlichen Fläche ist die Terrassenlänge in m² beantragbar (Länge in m x 2 m)

1

17 Gräben in anderen Bundesländern Gräben, die in anderen Bundesländern liegen und dort als LE anerkannt sind (der-
zeit nur Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg).

2

55 Ufervegetation
Nicht beihilfefähig, aber als im Umweltin-
teresse genutzte Fläche anrechenbar, so-
fern Verfügungsgewalt besteht, maximal 
10 m Breite ab Böschungsoberkante

Achtung: Ufervegetation ist kein LE. Sie wird aber aus technischen Gründen im LE-
Verzeichnis aufgeführt. Sie kann nur zusammen mit einem  Pufferstreifen als im 
Umweltinteresse genutzte Fläche anerkannt werden.

1,5
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des Schlages aus der beantragten Flä-

che he rauszurechnen.

 ▶ So viel Busch darf sein

Sofern nur einzelne Büsche oder sons-

tige Gehölze auf einer Fläche stehen, 

bei denen es sich nicht um LE’s, wie 

zum Beispiel Hecken oder Feldgehöl-

ze, handelt, dürfen diese nur einen 

sehr geringen Teil des Schlages aus-

machen. Diese Verbuschungen werden 

nur toleriert, wenn insgesamt weniger 

als 100 m² auf einer Fläche betroffen 

sind. Dies ist aber nur als Faustregel 

zu verstehen und kann im Einzelfall 

schon zu viel sein. 

Weist eine Fläche eine höhere Verbu-

schung auf, ist diese Fläche nicht bei-

hilfefähig und gehört nicht in das  Flä-

chenverzeichnis, da solche Flächen im 

förderrechtlichen Sinne als nichtland-

wirtschaftlich genutzte Fläche gewer-

tet wird. Sollte sich die Verbuschung 

nur auf eine Teilfläche im  Schlag be-

ziehen, besteht die Möglichkeit, diese 

Teilfläche aus dem  Schlag abzugren-

zen und bei der Beantragung als nicht-

landwirtschaftlich genutzt he-

rauszurechnen. Zu prüfen ist, ob es 

sich bei diesen Teilflächen gegebenen-

falls um LE’s, zum Beispiel Feldgehöl-

ze, handelt, die, wenn die Anforderun-

gen eingehalten werden, auch als sol-

che beantragt werden können. Die 

Summe der LE’s und der Verbuschung 

eines Schlages dürfen nur einen unter-

geordneten Teil des Schlages ausma-

chen. 

 ▶ Ufervegetation

In das LE-Verzeichnis wird auch die 

Ufervegetation, die nur im Zusammen-

hang mit einem  Pufferstreifen als ÖVF 

gewertet werden kann, vermerkt. 

Ufervegetationsstreifen sind keine 

LE’s, werden aber aus technischen 

Gründen in dieser Aufstellung erfasst. 

Die Ufervegetation muss mit der 

Längsseite an einen  Pufferstreifen an-

Die  Landschafts-

elemente werden 

in  ELAN zusammen 

mit ihren Eigen-

schaften ange-

zeigt.
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grenzen und darf ab der Böschungs-

kante nicht breiter als 10 m sein. Au-

ßerdem muss sich die Ufervegetation 

im Eigentum des Antragstellers befin-

den oder gepachtet worden sein. In 

 ELAN müssen auch die  Pufferstreifen 

in digitaler Form eingezeichnet wer-

den, siehe Seite 40.

 ▶ Identifikation des LE’s

In NRW werden die förderfähigen LE’s 

neben den Feldblöcken separat als zu-

sätzliche Referenz in Form von Flächen 

verwaltet. Sie sind über einen Flächen-

haften-Landschafts-Element-Kenner“ 

( FLEK) gekennzeichnet und identifizie-

ren die LE’s in NRW eindeutig. Dieser 

 FLEK steht in Spalte 4 des LE-Verzeich-

nisses und beginnt in NRW mit DENW-

LE06 und wird um weitere acht Ziffern 

ergänzt. In  ELAN können Sie diese im 

Punkt GIS aufrufen. Wird das LE in 

 ELAN angeklickt, werden  FLEK, Refe-

renzgröße und Typ angezeigt. 

 ▶ Grenzen bestimmen

Um die Größen von LE’s zu berechnen, 

müssen Sie die Grenzlinien bestim-

men. Ein LE muss ganz oder teilweise 

an eine landwirtschaftliche Nutzfläche 

angrenzen. Hecken und Feldgehölze, 

die flächig an einem Wald liegen und 

sich nicht eindeutig, zum Beispiel 

durch einen Weg vom Wald abgrenzen, 

können nicht zur förderfähigen Fläche 

gerechnet werden. Wenn ein LE und 

die landwirtschaftliche Nutzfläche, 

zum Beispiel durch einen Weg oder ei-

nen Graben getrennt sind, gehört es 

nicht zur bewirtschafteten Fläche und 

ist nicht antragsfähig. Böschungen an 

Gewässern oder Gräben gehören eben-

falls nicht zu den LE’s. 

Als Trennlinie zwischen Grünland und 

einem LE wird das Ende der nutzbaren 

Grasnarbe angesehen. Bei einer Acker-

fläche gilt als Trennlinie die äußerste 

Pflug- oder Drillreihe. Gleichartige LE’s 

dürfen nicht anei nan dergrenzen. Die 

Trennung eines LE’s in mehrere zur 

Verhinderung der Überschreitung der 

Obergrenzen und somit zur Schaffung 

der Beihilfe-Vorausetzungen ist unzu-

lässig und kann sanktioniert werden.

 ▶ Wie läuft der Antrag?

In  ELAN besteht außerdem die Mög-

lichkeit, die Angaben zum  Flächenver-

zeichnis und zum LE-Verzeichnis in der 

Maske GIS zeitgleich vorzunehmen, 

indem der jeweilige  Feldblock aufgeru-

fen wird und im Detailbereich zu-

nächst die Angaben zum Teilschlag 

und anschließend gegebenenfalls die 

Angaben zu den LE’s des Teilschlages 

eingegeben werden. Alle LE’s werden 

jeweils mit dem dazugehörigen  Feld-

block angezeigt, auch wenn sie zuvor 

nicht beantragt worden sind. 

 Durch die Einführung des 

geobasierten Beihilfeantra-

ges wird die Größenangabe 

nicht mehr in das LE-Ver-

zeichnis eingetragen. Wie schon bei 

den Schlägen sind auch die LE’s in das 

betreffende Luftbild exakt einzuzeich-

nen. Aufgrund dieser eingezeichneten 

Flächengrenzen ergibt sich automa-

tisch die entsprechende beantragte 

Größe im LE-Verzeichnis. Da die LE’s in 

der Regel keine größeren Flächen dar-

stellen, ist eine möglichst große Zoom-

Ansicht hilfreich. Durch die Zeichnung 

oder Bestätigung der Ansicht wird die 

Größe des LE’s oder des Schlages ein-

getragen. In der  ELAN-GIS-Anwendung 

sind Vorschläge zu den Flächengren-

zen überlappungsfrei vorgeblendet, es 

muss also nur noch bestätigt werden, 

siehe Seite 40. 

Welche LE’s beantragt werden können, 

welche Bedingungen erfüllt sein müssen 

und mit welchem Code ein LE anzugeben 

ist, ist im Kasten „ Landschafts elemente 

2016 – Typ und  Codierung“ aufgeführt. 

Detaillierte Angaben zum Ausfüllen der 

einzelnen Spalten im  LE-Verzeichnis und 

ein ausgefülltes Musterblatt als Beispiel 

sind in  ELAN abrufbar. 

 ▶ Eindeutige Angaben sind 
wichtig

Da die LE’s teilschlagbezogen angege-

ben werden müssen, ist das LE-Ver-

zeichnis primär nach Feldblöcken ge-

ordnet. Für jeden Antragsteller werden 

die Feldblöcke aus dem letztjährigen 

Antragsverfahren vorgeblendet, zu de-

nen im Vorjahr LE’s beantragt wurden. 

Die im LE-Verzeichnis aufgeführten 

Feldblöcke müssen mit der laufenden 

Nummer und der  FLIK mit dem  Flä-

chenverzeichnis in den Spalten 1 und 2 

übereinstimmen. Eine eindeutige 

Identifizierung der LE’s im Referenz-

system ist nur über die  FLEK-Bezeich-

nung (Spalte 4) möglich. Sofern der 

erforderliche  FLEK nicht bekannt ist, 

kann die Fläche in  ELAN in der Maske 

GIS aufgerufen und übernommen wer-

den. Soweit das LE bereits 2015 bean-

tragt wurde, hat der  FLEK eine laufen-

de Nummer erhalten. Die jeweilige 

Nummer kommt je Antragsteller nur 

einmal vor, analog der laufenden Num-

mer bei den Feldblöcken. Diese laufen-

de Nummer wird in der Spalte 3 des 

LE-Verzeichnisses angegeben. Diese 

Kurzbezeichnung in Spalte 5 wird aus 

den letzten Ziffern der Bezeichnung 

des LE’s, dem  FLEK, gebildet.

Die vorgeblendeten laufenden Num-

mern  FLEK sollten nur bei einer Ände-

rung des  FLEK oder bei der Neuauf-

nahme von LE’s geändert werden. Die 

in den Spalten 6 bis 8 gemachten An-

gaben zu Größe, Typ und CC-Relevanz 

des LE’s stammen aus dem Referenz-

system. Für LE’s, die neu in das Ver-

zeichnis aufgenommen werden, sind 

die vorgenannten Angaben zu ergän-

zen. Diese neuen Angaben werden in 

der  ELAN-Maske GIS im Luftbild des 

jeweiligen Feldblockes angezeigt und 

können bei Bedarf auch übernommen 

und dem entsprechenden Teilschlag 

zugewiesen werden. 

 ▶ Teilschlag angeben 

LE’s, die beantragt werden sollen, sind 

feldblockweise, gemäß ihrer Lage, den 

Schlägen und Teilschlägen zuzuord-

nen. Dazu ist zu einem LE in den Spal-

ten 9 und 10 der Teilschlag einzutra-

gen, der für den  Feldblock auch im 

 Flächenverzeichnis (Spalten 6 und 8) 

aufgeführt ist. Soll ein LE für mehrere 

 Teilschläge eines Feldblockes bean-

tragt werden, sind die Angaben zu den 

weiteren Teilschlägen einzufügen. 

In Spalte 11 (laufende Nummer LE im 

Teilschlag) sind die beantragten LE’s 

pro Teilschlag fortlaufend zu numme-

Neu

Referenzdaten zu 

den Landschafts-

elementen im 

 ELAN- Landschafts-

elemente-Ver-

zeichnis

Notwendige Ein-

gaben zur Bean-

tragung eines 

Landschaftsele-

mentes 
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Grünland nur noch durch 
 Greening geschützt
Die Erhaltung von  Dauergrünland ist wegen seines Umweltnut-

zens ein bedeutendes Ziel der Agrarpolitik. Was es zu beachten 

gibt, haben Britta Stümper, Katharina Bohn und Rolf Kalter 

zusammengefasst.

 Ab dem 1. Januar 2016 wird 

der Erhalt des Dauergrün-

landes über die Verpflich-

tungen im Rahmen des 

Greenings sichergestellt und unterliegt 

nicht mehr den Cross-Compliance-Be-

stimmungen. Die Dauergrünlanderhal-

tungs-Verordnung NRW wurde mit En-

de 2015 aufgehoben, sodass ab dem 

1.  Januar 2016 ausschließlich der Ge-

nehmigungsvorbehalt für den Um-

bruch von  Dauergrünland gemäß § 16 

DirektZahlDurchfG gilt. 2016 finden 

letztmalig CC-Kontrollen statt.

 Die Europäische Kommissi-

on hat außerdem mit ihrer 

im Sommer 2015 veröffent-

lichten Leitlinie für  Dauer-

grünland geregelt, dass Reinkulturen 

von Klee oder Luzerne nicht mehr der 

 Dauergrünland-Definition unterliegen. 

Darüber hi naus wurde mit der Leitlinie 

vorgegeben, dass die Umwandlung 

von  Dauergrünland in eine nichtland-

wirtschaftliche, nicht beihilfefähige 

Fläche, zum Beispiel auch Stallbau, 

dem Genehmigungsvorbehalt unterlie-

gen soll.

 ▶ Wer unterliegt dem 
Umbruchverbot?

Das Umbruchverbot gilt grundsätzlich 

für jeden  Betriebsinhaber, der den 

 Greening-Vorschriften unterliegt, un-

abhängig davon, ob der  Betriebsinha-

ber für die konkrete Fläche eine Beihil-

fe beantragt oder nicht. Ausnahmen 

vom Umbruchverbot gelten für Antrag-

steller, die von der Kleinerzeuger-

regelung Gebrauch machen oder für 

Betriebe oder Betriebsteile des Öko-

Landbaues.  Kleinerzeuger sind von 

den  Greening-Verpflichtungen befreit. 

Betriebe oder Betriebsteile des Öko-

Landbaues sind von den  Greening-Auf-

lagen befreit, sofern sie nicht auf die 

Befreiung verzichtet haben und, wenn 

der Betrieb nur teilweise ökologisch 

bewirtschaftet wird, die betroffene 

Fläche zum ökologisch bewirtschafte-

ten Betriebsteil gehört.

 ▶ Was unterliegt dem 
Umbruchverbot?

Laut Definition ist  Dauergrünland 

(DGL) eine landwirtschaftliche Fläche, 

die durch Einsaat oder Selbstaussaat 

zum Anbau von Gras oder anderen 

Grünfutterpflanzen genutzt wird und 

seit mindestens fünf Jahren nicht Be-

standteil der Fruchtfolge des landwirt-

schaftlichen Betriebes war. Hierzu 

zählen ebenfalls Flächen, auf denen 

auch andere Pflanzenarten wachsen, 

wie Sträucher und Bäume, die abge-

weidet werden können, sofern Gras 

und andere Grünfutterpflanzen weiter-

Neu

Neu
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rieren. Diese Nummer muss für jeden 

Teilschlag einmalig sein und mit 1 be-

ginnen. Sofern diese Nummer bereits 

vorgeblendet wird, ist diese Angabe zu 

übernehmen. Werden für einen Teil-

schlag weitere LE’s beantragt, sind 

diese je Teilschlag fortlaufend zu num-

merieren. Diese laufende Nummer 

wird in  ELAN automatisch vergeben. 

 ▶ Größen angeben

In den Spalten 12, 13 und 16 sind die 

Daten der letztjährigen Beantragung 

vorgeblendet. Hat sich nichts geän-

dert, können diese Angaben in die 

Spalten 14 (Typ) und 17 ( Greening) 

übernommen werden. Durch die Ein-

führung des elektronischen, geoba-

sierten Beihilfeantrages ergibt die von 

Ihnen im GIS erfasste Fläche automa-

tisch die entsprechende beantragte 

Größe im LE-Verzeichnis. Eine manuel-

le Eingabe der Größe ist nicht möglich. 

Die Größenangaben der LE’s werden in 

Quadratmetern angegeben.

Wird ein LE in mehreren Teilschlägen 

beantragt oder gehört teilweise auch 

zu anderen Betrieben, ist die bean-

tragte Größe entsprechend aufzutei-

len. Es ist da rauf zu achten, dass die 

Grenzen sich nicht mit anderen Flä-

chen überlappen. Im Rahmen der Ak-

tualisierung der LE’s können sich die 

Angaben zur Referenzgröße anhand 

neuer  Luftbilder geändert haben. Soll-

te sich nach Eingabe eines LE’s die 

 Feldblock- oder Teilschlagangabe ge-

ändert haben, werden diese Angaben 

in  ELAN automatisch gelöscht und 

müssen neu eingegeben werden. Hilf-

reich sind verschiedene Fehlermeldun-

gen und Hinweise, die das Programm 

anzeigt. Für LE’s in anderen Bundes-

ländern muss die Bezeichnung bei den 

zuständigen Ämtern erfragt werden. 

In Spalte 17 ist einzutragen, ob das LE 

als im Umweltinteresse genutzte Flä-

che, also als ÖVF, beantragt wird. Soll 

ein LE bei der Berechnung der 5-%-Quo-

te der ÖVF berücksichtigt werden, muss 

diese Angabe im LE-Verzeichnis, abwei-

chend von der Angabe der anderen 

ÖVF-Arten im  Flächenverzeichnis, zum 

Beispiel Feldstreifen, Bracheflächen 

oder Zwischenfruchtanbau, erfolgen. 

 Aufgrund der Einführung des 

elektronischen, geobasier-

ten Beihilfeantrages kann 

der Sammelantrag nur noch 

auf elektronischem Wege per  ELAN 

eingereicht werden. Die Einzeichnung 

von Schlägen auf Papier- Luftbildkar-

ten entfällt.  ◀

Neu

Ohne Genehmi-

gung darf der 

Pflug nicht auf die 

Dauergrünlandflä-

che, ansonsten 

kann es ziemlich 

teuer werden.

Foto. Landpixel
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hin vorherrschen, sowie Dauergrün-

landflächen, die abgeweidet werden 

können, in Gegenden, wo Gras und an-

dere Grünfutterpflanzen in Weidege-

bieten traditionell nicht vorherrschen. 

In den EU-Bestimmungen wird das mit 

etablierten lokalen Praktiken um-

schrieben.

Den Dauergrünlandstatus erhalten zu-

dem Ackerflächen mit Gras und Grün-

futterpflanzen, sofern diese ebenfalls 

fünf Jahre lang, entsprechend dem 

Zeitraum von sechs aufei nan der fol-

genden Flächenverzeichnissen, unun-

terbrochen nicht Bestandteil der 

Fruchtfolge des landwirtschaftlichen 

Betriebes sind und ihre räumliche La-

ge unverändert bleibt.

 ▶ Aktuelle Rechtslage 
beachten

Nach der Entscheidung des Europä-

ischen Gerichtshofes vom 2. Oktober 

2014 (Az.: C-47/13) wird der Dauer-

grünlandstatus auch dann erreicht, 

wenn die Fläche in diesem Zeitraum 

umgepflügt und eine andere als die zu-

vor dort angebaute Grünfutterpflan-

zenart eingesät wurde. Damit wird das 

Erreichen des Dauergrünlandstatus 

von Ackerfutterflächen nicht durch ei-

nen Wechsel des Nutzcodes unterbro-

chen. Selbst wenn über die Jahre ver-

schiedene Ackerfutterkulturen oder 

-mischungen angebaut werden, wird 

dies im Sinne der  Dauergrünland-Defi-

nition einheitlich als Gras oder Grün-

futterpflanzen gewertet. 

 Die Europäische Kommissi-

on hat mit ihrer im Sommer 

2015 veröffentlichten Leitli-

nie für  Dauergrünland gere-

gelt, dass Reinsaaten von Klee oder 

Luzerne nicht mehr der  Dauergrün-

land-Definition unterliegen.

 ▶ Echte und potenzielle DGL-
Nutzcodierungen 2016

Folgende Nutzcodierungen sind 2016 

voraussichtlich für die Feststellung 

des Dauergrünlandstatus im greening-

rechtlichen Sinne relevant. Bitte be-

achten Sie, dass sich noch Änderungen 

ergeben können. Aufgrund ihrer 

Hauptnutzung Grünland werden als 

echte DGL-Codierungen bezeichnet:

57  Pufferstreifen ÖVF GL

459 Grünland ( Dauergrünland)

480 Streuobstfläche mit Grünland-

nutzung

492  Dauergrünland unter etablierten 

lokalen Praktiken (Heide)

567 Langjährige oder 20-jährige 

 Stilllegung DGL

572 Uferrandstrei fenprogramm 

(DGL)

592  Dauergrünland aus der Erzeu-

gung genommen 

972 NFF: Grünlandnutzung – keine 

Direktzahlung (nicht DZ-fähig)

994 Unbefestigte Mieten-,  Stroh-, Fut-

ter- und Dunglagerplätze auf DGL

In den Dauergrünlandstatus hinein-

wachsen können darüber hi naus Flä-

chen mit den nachfolgend aufgeführ-

ten Ackernutzcodes, den potenziellen 

DGL-Codierungen. Sie werden bei der 

Überprüfung der Fünfjährigkeit be-

rücksichtigt. Unter Berücksichtigung 

der Leitlinie für  Dauergrünland sind 

nur noch folgende Ackernutzcodes 

maßgeblich:

Neu

 ▶ Beispiele für die Fünfjährigkeit im  Flächenverzeichnis

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Status Hinweis

190 424 422 424 424 424 422 ➔ 459 DGL Für diese Fläche ist eine echte DGL- Codierung anzugeben.

190 424 422 424 424 424 132 Acker

190 422 424 424 591 591 422 ➔ 459 DGL Für diese Fläche ist eine echte DGL- Codierung anzugeben.

190 422 422 424 424 424 591 
(gleichzeitig ÖVF)

Acker

190 422 422 424 424 424 591 (nicht gleich-
zeitig ÖVF) ➔ 459

DGL Für diese Fläche ist eine echte DGL- Codierung anzugeben.

422 422 424 591 591 591 
(gleichzeitig ÖVF)

591 
(gleichzeitig ÖVF)

Acker

422 422 424 591 591 591 
(gleichzeitig ÖVF)

591 (nicht gleich-
zeitig ÖVF) ➔ 459

DGL Für diese Fläche ist eine echte DGL- Codierung anzugeben.

 ▶ Bestimmung der Fünfjährigkeit nach Ansaatjahr

Wert Beschreibung

E Genehmigte Ersatzfläche aus Antragsverfahren DGL-Umbruch

2009 Flächen, die seit 2009 oder früher mit einem echten oder potenziellen DGL-Code beantragt wurden und bereits vor Antrag-
stellung  Dauergrünland sind ( Dauergrünland mindestens seit dem Jahr 2014)

2010 Flächen, die seit 2010 mit einem echten oder potenziellen DGL-Code beantragt wurden und bereits vor Antragstellung 
 Dauergrünland sind ( Dauergrünland, das ab 2015 neu entstanden ist)

2011 Flächen, die seit 2011 mit einem echten oder potenziellen DGL-Code beantragt wurden und mit dieser Antragstellung zu 
 Dauergrünland werden

2012

Flächen, die seit dem betreffenden Jahr mit einem echten oder potenziellen DGL-Code beantragt wurden, Fünfjährigkeit 
noch nicht erfüllt

2013

2014

2015

2016
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422 Kleegras

424 Ackergras

433 Luzerne-Gras-Gemisch

591 Ackerland aus der Erzeugung ge-

nommen 

859 Hopfen vorübergehend stillge-

legt

Besonderheiten bestehen bei aus der 

Erzeugung genommenen Ackerflächen 

(Nutzcode 591). Werden diese zeit-

gleich als ÖVF beantragt, bleibt der 

Ackerstatus erhalten. Allerdings ist 

hierbei zu beachten, dass durch die 

Anrechnung als ÖVF die Fünfjährigkeit 

lediglich pausiert, nicht aber unterbro-

chen wird. Insgesamt ist zu beachten, 

dass im  Flächenverzeichnis stets die-

jenige Fruchtart angegeben werden 

muss, die tatsächlich auf der Fläche 

steht. Beispielsweise kann sich aus ei-

ner ehemaligen Kleefläche im Laufe 

der Zeit tatsächlich eine Kleegrasflä-

che entwickeln. In diesem Fall müsste 

die Fläche im  Flächenverzeichnis auch 

als Kleegrasfläche beantragt werden. 

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Flä-

chen, die den Dauergrünlandstatus be-

sitzen oder mit der Antragstellung 

2016 erreichen, zwingend mit einem 

zulässigen Grünlandcode angegeben 

werden müssen.

 ▶ Darauf sollten Sie achten

Zur Bestimmung der Fünfjährigkeit ist 

zwingend das Ansaatjahr für alle Flä-

chen mit Dauergrünlandcode anzuge-

ben. Bei eindeutigen Flächen aus der 

 Dauergrünland-Kulisse 2015 und Er-

satzflächen aus dem  Dauergrünland-

Genehmigungsverfahren werden die 

entsprechenden Angaben in  ELAN 

schon vorgeblendet. Zulässig sind fol-

gende Eintragungen:

 ▶ Kein Umbruch ohne 
Genehmigung

Nach den  Greening-Verpflichtungen ist 

der Umbruch von  Dauergrünland ge-

nehmigungspflichtig. Wer den Um-

bruch von  Dauergrünland beabsich-

tigt, muss vor dem Umbruch einen 

schriftlichen Antrag auf Umbruch bei 

gleichzeitiger Neuanlage einer Ersatz-

fläche bei der Kreisstelle der Landwirt-

schaftskammer stellen. 

Eine Genehmigung zum Umbruch kann 

nur erteilt werden, wenn die Voraus-

setzungen erfüllt sind und die Fläche 

nicht als umweltsensibles  Dauergrün-

land eingestuft ist. Als umweltsensib-

les  Dauergrünland gelten Dauergrün-

landflächen innerhalb von Flora-Fau-

na-Habitat-Gebieten (FFH-Gebieten), 

die am 1. Januar 2015 vorhanden wa-

ren und die nicht im Rahmen einer 

Verpflichtung einer Agrarumweltmaß-

nahme (AUM) angelegt wurden. Sie 

müssen seit dem fortlaufend Gegen-

stand einer Verpflichtung zur Beibe-

haltung von Grünland sein. Die Geneh-

migung auf Umbruch kann grundsätz-

lich nur erfolgen, wenn durch den An-

tragsteller sichergestellt wird, dass die 

umzubrechende Fläche unverzüglich 

nach Bekanntgabe der Genehmigung 

in einem Verhältnis von mindestens 

1:1 durch neu angelegtes  Dauergrün-

land ersetzt wird. Ein Antrag auf Um-

bruch von  Dauergrünland in Nord-

rhein-Westfalen kann demnach geneh-

migt werden, wenn

 ● die umzubrechende Fläche, soweit 

schon vor dem 1. Januar 2015 

 Dauer grünland vorlag, nicht in ei-

nem FFH-Gebiet liegt;

 ● die umzubrechende Fläche voll-

ständig durch neu angelegtes 

 Dauer grünland im Verhältnis von 

mindestens 1:1 ersetzt wird. Die Er-

satzfläche darf nicht bereits den 

Dauergrünlandstatus besitzen, un-

abhängig davon, ob sie zuletzt in 

einem  Flächenverzeichnis angege-

ben wurde oder im  Dauergrünland-

Kataster erfasst ist;

  ● sowohl die umzubrechen-

de als auch die zur Neu-

anlage von  Dauergrün-

land vorgesehene Fläche 

muss innerhalb derselben Region 

liegen. Region ist das Gebiet jedes 

Bundeslandes. Abweichend davon 

ist das Gebiet der Länder Branden-

burg und Berlin, Niedersachsen 

und Bremen sowie Schleswig-Hol-

stein und Hamburg jeweils eine Re-

gion;

 ● bei einer gepachteten oder be-

triebsfremden Ersatzfläche der Ei-

gentümer und auch der Fremdbe-

wirtschafter der Umnutzung in eine 

Dauergrünlandfläche zuvor schrift-

lich zugestimmt hat. Zudem müs-

sen Eigentümer und Fremdbewirt-

schafter erklären, dass sie die In-

formation über den Dauergrünland-

status an jeden weiteren Eigentü-

mer/Bewirtschafter weitergeben. 

Der Fremdbewirtschafter muss am 

Schlusstermin der auf die Geneh-

migung folgenden Antragstellung 

auf Direktzahlungen den  Greening-

Verpflichtungen unterliegen. Das 

bedeutet, dass der Fremdbewirt-

schafter kein  Kleinerzeuger sein 

darf. Es darf sich auch nicht um ei-

nen Öko-Betrieb handeln, sofern 

die Ersatzfläche nicht zu einem 

nach konventionellen Landbaume-

thoden bewirtschafteten Betriebs-

teil gehört oder der Betrieb nicht 

auf die Befreiung von den  Gree-

ning-Verpflichtungen verzichtet 

hat. Die Erklärung des Eigentümers 

ist auch vom Antragsteller auszu-

füllen, wenn dieser selbst Eigentü-

mer ist;

 ● die zuständige Kreisordnungsbe-

hörde zuvor schriftlich Auskunft er-

teilt hat, dass die Dauergrünland-

fläche nicht einem Umbruchverbot 

aufgrund fachrechtlicher Regelun-

gen des Landschafts- oder Wasser-

rechts unterliegt;

 ● die Anlage der Ersatzfläche als 

 Dauergrünland bis zum Schlusster-

min der Antragstellung auf Direkt-

zahlungen, der auf die Genehmi-

gung folgt, umgesetzt wurde;

 ● das neu angelegte  Dauergrünland 

für die Dauer von fünf Jahren nicht 

mehr umgebrochen wird.

●
Neu
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 ▶ Ausnahmen möglich

Der Genehmigungsvorbehalt gemäß 

§ 16 DirektZahlDurchfG beinhaltet 

grundsätzlich Ausnahmen vom Um-

bruchverbot und Ausnahmen von der 

Verpflichtung der Anlage einer Ersatz-

fläche. 

Nach derzeitigem Stand wird in folgen-

den Fällen eine Genehmigung ohne 

Pflicht zur Anlage einer Ersatzfläche 

erteilt:

 ●  Dauergrünland, für das der Antrag-

steller nachweisen kann, das dieses 

im Rahmen folgender AUM entstan-

den ist oder im Rahmen von Nach-

folgeverpflichtungen beizubehalten 

war, kann nach Genehmigung ohne 

Anlage einer Ersatzfläche umgebro-

chen werden:

 ●  Vertragsnaturschutz

 ● Grünlandextensivierung

 ● Alte  Weidehaltung (Grundbewil-

ligungen bis 2005)

 ● MSL-Bewilligungen bis 2013, 

einschließlich einjähriger Ver-

längerungen, die im direkten 

Anschluss an die genannten 

Maßnahmen erfolgen, bei denen 

die Beibehaltung des Grünland-

umfanges verpflichtend war.

Voraussetzung ist allerdings, dass zwi-

schen der Anlage von  Dauergrünland 

und der AUM-Maßnahme ein ursächli-

cher Zusammenhang besteht, das 

heißt, die Einsaat von  Dauergrünland 

muss während des Bewilligungszeit-

raumes durchgeführt oder zumindest 

in einem engen zeitlichen Zusammen-

hang mit der Antragstellung erfolgt 

sein.

 ●  Dauergrünland, das 2015 neu ent-

standen ist. Hierbei handelt es sich 

um Flächen, die im  Flächenver-

zeichnis mit dem Ansaatjahr 2010 

oder jünger angegeben wurden.

 ● Eine Genehmigung ohne Pflicht zur 

Anlage einer Ersatzfläche kann 

auch aus Gründen des öffentlichen 

Interesses oder zur Vermeidung ei-

ner unzumutbaren Härte erteilt 

werden. Ein entsprechender Antrag 

ist ausführlich zu begründen.

 ●  Dauergrünland, das in eine nicht-

landwirtschaftliche Fläche, zum 

Beispiel für den Stallbau, umge-

wandelt werden soll.

 ▶ Besondere Regeln 

Für  Dauergrünland, das im Rahmen 

von  Agrarumweltmaßnahmen, Agrar-

umwelt-Klimamaßnahmen oder der 

Förderung des Öko-Landbaues ange-

legt wurde und bewirtschaftet wird, 

sind die für die jeweilige Maßnahme 

geltenden Bestimmungen, zum Bei-

spiel das absolute Umbruchverbot, 

vorrangig zu beachten. Dies gilt auch 

für bestehende Umbruchverbote des 

Naturschutz- und Wasserrechts.

 ▶ Verstöße werden teuer

Ein nicht genehmigter Umbruch von 

 Dauergrünland stellt einen Verstoß ge-

gen die  Greening-Auflagen dar und 

kann zu Kürzungen und Sanktionen 

führen. Eine Fläche, die davon betrof-

fen ist, muss bis zum nächsten 

Schlusstermin für den Antrag auf Di-

rektzahlungen durch Wiedereinsaat 

und unter Angabe eines entsprechen-

den Nutzcodes im  Flächenverzeichnis 

wieder als  Dauergrünland angegeben 

werden. 

 ▶  Dauergrünland-Kataster

In dem durch die Landwirtschaftskam-

mer NRW geführten  Dauergrünland-

Kataster werden alle beantragten Flä-

chen registriert. Das  Dauergrünland-

Kataster stellt die technische Grundla-

ge für die Erfassung und die Überwa-

chung dieser Flächen dar. Wie im  Flä-

chenverzeichnis 2015 werden alle An-

tragsteller, deren Flächen zum jetzigen 

Zeitpunkt dem  Dauergrünland-Um-

bruchverbot unterliegen, unverbind-

lich über einen Flächenstatus infor-

miert (Spalte 9 im  Flächenverzeich-

nis). In dieser Spalte ist vorgedruckt, 

ob der jeweilige Teilschlag vollständig 

(V) als  Dauergrünland gewertet wird 

und ob er vollständig oder teilweise 

(VU/TU) in einem FFH-Gebiet liegt. Er-

fassungsstand ist Januar 2016. 

Informationen zu Dauergrünlandflä-

chen, deren Status in der Spalte 9 

noch nicht berücksichtigt werden 

konnten, also ohne Eintrag, können im 

 Feldblock-Finder NRW unter www.

land wirtschaftskammer.de/FBF/ einge-

sehen oder bei der Kreisstelle erfragt 

werden. Generell ist zu beachten, dass 

auch die Nutzungsangaben im  Flä-

chenverzeichnis 2015 zur Prüfung hin-

sichtlich einer Entstehung von neuem 

 Dauergrünland aus Ackerfutterflächen 

he rangezogen wurden. Bei Fragen 

wenden Sie sich bitte an Ihre Kreis-

stelle. ◀

Ratgeber Pflanzenbau und  Pflanzenschutz

Auf vielfältige Fragen, zum Beispiel zur 

Fruchtfolgegestaltung, Bodenbearbei-

tung, Düngung, Saat und Sortenwahl, 

findet der Landwirt im Ratgeber 2016 

Antworten. Aber 

auch auf Pflan-

zenschutzprob-

leme mit Schad-

erregern und 

Schädlingen in 

den wichtigs-

ten Ackerbau-

kulturen und 

im Grünland 

gehen die 

Autoren der 

L a n d w i r t -

schaftskam-

mer ein. 

Der Ratgeber beinhaltet ebenso Hin-

weise rund um den Anbau von nach-

wachsenden Rohstoffen und eine 

Übersicht über die wichtigsten Be-

stimmungen im Pflanzenschutz. Erst-

mals gibt es den Ratgeber Pflanzen-

bau und Pflanzenschutz auch als E-

Book. In jedem gedruckten Exemplar 

steht ein individueller Code, mit dem 

die E-Book-Version freigeschaltet wer-

den kann.

Die Informationen sind übersichtlich, 

kurz und verständlich geschrieben, vor 

allem aber sind sie praxisorientiert 

und aktuell dargestellt. In einer Zeit, in 

der immer mehr und neue Gesetze, 

Auflagen und Verordnungen in der 

Landwirtschaft zu beachten sind, steht 

der Ratgeber dem Landwirt hilfreich 

zur Seite.

Das 682 Seiten dicke Buch kann bei 

allen Kreisstellen der Landwirtschafts-

kammer Nordrhein-Westfalen für 20 € 

abgeholt werden. Für Schüler und Stu-

denten kostet der Ratgeber 17 €. Zum 

Preis von 25 € beziehungsweise 22 €, 

einschließlich Porto und Verpackung, 

wird das Buch auch zugesandt. Be-

stellt werden kann der Ratgeber zu 

diesem Preis bei der Landwirtschafts-

kammer Nordrhein-Westfalen, Pflan-

zenschutzdienst, Astrid Neubauer, 

Siebengebirgsstraße 200, 53229 

Bonn, Telefon: 0228 703-2136, Fax 

0228 703-2102,  E-Mail: astrid.neu-

bauer@lwk.nrw.de.  ◀
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ELAN jetzt ohne CD
  Ab dem 15. März steht allen Landwirten  ELAN-NRW 

2016 im Internet zur Verfügung. Diese Webanwendung 

ersetzt das bisherige Antragsverfahren mit Hilfe einer 

Programm-CD. Wie das funktioniert, beschreibt Sabine Rückert. 

 ELAN-NRW gibt es unter www.land-

wirtschaftskammer.de. Klicken Sie auf 

den Button Förderung, anschließend 

gelangen Sie rechts auf der Seite über 

Elek tronischer Antrag zu  ELAN-NRW. 

Von der Startseite kommen Sie mit ei-

nem Klick auf den Button Anmelden 

zum eigenen Betrieb zur Anmeldemas-

ke. Für die Anmeldung benötigen Sie 

unbedingt Ihre ZID-Betriebsnummer 

mit der dazugehörigen Persönlichen 

Identifikations-Nummer ( PIN). Es ist 

in der Regel die gleiche  PIN, mit der 

die Tiermeldungen im HIT-System 

möglich sind. 

 ▶ Neue  PIN nicht mehr 
per Telefon

Für den Fall, dass Sie Ihre  PIN verges-

sen haben oder nicht mehr im Besitz 

einer gültigen  PIN sind, kommen Sie 

über einen Link auf der Anmeldeseite 

zur Seite der Benutzeranmeldung HI-

Tier. Hier können Sie über  PIN verges-

sen –  PIN-Anforderung eine neue  PIN 

anfordern. Diese wird Ihnen mit der 

Post zugestellt. In der Regel vergehen 

zwei bis drei Werktage von der Bestel-

lung bis zum Erhalt des Briefes. 

 Eine telefonische Beantra-

gung einer  PIN bei der Tier-

seuchenkasse ist nicht mehr 

möglich.

Nach der Eingabe Ihrer Zugangsdaten 

klicken Sie auf den Button Anmelden, 

dann öffnen sich Ihre Betriebsdaten. 

Das Laden Ihrer Betriebsdaten ist 

nicht mehr notwendig,  ELAN-NRW ent-

hält schon beim ersten Öffnen alle für 

Sie notwendigen Daten und Formulare. 

Bitte verlassen Sie  ELAN immer über 

den Button Abmelden. Vor dem Abmel-

den werden Sie gefragt, ob Sie Ihre er-

fassten Daten speichern möchten, bei 

einem unvorhergesehenen Abbruch 

können noch nicht gespeicherte Daten 

verloren gehen.

Für die Webanwendung benötigen Sie 

einen JavaScript-fähigen Browser, zum 

Beispiel Firefox, Google Chrome, Mi-

crosoft Internet Explorer oder Mi-

crosoft Edge. Für eine fehlerfreie 

Funktion empfehlen wir die neueste 

Version oder Vorgängerversion des je-

weiligen Browsers. Kontrollieren Sie, 

ob JavaScript auch aktiviert ist. Zum 

Ausdrucken Ihres Antrages benötigen 

Sie den Adobe Reader oder eine Alter-

native wie den Foxit Reader.

 ▶ Wenn’s im Netz nicht läuft

Sollten Sie eine schlechte oder auch 

keine Internetverbindung haben, wen-

den Sie sich bitte zwecks Terminab-

sprache an Ihre Kreisstelle. Die Mitar-

beiter helfen Ihnen gerne bei der Bear-

beitung Ihres Antrages. Nach einer ge-

meinsamen Bearbeitung können die 

Kreisstellenmitarbeiter auch Ihren fer-

tigen Antrag versenden und somit eine 

fristgerechte Einreichung sicherstellen.

In der Navigationsleiste auf der linken 

Seite des Programms befindet sich der 

Dokumentenbaum, in dem Sie alle Do-

kumente finden, die mit  ELAN-NRW 

bearbeitet werden können. Nach dem 

Klick auf den jeweiligen Ordner sieht 

man alle untergeordneten Formulare. 

Außerdem befinden sich in der Naviga-

tionsleiste noch die Dokumentenliste 

und die Meldungen. Die Dokumenten-

liste zeigt eine Listenansicht der letz-

ten Version von jedem Dokument. Un-

ter dem Feld Meldungen finden Sie alle 

Fehler- und Hinweismeldungen, die es 

zu Ihrem Antrag gibt. 

 Diese Ansicht ersetzt ab die-

sem Jahr den Kontrollbe-

richt, der bisher ausgegeben 

wurde. Hier ist außerdem 

neu, dass die Querkontrollen nicht 

mehr unter einem gesonderten Punkt 

aufgeführt werden, sondern in den Do-

kumenten angezeigt werden, die da-

von betroffen sind. In der Kopfzeile 

des Programms finden Sie die Buttons 

Speichern, Drucken und Einreichen, 

außerdem die Buttons für einen 

schnellen Wechsel ins  Flächenver-

zeichnis, ins  Landschaftselemente-

Verzeichnis und ins GIS.

Mit  ELAN können Sie neben der Aus-

zahlung des Sammelantrages, wie der 

 Basisprämie, auch die Auszahlung der 

 Agrarumweltmaßnahmen beantragen. 

Beispielhaft sei hier der Mantelbogen 

genannt: Dieser ist in die Masken Be-

antragung von Fördermaßnahmen, 

Tierhaltung,  Betriebsprofil und Anlage 

 Aktiver  Betriebsinhaber aufgeteilt. Die 

Erklärungen und Verpflichtungen so-

wie die Hinweise, Merkblätter und Er-

läuterungen zu den jeweiligen Förder-

maßnahmen/Formularen sind in sepa-

raten PDF-Dateien aufgeführt. Bear-

beiten Sie die einzelnen Dokumente 

am besten nach der Reihenfolge im 

Dokumentenbaum. Kontrollieren und 

ergänzen Sie zunächst Ihre persönli-

chen Stammdaten und bearbeiten Sie 

anschließend den Mantelbogen. Es ist 

empfehlenswert, das Flächen- und 

 Landschaftselemente-Verzeichnis im 

Anschluss zu bearbeiten, da bestimm-

te Angaben hieraus in die entspre-

chenden Dokumente übertragen wer-

den. 

 Die Bedienung hat sich im 

Vergleich zur bisherigen CD-

Version geändert: Die Tas-

ten F10, F11 und F12 haben 

keine Funktion mehr für die Antragser-

fassung. Dafür befinden sich jetzt die 

Buttons „Wechsel zu:  Flächenverzeich-

nis,  Landschaftselemente, GIS“ in der 

Kopfzeile des Programms. Diese But-

Neu

Neu

Neu

Neu

Ganz so einfach ist 

es nicht, aber für 

technische Proble-

me gibt es eine 

Hotline.

Foto: niroworld – 

fotolia.com
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tons ermöglichen jederzeit einen 

schnellen Wechsel in die entsprechen-

den Formulare. Da es sich um eine 

Webanwendung handelt, hat auch die 

rechte Maustaste für die Bedienung 

des Programms keine Bedeutung mehr. 

Für Funktionen, die Sie in der CD-Ver-

sion im GIS mit einem Klick der rech-

ten Maustaste aufrufen konnten, fin-

den Sie jetzt auch in der Zeile mit den 

Werkzeugen oberhalb des Kartenfens-

ters einen entsprechenden Button.

Alle Buttons und Funktionen können 

mit einem Klick der linken Maustaste 

bedient werden. Nur im GIS ist zum 

Abschluss des Einzeichnens von Gren-

zen, Flächen- oder Linienabmessungen 

ein Doppelklick mit der linken Maus-

taste notwendig. Zur Navigation im 

Programm verwenden Sie bitte nicht 

die Rückschritt-Taste oder die Vor-

wärts- und Rückwärtspfeile des Brow-

sers, sondern den Dokumentenbaum, 

die Dokumentenliste oder die Buttons.

 ▶ Flächen- und LE-
Verzeichnis zuerst 

Füllen Sie das Flächen- und  Land-

schaftselemente-Verzeichnis unbe-

dingt vor der Bearbeitung der Anlagen 

und der Auszahlungsanträge der 

 Agrar umweltmaßnahmen aus. Dies ist 

wichtig, denn es besteht eine Verknüp-

fung vom  Flächenverzeichnis zum 

Geographischen Informationssystem, 

zum  Landschaftselemente-Verzeichnis 

und zu den jeweiligen Anlagen und An-

trägen. Bestimmte Angaben, die Sie im 

Flächen- und  Landschaftselemente-

Verzeichnis machen, werden direkt 

nach dem Speichern der Eingabe in die 

entsprechenden Dokumente übertra-

gen. Dies erspart Ihnen eine Menge 

Ausfüllarbeit und reduziert Übertra-

gungsfehler. Ihre Vorjahresdaten sind 

bereits automatisch eingetragen. In 

der Regel sind nur wenige Angaben 

von Ihnen zu ergänzen. 

 Neu in diesem Jahr ist, dass 

Sie in den Spalten beantrag-

te Fläche, beantragte Größe 

im Flächen- und  Landschafts-

elemente-Verzeichnis keine Eingaben 

mehr machen können. Hier wird der 

Wert der Teilschlaggrenzen aus dem 

GIS-Editor eingetragen. Dieses Feld 

wird gefüllt, sobald Sie einen Teilschlag 

eingezeichnet oder einen Vorschlag be-

stätigt haben. Auch alle Änderungen an 

den Teilschlägen, die Sie im GIS vor-

nehmen, werden automatisch in diese 

Spalte übertragen. 

In der Spalte zum  Greening können Sie 

angeben, ob Ihre Fläche im Umweltinte-

resse genutzt wird. Hier können erst An-

gaben gemacht werden, wenn eine zu-

lässige Fruchtart eingegeben wurde. Mit 

dem Greeningrechner können Sie über-

prüfen, ob Sie die Anforderungen an die 

 Anbaudiversifizierung erfüllen und ge-

nügend  Ökologische Vorrangflächen be-

reitstellen. Änderungen im Greening-

rechner finden Sie auf Seite 57.

Als weitere Angaben zur Ernte in die-

sem Jahr gibt es die Spalte Codes der 

Flächenbindungen. Hier werden alle 

Maßnahmen und Anlagen angezeigt, 

die Sie für den Teilschlag beantragen 

können. Auch hier können Sie erst An-

gaben machen, wenn Sie eine Frucht-

art ausgewählt haben. Die Vergabe von 

Bindungen erfolgt über ein separates 

Fenster, das sich mit einem Klick auf 

das jeweilige Feld der Spalte öffnet. 

Für jeden Teilschlag kann eine ent-

sprechende Fördermaßnahme als Flä-

chenbindung ausgewählt werden, die 

Sie für diese Fläche beantragen wol-

len. Die Angabe von Bindungen ist von 

der ausgewählten Fruchtart und gege-

benenfalls vorliegender Grundbewilli-

gung abhängig. Einige Bindungen wer-

den automatisch nach der Auswahl der 

Fruchtart gesetzt, andere müssen aktiv 

von Ihnen gesetzt werden. Bitte be-

achten Sie, dass Sie für jede Bindung 

eine neue Zeile anlegen müssen. Rele-

vante Angaben aus dem  Flächenver-

zeichnis werden dann direkt automa-

tisch in die jeweiligen Antragsformula-

re übertragen. Wählen Sie in einer 

vorhandenen Zeile eine neue Bindung 

aus, wird die alte überschrieben. Eini-

ge Maßnahmen erfordern zudem eine 

Zusatzangabe zu der ausgewählten 

Bindung. So ist beispielsweise bei den 

 Agrarumweltmaßnahmen mit Verträ-

gen aus mehreren Grundantragsjahren 

die Zusatzangabe wichtig für die kor-

rekte Zuordnung der Fläche in den 

richtigen Auszahlungsantrag. Ände-

rungen in eine andere, nicht zulässige 

Kulturart führen dazu, dass die vor-

geblendeten Bindungen und Zusatzan-

gaben automatisch gelöscht werden.

Für die Beantragung der Anlagen C, D 

und E sind keine Bindungen im  Flä-

chenverzeichnis erforderlich. Für die-

se Fördermaßnahmen werden die im 

Rahmen der  Basisprämie mit beihilfe-

fähigen Flächen aktivierten  Zahlungs-

ansprüche berücksichtigt.

 ▶ GIS-Anwendung

In der GIS-Anwendung können Sie die 

 Schlag- und  Landschaftselemente-

Grenzen einzeichnen. Es gibt mehrere 

Möglichkeiten, ins GIS zu wechseln. 

Das Öffnen ist über den Dokumenten-

baum möglich. Sehr schnell lässt sich 

auch vom  Flächenverzeichnis in das 

entsprechende Luftbild mit dem  Feld-

block im GIS-Kartenausschnitt wech-

seln. Hierzu markieren Sie die entspre-

chende Zeile im  Flächenverzeichnis 

und klicken auf den Button GIS in der 

Kopfzeile. Der Aufbau des GIS hat sich 

im Vergleich zum Vorjahr nur leicht 

verändert. Dort können Sie dann, 

nachdem Sie das Zeichnen-Werkzeug 

ausgewählt haben, mit der Geometrie-

erstellung beginnen. Beachten Sie, 

dass im Vergleich zu den vorherigen 

Jahren die rechte Maustaste keine 

Funktion mehr hat, alle Werkzeuge, 

die benötigt werden, finden Sie in der 

Werkzeugleiste oberhalb des Karten-

ausschnittes.

 Neu in diesem Jahr ist auch, 

dass im GIS-Editor alle Feld-

blöcke angezeigt werden, 

dadurch entfällt das Nachla-

den einzelner Feldblöcke. Die ange-

zeigten Feldblöcke,  Landschaftsele-

Neu

Neu

Zum  Datenbegleit-

schein sind gege-

benenfalls Origi-

nalunterlagen zum 

Antrag, wie Be-

scheinigungen, 

beizufügen.

Foto: Imago
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mente und  Luftbilder werden beim 

Öffnen aktualisiert, damit stehen Ih-

nen immer die aktuellsten Daten zur 

Verfügung. Sie können das  Feldblock-

Update auch zusätzlich manuell über 

den entsprechenden Button über dem 

Kartenfenster starten.

Im GIS werden Ihnen gegebenenfalls 

Vorschläge für Schlaggrenzen angebo-

ten. Diese stammen entweder aus Ih-

ren Vorjahresdaten, einer Vor-Ort-Kon-

trolle oder aus einer nachträglichen 

Anpassung Ihrer Vorjahresskizze. 

Stimmt der Vorschlag mit der im An-

tragsjahr von Ihnen bewirtschafteten 

Fläche überein, können Sie diese Flä-

chenangaben bestätigen und somit 

auch für das aktuelle Jahr nutzen. Ein 

Neueinzeichnen dieser Flächen ent-

fällt. Haben sich die Flächengrößen 

oder Schlagformen verändert, können 

Sie die Vorjahresskizze löschen oder 

aber nach Bestätigung anpassen. Die 

verschiedenen Bearbeitungswerkzeu-

ge ermöglichen Ihnen eine komfortab-

le Erstellung und Bearbeitung Ihrer 

Skizzen. Beachten Sie, dass Sie neben  

den Teilschlägen auch die von Ihnen 

beantragten  Landschaftselemente ein-

zeichnen müssen.

 In diesem Jahr werden 

„Nachbarflächen aktuelles 

Jahr“ zur Verfügung gestellt. 

Diese zeigen anonymisiert 

alle Flächen von anderen Landwirten, 

die ihre Flächen schon bestätigt oder 

eingezeichnet und gespeichert haben. 

Beim Einzeichnen sollen Überlappun-

gen vermieden werden. Um das Ein-

zeichnen zu erleichtern, werden Über-

lappungen eigener, aktueller Schlag-

zeichnungen automatisch vom Pro-

gramm korrigiert. Außerdem wurde 

die Snappfunktion auf Linien der 

Nachbarschläge ausgeweitet. Bei der 

Übernahme von Vorschlägen oder 

nach dem Einzeichnen einer Fläche 

wird da rauf hingewiesen, dass eine 

Überlappung mit einer oder mehreren 

aktuell beantragten Flächen von Nach-

barn besteht, wobei die Möglichkeit 

zur automatischen Anpassung der 

Nachbargrenze eröffnet wird.

 In diesem Jahr ist ein neues 

Werkzeug hinzugekommen. 

Mit dem Button Streifengeo-

metrie können Sie an einer 

Feldblockgrenze einen Streifen in be-

liebiger Breite einzeichnen. Dazu set-

zen sie mindestens drei Stützpunkte 

auf einer Feldblockgrenze und geben 

die gewünschte Breite an. Das Pro-

gramm zeichnet automatisch einen 

Streifen in genau dieser Breite ein, da-

bei orientiert es sich an der Feldblock-

grenze. Dank dieses Werkzeuges ent-

fällt das aufwendige Einzeichnen mit 

Hilfslinien. Genauere Beschreibungen 

dieses Werkzeugs finden Sie in der 

Kurzanleitung und im  ELAN-Hand-

buch.

 ▶ Hinweispunkte

Hat sich die Größe eines Feldblockes 

oder Landschaftselementes geändert 

oder muss ein  Feldblock aufgrund un-

terschiedlicher Hauptbodennutzung 

geteilt werden, können Sie diese Ände-

rungen der Kreisstelle mitteilen. Set-

zen Sie hierzu einen Hinweispunkt in 

den entsprechenden  Feldblock oder in 

das Landschaftselement. Es öffnet sich 

ein Fenster, in dem Sie nähere Anga-

ben zum Sachverhalt geben können. 

Die Kreisstelle wertet diese Hinweis-

punkte aus und passt gegebenenfalls 

das Referenzsystem an. Sie selbst kön-

nen an den  Feldblock- oder Land-

schaftselement-Grenzen keine Ände-

rungen vornehmen. Möchten Sie ein 

neues Landschaftselement, das sich 

noch nicht im Referenzsystem befin-

det, melden und beantragen, können 

Sie dies über die Funktion LE-Vor-

schlag erfassen und bewerkstelligen. 

 ▶ Anlagen zu Sammelantrag 
und  Flächenverzeichnis

Grundsätzlich ist in jeder Anlage das 

Feld „Ich beantrage ….“ oder „ Ich er-

kläre…“ anzukreuzen, auch wenn bei 

der Bearbeitung der Anlagen mit 

 ELAN-NRW ein Teil der Ausfüllarbeiten 

entfällt. Bei Anlagen mit Flächenauf-

stellungen werden die beantragten 

Flächen über die Flächenbindung im 

 Flächenverzeichnis angegeben und er-

scheinen automatisch als Liste inner-

halb der jeweiligen Anlage. Für die An-

lage A gilt, dass im  Flächenverzeichnis 

für fast alle  Teilschläge die Anlage A 

nach der Vergabe einer zulässigen 

Fruchtart vorgeblendet wird. Bei den 

Flächen, für die Sie keine  Zahlungsan-

sprüche aktivieren wollen oder kön-

nen, löschen Sie die Bindung A im  Flä-

chenverzeichnis. Ergänzen Sie die 

Masken um die noch fehlenden Anga-

ben.

 ▶ Auszahlungsanträge 
 Agrarumweltmaßnahmen 

Da die Agrarumwelt- und Tierschutz-

maßnahmen mehrjährige Verpflichtun-

gen sind, können nur diejenigen die 

Auszahlung beantragen, die über eine 

Bewilligung der jeweiligen Maßnahme 

verfügen. Dementsprechend sind, je 

nach Bewilligungsstand der Antrag-

stellenden, auch nur diese Maßnah-

men als Ordner im Menübaum sicht-

bar. Das bedeutet, dass Ihnen im Men-

übaum nur die  Agrarumweltmaßnah-

men angezeigt werden, für die Sie im 

Vorjahr eine Bewilligung erhalten ha-

ben. Eine Ausnahme bildet die Som-

merweidehaltung, die aufgrund einer 

einjährigen Verpflichtung immer im 

Menü baum aufgeführt ist. Auch der 

Folgeantrag Erstaufforstungsprämie 

wird jedem Antragsteller im Men-

übaum angezeigt. Für den Fall, dass 

eine Verpflichtungsübernahme vorge-

nommen wird, können die übernom-

menen Flächen nur über  ELAN-NRW 

beantragt werden, wenn die Maßnah-

me im Menü baum angeboten wird.

 ▶ Menüangebot für die 
verschiedenen Maßnahmen

Im Menübaum ist jede Maßnahme in 

einem Ordner aufgeführt, der mehrere 

Dokumente enthält. Je nach Maßnah-

me werden unterschiedliche Doku-

mente angeboten. 

 ● Mit dem Auszahlungsantrag wird 

die jeweilige Maßnahme beantragt. 

Die Maske beinhaltet Angaben zu 

den beantragten Einzelflächen und 

je nach Fördermaßnahme weitere 

Eingabefelder. Auch hier werden 

die Flächenangaben aus dem  Flä-

chenverzeichnis automatisch in die 

Maske übernommen. Damit entfal-

len mehrfache Flächeneinträge. In 

den Antragsmasken müssen meist 

nur noch wenige zusätzliche Anga-

ben gemacht werden.

 ● Die Dokumente Bewilligung oder 

Zahlung enthalten die aktuellen Be-

willigungs- oder Auszahlungsdaten 

aus dem Vorjahr. Diese Ansicht 

dient zur eigenen Information und 

kann als roter Faden für die Flä-

cheneinträge he rangezogen wer-

den, insbesondere wenn es seit 

dem letzten Auszahlungsantrag zu 

Flächen-/ FLIK-Änderungen gekom-

men ist.

Neu

Neu

Wer hilft bei Problemen?

Sollten technische Probleme auftreten, zum Beispiel 

Schwierigkeiten mit der Installation oder mit den Ein-

stellungen, wenden Sie sich bitte an die Softwarefirma 

data experts gmbh. Die technische Hotline ist vom 

15. März bis 17. Mai 2016 unter Telefon: 030/54 708 215 

zu erreichen.  ◀
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 ● Die Erklärungen und Verpflichtun-

gen sind in  ELAN in einem separa-

ten PDF-Dokument untergebracht. 

Hier sind keine Einträge notwendig. 

Im Laufe des Einreichungsverfah-

rens erfolgt automatisch ein Hin-

weis auf die Bestätigung der Erklä-

rungen und Verpflichtungen.

 ● Ein Ordner enthält die bekannten 

maßnahmenspezifischen Merkblät-

ter, Hinweise und Erläuterungen, 

die unabhängig vom Anwender-

handbuch zu berücksichtigen sind.

 ▶ Auszahlungsantrag

Nach der Vorarbeit im Flächen- und 

 Landschaftselemente-Verzeichnis ist 

in jedem Antrag das Feld Ich/wir 

beantrage(n) …. anzukreuzen. Wenn zu 

einer Maßnahme mehrere Bewilligun-

gen vorhanden sind, werden die Flä-

chen nach Bewilligungsjahren geson-

dert aufgeführt. Ein Wechsel zwischen 

den Anträgen ist in der Maske über das 

Auswahlfeld Grundantragsjahr oder 

Vertragsnummer oder Aktenzeichen 

möglich. Berücksichtigen Sie, dass in 

diesen Fällen für jedes Grundantrags-

jahr das Feld Ich/wir beantrage(n)… 

anzukreuzen ist. 

In der Spalte Beantragte Fläche wird 

bereits ein Wert angegeben. Grundlage 

des Wertes ist entweder die Größe der 

im GIS erfassten Grenzen, eventuell 

einschließlich Landschaftselement, 

oder die bewilligte/ausgezahlte Flä-

chengröße des Vorjahres. Eventuell 

wird hier der kleinere Wert angezeigt, 

dieser kann aber überschrieben wer-

den. Beachten Sie, dass Flächengrö-

ßenänderungen in der Maske Auszah-

lungsantrag gegebenenfalls möglich 

sind, jedoch zwei Folgen haben: Die 

Flächenänderung wird nicht automa-

tisch in das Flächen- und  Landschafts-

elemente-Verzeichnis zurück übertra-

gen. Außerdem werden Flächengrö-

ßen, die im Auszahlungsantrag geän-

dert wurden, durch eine zusätzliche 

nachträgliche Änderung im Flächen- 

oder  Landschaftselemente-Verzeichnis 

– anders als mit dem ersten Eintrag – 

nicht wieder überschrieben. In diesen 

Fällen sind also die Angaben im  Flä-

chenverzeichnis,  Landschaftselemen-

te-Verzeichnis und im Auszahlungsan-

trag anschließend abzugleichen, um 

Fehlermeldungen zu vermeiden.

 ▶ Datenkontrolle/
Plausibilitäten 

 ELAN führt, während Sie den Antrag 

bearbeiten, ständig zahlreiche Daten-

kontrollen durch. Die Übersicht aller 

Fehler und Hinweise werden unter 

dem Programmpunkt Meldungen ange-

zeigt. Diese werden sortiert nach den 

einzelnen Formularen aufgelistet. Mit 

einem Klick auf die jeweilige Meldung 

springt das Programm in das dazuge-

hörige Formular und an die betroffene 

Stelle. Zusätzlich werden die Fehler 

direkt in den jeweiligen Formularen 

durch Symbole markiert, die beim An-

klicken den Fehlertext anzeigen.

 In  ELAN muss die Datenkon-

trolle nicht mehr manuell 

angestoßen werden. Das 

Programm prüft ständig alle 

Angaben, auch ohne dass die Daten 

gespeichert werden. Damit sieht man 

sofort, ob eine Eingabe fehlerhaft ist 

oder eine Korrektur den Fehler ver-

schwinden lässt.

Die einzelnen Fehlermeldungen wei-

sen verschiedene Schweregrade auf. 

Fatale Fehler, die durch ein rotes X 

dargestellt werden, sind schwerwie-

gend und müssen unbedingt vor dem 

Einreichen behoben werden, da sie ein 

Einreichen des kompletten Antrages 

verhindern. Die Fehlerkontrolle be-

zieht sich nur auf Ihren Antrag und die 

wichtigsten Fehler. 

 Neu ist auch, dass die Quer-

kontrollen nicht mehr unter 

einem gesonderten Punkt 

aufgeführt werden. Die Mel-

dungen, die mehrere Formulare betref-

fen, werden jetzt bei jedem der betrof-

fenen Formulare angezeigt.

 ▶ Einreichen

Der elektronische Antrag muss fristge-

recht bei der Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen, spätestens am 

17. Mai 2016, eingehen. Hierzu gehö-

ren einerseits die elektronische Daten-

übermittlung per Internet und ande-

rerseits das Einreichen des unter-

schriebenen Datenbegleitscheins. Ha-

ben Sie Ihren Antrag vollständig aus-

gefüllt und auf Richtigkeit kontrolliert, 

können Sie den Einreichvorgang über 

die Funktion Einreichen starten. Jetzt 

werden Sie in einzelnen Schritten 

durch den Vorgang geführt. Im zweiten 

Schritt erscheint ein Fenster, in dem 

alle Dokumente aufgeführt werden, die 

Sie bearbeitet haben und die an die 

Landwirtschaftskammer elektronisch 

verschickt werden sollen. Kontrollie-

ren Sie sorgfältig, ob diese Aufstellung 

vollständig ist, bevor Sie zum nächs-

ten Schritt wechseln und Ihre Daten 

absenden. Sie können mit  ELAN nur 

ein einziges Mal einreichen. Falls Sie 

während des Einreichens einen Fehler 

sehen oder feststellen, dass Sie etwas 

vergessen haben, können Sie jederzeit 

zurück zur Bearbeitung wechseln.

 ▶ Wichtig: Der 
 Datenbegleitschein

Mit „Dokumente einreichen“ übertra-

gen Sie Ihre Dokumente an den Direk-

tor der Landwirtschaftskammer Nord-

rhein-Westfalen als Landesbeauftrag-

ten. Wenn die Daten erfolgreich über-

mittelt wurden, erscheint eine Bestäti-

gung. Über  Datenbegleitschein öffnen 

kann der  Datenbegleitschein ausge-

druckt werden. 

Das elektronische Senden der Daten ist 

nur der erste Schritt. Zusätzlich muss 

der  Datenbegleitschein unterschrieben 

und im Original bei der Kreisstelle ein-

gereicht werden. Der Eingang des Da-

tenbegleitscheins bei der Kreisstelle ist 

maßgeblich für die Einhaltung der An-

tragsfrist 17. Mai. Der  Datenbegleit-

schein dokumentiert die Originalität 

und die Übertragung aller Antragsda-

ten samt Anlagen anhand der spezifi-

schen Prüfsumme. Gegebenenfalls sind 

bestimmte Originalunterlagen zum An-

trag, wie Bescheinigungen, beizufügen. 

Eingangsfrist für die meisten Belege ist 

auch hier der 17. Mai. Die mit  ELAN ein-

gereichten  Vertragsnaturschutz- und 

Forst-Anträge werden automatisch an 

die zuständigen Bewilligungsbehörden 

oder den Landesbetrieb Wald und Holz 

NRW weitergeleitet. Haben Sie eine 

gültige E-Mail- Adresse in den Unter-

nehmerdaten angegeben, erhalten Sie 

nach der Registrierung des Datenbe-

gleitscheins an der Kreisstelle eine au-

tomatische Eingangsbestätigung an die 

E-Mail- Adresse.

Neu

Neu

Wegen der 

Pfingstfeiertage 

verschiebt sich in 

diesem Jahr der 

ultimative Termin 

für die Sicherstel-

lung der vollen 

Prämie.

Foto: 

Alina  Wallenfang



Ratgeber Förderung 2016

Ihre eingereichten Dokumente und 

den  Datenbegleitschein können Sie je-

derzeit abrufen, indem Sie auf Einge-

reichte Dokumente anzeigen klicken. 

Hier werden Ihnen alle von Ihnen ein-

gereichten Dokumente angezeigt. Sie 

können sich hier auch noch einmal Ih-

ren  Datenbegleitschein anzeigen las-

sen. Sollten Sie aufgrund kurzzeitiger 

Verbindungspro bleme während des 

Einreichvorgangs keinen  Datenbe-

gleitschein erhalten oder vergessen 

haben, ihn auszudrucken, haben Sie 

nachträglich noch Zugriff über diese 

Funktion. 

 ▶ Kann ein eingereichter 
Antrag verändert werden?

 ELAN-Anträge können nur einmal 

elektronisch gesendet werden. Gibt 

es später noch Änderungen oder ent-

decken Sie einen Fehler in Ihrer An-

tragstellung, können die Antragsda-

ten natürlich innerhalb der Antrags-

frist noch korrigiert werden. Aller-

dings sind diese späteren Korrekturen 

zu bereits eingereichten Anträgen nur 

in Papierform mit Hilfe entsprechen-

der Vordrucke vorzunehmen. Diese 

Vordrucke finden Sie auf der Internet-

seite der Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen in der Rubrik 

Förderung.

 ▶ Wie Daten speichern?

 Mit  ELAN ist es nicht mehr 

notwendig, Datensicherun-

gen zu erstellen. Wenn Sie 

einen Termin in der Kreis-

stelle haben, benötigen Sie keinen 

USB-Stick mehr mit Ihren gespeicher-

ten Daten, da Ihre Daten auf dem Ser-

ver gespeichert und jederzeit abrufbar 

sind. So können Sie sich auch an ande-

ren Rechnern, zum Beispiel bei Ihrer 

Kreisstelle, mit Ihrer ZID-Registrier-

nummer und der  PIN anmelden. 

Ausführliche Hinweise und Hilfestel-

lungen zur konkreten Bedienung von 

 ELAN finden Sie im Handbuch. In der 

Kurzanleitung können Sie eine Zusam-

menfassung der wichtigsten Punkte 

bei der Antragstellung nachlesen und 

erhalten eine kurze Einführung in die 

Bedienung der einzelnen Funktionen. 

Bei fachlichen Fragen helfen Ihnen die 

Mitarbeiter der Kreisstelle. Antworten 

auf häufig gestellte Fragen und weitere 

Informationen zu  ELAN erhalten Sie, 

neben der Kurzanleitung und dem 

Handbuch, auch im Dokumentenbaum 

des Programms und unter www.land-

wirtschaftskammer.de  ◀

Neu

Alles green?
Mit dem  Greening-Rechner können Sie prüfen, ob die  Greening-

Verpflichtung mit den Angaben im Antrag erfüllt wird. Wie man 

damit rechnet, erläutert  Alireza Khan Iravan.

Starten Sie den  Greening-Rechner im 

Unterordner  Flächenverzeichnis mit 

einem Klick auf das Dokument  Gree-

ning. Um sicherzustellen, dass die not-

wendigen Angaben nicht von den An-

gaben in Ihrem Antrag abweichen, 

werden diese mit jedem Speichervor-

gang automatisch in den  Greening-

Rechner übertragen. Durch die webba-

sierte Antragstellung ist es möglich, 

die Einhaltung der  Greening-Vorgaben 

ohne die Speicherung Ihrer Antragsda-

ten zu überprüfen. Durch den Button 

„Daten aktualisieren“ werden die An-

gaben aktualisiert, ohne einen Spei-

chervorgang auszulösen. Somit ist es 

möglich, verschiedene Fallkonstellati-

onen für die Einhaltung der  Greening-

Vorgaben zu testen, ohne Ihre Antrags-

daten durch Speichern zu verändern. 

Der  Greening-Rechner wertet die An-

gaben aus den Antragsformularen aus, 

dieses gilt auch insbesondere für die 

Größenangaben der beantragten Flä-

chen. Dabei können keine rechtsver-

bindlichen Aussagen darüber getroffen 

werden, ob Sie die  Greening-Auflagen 

erfüllen. Der  Greening-Rechner ist le-

diglich als Hilfestellung im Rahmen 

der Antragstellung gedacht. Bitte be-

achten Sie auch die Fehlerhinweise zu 

Ihrem Antrag. Der Rechner gliedert 

sich in die vier Bereiche:  Ökologische 

Vorrangflächen, Befreiungsmöglichkei-

ten  Ökologische Vorrangflächen,  An-

baudiversifizierung und Befreiungs-

möglichkeiten  Anbaudiversifizierung. 

Bei den Berechnungen sind die Flä-

chen der Anlage ZÖP, die eine  Gree-

ning-Befreiung aufweisen, aus der 

Rechnung ausgenommen. Das Ergeb-

nis der Rechnung kann auch ausge-

druckt werden.

 ▶  Ökologische Vorrangflächen

Für die  Greening-Anforderungen an 

die im Umweltinteresse genutzte Flä-

che, ÖVF, müssen Sie 5 % der gree-

ningrelevanten Fläche als ÖVF auswei-

sen. Das Feld „Ihre Verpflichtung 

 beträgt“ wird mit 5 % Ihrer gree-

ningrelevanten Fläche gefüllt. Sollte 

eine der Befreiungsmöglichkeiten zu-

treffen, wird dieses Feld weiterhin mit 

5 % gefüllt bleiben. Grund dafür ist, 

dass Ihre Verpflichtung in einigen Fäl-

len bestehen bleibt, sofern Sie trotz 

Befreiung ÖVF in Ihrem Antrag ange-

ben. In der nächsten Zeile werden Ihre 

beantragten ÖVF in Hektar und pro-

zentual zu der greeningrelevanten Flä-

che angezeigt. Im  Flächenverzeichnis 

befindet sich das Kennzeichen für ÖVF 

in der Spalte 20. Bei den Landschafts-

elementen finden Sie dieses Kennzei-

chen in der Spalte 16. Nur mit Kennzei-

chen werden die Flächen als ÖVF mit 

der entsprechenden Gewichtung be-

rücksichtigt.

Abschließend wird ausgewertet, ob 

Sie die  Greening-Anforderungen ÖVF 

erfüllen. Dies ist der Fall, wenn Sie als 
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Mit dem  Greening-

rechner können 

Sie prüfen, ob Sie 

alle Auflagen er-

füllt haben.
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 Kleinerzeuger oder wegen Öko-Pro-

duktion befreit sind, eine der anderen 

Befreiungsmöglichkeiten zutrifft und 

keine ÖVF angegeben sind, oder die 

beantragten ÖVF den Wert der Ver-

pflichtungen übersteigen.

 ▶ Befreiung ÖVF

Es gibt fünf Fälle, in denen eine Befrei-

ung von den  Greening-Anforderungen 

ÖVF in Betracht kommt. Die Befreiung 

ökologische Produktion wird aus der 

Erklärung in der Anlage A und die Be-

freiung  Kleinerzeuger aus der Erklä-

rung in der Anlage E übernommen. Die 

Befreiungsmöglichkeiten für Betriebe 

mit weniger als 15 ha Ackerfläche, we-

gen des Anteils von  Dauergrünland 

und Ackerfutterbau oder des Anteils 

von Ackergras,  Stilllegung und Legumi-

nosen, ergeben sich aus den beantrag-

ten Flächen und den angebauten Kul-

turen im  Flächenverzeichnis. 

 ▶  Anbaudiversifizierung

Die greeningrelevante Fläche für die 

 Anbaudiversifizierung unterscheidet 

sich von der greeningrelevanten Flä-

che für die ÖVF dadurch, dass die ÖVF, 

die nicht Ackerland sind, wie  Puffer-

streifen auf Grünland und  Kurzum-

triebsplantagen, nicht hinzugerechnet 

werden. Sofern keine Befreiung von 

den  Greening-Anforderungen  Anbaudi-

versifizierung vorliegt, müssen Sie 

zwei Bedingungen erfüllen. Die erste 

Bedingung ist die Anzahl der notwen-

digen Kulturen. Diese ergibt sich aus 

Ihrer greeningrelevanten Fläche. Be-

trägt diese mindestens 10 ha und ma-

ximal 30 ha, sind zwei verschiedene 

Kulturen notwendig. Beträgt Ihre gree-

ningrelevante Fläche mehr als 30 ha, 

sind drei verschiedene Kulturen erfor-

derlich. Wenn eine der Befreiungsmög-

lichkeiten  Anbaudiversifizierung zu-

trifft, beträgt die Anzahl der notwendi-

gen Kulturen null. Die zweite Bedin-

gung bezieht sich auf das Anbauver-

hältnis und ist aufgeteilt in drei alter-

native Varianten. 

Variante A berechnet den Anteil der 

Hauptkultur, das ist die größte bean-

tragte Flächensumme einer Kultur, ge-

messen an der greeningrelevanten Flä-

che. Beträgt die Anzahl der notwendi-

gen Kulturen zwei, darf der Anteil der 

Hauptkultur höchstens 75 % der gree-

ningrelevanten Fläche betragen. Liegt 

die Anzahl der notwendigen Kulturen 

bei drei, darf der Anteil der Hauptkul-

tur 75 % nicht übersteigen und die 

beiden größten Kulturen dürfen zu-

sammen maximal 95 % der gree-

ningrelevanten Fläche ausmachen. 

Variante B berechnet den Anteil der 

Gras und Grünfutterpflanzen, Variante 

C den Anteil der Brache an der gree-

ningrelevanten Fläche. Zusätzlich ist 

eine zweite Teilbedingung zu erfüllen, 

die sich auf die Restfläche bezieht. Die 

Felder der Variante B und C werden 

nur gefüllt, wenn die Anzahl der not-

wendigen Kulturen drei beträgt, da bei 

zwei notwendigen Kulturen und einem 

Anteil von mehr als 75 % Gras und 

Grünfutterpflanzen oder Brache, die 

Restfläche in jedem Fall weniger als 

30 ha beträgt und somit eine Freistel-

lung von den Anforderungen gegeben 

ist. Die Felder der Varianten B und C 

werden nicht gefüllt, wenn Sie bereits 

die Anbauverhältnisse in Variante A 

einhalten.

 ▶ Befreiungsmöglichkeiten 
 Anbaudiversifizierung

Es gibt sechs Möglichkeiten, von den 

 Greening-Anforderungen an die  An-

baudiversifizierung befreit zu werden. 

Drei dieser Möglichkeiten finden Sie in 

gleicher Form auch schon bei den ÖVF: 

Befreiung ökologische Produktion (An-

lage A), Befreiung  Kleinerzeuger (Anla-

ge E) und wegen des Anteils von 

  Dauergrünland und Ackerfutterbau. In 

leicht veränderter Form finden Sie 

auch die beiden anderen bereits erläu-

terten Befreiungsmöglichkeiten wie-

der. Bei der  Anbaudiversifizierung gilt 

die Befreiung wegen der Größe der be-

antragten Ackerfläche nur, wenn diese 

weniger als 10 ha beträgt. Die Befrei-

ung wegen des Anteils angebauter Kul-

turen bezieht sich auf den Anteil von 

Ackergras und  Stilllegung an der gree-

ningrelevanten Fläche.

Hinzu kommt die Befreiung Flächen-

tausch, die aus der Erklärung in der 

Anlage A übernommen wird. Dabei 

kann der  Greening-Rechner nicht über-

prüfen, ob Sie in diesem Jahr eine an-

dere landwirtschaftliche Kulturpflanze 

als im Vorjahr anbauen. ◀

 Agrarumweltmaß nahmen 
und Öko-Landbau 
Die im Rahmen des neuen Entwicklungsprogramms Ländlicher 

Raum des Landes Nordrhein-Westfalen angebotenen  Agrarum-

weltmaßnahmen, für die 2015 erstmalig Grundanträge gestellt 

werden konnten, bleiben von ihren Verpflichtungen und ihrer 

Zielsetzung her im Vergleich zum bisherigen Programm weitge-

hend unverändert. Die Fördersätze steigen hingegen bei 

allen Maßnahmen, zum Teil sogar sehr deutlich. Ann-

Kathrin Steinkamp mit den Details.

Im Bereich der Flächenmaßnahmen 

werden angeboten:

 ● Anbau vielfältiger Kulturen im 

Ackerbau

 ● Extensive Grünlandnutzung

 ● Anlage von Blüh- und Schonstreifen

 ● Anlage Uferrand- und Erosions-

schutzstreifen

 ● Anbau von Zwischenfrüchten

 ●  Vertragsnaturschutz

 ● Zucht und Haltung bedrohter Haus- 

und Nutztierrassen

 ● Ökologische Produktionsverfahren

Für diese Maßnahmen ist eine Ver-

pflichtung über fünf und für Umsteiger 

aus Vorgängermaßnahmen der alten 

Förderperiode für fünfeinhalb Jahre 

einzugehen. Ab dem 1. Juli 2015 bezie-

 
Neu
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hungsweise dem 1. Januar 2016 gelten 

für alle Neuanträge die in der Tabelle 

genannten Fördersätze.

 ▶ Vielfältige Kulturen 
im Ackerbau

 ● Die Verpflichtungen beziehen sich 

auf die Ackerfläche des Betriebes. 

Ausgenommen sind diejenigen 

Ackerflächen, die nicht mehr für die 

landwirtschaftliche Erzeugung ge-

nutzt werden. 

 ● Anbau von mindestens fünf verschie-

denen Hauptfruchtarten jährlich.

 ● Der Anbau jeder Hauptfruchtart 

darf 10 % der Ackerfläche nicht un-

terschreiten und 30 % nicht über-

schreiten. Werden Raufuttergemen-

ge mit Leguminosenanteil als 

Hauptfrucht angebaut, ist ein Um-

fang von bis zu 40 % der Ackerflä-

che zulässig.

 ● Der Getreideanteil darf 66 % der 

Ackerfläche nicht überschreiten.

 ● Gemüse und andere Gartengewäch-

se dürfen auf maximal 30 % der 

Ackerflächen angebaut werden.

 ● Auf mindestens 10 % der Ackerflä-

che sind Leguminosen oder ein Ge-

menge, das Leguminosen enthält, 

anzubauen.

 ● Nach den Leguminosen oder den 

Gemengen mit Leguminosen ist ei-

ne Folgefrucht anzubauen, die bis 

zum 15. November eingesät werden 

muss.

 ● Werden mehr als fünf Hauptfrucht-

arten angebaut und wird der Min-

destanteil von 10 % der Ackerflä-

che bei einer oder mehreren Haupt-

fruchtarten nicht erreicht, so kön-

nen Hauptfruchtarten zusammen-

gefasst werden, bis die genannten 

Anbauanteile erreicht sind, zum 

Beispiel 5 % Wintergerste und 8 % 

Wintertriticale.

 ▶ Extensive Grünlandnutzung 

Die Verpflichtungen aus der vorherge-

henden Förderperiode, also die exten-

sive Bewirtschaftung des gesamten 

Dauergrünlandes des Betriebes, haben 

weiterhin Bestand. 

 Neu ist die Bezugsgröße für 

die Berechnung des Viehbe-

satzes. Der durchschnittliche 

Mindestviehbesatz von 0,6 

RGV und Höchstviehbesatz von 1,4 rau-

futterfressenden Großvieheinheiten 

(RGV) wird nicht mehr auf Basis der 

Hauptfutterfläche, also  Dauergrünland, 

Ackerfutter und Silomais, sondern aus-

schließlich auf Basis der Dauergrün-

landfläche (NC 459, 480, 492) berech-

net. Betriebe, die bislang an der Exten-

sivierung teilnehmen und den maxima-

len Viehbesatz nur durch die Anrech-

nung von Silomaisflächen einhalten 

konnten, werden ohne Flächenzuwachs 

beim  Dauergrünland oder ohne eine Re-

duzierung des Viehbestandes die neuen 

Bedingungen nicht einhalten können. 

Der Mindestviehbesatz darf zudem an 

nicht mehr als 50 Tagen eines Ver-

pflichtungsjahres unterschritten wer-

den.

Die weiteren Verpflichtungen und Auf-

lagen ändern sich im Bereich der ex-

tensiven Grünlandnutzung nicht und 

umfassen:

 ● Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 

und mineralische Stickstoffdünger. 

 ● Pflanzenschutzmittel dürfen in 

Ausnahmefällen nach Genehmi-

gung der Bewilligungsbehörde aus-

gebracht werden, für diese Flächen 

wird dann im jeweiligen Jahr keine 

Zuwendung gewährt.

 ● Verzicht auf organische oder orga-

nisch-mineralische Düngemittel ge-

mäß Anlage I der Düngeverord-

nung, außer Wirtschaftsdünger.

 ● Absolutes Umbruchverbot von 

  Dauergrünland. Pflegeumbrüche 

sind nur in Ausnahmefällen und 

nach Genehmigung durch die Land-

wirtschaftskammer zulässig. 

 ● Der maximale Wirtschaftsdünger-

einsatz muss auf das Äquivalent 

von 1,4 GVE je ha beschränkt wer-

den. 

 ● Beregnung oder Entwässerungs-

maßnahmen dürfen nicht erfolgen, 

das  Dauergrünland muss mindes-

tens einmal jährlich genutzt wer-

den.

 ▶ Anlage von Uferrand- und 
Erosionsschutzstreifen

Maßnahmenspezifische Zuwendungs-

voraussetzungen:

 ● Anlage von  Uferrandstreifen auf 

Ackerflächen entlang von Oberflä-

chengewässern, unmittelbar an-

grenzend an Gewässerböschung, 

Ufervegetation oder uferbegleiten-

des Landschaftselement; maximale 

Entfernung zur Böschungsoberkan-

te oder mittlerer Wasserstandslinie 

von 10 m. Oberflächengewässer im 

Sinne der Förderung sind alle stän-

dig oder zeitweilig in Betten flie-

ßende oder stehende oder aus 

Quellen wild abfließende Oberflä-

chengewässer, einschließlich perio-

disch wasserführende Oberflächen-

gewässer. Ausgenommen sind sol-

che Oberflächengewässer, die nur 

Neu
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gelegentlich wasserführend sind. 

Ebenso Straßen- oder Drainagegrä-

ben, die ausschließlich nach star-

ken Regengüssen vorübergehend 

Wasser führen, aber keine Kennzei-

chen eines oberirdischen Gewäs-

sers aufweisen. 

 ● Anlage von Erosionsschutzstreifen 

auf Ackerflächen der Erosions-

gefährdungsstufe CCWasser1 und 

CCWasser2.

 ● Uferrand- und Erosionsschutzstrei-

fen können nur auf Flächen ange-

legt werden, die zum Zeitpunkt der 

Grundantragstellung vom Zuwen-

dungsempfänger selbst bewirt-

schaftet und im Jahr der Grundan-

tragstellung als Acker- oder Dauer-

kulturflächen deklariert und be-

wirtschaftet wurden. Ausgeschlos-

sen sind die Nutzartcodierungen 

591 und 593. Zudem ist eine lage-

genaue Skizze beizufügen.

 ▶ Maßnahmenspezifische 
Verpflichtungen

 ● Begrünung eines Uferrand- oder 

Erosionsschutzstreifens von min-

destens 5 m bis zu 30 m Breite auf 

Ackerflächen durch Einsaat mit 

mehrjährigen Grasarten oder grä-

serbetonten Mischungen und des-

sen Beibehaltung für den gesamten 

Verpflichtungszeitraum. Die Ein-

saat muss vor dem 1. April des ers-

ten Verpflichtungsjahres erfolgen.

 ● Anlage von  Uferrandstreifen auf 

 Dauergrünland nur im Ausnahmefall 

bei Einbindung der Flächen in vom 

zuständigen Ministerium anerkann-

ten Projekten des Gewässer- und 

Naturschutzes, nach Maßgabe der 

zuständigen Gewässerschutzbera-

tung. Die Abzäunung eines 5 bis 

15 m breiten Streifens auf dem be-

stehenden Grünland ist erforderlich.

 ● Verzicht auf den Einsatz von Dün-

ge- und Pflanzenschutzmitteln.

 ● Der Aufwuchs der Fläche muss min-

destens einmal jährlich gemäht und 

abgefahren oder gemulcht und 

ganzflächig verteilt werden, frühes-

tens jedoch am 1. Juli.

 ● Keine über eine notwendige Nach-

saat hi nausgehende Bodenbearbei-

tung oder mechanische Bearbei-

tung, die zu einer Beeinträchtigung 

der Begrünung führt.

 ● Keine Beweidung, einschließlich 

angrenzender Böschung.

 ● Keine über die Abfuhr des Mähgu-

tes hi nausgehende Nutzung der 

Fläche.

 ● Keine Entwässerungsmaßnahmen.

 ▶ Blüh- und Schonstreifen

 ● Anlage von ein- oder mehrjährigen 

Blüh- und Schonstreifen auf den 

Acker- oder Dauerkulturflächen mit 

einer Breite von mindestens 6 bis 

maximal 12 m entlang der Schlag-

grenze oder innerhalb des Schla-

ges; alternativ können auch Blüh- 

und Schonflächen von maximal 

0,25 ha je  Schlag angelegt werden.

 ● Je  Schlag dürfen maximal 20 % der 

Fläche als  Blühstreifen oder Blüh-

fläche angelegt werden.

 ● Verwendung der in NRW festgeleg-

ten Saatmischungen. Belege und 

Rückstandsproben sind aufzube-

wahren.

 ● Die Einsaat muss spätestens bis 

zum 15. Mai vorgenommen werden, 

eine Herbsteinsaat im Vorjahr, auch 

vor Verpflichtungsbeginn, ist zuläs-

sig. Grundsätzlich sollen die Strei-

fen oder Flächen an Ort und Stelle 

beibehalten werden. Werden sie 

verlegt, ist dies erst nach Ernte der 

Hauptfrucht, frühestens ab dem 

1.  August zulässig. Der Umfang ist 

jedoch über den gesamten Ver-

pflichtungszeitraum beizubehalten. 

 ● Verbot der Anwendung von Pflan-

zenschutzmitteln auf den Blüh- und 

Schonstreifen oder -flächen.

 ● Außer für Pflegemaßnahmen und 

etwaige Nachsaaten dürfen auf den 

Blüh- und Schonstreifen oder -flä-

chen keine anderweitigen Bearbei-

tungsmaßnahmen durchgeführt 

werden. Das Befahren ist aus-

 ▶ Fördersätze  der  Agrarumweltmaßnahmen ab 2016 in € je ha
Vielfältige Kulturen im Ackerbau Konventionelle Betriebe 90 €

Konventionell mit 10 % Körnerleguminosen 125 €

Ökobetriebe 65 €

Ökobetriebe mit 10 % Körnerleguminosen 90 €

Extensive Grünlandnutzung  Dauergrünland 150 €

Uferrand- und Erosionsschutzstreifen alle Betriebe, Anlage auf Acker 1 100 €

Blüh- und Schonstreifen alle Betriebe, Anlage auf Acker und Dauerkultur 1 200 €

Anbau von Zwischenfrüchten Konventionelle Betriebe 97 €

Ökobetriebe 58 €

 Ökologischer Landbau, Einführung (ab Jahr 3 entspricht die 
Prämienhöhe der Beibehaltungsprämie; Ausnahme: Unter-
glasflächen)

Ackerland 1. und 2. Jahr / 3. bis 5. Jahr 520 € / 260€

Dauergünland 1. und 2. Jahr / 3. bis 5. Jahr 330 € / 220 €

Gemüse- und Zierpflanzen 1. und 2. Jahr / 3. bis 5. Jahr 1 440 € / 400 €

Dauerkultur- und Baumschulflächen 1. und 2. Jahr / 3. bis 5. Jahr 2 160 € / 940 €

Unterglasflächen 1. und 2. Jahr / 3. bis 5. Jahr 6 000 € / 5 000 €

 Ökologischer Landbau, Beibehaltung Ackerland 260 €

Dauergünland 220 €

Gemüse- und Zierpflanzen 400 €

Dauerkultur- und Baumschulflächen 940 €

Unterglasflächen 3 800 €

 Ökologischer Landbau, Kontrollkostenzuschuss 50 € pro ha, maximal 600 €

Zu beachten sind gegebenenfalls Prämienabzüge, wenn Ackerflächen gleichzeitig als im Umweltinteresse genutzte Flächen ausgewiesen werden. Siehe hierzu auch Artikel auf 

Seite 63.
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schließlich für diese Maßnahmen 

und nur außerhalb des Zeitraums 

vom 1. April bis zum 31. Juli eines 

Jahres erlaubt. 

 ● Der Aufwuchs der Blüh- und Schon-

streifen oder -flächen darf nicht ge-

nutzt werden.

 ● Mindestens alle zwei Jahre ist der 

Aufwuchs zu mulchen oder zu mä-

hen und ganzflächig zu verteilen. 

Diese Pflegemaßnahmen dürfen 

erst nach dem 31. Juli eines Jahres 

durchgeführt werden. 

 ▶ Neuer Antrag, 
neue Streifen

Die erste Einsaat eines Blüh- oder 

Schonstreifens auf Basis der neuen 

Richtlinien ist erst nach der Grundan-

tragstellung am 30. Juni 2015 zulässig. 

Alle  Blühstreifen, die in der ausgelau-

fenen Förderperiode bereits angelegt 

wurden, müssen umgebrochen und mit 

Saatgutmischungen neu angelegt wer-

den, die den aktuellen Vorgaben ent-

sprechen. 

 ▶ Anbau von 
Zwischenfrüchten

 ● Nach der Ernte der Hauptfrüchte 

werden zum Zweck der Winterbe-

grünung  Zwischenfrüchte oder Un-

tersaaten auf mindestens 20 % der 

zum Zeitpunkt der Grundantragstel-

lung innerhalb der Förderkulisse 

liegenden, bewirtschafteten und 

förderfähigen Ackerfläche des Be-

triebes angebaut. 

 Bei Unterschreitung der 

20-%-Grenze gibt es keine 

Ausnahmen mehr. Eine 

Sanktion erfolgt auch dann, 

wenn auf allen Flächen, die in der För-

derkulisse bewirtschaftet und auf de-

nen eine Sommerung als Hauptkultur 

folgt,  Zwischenfrüchte angebaut wer-

den.

 ● Die  Zwischenfrüchte oder Unter-

saaten müssen winterhart oder 

ausreichend kältetolerant sein und 

dürfen keine Leguminosen enthal-

ten. Erfolgt die Aussaat der nachfol-

genden Hauptkultur mit Mulch- 

oder Direktsaatverfahren, ist auch 

der Anbau von abfrierenden Zwi-

schenfrüchten und Untersaaten 

möglich.

 ● Die Einsaat der  Zwischenfrüchte ist 

aktiv mit ortsüblichen Bestellme-

thoden vorzunehmen, also keine 

Selbstbegrünung.

 ● Die Einsaat erfolgt nach Ernte der 

Hauptkulturen bis zum 5. Septem-

ber. Nach spät räumenden Haupt-

kulturen kann die Aussaat von Öl-

rettich, Winterrübsen und Senf bis 

zum 15. September und die Aussaat 

von Welschem Weidelgras und 

Grünroggen bis zum 1. Oktober er-

folgen. 

 ● Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 

und Stickstoffdüngung; die Start-

düngung nach Anbau von Getreide 

ist zulässig.

 ● Die  Zwischenfrüchte und Untersaa-

ten müssen bis zum 15. Februar des 

Folgejahres beibehalten werden. 

Die Beweidung, außer im Rahmen 

der Wanderschäferei, sowie der 

Umbruch und die Einarbeitung, sei 

es auch nur eine oberflächliche 

Vermischung, sind vor dem 16. Feb-

ruar nicht zulässig. 

 ● Eine Nutzung durch Mahd und Ab-

fuhr ist vor dem 16. Februar mög-

lich, sofern es sich um sicher wie-

der austreibende, ausreichend win-

terharte  Zwischenfrüchte handelt. 

 ● Die Beseitigung des Aufwuchses 

darf auch nach dem 15. Februar nur 

mechanisch erfolgen. Der Einsatz 

von Totalherbiziden ist ausge-

schlossen.

 ●  Zwischenfrüchte und Untersaaten 

dürfen nicht in eine Hauptkultur 

überführt werden, die aktive Ein-

saat einer Sommerung als Haupt-

kultur ist erforderlich. 

 ● Teilnahme an mindestens zwei Be-

ratungsangeboten der mit der 

WRRL-Beratung im Bereich Nähr-

stoffe beauftragten Stelle, wobei 

die erste Teilnahme spätestens mit 

dem dritten und die zweite spätes-

tens mit dem fünften Auszahlungs-

antrag belegt und die Teilnahmebe-

scheinigung bei der Kreisstelle ein-

gereicht werden muss.

 ● Bis zum 15. Oktober ist jährlich ei-

ne Herbsterklärung mit dem Ver-

zeichnis zum Zwischenfruchtanbau 

bei der Kreisstelle abzugeben.

 ▶ Bedrohte Haus- und 
Nutztierrassen

Diese Maßnahme nimmt eine gewisse 

Sonderstellung ein, da sie zwar einen 

Tierbezug hat, im Programm Ländli-

cher Raum jedoch den  Agrarumwelt-

maßnahmen zugeordnet wird. Förder-

fähig sind die Züchtung und Haltung 

bedrohter Haus- und Nutztierrassen, 

die in der Datenbank Zentrale Doku-

mentation Tiergenetischer Ressourcen 

in Deutschland in definierten Gefähr-

dungskategorien geführt werden. Die 

Förderung bezieht sich auf 15 Rinder-, 

21 Schaf-, elf Pferde-, acht Schweine- 

und fünf Ziegenrassen, die den Richtli-

nien, ebenso wie die Förderungsbedin-

gungen für die einzelnen Rassen, ent-

nommen werden können. 

 ▶ Ökologische 
Produktionsverfahren

 Eine wesentliche Änderung 

innerhalb dieser Förder-

maßnahme ist neben der 

Anhebung der Prämien das 

absolute Umbruchverbot von  Dauer-

grünland. Ein Verstoß gegen diese ver-

schärfte Verpflichtung führt innerhalb 

dieser Fördermaßnahme künftig un-

mittelbar zu Prämienkürzungen. Eben-

falls unzulässig ist bereits die wenden-

de oder lockernde Bodenbearbeitung 

von  Dauergrünland zur Vorbereitung 

einer Neueinsaat, der Pflegeumbruch. 

In Ausnahmefällen kann die Bewilli-

gungsbehörde jedoch eine Genehmi-

gung hierfür erteilen. Eine weitere 

zentrale Fördervoraussetzung ist die 

Einhaltung der EG-Ökoverordnung im 

gesamten Betrieb. Darüber hi naus 

müssen Betriebe, die Prämien für  Dau-

ergrünland beantragen, im jeweiligen 

Verpflichtungsjahr einen durchschnitt-

lichen Viehbesatz von mindestens 0,3 

RGV je ha  Dauergrünland einhalten.

Der Betrieb muss jährlich durch die 

Öko-Kontrollstelle kontrolliert werden. 

Die Bescheinigung über diese Kontrol-

le ist vom Antragsteller innerhalb von 

sechs Wochen nach der Kontrolle bei 

der Kreisstelle einzureichen.

Bei der Unterglasförderung sind auch 

Gewächshäuser, die nicht aus Glas be-

stehen, förderfähig. Diese müssen 

dann jedoch eine Stehwandhöhe von 

mindestens 3 m und eine automati-

sche Lüftungsregelung aufweisen. Die 

Nutzungsdauer muss mindestens neun 

Monate je Jahr betragen und ist nach-

zuweisen und im Auszahlungsantrag 

zu bestätigen. Folientunnel sind nicht 

förderfähig.

 Neu ist, dass die förderfähi-

ge Fläche im jeweiligen An-

tragsjahr anhand des Flä-

chenverzeichnisses aus dem 

Neu

Neu

Neu

 Zwischenfrüchte 

und Untersaaten 

müssen bis zum 

15. Februar des 

Folgejahres beibe-

halten werden. 

Nur im Rahmen 

der Wanderschäfe-

rei ist eine Bewei-

dung vor dem 16. 

Februar möglich.

Foto: 

Alina  Wallenfang
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Sammelantrag ermittelt wird. Die im 

Grundantragsverfahren bewilligte Flä-

che muss nicht über den gesamten 

Verpflichtungszeitraum von fünf oder 

fünfeinhalb Jahren beibehalten wer-

den. Maßgeblich ist, dass alle Flächen 

des Betriebes ökologisch bewirtschaf-

tet werden. Für diese Maßnahmen gilt 

wie bisher der 30. Juni als Antragsfrist 

zur Einreichung des Grundantrages 

und der 17. Mai 2016 als Antragsfrist 

für die Auszahlungsanträge.

 ▶ Dauergrünlandstatus und 
 Agrarumweltmaßnahmen 

Ackerflächen, auf denen im Rahmen 

einer AUM oder bestimmten Vertrags-

naturschutzmaßnahme gemäß ELER-

VO und Vorgängerverordnungen Be-

grünungen angelegt wurden, wie Blüh- 

und Schonflächen, Uferrand- und Ero-

sionsstreifen oder die langjährige 

 Stilllegung auf Ackerflächen, wachsen 

während der Laufzeit der Verpflichtun-

gen nicht in den Dauer grünlandstatus 

hinein.  

Flächen, für die der Antragsteller 

nachweisen kann, dass deren Dauer-

grünlandstatus im Rahmen einer der 

folgenden AUM entstanden ist oder im 

Rahmen einer Nachfolgeverpflichtung 

beizubehalten war, können nach Ge-

nehmigung, aber ohne Pflicht zur Anla-

ge einer Ersatzfläche umgebrochen 

werden: 

 ●  Vertragsnaturschutz

 ● Grünlandextensivierung

 ● Alte  Weidehaltung (Grundbewilli-

gungen bis 2005)

 ● MSL-Grundbewilligungen bis 2013 

mit Verpflichtung zur Beibehaltung 

des Grünlandumfanges, die im di-

rekten Anschluss an die genannten 

Maßnahmen erfolgten.

Voraussetzung ist, dass die Einsaat 

des Dauergrünlandes während des Be-

willigungszeitraumes durchgeführt 

wurde oder zumindest in einem engen 

zeitlichen Zusammenhang mit der An-

tragstellung erfolgte.

 ▶ Verpflichtungszeitraum 
Kalenderjahr

Aufgrund der möglichen Verbindung 

der genannten Maßnahmen der zwei-

ten Säule mit den  Greening-Verpflich-

tungen der ersten Säule wurde in 

Nordrhein-Westfalen der Verpflich-

tungszeitraum für alle genannten 

  Agrarumweltmaßnahmen außer dem 

Anbau von Zwischenfrüchten auf das 

Kalenderjahr umgestellt. Diese Um-

stellung wurde in den Flächenmaßnah-

men auf unterschiedliche Weise voll-

zogen. Das Land NRW unterstützte im 

letzten Jahr soweit wie möglich die 

Umstellung auf die neuen Programm-

bedingungen durch das Angebot von 

Ersetzungsanträgen. Antragsteller mit 

Bewilligungen auf alter Rechtsgrundla-

ge, die zum 30. Juni 2016 oder später 

auslaufen sollten, konnten daher bis 

zum 30. Juni 2015 einen Ersetzungsan-

trag auf neuer Programmgrundlage 

stellen. Dies galt mit Ausnahme der 

Förderung der Mulch- und Direktsaat 

und der langjährigen  Stilllegung, die 

auslaufen. 

Ersetzungsanträge in den Maßnahmen 

Extensive Grünlandnutzung,  Ökologi-

scher Landbau, Uferrand- und Erosi-

onsschutzstreifen und  Vertragsnatur-

schutz konnten 2015 direkt, ohne Un-

terbrechung der Förderung über 

fünfeinhalb Jahre bis zum 31. Dezem-

ber 2020 bewilligt werden. Diese Son-

derregelung galt einmalig für Erset-

zungen im Jahr 2015. Für die übrigen 

Maßnahmen erfolgte die Ersetzung mit 

dem Verpflichtungszeitraum 1. Januar 

2016 bis 31. Dezember 2020. Nur für 

den Zwischenfruchtanbau gilt der 

1. Juli 2015 bis 30. Juni 2020. 

 ▶ Wenn die Maßnahme 
ausläuft

Landwirte, die bislang an einer AUM 

teilgenommen haben und deren Ver-

pflichtungs- und Bewilligungszeitraum 

am 30. Juni 2016 endet, können die 

Teilnahme zu diesem Zeitpunkt been-

den oder bis zum 30. Juni einen neuen 

Grundantrag einreichen. Die künftige 

Verpflichtung beginnt dann am 1. Janu-

ar 2017 und endet am 31.  Dezember 

2021, beziehungsweise beginnt beim 

Anbau von Zwischenfrüchten am 1. Ju-

ni 2016 und endet am 30. Juni 2020.

 ▶ Zwei Auszahlungsanträge

Die Teilnehmer, die in 2015 das Ange-

bot eines fünfeinhalbjährigen Ver-

pflichtungszeitraumes angenommen 

haben, müssen in diesem Jahr zwei 

Auszahlungsanträge stellen. Der eine 

Auszahlungsantrag soll dabei den Zeit-

raum vom 1. Juli 2015 bis zum 31. De-

zember 2015 und der zweite Auszah-

lungsantrag das Kalenderjahr 2016 

abdecken. 

Die Umstellung auf das Kalenderjahr 

bedeutet auch eine Verschiebung des 

bislang bekannten Auszahlungster-

mins im Oktober eines Jahres. In Zu-

kunft werden die Auszahlungen in der 

Regel nach Ablauf eines Verpflich-

tungsjahres erfolgen. So können, zum 

Beispiel aufgrund der notwendigen 

Viehbesatzberechnungen, die dann 

das komplette Kalenderjahr abdecken 

müssen, in der extensiven Grünland-

nutzung und im Öko-Landbau die 

Auszahlungen frühestens im Februar 

nach Ablauf des Verpflichtungsjahres 

ausgezahlt werden. Die Bewilligungs-

zeiträume erstrecken sich aus diesem 

Grund auch bis zum 30. Juni des Fol-

gejahres nach Beendigung des letzten 

Verpflichtungsjahres. Die Auszahlung 

für das zweite Halbjahr 2015 wird vo-

raussichtlich ab Oktober 2016 erfol-

gen. ◀

Gemüse darf auf 

maximal 30 % der 

Ackerfläche ange-

baut werden.

Foto: Georg Haertl

Auf mindestens 

10 % der Acker-

fläche sind Legu-

minosen oder ein 

Gemenge, das Le-

guminosen ent-

hält, anzubauen.

Foto: 

Alina Wallenfang
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Doppelförderung 
vermeiden
Auch 2016 werden einige freiwillige Maßnahmen im Rahmen 

der Agrarumweltförderung honoriert, die auch für den Erhalt 

der Greeningprämie verpflichtend sind. Zur Vermeidung einer 

Doppelförderung kann es in bestimmten Fällen zu einer Kür-

zung der Prämie kommen. Ann-Kathrin Steinkamp erklärt, wie 

Sie das verhindern können.

Zuwendungsempfänger fünfjähriger 

Altbewilligungen der Förderperiode 

2000 bis 2014 konnten im vergange-

nen Jahr in die  Agrarumweltmaßnah-

men (AUM) der neuen Förderperiode 

2014 bis 2020 wechseln. Während 

sich aus CC-Standards und Grundan-

forderungen für 2016 kein Änderungs-

bedarf für die laufenden Bewilligun-

gen ergibt, ist in Bezug auf die ab 1. 

Januar 2015 geltenden  Greening-Ver-

pflichtungen das Risiko einer Doppel-

zahlung auszuschließen.

Fünfjährige Bewilligungen wurden 

2011 mit einer Revisionsklausel ausge-

stattet, die die notwendige Anpassung 

aufgrund der  Greening-Verpflichtun-

gen während der Laufzeit zulässt. Die 

Zuwendungsempfänger konnten, so-

fern sie mit der Anpassung nicht ein-

verstanden waren, die Verpflichtung 

rückzahlungsfrei beenden oder in die 

höherwertige Nachfolgemaßnahme 

wechseln.

 ▶ Was bedeutet das?

Sowohl für bestehende Verpflichtun-

gen im Rahmen einzelner  Agrarum-

weltmaßnahmen als auch für Neube-

willigungen muss mit den Auszahlun-

gen eine Doppelförderung ausge-

schlossen werden. Das Risiko einer 

Doppelförderung besteht grundsätz-

lich dann, wenn innerhalb einer AUM 

geförderte Ackerflächen gleichzeitig 

im Rahmen des Greenings als ÖVF an-

gemeldet werden. In diesen Fällen 

muss die Prämie für die AUM um einen 

definierten Betrag je Hektar abgesenkt 

werden. Auch für die Förderung ökolo-

gischer Produktionsverfahren hat die 

EU festgelegt, dass  Greening-Abzüge 

vorzunehmen sind.

 ▶ Für wen gilt die 
Prämienabsenkung?

Betroffen von einer möglichen 

Prämien absenkung sind ausschließ-

lich solche Antragsteller, deren Ver-

pflichtungszeitraum innerhalb der je-

weiligen AUM ab dem 1. Juli 2011 be-

gonnen hat. Antragsteller mit einem 

Grundantrag aus 2010 oder mit einem 

Grundantrag aus den Jahren 2007 bis 

2009, der 2012 bis 2014 ein- oder 

mehrmals verlängert wurde, sind von 

diesem Prämienabzug nicht betroffen. 

Potenzielle Prämienabzüge gibt es bei 

Grundanträgen ab dem Jahr 2011 und 

den Fördermaßnahmen:

 ●  Blühstreifen und Blühflächen

 ●  Uferrandstreifen

 ● Erosionsschutzstreifen

 ●  Vielfältige Fruchtfolge

 ●  Vertragsnaturschutz

 ● Anbau von Zwischenfrüchten

 ● Ökologische Produktionsverfahren

Die möglichen Prämienabsenkungen 

für die Auszahlungen 2016 sind in Ta-

belle 1 aufgeführt. In der Fördermaß-

nahme Anbau von Zwischenfrüchten 

kann es im Jahr 2016 erstmalig zu ei-

ner Prämienabsenkung in Höhe von 

75 € je ha kommen, sofern die im Rah-

men der AUM geförderten Flächen 

gleichzeitig für den Anbau von Zwi-

schenfrüchten im Rahmen des Gree-

nings beantragt wurden. Relevant für 

die Prämienverrechnung im AUM-Aus-

zahlungsantrag 2016 sind dabei die 

Zwischenfruchtflächen, die innerhalb 

der AUM bereits im Herbst 2015 einge-

sät und gleichzeitig als ÖVF im Sam-

melantrag 2015 beantragt, also im 

Spätsommer oder Herbst 2015 einge-

sät wurden. 

Innerhalb der Fördermaßnahme  Viel-

fältige Fruchtfolge gilt folgende Rege-

lung: Wird nur eine einzige Legumino-

senfläche gleichzeitig als ÖVF inner-

halb des Greenings angemeldet, er-

folgt für die gesamte geförderte Fläche 

im Rahmen der Vielfältigen Fruchtfol-

ge ein Prämienabzug von 20 € je ha. 

Für die Betriebe, die im Rahmen der 

MSL-Förderung ökologischer Produkti-

onsverfahren gefördert werden, gilt 

ebenfalls eine spezielle Regelung. Ob-

wohl Ökobetriebe, die den gesamten 

Betrieb auf die Bedingungen der EG-

Öko-Verordnung umgestellt haben, 

grundsätzlich von den  Greening-Ver-

pflichtungen befreit sind, muss bei 

fünfjährigen Bewilligungen ab 2011 

auch innerhalb dieser Fördermaßnah-

me eine Prämienabsenkung von 13 € 

je ha Ackerfläche erfolgen. 

 ▶ AUM und ÖVF – 
wie geht das?

Bestimmte AUM-Flächen können 

grundsätzlich auch als ÖVF beantragt 

werden. In diesem Fall trägt der An-

tragsteller die Verantwortung, sowohl 

die spezifischen Anforderungen aus 

AUM als auch für den gewählten ÖVF-

Typ einzuhalten. Beachten Sie die Hin-

weise zu den einzelnen  Agrarumwelt-

maßnahmen: 

Werden Flächen 

aus  Agrarumwelt-

maßnahmen beim 

 Greening angege-

ben, wird die 

 Prämie gekürzt.

Foto: Landpixel
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 ▶ Tabelle 1: AUM-Prämienkürzungen im Jahr 2016 bei gleichzeitiger Anmeldung von AUM-Flächen als ÖVF
Die Prämienkürzungen gelten nur für Anträge, deren fünfjährige Bewilligung am 1. Juli 2011 beonnen hat

Agrarumweltmaßnahme Potenzielle ÖVF Gewichtungs-

faktor

Abzugsbetrag bei der AUM-Prämie 2016

 Vielfältige Fruchtfolge ÖVF-Leguminosen 0,7 20 €/ha für jede Ackerfläche, wenn mindestens ein  Schlag als 
ÖVF-Leguminosen im  Flächenverzeichnis 2016 beantragt wird

 Blühstreifen/Erosionsschutzstreifen/ Vertragsnat
urschutz – Ackerstreifen ohne Nutzung, jeweils 
bis 20 m Breite

Feldrand/ Pufferstreifen/
Streifen am Waldrand 
(nur bis zu 10 m)

1,5 380 €/ha, wenn im  Flächenverzeichnis 2016 als ÖVF-Feld-
rand, ÖVF- Pufferstreifen oder ÖVF-Streifen am Waldrand be-
antragt

 Blühstreifen/ Uferrandstreifen/Ero sionsschutz-
streifen/ Vertragsnaturschutz-Ackerstreifen ohne 
Nutzung, jeweils über 20 m Breite und Blühflächen

Brache 1 380 €/ha wenn im  Flächenverzeichnis 2016 als ÖVF-Brache 
beantragt

 Uferrandstreifen bis 20 m Breite (inklusive Ufer-
vegetation im Falle von ÖVF- Pufferstreifen)

Feldrand/ Pufferstreifen 1,5 380 €/ha  Uferrandstreifen, die im  Flächenverzeichnis 2016 
als Feldrand oder  Pufferstreifen beantragt werden

 Vertragsnaturschutz – Ackerbrachen Brache 1 250 €/ha Ackerbrache, die im  Flächenverzeichnis 2016 als 
ÖVF-Brache  beantragt werden

 Vertragsnaturschutz – Einsaat von Klee oder Lu-
zerne

ÖVF-Leguminosen 0,7 175 €/ha Klee-/Luzernefläche, die als ÖVF-Leguminosen im 
 Flächenverzeichnis 2016 beantragt wird

Langjährige  Stilllegung Feldrand/ Pufferstreifen/
Streifen am Wald/Brache

1,5 oder 1 Kein Abzug (letzte Bewilligungen 1999), wenn die Kombinier-
barkeit im konkreten Einzelfall möglich ist!

 Vertragsnaturschutz auf Grünland: Pauschaler Abzug für Verpflichtungen auf umweltsensiblem  Dauergrünland, für die ein Umbruchverbot (Pflugverbot) 
besteht, und bei denen ein Pflegeumbruchverbot prämienrelevant ist, in Höhe von 23 €/ha
 Ökologischer Landbau: „green by definition“, dennoch pauschaler Abzug von 13 €/ha Ackerfläche bei fünfjährigen Bewilligungen ab 2011 notwendig.

 ▶ Tabelle 2: AUM-Prämienkürzungen ab 2016 bei gleichzeitiger Anmeldung von AUM-Flächen als ÖVF

Agrarumweltmaßnahme Betriebstyp Hektarsatz Greeningabzug Hektarsatz nach Greeningabzug

Vielfältige Kulturen im Ackerbau Konventionelle Betriebe
Konventionell mit 10 % Körnerleguminosen

90 €
125 €

20 €
20 €

70 €
105 €

Uferrand- und Erosionsschutzstreifen alle Betriebe, auf Acker 1 100 € 380 € 720 €

Blüh- und Schonstreifen oder -flächen alle Betriebe, auf Acker und Dauerkultur 1 200 € 380 € 820 €

Anbau von Zwischenfrüchten Konventionelle Betriebe 97 € 75 € 22 €

 ▶  Uferrandstreifen

Ein  Uferrandstreifen kann nur dann 

 Pufferstreifen – ÖVF mit dem Gewich-

tungsfaktor 1,5 – sein, wenn 

a) er inklusive einer vorhandenen 

Ufervegetation an keiner Stelle 

breiter als 20 m ist. Die Ufervegeta-

tion umfasst dabei nur die Vegetati-

on ab Böschungsoberkante, also 

der auf gleicher Höhe mit der ÖVF 

liegenden. Die Böschung selbst 

zählt nicht zur Ufervegetation;

b) die Ufervegetation selbst nicht 

schon breiter als 10 m ist;

c) er nicht durch eine Hecke oder 

Baumreihe vom Gewässer getrennt 

ist. 

Erfüllt ein  Uferrandstreifen diese Be-

dingungen, darf bei gleichzeitiger Be-

antragung als  Pufferstreifen erst ab 

dem 1. Juli eine Schnittnutzung erfol-

gen, sofern der Streifen von der an-

grenzenden Ackerkultur unterscheid-

bar bleibt. Auch die jährlich vorzuneh-

menden Pflegemaßnahmen dürfen erst 

ab dem 1. Juli erfolgen. Erfüllt ein  Ufer-

randstreifen eine der Bedingungen a) 

bis c) nicht, kann er aber als Feldrand-

streifen – ÖVF mit dem Gewichtungs-

faktor 1,5 – beantragt werden, wenn

d) er ohne Ufervegetation 3 bis 20 m 

breit ist

e) er durch eine Hecke oder Baumrei-

he vom Gewässer getrennt ist.

Bei Beantragung eines Uferrandstrei-

fens als Feldrandstreifen ist eine land-

wirtschaftliche Nutzung des Aufwuch-

ses, wie Heu, Silage und Biogasanlage, 

auf dem  Uferrandstreifen ausgeschlos-

sen. Die jährlich vorzunehmenden 

Pflegemaßnahmen dürfen erst ab dem 

1. Juli erfolgen.  Uferrandstreifen, die 

mit oder ohne Ufervegetation an einer 

Stelle breiter als 20 m sind, können 

weder als  Pufferstreifen, noch als Feld-

rand beantragt werden. Solche  Ufer-

randstreifen können aber als Brache – 

ÖVF mit dem Gewichtungsfaktor 1,0 – 

angegeben werden. Auch hier ist die 

landwirtschaftliche Nutzung auf den 

 Uferrandstreifen nicht zulässig und die 

Pflegemaßnahmen dürfen erst ab dem 

1. Juli erfolgen.

 ▶  Blühstreifen und 
Blühflächen

Sofern ein  Blühstreifen mit der Längs-

seite an einem Gewässer liegt, kann 

der Streifen als  Pufferstreifen bean-

tragt werden, wenn 

a) der  Schlag an keiner Stelle inklusi-

ve einer vorhandenen Ufervegetati-

on breiter als 20 m ist. Die Uferve-

getation umfasst nur die Vegetati-

on, die auf gleicher Höhe mit der 

ÖVF liegt. Die Böschung zählt nicht 

mit.

b) die eventuell vorhandene Ufervege-

tation selbst nicht schon breiter als 

10 m ist.

c) er nicht durch eine Hecke oder 

Baumreihe vom Gewässer getrennt 

ist. 

Ein  Blühstreifen kann als Streifen am 

Waldrand – ÖVF mit dem Gewich-

tungsfaktor 1,5 – beantragt werden, 

wenn 

d) er an keiner Stelle breiter als 10 m 

ist;

e) er am Waldrand liegt.

Ein  Blühstreifen kann als Feldrand-

streifen – ÖVF mit dem Gewichtungs-

faktor 1,5 – beantragt werden, wenn er 

an keiner Stelle breiter als 20 m ist. 

Die maximal förderfähige Breite eines 

Blühstreifens beträgt 12 m. 

Darüber hi naus können alle Blühflä-

chen als Brache – ÖVF mit dem Gewich-

tungsfaktor 1,0 – beantragt werden. 
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 ▶ Erosionsschutzstreifen

Bereits angelegte Erosionsschutzstrei-

fen kommen für die Ausweisung als 

ÖVF bei einer maximalen Breite von 

bis zu 20 m in erster Linie als Feld-

randstreifen in Frage. Ist der Erosions-

schutzstreifen breiter als 20 m, kann 

er als Brache ausgewiesen werden.

 ▶ Leguminosen in der 
Vielfältigen Fruchtfolge

Innerhalb der Vielfältigen Fruchtfolge 

werden auch Leguminosen anerkannt, 

die aus Gemischen, zum Beispiel Klee-

gras mit mindestens 25 % Klee in der 

Saatgutmischung, bestehen. Eine sol-

che Fläche kann jedoch nicht als ÖVF 

ausgewiesen werden. Die Aussaat der 

Leguminose muss entweder in Rein-

kultur oder als Mischung mehrerer zu-

gelassener Leguminosenarten erfol-

gen. Die Kombination einer Legumino-

senfläche in dieser AUM mit gleichzei-

tiger Ausweisung als im Umweltinter-

esse genutzter Leguminosenfläche 

kommt nur in Frage, wenn es sich um 

eine Leguminosenart handelt, die als 

ÖVF zugelassen ist. Hierzu gehören 

zum Beispiel Erbsen zur Körnergewin-

nung, Nutzart 210. 

 ▶ Ackerflächen mit 
20-jähriger  Stilllegung

Die im Rahmen der 20-jährigen Flä-

chenstilllegung bewilligten Ackerflä-

chen (Nutzartcode 563) können im 

 Flächenverzeichnis als Brache ausge-

wiesen werden. Eine Prämienkürzung 

erfolgt für die stillgelegten Flächen 

innerhalb der Agrarumweltförderung 

nicht. 

Sofern die stillgelegten Flächen die 

Bedingungen eines Feldrandes, eines 

Pufferstreifens oder eines Streifens 

am Waldrand erfüllen, besteht auch 

die Möglichkeit, stillgelegte Flächen 

in dieser Weise als ÖVF mit einem Ge-

wichtungsfaktor von 1,5 anzumelden. 

Da für alle ÖVF eine Mindestpflegever-

pflichtung, einmal jährlich ab dem 

1. Juli zu mulchen oder zu mähen, gilt, 

können solche Stilllegungsflächen, für 

die ein absolutes Pflegeverbot gilt 

(siehe Zuwendungsbescheid), nicht 

als ÖVF angemeldet werden. 

 ▶ Anbau von 
Zwischenfrüchten

Wie bereits beschrieben, können Flä-

chen im Rahmen der Fördermaßnahme 

Anbau von Zwischenfrüchten gleich-

zeitig als ÖVF-Zwischenfrucht mit dem 

Gewichtungsfaktor 0,3 ausgewiesen 

werden. Ab 2016 erfolgt eine Prämien-

verrechnung, wenn 2015 Zwischen-

fruchtflächen oder Flächen mit Grün-

decke für den Herbst 2015 ausgewie-

sen wurden und die gleichen Flächen 

im Auszahlungsantrag Anbau von Zwi-

schenfrüchten 2016 als Antragsflä-

chen innerhalb der AUM beantragt 

werden. In diesem Fall erfolgt eine 

Prämienkürzung von 75 € je ha. 

 ▶  Vertragsnaturschutz

Die Kombinationsmöglichkeiten ver-

schiedener Vertragsnaturschutzpakete 

auf Ackerflächen mit der Ausweisung 

als im Umweltinteresse genutzte Flä-

chen sind in Tabelle 2 dargestellt. Im 

Falle der Anzeige einer solchen Ver-

tragsnaturschutzfläche als  Pufferstrei-

fen, Streifen am Waldrand, Feldrand 

oder Brache gelten die unter  Uferrand-

streifen,  Blühstreifen und Blühflächen 

gemachten Aussagen. ◀

Neues zu  Cross 
Compliance 
Die Gewährung von Agrarzahlungen ist an die Einhaltung von 

EU-rechtlichen Standards geknüpft. Mit der Agrarreform 2015 

sind die geltenden Vorgaben des Cross-Compliance-Systems 

weiterentwickelt worden. Einen Überblick über die einzuhal-

tenden Verpflichtungen geben Marc Weinhold und Sandra Witt.

Auch 2016 bilden die zahlreichen Ver-

pflichtungen zur Einhaltung von Vor-

schriften und Richtlinien in den Berei-

chen Umweltschutz, Klimawandel, gu-

ter landwirtschaftlicher Zustand der 

Flächen, Gesundheit von Mensch, Tier 

und Pflanze sowie Tierschutz die 

Grundlage der  Cross Compliance (CC). 

Anlässlich der Agrarreform sind 2015 

einige CC-Verpflichtungen modifiziert 

worden.  Cross Compliance umfasst ge-

genwärtig sieben Standards für die Er-

haltung von Flächen in gutem land-

wirtschaftlichem und ökologischem 

Zustand, ferner gelten derzeit 13 Stan-

dards zu den Grundanforderungen an 

die Betriebsführung.

 ▶ Wichtige Änderungen 

 Weggefallen sind die Klär-

schlamm-Richtlinie sowie 

drei Richtlinien zur Tierseu-

chenbekämpfung. Gestrafft 

wurden die Kontrollinhalte beim Vo-

gelschutz und Flora-Fauna-Habitat. 

Unbedingt zu beachten ist, dass bei 

den Regelungen der Nitratrichtlinie 

die Übergangsfrist für Geräte zum Aus-

bringen von Wirtschaftsdüngern, die 

bis zum 14. Januar 2006 in Betrieb ge-

nommen wurden, zum 1. Januar 2016 

ausgelaufen ist. Das Ausbringen mit 

derartigen Geräten, die nicht den all-

gemein anerkannten Regeln der Tech-

nik entsprechen, ist ab 2016 verboten. 

Bei den Regelungen zum Pflanzen-

schutz sind seit dem Jahr 2015 der 

Sachkundenachweis und der Nachweis 

zur regelmäßigen Überprüfung der 

Sprüh- und Spritzgeräte, die TÜV-Prüf-

plakette, nicht mehr Bestandteil der 

CC-Kontrolle. Beide Vorgaben werden 

aber auch weiterhin über das Fach-

recht geprüft. Ansonsten gelten die 

Standards zu den Grundanforderungen 

an die Betriebsführung unverändert. 

Neu

Der Einsatz von 

Geräten zur Aus-

bringung von 

Wirtschaftsdün-

gern, die nicht 

den allgemein an-

erkannten Regeln 

der Technik ent-

sprechen, ist ab 

2016 verboten.

Fotos: agrar-press
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 Die Vorgaben zu den Min-

destanforderungen an die 

Bodenabdeckung betreffen 

nicht nur aus der Erzeugung 

genommenes Ackerland oder  Dauer-

grünland, das durch den Landwirt als 

ÖVF ausgewiesen wird, sondern auch 

brachliegende Flächen,  Feldränder, 

 Pufferstreifen oder Streifen von beihil-

fefähigen Hektarflächen an Waldrän-

dern als im Umweltinteresse genutzte 

Flächen. Für Winterkulturen,  Zwi-

schenfrüchte und Begrünungen, die als 

ÖVF ausgewiesen sind, gelten beson-

dere Vorgaben für die Nutzungsdauer 

und Bearbeitung des Aufwuchses auf 

den Flächen. Darüber hi naus sind 

2016 bei der Bodenbearbeitung die 

Ausnahmeregelungen zur Begrenzung 

von Erosion der Landeserosions-

schutzverordnung zu beachten.

 Beim Erhalt der organischen 

Substanz im Boden ist die 

 Anbaudiversifizierung im 

Rahmen des Greenings an die 

Stelle der CC-Vorschriften zur Humusbi-

lanz, Bodenhumusuntersuchung und 

Einhaltung eines Anbauverhältnisses 

mit mindestens drei Kulturen, die bis-

lang alternativ verpflichtend waren, ge-

treten. Das generelle Verbot des Ab-

brennens von Stoppelfeldern und von 

 Stroh auf Stoppelfeldern ist somit die 

einzige CC-Verpflichtung zum Erhalt des 

Anteils der organischen Substanz im Bo-

den und zum Schutz der Bodenstruktur.

 Die Vorgaben zum Schutz 

von Landschaftselementen 

wurden um das Beseiti-

gungsverbot für Terrassen 

erweitert. Das ebenfalls hinzugekom-

mene Schnittverbot bei Hecken und 

Bäumen ist während der Brut- und 

Nistzeit der Vögel vom 1. März bis zum 

30. September einzuhalten. 

 Die CC-Verpflichtung zur Er-

haltung des Dauergrünlan-

des und zur Einsaat einer 

Ersatzfläche im Rahmen des 

Dauergrünlandumbruchs galt letztma-

lig 2015. Der Dauergrünlanderhalt 

wird seit dem 1. Januar 2015 durch 

verschiedene Umbruchverbote ge-

schützt und über die  Greening-Ver-

pflichtungen sichergestellt. Ungeach-

tet dessen werden auch 2016 CC-Kon-

trollen durchgeführt, um die Einhal-

tung der betreffenden Verpflichtungen 

aus den Vorjahren zu überprüfen.

Mit dem Jahr 2015 entfielen bei der 

Förderung von  Agrarumweltmaßnah-

men die CC-relevanten Anforderungen 

zur Anwendung von phosphathaltigen 

Düngemitteln (ELER-Phosphat).

Neu

Neu

Neu

Neu

 ▶ Frühwarnsystem ersetzt 
Bagatellregelung

 Landwirte müssen ab 2016 

bei wiederholten, geringfügi-

gen Cross-Compliance-Ver-

stößen mit schärferen Sankti-

onen rechnen. Die bis Ende 2014 ange-

wandte Bagatellregelung bei geringfügi-

gen Verstößen wurde bereits 2015 

durch das Frühwarnsystem ersetzt, bei 

dem unter bestimmten Voraussetzun-

gen von einer Sanktionierung abgese-

hen werden kann. Bei geringfügigen 

Verstößen kann in begründeten Einzel-

fällen eine einmalige Verwarnung aus-

gesprochen werden, ohne dass eine 

Sanktionierung erfolgt. Der Verzicht auf 

Sanktionen im Frühwarnsystem setzt 

voraus, dass der festgestellte Verstoß 

gering und begrenzt ist und unverzüg-

lich oder innerhalb der von der Kontroll-

behörde gesetzten Frist abgestellt wird. 

Das bedeutet, dass der Landwirt nicht 

nur den konkreten festgestellten Ver-

stoß beheben muss, sondern auch in 

den folgenden drei Jahren nicht erneut 

gegen die gleiche CC-Vorschrift versto-

ßen darf. Kommt der  Betriebsinhaber 

dieser Verpflichtung nicht fristgerecht 

nach oder wird der gleiche geringfügige 

Verstoß erneut innerhalb von drei Jah-

ren festgestellt, kann der Verstoß nicht 

mehr als geringfügig eingestuft werden, 

er muss rückwirkend und gegebenen-

falls als Wiederholungsverstoß sanktio-

niert werden. Die rückwirkende Sankti-

onsfestsetzung in Höhe von 1 % erfolgt 

im Jahr der Erstfeststellung. Im Falle ei-

nes wiederholt geringfügigen Verstoßes 

gegen dieselbe Verpflichtung erfolgt 

zusätzlich eine Sanktion in Höhe von 

3 % im Jahr der erneuten Feststellung.

Noch gravierender sind die Folgen, 

wenn in den folgenden Jahren noch 

einmal ein geringfügiger Verstoß ge-

gen die gleiche Vorschrift festgestellt 

wird, weil dann der erneute Wiederho-

lungsverstoß eine Sanktion von 9 % 

zur Folge hat. ◀

Neu

Mehr Geld für den 
 Vertragsnaturschutz
Ziel des Vertragsnaturschutzes ist die Erhaltung oder Verbes-

serung beziehungsweise Wiederherstellung der Lebensgrund-

lagen von gefährdeten oder bedrohten Tier- und Pflanzenarten 

und die Verhinderung einer für den Naturhaushalt schädlichen 

Entwicklung. Ulrike Thiele und Aline Steinhoff weisen da rauf 

hin, was gefördert wird.

Landwirte erhalten einen finanziellen 

Ausgleich für die an Naturschutzzielen 

ausgerichtete Bewirtschaftung ihrer 

Grünland- und Ackerflächen sowie die 

Pflege wertvoller Kulturbiotope wie 

Magerwiesen, Heiden, Streuobstwie-

sen und Hecken.

 Zur Verbesserung der Attrak-

tivität wurden die Prämien 

im  Vertragsnaturschutz 

deutlich angehoben. Die 

Prämien für die am meisten nachge-

fragten Fördermaßnahmen für eine na-

turschutzgerechte Bewirtschaftung 

von Wiesen und Weiden wurden im 

Flachland im Durchschnitt um 62 % 

und im Bergland um rund 13 % erhöht. 

Auch für die kommenden Jahre sind 

ausreichend Fördermittel eingeplant, 

um jährlich in größerem Umfang wei-

Neu

Zum Schutz des Feldhamsters sind Förde-

rungen zwischen 25 bis 1 980 € je ha 

möglich. Foto: Imago
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 ▶ Förderbausteine und Ausgleichsbetrag je Hektar und Jahr
Naturschutzgerechte Nutzung von Ackerflächen 

Extensive Ackernutzung zum Schutz der Feldflora

→ Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und mechanische Unkrautbekämpfung

→ eingeschränkte Düngung in zwei Varianten

 765 oder 

1 140 € 

Extensive Ackernutzung zum Schutz von Ackerlebensgemeinschaften

→ Verzicht auf Tiefpflügen

→ Stehenlassen von Raps- oder Getreidestoppeln, außer Mais

→ Ernteverzicht von Getreide

→ Anlage von Getreidestreifen mit doppeltem Saatreihe nabstand

→ Verzicht auf Insektizide und Rodentizide

→ Anlage von Ackerbrachen zur Selbstbegrünung

→ Anlage von Blüh- und Schutzstreifen/-flächen durch Einsaat von Regiosaatgut

25 bis 1 830 €

Extensive Ackernutzung zum Schutz des Kiebitz

→ Bearbeitungsfreie Schonzeit bei Hackfrucht- und Gemüseanbau

→ Schaffung von Nahrungs- und Brutflächen

 280 bis 1 250 €

Extensive Ackernutzung zum Schutz des Feldhamsters

→ Verpflichtung zur Untersaat

→ Tiefpflugverbot

→ Stehenlassen von Raps- oder Getreidestoppeln, außer Mais

→ Ernteverzicht von Getreide

→ Verzicht auf Pflanzenschutzmittel

→ Verzicht auf organische Düngung, außer Festmist, Kompost und Champost

→ Verzicht auf Rotendizide

→ Feldhamstergerechte Einsaat von Ackerflächen mit Klee, Kleegras oder Luzerne

 25 bis 1 980 €

Umwandlung von Acker in Grünland 

→  Förderung nur für eine Bewilligungsperiode und in Verbindung mit einer Maßname zur 

naturschutzgerechten Grünlandbewirtschaftung

 590 oder 890 €

Naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland

Extensivierung ohne zeitliche Bewirtschaftungseinschränkungen 

bei Beweidung  275 oder 430 €

bei Mahd

→ Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel

→ Verzicht auf Pflegeumbruch

→ Verzicht auf Nachsaat

 330 oder 380 €

Nutzung von Grünland mit zeitlichen Bewirtschaftungseinschränkungen

Extensive Weidennutzung

→ Beweidungspflicht

→ zeitlich eingeschränkte Besatzdichte

→ zeitliche Einschränkungen für zulässige Pflege- und Düngemaßnahmen

 335 bis 680 €

Extensive Wiesennutzung

→ Mahdpflicht

→ Beachtung bestimmter Mahdzeiträume

→ Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel

→ Verzicht auf Pflegeumbruch

→ Verzicht auf Nachsaat

 380 bis 685 €

Extensive ganzjährige Großbeweidungsprojekte

→ mindestens 10 ha Beweidungsfläche

→ Beweidungsdichte von maximal 0,6 GVE/ha

→ Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel

 510 €

Bewirtschaftung sonstiger Grünlandbiotope

bei Beweidung

→ Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel

→ Beweidung nach naturschutzfachlichen Erfordernissen

 380 €

bei Mahd

→ Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel

→ Mahd ab Mitte Juli

 595 €

zusätzliche Maßnahmen auf Grünland

→ Einsatz von Ziegen

→ Handarbeit beim Mähen/Bergen des Schnittgutes

→ Nutzungsverzicht auf 20 % der Fläche bis zum 15. September

→ Beseitigung von Gehölzaufwuchs

→ Zweite Mahd nicht vor dem 15. September

 70 bis 1 105 €

Streuobstwiesenförderung

Pflege und Ergänzungspflanzung in Streuobstbeständen

→ Ergänzung vorhandener Bestände

→ Baumpflegemaßnahmen

→ Verzicht auf chemisch-synthetische Behandlung

19 €/Baum maxi-

mal 1 045 €

Extensive Unternutzung

→ Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel

 zusätzlich 150 €

Heckenpflege

→ Pflegemaßnahem

→ Nachpflanzungen

→ Reisigentfernung oder -aufschichtung

 je m² 0,50 oder 

0,80 € 

Beträge variieren je nach Maßnahmenpaket innerhalb eines Förderbausteins.

tere neue Flächen in die Förderung 

aufnehmen zu können.

Die Höhe der jährlichen Zuwendung ist 

gestaffelt nach Art und Umfang der 

Auflagen sowie der Höhenlage.

 ▶ Auf dem Acker

Bei der Ackerextensivierung zielen alle 

Maßnahmen da rauf ab, bedrohten Ar-

ten die von ihnen benötigten Struktu-

ren bereitzustellen. Dies kann eine be-

arbeitungsfreie Schonzeit für den Kie-

bitz im Maisacker sein, damit er erfolg-

reich brüten kann oder eine Kombinati-

on aus Ackerbrache und Einsaatfläche 

für das Rebhuhn, damit dieses Nah-

rung, Schutz und Brutraum findet. Wei-

tere Arten, die im Rahmen der Ackerex-

tensivierung geschützt werden, sind 

zum Beispiel die Grauammer, der Feld-

hase oder der Feldhamster.

Gefördert werden zum Beispiel:

 ● Anlage von Getreidestreifen mit 

doppeltem Saatreihe nabstand, be-

vorzugt in Kombination mit Ver-

zicht auf Düngung und Pflanzen-

schutzmitteln in Sommer- oder 

Wintergetreide; Stehenlassen von 

Stoppeln oder Ernteverzicht und 

Stehenlassen von Getreide.

 ● Bearbeitungsfreie Schonzeiten, be-

vorzugt in Maisäckern für den Kie-

bitzschutz.

 ● Anlage von Ackerstreifen oder Par-

zellen durch Selbstbegrünung oder 

geeignete Einsaaten mit Mischungen 

für Ackerschonstreifen oder Luzerne.

Den höchsten Ausgleichsbetrag gibt es 

bei vollständigem Ernteverzicht.

Je nach zu schützender Art werden be-

stimmte Maßnahmenkombinationen 
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vorgegeben. Bezogen auf die jeweilige 

Fläche prüft die Bewilligungsbehörde 

die naturschutzfachlichen Erfordernis-

se.

Die Grünlandextensivierung und die 

Biotoppflegemaßnahmen sind unter 

anderem auf den Erhalt und die Ent-

wicklung der in NRW vorkommenden 

Lebensraumtypen und Arten der Fau-

na-Flora-Habitat-Richtlinie und der 

Vogelschutzrichtlinie ausgerichtet. 

Hierzu gehören artenreiche Glatthafer-

wiesen, Magerrasen und Heiden eben-

so wie die breite Palette der auf exten-

sive Wiesen- und Weidenutzung ange-

wiesenen Vogelarten. Allen Maßnah-

men gemeinsam ist die Einschränkung 

von Düngung und Pflanzenschutz. 

Ebenso werden bestimmte Nutzungs-

termine und Nutzungsintensitäten hin-

sichtlich der Schnitthäufigkeit und der 

Viehbesatzdichte geregelt. Weitere 

Pflegemaßnahmen unterstützen den 

Erhalt von Hecken und Streuobstwie-

sen als wichtige Lebensräume und 

Strukturelemente der Kulturland-

schaft.

 ▶ Im Grünland

Im Bereich der Grünlandextensivie-

rung und Biotoppflege werden zum 

Beispiel folgende Maßnahmen geför-

dert: 

 ● Extensive Weidenutzung mit Be-

weidungspflicht, wobei die Besatz-

dichte zu vereinbarten Zeiten ein-

geschränkt wird, bei gleichzeitigem 

Verzicht auf Pflegeumbruch und 

Pflanzenschutzmittel.

 ● Mahdpflicht mit Festlegung des frü-

hesten Zeitpunktes einer ersten 

Mahd bei gleichzeitigem Verzicht 

auf Dünger, Pflanzenschutzmittel, 

Nachsaat und Pflegeumbruch.

 ● Ergänzung vorhandener Obstbaum-

bestände und Baumpflegemaßnah-

men in Kombination mit dem Ver-

zicht auf chemisch-synthetische 

Pflanzenschutz- und Düngemittel.

Je nach zu schützender Art werden 

auch hier bestimmte Maßnahmenkom-

binationen vorgegeben. Bezogen auf 

die jeweilige Fläche prüft die Bewilli-

gungsbehörde ebenfalls die natur-

schutzfachlichen Erfordernisse.

An einer Förderung interessierte land-

wirtschaftliche Betriebe können sich 

an die Unteren Landschaftsbehörden 

der Kreise und kreisfreien Städte oder 

auch an die Biologischen Stationen 

wenden.

Gefördert werden nur Flächen, die in-

nerhalb von ausgewiesenen Gebiets-

kulissen liegen. Ob die eigene Fläche 

dazu gehört, kann bei der jeweils zu-

ständigen Bewilligungsbehörde erfragt 

werden. Eine Liste der zuständigen Be-

hörden finden Sie unter www.land-

wirtschaftskammer.de, Rubrik Förde-

rung.

 ▶ Antragstellung und 
Abwicklung

Die Kreise oder kreisfreien Städte als 

zuständige Bewilligungsbehörden in-

formieren über die Möglichkeit der 

Förderung. Antragsteller, die einen 

neuen Grundantrag auf Förderung im 

 Vertragsnaturschutz stellen möchten, 

können dies jährlich bis zum 30. Juni 

tun. Der fünfjährige Bewilligungszeit-

raum beginnt dann zum Beispiel am 

1.  Januar 2017 und endet am 31. De-

zember 2021. Das Verpflichtungsjahr 

beginnt jeweils am 1. Januar und endet 

am 31. Dezember des gleichen Jahres. 

Da die Grundanträge bis zum 30. Juni 

mit allen erforderlichen Unterlagen bei 

der zuständigen Bewilligungsbehörde 

vorliegen müssen, sollte rechtzeitig 

vorher Kontakt mit der Bewilligungs-

behörde aufgenommen werden. Vor-

drucke für den Grundantrag und erfor-

derliche Informationen sind bei der 

Bewilligungsbehörde erhältlich.

Für die Dauer des gesamten Bewilli-

gungszeitraumes sind die beantragten 

Flächen entsprechend der vereinbar-

ten Bewirtschaftungsauflagen zu be-

wirtschaften und gegebenenfalls Pfle-

gemaßnahmen durchzuführen. Für 

Pachtflächen ist daher zu beachten, 

dass diese dem Antragsteller über den 

gesamten Bewilligungszeitraum zur 

Verfügung stehen müssen. Um die ver-

einbarte Zuwendung zu erhalten, muss 

in den folgenden Jahren der Bewilli-

gung jeweils bis zum 15. Mai ein Aus-

zahlungsantrag gestellt werden. Die 

Antragstellung selbst erfolgt über 

 ELAN.

 ▶ Rückforderungen möglich 

Werden im Rahmen der Antragsprü-

fung Differenzen zwischen den im An-

trag gemachten Angaben und den tat-

sächlich vorgefundenen Flächengrö-

ßen festgestellt, so kann neben der 

Korrektur des Antrages zusätzlich eine 

Sanktionierung bis hin zur Ablehnung 

der Prämie erfolgen. Bei erheblichen 

Abweichungen kommt es zu weiteren 

Kürzungen in den Folgejahren. Die Be-

willigung kann auch dann ganz oder 

teilweise aufgehoben werden, wenn 

die eingegangenen Verpflichtungen 

nicht eingehalten werden. Die zu Un-

recht gezahlten Zuwendungen können 

in einem solchen Fall ganz oder teil-

weise zurückgefordert werden.

Die Auszahlungen im  Vertragsnatur-

schutz erfolgen im Anschluss an den 

jeweiligen Verpflichtungszeitraum und 

nach Durchführung von stichprobenar-

tigen örtlichen Kontrollen, in der Regel 

nach dem 31. Dezember durch die EU-

Zahlstelle. Bei der Teilnahme am  Ver-

tragsnaturschutz sind Cross-Compli-

ance-Bestimmungen prämienrelevant. 

 ▶ Auszahlungen 2016

Für alle Antragsteller, die aufgrund ei-

ner laufenden Verpflichtung in diesem 

Jahr einen Auszahlungsantrag stellen, 

endet die Antragsfrist am 17. Mai 

2016. Für diejenigen Antragsteller, die 

in diesem Jahr aufgrund des Wechsels 

in die neue Förderperiode auch einen 

Auszahlungsantrag für die Zeit vom 

1.  Juli bis 31. Dezember 2015 stellen, 

soll die Auszahlung ab dem 30. Sep-

tember erfolgen. Die Auszahlung für 

den Verpflichtungszeitraum 1. Januar 

bis 31. Dezember 2016 soll nach dem 

31. Dezember erfolgen.  ◀

Viele Vogelarten 

sind auf eine ex-

tensive Wiesen- 

und Weidenutzung 

angewiesen. 

Foto: 

Twan Wiermans
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 Ausgleichszulage für 
benachteiligte Gebiete
Die Voraussetzungen und Bedingungen für die Beantragung 

der  Ausgleichs zulage erläutert Silke Schwaer.

Die  Ausgleichszulage ist ein Ausgleich 

von Einkommensverlusten und zusätz-

lichen Kosten, die den Landwirten ge-

währt wird, wenn sie Flächen in be-

nachteiligten Gebieten bis zu einer 

landwirtschaftlichen Vergleichszahl 

(LVZ) von 30 bewirtschaften. Wichtig 

ist, dass es sich bei dem Zuwendungs-

empfänger um einen aktiven  Betriebs-

inhaber handelt. Diese Prüfung erfolgt 

aber bereits im Sammelantrag.

Voraussetzung für die Bewilligung der 

 Ausgleichszulage ist, dass mindestens 

3 ha der als förderfähig festgestellten 

landwirtschaftlich genutzten Flächen 

im benachteiligten Gebiet liegen. För-

derfähig sind Flächen mit den entspre-

chenden Nutzartcodes in Nordrhein-

Westfalen, Hessen und Niedersachsen 

und einer LVZ bis 30. Für die Gewäh-

rung der Zulage muss bei der Berech-

nung des Antrages weiterhin mindes-

tens ein Zuwendungsbetrag in Höhe 

von 250 € erreicht werden.

Zu den benachteiligten Gebieten in 

NRW gehören die im Rheinland liegen-

den höher gelegenen Gegenden der Ei-

fel und des Bergischen Landes sowie 

die höher gelegenen Gegenden in 

Westfalen-Lippe und einige Gemarkun-

gen in den nördlichen Gemeinden der 

Kreise Borken, Steinfurt und Minden-

Lübbecke. Nähere Auskünfte hierzu er-

halten Sie an den Kreisstellen der 

Landwirtschaftskammer oder im Inter-

net unter www.landwirtschaftskam-

mer.de in der Rubrik Förderung/Länd-

licher Raum/ Ausgleichszulage.

 Kleine Änderungen gibt es in 

der Fruchtartcodierung. In 

den Berggebieten werden 

alle landwirtschaftlich ge-

nutzten Flächen mit Ausnahme der 

Nutzungscodes 563  bis  567, 

574 bis 593, 907 und 914 bis 999 ge-

fördert. Hier kommen die Nutzungs-

codes 594 und 859 hinzu, die somit 

aus der Förderung he rausfallen. Die 

Förderhöhe liegt bei allen zulässigen 

LVZ (von 1 bis 30) bei 115 €/ha. In der 

benachteiligten Agrarzone und den 

kleinen Gebieten sind bewirtschaftete 

Grünlandflächen mit den Nutzungs-

codes 421 bis 424, 459, 480, 492, 572 

und 573 förderfähig. Hier entfällt der 

Code 461.

Die  Ausgleichszulage beträgt in NRW 

je Hektar Grünland

bei einer LVZ bis 15:  115 €

bei einer LVZ von 16 bis 20:  90 €

bei einer LVZ von 21 bis 25:  60 €

bei einer LVZ von 26 bis 30:  35 €

Für förderfähige Flächen in Hessen 

und Niedersachsen liegt die  Aus-

gleichszulage unabhängig von der zu-

lässigen LVZ bei 35 €/ha.

Bei der Antragstellung ist im  Flächen-

verzeichnis je Teilschlag die Art der 

Benachteiligung und die LVZ anzuge-

ben. Sollte ein  Schlag verschiedene 

Benachteiligungen oder LVZ beinhal-

ten, so sind entsprechend  Teilschläge 

zu bilden. Weitere Informationen zu 

diesen Angaben oder zur Teilschlagbil-

dung werden in den Antragsformula-

ren gegeben.

 ▶ Degression bleibt

Bei der Degression gibt es in diesem 

Jahr keine Änderung. Aufgrund der an-

zuwendenden Degression wird die Hö-

he der  Ausgleichszulage je Hek tar ge-

staffelt. Dies bedeutet, dass alle Hekt-

ar bis 80 ha vollwertig berechnet wer-

den. Darüber hi naus, bis zu 120 ha, 

wird die Prämienhöhe um 25 % ge-

kürzt, über 120 ha wird keine Prämie 

gewährt.

 ▶ De-minimis

 In den kleinen Gebieten (Ge-

bietsart 003) erfolgt die 

Förderung wieder als De-mi-

nimis-Beihilfe. Neu ist, dass 

die Beantragung auch über  ELAN er-

folgt. Bei der Beantragung ist zu be-

rücksichtigen, dass der Subventions-

wert von landwirtschaftlichen De-mi-

nimis-Beihilfen in drei Steuerjahren 

(Kalenderjahren) 15 000 € nicht über-

steigen darf. Zudem dürfen Agrar-De-

minimis-Beihilfen nur bei Einhaltung 

bestimmter Voraussetzungen mit De-

minimis-Beihilfen für andere Sektoren 

kumuliert werden. Zum einen müssen 

die Beihilfen dem jeweiligen Sektor 

eindeutig zugeordnet werden können, 

zum anderen dürfen sie die individuel-

len Obergrenzen der anderen Bereiche 

nicht überschreiten. Das sind für Fi-

scherei und Aquakultur 30 000 €, in 

gewerblichen Bereichen 200 000 €, 

DAWI (Dienstleistungen von allgemei-

nem wirtschaftlichem Interesse) 

500 000 € jeweils in drei Jahren.

 ▶ Abzug bei Verspätung

Die  Ausgleichszulage für benachteilig-

te Gebiete wird mit der Anlage B des 

Sammelantrages beantragt. Für die 

Beantragung der De-minimis-Beihilfe 

ist zusätzlich die Anlage B – De-mini-

mis-Beihilfe – auszufüllen. Der Antrag 

ist bis zum 17. Mai bei der Kreisstelle 

einzureichen. Wie bei der  Basisprämie 

gilt die Nachreichungsfrist von 25 Ka-

lendertagen. Zu beachten ist, dass in 

diesem Fall die dem Antragsteller zu-

stehende Beihilfe um 1 % je Werktag 

Verspätung gekürzt wird.

Werden im Rahmen der Antragsprü-

fung Differenzen zwischen den im An-

trag gemachten Angaben und den tat-

sächlich vorgefundenen Verhältnissen 

festgestellt, so erfolgt neben der Kor-

rektur des Antrages zusätzlich eine 

Sanktionierung bis hin zur Ablehnung 

der  Ausgleichszulage. Bei erheblichen 

Abweichungen kann es zu weiteren 

Kürzungen in den Folgejahren kom-

men. Mit zusätzlichen Sanktionen ist 

außerdem zu rechnen, wenn Flächen 

gar nicht oder nur in einem geringeren 

Umfang vom Antragsteller bewirt-

schaftet werden. Auch Verstöße gegen 

CC-Bestimmungen führen in der  Aus-

gleichszulage zu Kürzungen.  ◀

Neu

Neu
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Voraussetzung für 

die Beantragung 

der  Ausgleichszu-

lage für benach-

teiligte Gebiete 

sind mindestens 

3 ha der als för-

derfähig festge-

stellten landwirt-

schaftlich genutz-

ten Flächen in ei-

nem benachteilig-

ten Gebiet.

Foto: 

Roman F. Hümbs
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Die  Ausgleichszahlung Umwelt nach 

Anlage B1 kann in Nordrhein-Westfa-

len bis zum 17. Mai eingereicht wer-

den. Eine verspätete Einreichung ist 

innerhalb der 25-tägigen Nachfrist 

möglich, dabei fällt pro Werktag Ver-

spätung eine 1-prozentige Kürzung an. 

Wird diese Nachfrist überschritten, ist 

der Antrag ungültig. Antragsberechtigt 

sind Landwirte und andere Landbe-

wirtschafter. Anträge dürfen nur für 

landwirtschaftlich bewirtschaftete Flä-

chen in NRW gestellt werden. Die  Min-

destgröße für eine Zuwendung beträgt 

1 ha Gesamtgröße.

 ▶ Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein

Um die Anlage B1 beantragen zu kön-

nen, muss es sich um eine Dauergrün-

landfläche mit den im  Flächenver-

zeichnis möglichen Fruchtartcodierun-

gen 459, 480 oder 492 handeln, au-

ßerdem muss mindestens eine der fol-

genden Voraussetzungen erfüllt sein:

 ● FFH-Gebiet 

 ● Vogelschutzgebiet

 ●  Kohärenzgebiet

Die Kohärenzgebiete sind  Naturschutz-

gebiete, die außerhalb von FFH- und 

Vogelschutzgebieten liegen. Sie die-

nen verschiedenen Arten als Trittstein 

oder Wanderkorridor zwischen den be-

stehenden FFH- und Vogelschutzgebie-

ten. Die Kohärenzgebiete erhalten die 

ökologische Vielfalt über die Grenzen 

der FFH- und Vogelschutzgebieten 

oder stellen sie wieder her. 

Unabhängig vom Gebiet müssen fol-

gende Verpflichtungen erfüllt werden:

 ● Verzicht auf  Grünlandumbruch.

 ● Verzicht auf zusätzliche Entwässe-

rungsmaßnahmen.

 ● Rücksichtnahme auf Brutvögel und 

deren Gelege.

 ● Die Flächen dürfen sich nicht im öf-

fentlichen Eigentum oder im Eigen-

tum der Nordrhein-Westfalen-Stif-

tung Naturschutz, Heimat und Kul-

turpflege befinden.

 ▶ Prämiensätze

Die  Ausgleichszahlung beträgt nach 

Lage der Fläche:

 ● 130 € je ha für Flächen in einem 

FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet 

in Verbindung mit einem Natur-

schutzgebiet oder einem gesetzlich 

geschützten Biotop nach §  62  LG. 

Das Naturschutzgebiet muss seit 

dem 31. Dezember 2015 rechtskräf-

tig ausgewiesen sein. Das Biotop 

muss bis zu diesem Zeitpunkt abge-

grenzt worden sein. Sofern eine 

NSG-Verordnung ausgelaufen ist 

und die Behörde eine einstweilige 

Sicherstellung oder Veränderungs-

sperre bis zur Folgeverordnung er-

lassen hat, bleibt die Fläche förder-

fähig, wenn der Bewirtschafter die 

Bestimmungen der alten NSG-Ver-

ordnung weiter einhält.

 ● 130 € je ha für  Naturschutzgebiete 

in Kohärenzgebieten, die seit dem 

31. Dezember 2015 rechtskräftig 

ausgewiesen sind.

 ● 70 € je ha für Flächen in einem 

FFH-Gebiet oder Vogelschutzgebiet 

in Verbindung mit einem Land-

schaftsschutzgebiet.

 ● 60 € je ha für beantragte Flächen 

in einem FFH-Gebiet oder Vogel-

schutzgebiet, das weder in Natur-

schutzgebieten noch in Land-

schaftsschutzgebieten liegt.

Bei bestimmten Rechtsverpflichtungen 

kann es weitere Prämienerhöhungen 

geben.

Im Antragsformular sind die jeweiligen 

 Teilschläge und Gebiete einzutragen. 

Sollte ein  Schlag in verschiedenen Ge-

bieten liegen, so sind entsprechende 

 Teilschläge zu bilden. Weitere Infor-

mationen hierzu und zur Teilschlagbil-

dung gibt es in den Antragsformularen 

sowie unter www.landwirtschaftskam-

mer.de.

 ▶ Kürzungen vermeiden

Bei abweichenden Gebietsangaben ist 

neben der Korrektur zusätzlich mit ei-

ner Sanktionierung bis hin zur Ableh-

nung des Antrages zu rechnen. Bei er-

heblichen Abweichungen kann es zu 

weiteren Kürzungen in den Folgejah-

ren kommen. Vor dem Antrag ist si-

cherzustellen, dass für die beantragten 

Flächen die genannten Voraussetzun-

gen, Bedingungen und Auflagen erfüllt 

werden. 

Die Sanktionierung und ihre Folgen 

gelten weiterhin auch für Flächen, die 

gar nicht oder nur in einem geringeren 

Umfang vom Antragsteller bewirt-

schaftet werden. Weiterhin führen Ver-

stöße gegen Cross-Compliance-Be-

stimmungen zu Kürzungen bei der  Aus-

gleichszahlung. ◀

 Ausgleichszahlung für 
Schutzgebiete
Mit der  Ausgleichszahlung wird  Dauergrünland in FFH- und Vogelschutzgebieten 

sowie in Kohärenzgebieten gefördert. Wichtige Details erklärt Jennifer Pitzer.

Die Fläche, für die 

eine  Ausgleichs-

zahlung mit um-

weltspezifischen 

Einschränkungen 

beantragt wird, 

muss mindestens 

1 ha groß sein.

Foto: 

Alina Wallenfang
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So wird kontrolliert
Bei den Kontrollen des Technischen Prüfdienstes der EU-Zahl-

stelle wird überprüft, ob die Angaben des Antragstellers im 

Sammelantrag den tatsächlichen Gegebenheiten im Betrieb ent-

sprechen. Dies kann über Kontrollen vor Ort,  Fernerkundung 

oder durch eine Kombination dieser Methoden erfolgen. Was bei 

den Kontrollen auf Sie zukommt, erläutert Steffen Thurow.

Wird ein Betrieb für eine Vor-Ort-Kont-

rolle ausgewählt, werden alle Verpflich-

tungen der für die Kontrolle ausgewähl-

ten Maßnahme geprüft. Können nicht 

alle Verpflichtungen zum selben Zeit-

punkt kontrolliert werden, sind mehre-

re Besuche erforderlich. Im  Greening-

Bereich ist das zum Beispiel der Fall, 

wenn die  Anbaudiversifizierung im Juni 

oder Juli und  Zwischenfrüchte als ÖVF 

im Herbst oder Winter geprüft werden.

Daher kann es im Verlauf des Jahres 

vorkommen, dass ein Betrieb mehrmals 

kontrolliert wird. Darüber hi naus kann 

es sein, dass derselbe Betrieb in mehre-

ren Auswahlverfahren der 1. und 2. Säu-

le sowie von  Cross Compliance für eine 

Vor-Ort-Kontrolle ausgewählt wird. 

Möglich ist auch, dass verschiedene 

Prüfinstitutionen, wie der Interne Revi-

sionsdienst der EU-Zahlstelle, die Be-

scheinigende Stelle, der Landesrech-

nungshof, die Europäische Kommission 

und/oder der Europäische Rechnungs-

hof, im selben Betrieb die Arbeit des 

Technischen Prüfdienstes der EU-Zahl-

stelle, kon trollieren.

Nach den EU-Vorgaben ist es Ziel der 

Vor-Ort-Kontrollen, zuverlässig zu prü-

fen, ob die Bedingungen für die Ge-

währung von Beihilfen eingehalten 

werden. In Nordrhein-Westfalen wird 

diese Aufgabe durch den Technischen 

Prüfdienst (TPD) der EU-Zahlstelle 

wahrgenommen. Alle zur Auszahlung 

kommenden Maßnahmen müssen 

stichprobenartig vor Ort auf die Ein-

haltung der Fördervoraussetzungen 

kontrolliert werden. Die Mindestkon-

trollsätze zeigt die Tabelle. 

 ▶ Was wird kontrolliert?

Die Vor-Ort-Kontrollen sind so durch-

zuführen, dass zuverlässig geprüft 

wird, ob

 ● die im Beihilfe-, Förder- oder Zah-

lungsantrag oder in einer anderen 

Erklärung gemachten Angaben rich-

tig und vollständig sind. Bei flä-

chenbezogenen Maßnahmen sind 

das vor allem Angaben zu Lage, 

Größe und Nutzung der bewirt-

schafteten Schläge;

 ● alle Förderkriterien, Verpflichtungen 

und sonstigen Auflagen für die Bei-

hilferegelung und/oder die betref-

fende Stützungsmaßnahme sowie 

die Voraussetzungen für die Gewäh-

rung einer Beihilfe und/oder Förde-

rung von flächen- und tierbezoge-

nen Beihilfen eingehalten werden;

 ● die Anforderungen und Standards 

für die Anderweitigen Verpflichtun-

gen ( Cross Compliance) eingehal-

ten werden.

 ▶ Wie wird kontrolliert?

Die Vor-Ort-Kontrollen werden als 

klassische Kontrolle vor Ort, als Kont-

rolle mit Fernerkundung oder durch 

eine Kombination dieser Methoden 

durchgeführt. Zu Beginn der Kontrolle 

wird der Antragsteller über den Grund, 

den Umfang und den Ablauf der Prü-

fung informiert. Danach beginnt in der 

Regel die Kontrolle der für die Prüfung 

erforderlichen Unterlagen. Der Antrag-

steller ist verpflichtet, dem Prüfer Ein-

sicht in alle prüfungsrelevanten Unter-

lagen, wie Aufzeichnungen, Belege, 

Karten und Bücher, zu geben. Je nach 

beantragter Maßnahme folgt dann die 

Besichtigung und Messung der rele-

vanten Flächen. 

Bei Cross-Compliance-Kontrollen kann 

auch die Besichtigung von Geschäfts-, 

Betriebs- und Lagerräumen erforder-

lich sein. Der Prüfer ist nicht berech-

tigt, diese Räume ohne Kenntnis des 

Antragstellers zu betreten, dem Prüfer 

des TPD muss der Zugang zu diesen 

Räumlichkeiten aber möglich gemacht 

werden. Der Antragsteller hat eine Mit-

wirkungspflicht und grundsätzlich das 

Recht, bei der Kontrolle anwesend zu 

sein. Kann der Antragsteller oder des-

sen Vertreter nicht an der Vor-Ort-Kon-

trolle teilnehmen, können Teile der 

Kontrolle auch in Abwesenheit des An-

tragstellers erfolgen. 

 ▶ Kontrolle von oben

Die Fernerkundung steht beim über-

wiegenden Teil der Flächenkontrollen 

im Bereich der Direktzahlungen an ers-

ter Stelle. Mit aktuellen Satellitenbil-

dern oder Luftbildaufnahmen werden 

die beantragten Flächen auf Überein-

stimmung mit den Antragsdaten ge-

prüft. So kann der Prüfaufwand deut-

lich reduziert werden, da nur im Zwei-

felsfall einzelne Flächen in einer Nach-

kontrolle vor Ort überprüft werden 

müssen. Bei korrekter Feststellung der 

beantragten Flächen ist ein Besuch auf 

dem Betrieb nicht mehr notwendig. 

Kontrollen mit Fernerkundung finden 

ohne Ankündigung und ohne Informa-

tion des Antragstellers statt.

 ▶ Flächenmessung

Grundlage für die Förderfähigkeit ei-

ner Fläche ist die tatsächliche Bewirt-

schaftung. Die landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche ist die Gesamtheit der 

Flächen an Ackerland,  Dauergrünland 

und  Dauerkulturen sowie aller aus der 

landwirtschaftlichen Erzeugung ge-

nommenen Flächen. Ein  Schlag muss 

innerhalb der maximal förderfähigen 

Fläche eines Feldblockes liegen und ist 

unabhängig etwaiger Flurstücksgren-

zen zu beantragen, das heißt alle nicht 

bewirtschafteten und dauerhaft nicht 
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 ▶ So viel Prozent der Betriebe müssen 
 kontrolliert werden

 Basisprämie % der Antragsteller

 Umverteilungsprämie 5

 Kleinerzeuger 5

 Junglandwirte 5

 Greening 5

Vom  Greening befreit 3

ELER (Flächen und Tiere) je 5

 Cross Compliance 1

Die zu kontrollierenden Betriebe werden in einem zweistufigen 
Verfahren anhand einer Zufallsauswahl und einer Risikoanalyse 
bestimmt. 

Der Antragsteller 

ist verpflichtet, 

dem Prüfer Ein-

sicht in alle prü-

fungsrelevanten 

Unterlagen zu ge-

ben.

Foto: 

Matthias Geiger
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förderfähigen Teilflächen müssen bei 

der Beantragung abgezogen werden.

Feststellung der tatsächlichen Bewirt-

schaftungsgrenzen bei der Vor-Ort-

Kontrolle:

 ● GPS-Flächenmessung

 Die Außengrenze des Schlages wird 

in vollem Umfang mit satellitenge-

stützten GPS-Systemen (Global Po-

sitioning System) erfasst. 

 ● Digitale Messung

 Flächenmessung über eine digitale 

Messung, sofern aktuelle Orthofo-

tos, zum Beispiel aus der Fernerkun-

dung, oder Orthofotos aus Vorjahren 

vorliegen, die den aktuellen Bewirt-

schaftungsgrenzen entsprechen. 

 ● GPS-Punktmessung in Kombination 

mit digitaler Messung

 Flächenmessung einzelner GPS-

Punkte in Kombination mit einer 

digitalen Messung. Mit dem GPS-

Gerät werden Punkte, die anhand 

der verfügbaren Orthofotos nicht 

eindeutig ermittelt werden können, 

erfasst. 

 ● Manuelle Messung in Kombination 

mit digitaler Messung 

 Messung von Entfernungen, Seiten-

längen oder Breiten mit Maßband 

und anschließende Berücksichti-

gung dieser Messung. 

Bei allen Messmethoden wird eine 

technische Messtoleranz auf die tat-

Unangekündigte 

 Vor-Ort-Kontrollen

Die Vor-Ort-Kontrollen müssen so durchgeführt werden, 

dass zuverlässig geprüft werden kann, ob die Voraus-

setzungen für die Gewährung der Beihilfen und die An-

forderungen und Normen für die Cross-Compliance-

Verpflichtungen eingehalten werden oder wurden. Die 

Ankündigung der Vor-Ort-Kontrollen hat die EU in der 

Verordnung 809/2014 so geregelt:

„Die Vor-Ort-Kontrollen können angekündigt werden, so-

fern der Prüfungszweck dadurch nicht gefährdet wird. Die 

Ankündigungsfrist ist auf das strikte Minimum zu be-

schränken und darf 14 Tage nicht überschreiten. Bei den 

Vor-Ort-Kontrollen, die Beihilfeanträge für Tiere betreffen, 

darf die Ankündigung jedoch außer in ordnungsgemäß be-

gründeten Fällen nicht mehr als 48 Stunden im Voraus er-

folgen.“

Dies bedeutet, dass die Vor-Ort-Kontrollen grundsätz-

lich unangekündigt erfolgen können. Die Kontrolle 

muss durch den  Betriebsinhaber zugelassen werden. 

Eine unmöglich gemachte oder verhinderte Vor-Ort-

Kontrolle führt zur Ablehnung der betreffenden Beihil-

feanträge. ◀

sächlich gemessene Fläche berück-

sichtigt. 

Nach Abschluss der Kontrolle erteilt 

der Prüfer Auskunft über das Ergebnis 

der Prüfung und der Antragsteller hat 

die Möglichkeit, Anmerkungen zur Vor-

Ort-Kontrolle im Allgemeinen und zu 

spezifischen Feststellungen im Prüfbe-

richt festzuhalten. Die Prüfer des TPD 

sind nicht befugt, Aussagen zu mögli-

chen Konsequenzen festgestellter Un-

regelmäßigkeiten zu machen. Dies 

dürfen ausschließlich die für die An-

tragsbearbeitung zuständigen Mitar-

beiter der Kreisstellen. Sofern bei ei-

ner Vor-Ort-Kontrolle ein Verstoß fest-

gestellt wurde, erhält der Antragsteller 

im Rahmen eines Anhörungsverfah-

rens durch die Kreisstelle die Möglich-

keit, sich zu den Feststellungen zu äu-

ßern. ◀

So laufen die Vorab-
prüfungen
  Gleichzeitig mit dem geobasierten Beihilfeantrag wird 

ab 2016 das System der Vorabprüfung eingeführt. 

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige Überprü-

fung der Flächenangaben durch die Bewilligungsbehörde, die 

dem Antragsteller die Möglichkeit bieten soll, notwendige 

Änderungen an den eingereichten Flächengrenzen bis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt sanktionsfrei vornehmen zu können. 

Ulrike Grabarits informiert Sie, was das bedeutet.

Nach Antragseingang bei der Bewilli-

gungsbehörde werden die  Teilschläge 

und die  Landschaftselemente unter 

anderem da rauf geprüft, ob 

 ● sich die beantragten Flächen mit 

Nachbarflächen überschneiden

 ● sich die beantragten Flächen au-

ßerhalb der Referenz befinden.

Diese Prüfungen erfolgen für Flächen 

aus NRW. Ein bundesweiter Abgleich 

ist in Planung.

 ▶ Kein Nachteil bei frühem 
Antrag

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche 

des Antragstellers wird in der  ELAN-

GIS-Anwendung dargestellt. Wird eine 

eingezeichnete Fläche im Rahmen der 

genannten Prüfungen als fehlerhaft 

festgestellt, bekommt der betroffene 

Antragsteller hierüber eine Mitteilung. 

In diesem Anschreiben werden sämtli-

che Ergebnisse der Vorabprüfung mit 

den genauen Flächenangaben und der 

Art der Feststellung aufgeführt. Die Vor-

abprüfungen werden kontinuierlich ab 

Antragsbeginn für die gestellten Anträ-

ge durchgeführt. Eine abschließende, 

zentrale Prüfung wird nach Antrags-

schluss Ende Mai vorgenommen. Durch 

die kontinuierlichen Prüfungen ist also 

auch ein frühes Einreichen des Beihil-

feantrages ohne Nachteile möglich.

 ▶ Flächen in  ELAN prüfen

Mit den Angaben aus dem Anschreiben 

kann sich der Antragsteller die betroffe-

nen Flächen in  ELAN ansehen. Das Pro-

gramm wird bis zum Termin der letzt-

möglichen Rückmeldung verfügbar sein.

Die notwendigen Korrekturen sind der 

Kreisstelle mitzuteilen. Hierfür sollte 

das dem Anschreiben beigefügte Rück-

meldeformular verwendet werden. 

Dieses beinhaltet schon Vorschläge 

zur Korrektur, die ausgewählt werden 

können, wodurch eine zügige Bearbei-

tung sichergestellt wird. Zu den Fest-

stellungen durch den Antragsteller 

muss eine Rückmeldung voraussicht-

lich spätestens bis zum 19. Juni 2016 

bei der Kreisstelle eingehen. Der Ter-

min zur Rückmeldung und mögliche 

Terminänderungen sind dem Anschrei-

ben zu entnehmen.

 ▶ Welche Korrekturen sind 
möglich?

Zu beachten ist, dass ausschließlich 

Korrekturen mitgeteilt werden können, 

die die als fehlerhaft festgestellten 

Neu
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Flächen betreffen. Darüber hi-

nausgehende Änderungen, wie Nut-

zungsänderungen oder Änderungen an 

Flächengrenzen, die nicht als fehler-

haft festgestellt wurden, sind im Rah-

men der Vorabprüfung nicht zulässig. 

Diese sind als Änderungen des Sam-

melantrages, wie bisher auch, geson-

dert mitzuteilen, siehe  Termine auf 

Seite 11. Die Korrekturen der Flächen 

in  ELAN werden entsprechend der 

Rückmeldung durch die Kreisstelle 

vorgenommen. Diese korrigierten An-

gaben gelten dann als beantragt. Die 

Änderungen erfolgen damit sanktions-

frei. Es handelt sich hierbei um ein 

vorläufiges Ergebnis. Spätere Feststel-

lungen im Rahmen von Verwaltungs- 

oder Vor-Ort-Kontrollen bleiben hier-

von unberührt.  ◀

Die Sache mit dem Poster
  Die Europäische Union fordert von Antragstellern mit 

Fördermaßnahmen, die durch den ELER-Fonds der EU 

mitfinanziert sind, eine Information der Öffentlichkeit 

über ihre Beteiligung. Susanne Böning erklärt die Bedeutung.

Für alle Maßnahmen des NRW-Pro-

gramms Ländlicher Raum 2014 bis 

2020 gelten nach der EU-Durchfüh-

rungsverordnung zur ELER-Verordnung 

besondere Verpflichtungen bezüglich 

der Information und Publizität. Wie 

diese Information erfolgen soll, hat die 

EU im Detail festgelegt. Unabhängig 

vom erhaltenen Förderbetrag sind Sie 

als Antragsteller verpflichtet, bei allen 

Informations- und Kommunikations-

maßnahmen, wie Broschüren, Hand-

zettel und gewerblichen Internetauf-

tritten, die in unmittelbarem Zusam-

menhang mit dem geförderten Vorha-

ben stehen, das EU-Logo mit folgen-

Neu

dem Hinweis auf die Förderung aus 

dem ELER anzubringen: 

„Europäischer Landwirtschaftsfonds für 

die Entwicklung des ländlichen Rau-

mes: Hier investiert Europa in die länd-

lichen Gebiete.“ Handelt es sich um ei-

ne im Rahmen von LEADER finanzierte 

Förderung, so ist ferner das LEADER-

Logo aufzunehmen. Zusätzlich zum EU-

Logo müssen weiterhin Angaben zum 

auf nationaler Ebene zuständigen nord-

rhein-westfälischen Landwirtschaftsmi-

nisterium aufgenommen werden, zum 

Beispiel durch folgenden Satz: „Zustän-

dig für die Durchführung der ELER-För-

derung in Nordrhein-Westfalen ist das 

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-

cherschutz als ELER-Verwaltungsbehör-

de.“ Die verbindliche Vorlage für beide 

 Logos gibt es im Internet unter www.

landwirtschaftskammer.de in der 

 Rubrik Förderung.

 ▶ 25 % Fläche muss sein

Für Schilder, Poster, Tafeln und Web-

sites gilt darüber hi naus, dass die Lo-

gos der EU und das LEADER-Logo min-

destens 25 % der Fläche des Schildes, 

der Tafel oder der Website einnehmen 

müssen. Für die anderen Informations-

materialien gilt, dass das EU-Logo so-

wie der Hinweis auf die Beteiligung der 

EU gut sichtbar angebracht sein müs-

sen. Im Rahmen entsprechender Inter-

netangebote ist der Beitrag des ELER 

zumindest auf der Homepage zu nen-

nen sowie zusätzlich folgender Link zur 

Website der Kommission einzurichten: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-

development-2014-2020/index_de.htm

 ▶ Posterpflicht ab 10 000 €

Bei Projekten mit mehr als 10 000 € 

öffentlichen Mitteln ist darüber hi naus 

das Anbringen eines Posters mit be-

stimmen Anforderungen vorgeschrie-

ben. Dieses Poster wurde vom nord-

rhein-westfälischen Landwirtschafts-

ministerium entwickelt. Den Betroffe-

nen wurde es von der Landwirtschafts-

kammer NRW nach Ermittlung der er-

forderlichenfalls geschätzten Förder-

beträge, zusammen mit einem Merk-

blatt und einem Anschreiben, zuge-

sandt. Die Poster sind aus PVC, witte-

rungsbeständig und lichtecht. Sollten 

sie während der Dauer der Anbringung 

diese Eigenschaften verlieren oder 

sollten die Poster verloren gehen, ist 

für Ersatz zu sorgen. Sie können das 

Poster auch unter www.landwirt-

schaftskammer.de herunterladen, im 
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Format A3 ausdrucken und entspre-

chend verwenden. 

Um zu vermeiden, dass Sie mehrere 

gleichartige Poster aufhängen müssen, 

ist für die Maßnahmengruppe der flä-

chenbezogenen Maßnahmen zuzüglich 

Tierschutzmaßnahmen ein gemeinsa-

mes Poster erarbeitet worden. Bitte 

kreuzen Sie auf dem Poster mit einem 

wetterfesten Stift an, welche Maßnah-

men für Sie zutreffend sind. Bei der 

Zuordnung der Prämien zu den auf 

dem Poster aufgelisteten Maßnahmen 

hilft die Rückseite des Anschreibens, 

das gemeinsam mit dem Poster zuge-

sandt wurde. Danach ist das Poster an 

einer für die Öffentlichkeit gut sichtba-

ren Stelle, beispielsweise im Eingangs-

bereich der Hofstelle oder eines Ge-

bäudes, aufzuhängen. 

Die Dauer der Anbringung umfasst fol-

gende Zeiträume und ist im Bewilli-

gungsbescheid festgelegt:

 ● Bewilligungszeitraum bei investiti-

onsbezogenen Vorhaben,

 ● Verpflichtungszeitraum bei flä-

chen- und tierbezogenen Vorhaben 

sowie den

 ● Durchführungszeitraum bei allen 

anderen Vorhaben.

Bei einjährigen Maßnahmen, wie zum 

Beispiel der  Ausgleichszahlung Um-

welt und der  Ausgleichszulage, ist das 

einmal angebrachte Poster bei weite-

rer Antragstellung nicht abzuhängen. 

Bei Vorhaben im Rahmen von LEADER 

ist das Poster in den Räumlichkeiten 

der finanzierten lokalen Aktionsgrup-

pen anzubringen.

 ▶ Poster weg – 
Prämie weg

Werden die Vorgaben zur Informati-

onspflicht nicht eingehalten, zieht dies 

eine Sanktionierung nach sich. Die Hö-

he des Prämienabzuges richtet sich 

nach Schwere, Dauer, Ausmaß und 

Häufigkeit.  ◀
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